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Vorsitz - Presidence: Herr H olenstein 

6356. Neuordnung des Bundesfimmzh:msfrnitcs 
Nouveau regime des financcs fedcrales 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 20. Januar 1953 
(BBI I, 93) 

Message et projet d'arretc du 20 janvier 19::i3 
(FF I, '101) 

Präsident: Nun gehen wir über zu I, Litera a. Die 
Situation ist folgende: 

,Vir haben den Antrag des Bundesrates, dem 
die Kommissionsmehrheit zustimmt. Auf der ge
druckten Vorlage, die Sie e1·l1alten haben, ist ein. 
:Minderheitsantrag Eder Ulld Mitunterzeichner au{ 
Streichung aufgeführt. Dieser Antrag ist erledigt. 
worden durch die gestrige Diskussion. Dagegen ist 
ein weiterer .Minderheitsantrag Gysler und Mit
unterzeichner eingegangen,. welcher hier die Aus-

. gleichssteuer aufnehmen will. 
Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir bei Ile

handl.ung von Litera a betr. die Frage der Aus
gleichssteuer gleichzitig auch den .Minderheitsantrag 
zu Litera d zur Diskussion stellen, weil auch dieser 
sich auf die Ausgleichssteuer bezieht. 

Alle Anträge, die die Ausgestaltung der Waren
umsatzsteuer betreffen, würden wir dann nachher, 
anschliessend an die Erledigung von Litera a be-
handeln. · 

Art. 3, I, lit. a 
Antrag der Kommission 

.Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

23 



Nouveau regime des finances federaks 

Minderheit 
(Gysler, Bourgknecht, Chaudet, Condrau, Dult, 

Eder, :\Iaspoli, Pini, Reichling, Stähli) 
. a} Steuern von \Varenumsätzen und von den mit 

diesen verbundenen Leistungen sowie rnsätzlich 
eine Ausgleichssteuer auf den Gesamtumsätzen der 
Unternehmungen des Detailhandels. Umsätze, die 
der Bund mit einer Steuer belastet oder steuerfrei 
erklärt, dürfen von den Kantonen und Gemeinden 
keiner Umsatzsteuer unterstellt werden. 

Art. 3, II, lit. d (neu) 
.Minderheit 

{Gysler, Bourgknecht, Chaudet, Condrau, Duft, 
Eder, Maspoli, Pini, Reichling, Stähli) 

Ausgleichssteuerpflichtig sind ohne Rücksicht 
auf ihre rechtliche Form die Unternehmungen des 
Detailhandels mit einem Gesamtumsatz von -300000 
Franken und mehr. Der Steuersatz von höchstens 
1 % ,,·ird erreicht bei einem Gesamtumsatz von 
15 l\.fillioncn Franken. 

Antrag Renold 
Art. 3, Ziffer II 

d) . . . (Minderheitsantrag). 
Streichen. 

· Art. 3, I, lettre a 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil Iederal. 

Minorite 
(Gyslcr, Bourgknecht, Chaudet, Coudrau, Duft, 

Eder, l\faspoli, Pini, Reichling, Stähli) 
· a} Des impots sur les chiffres d'affaires provenant 

de transactions en marchandises ainsi que sur les 
prestations liees a ces transactions et, en sus, un 
imp6t compcnsatoire sur le chiffre d'affaires total 
des entrcprises du commerce de detail. Les chiffres· 
d'affaires que la Confederation frappe d'un impot 
ou qu'elle declare exoneres ne peuvent atre, soumis 
par les cantons et les communes a. aucun impöt sur 
Je chif fre d' af faires. . · 

. .Art.. 3„ II, lettre d (nouvelle) 
, .Minorite 

(Gysler, Bourgknecht, Chaudet, Condrau, Duft, 
Eder, Maspoli, Pini,. Reichling-, Stähli) 

Sont assujetties a l'impöt compensatoire, quelle 
que soit lcur forme juridique,, les entreprises du 
commerce de detail avant. un chiffre d"affaires total 
de 300 000 francs ou "plus~ Le taux d'impot de 1 o/-,, 
au plus est atteint lorsque le chiffre d'affaires total 
s'eleve a 15 millions de francs. 

Proposition Renold 
Art. 3, chiffre 1 I 

d) ... (proposition de In minorite). 
Biffer. · 

Schaller, Ber1chterstatter der )Iehrheit: Litera a 
bei Ziffer f vou A1·tikel 3 umschreibt den Gegenstand 
der ,varenumsatzstcucr. Die Litera a bezeichnet als 
den Gegenstand der \Varenumsatzstcuer ciie \Yaren· 
umsätzc und <lie mit diesen Umsätzen verbundenen 
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Leistungen .• Damit w~rd die Formulierung über
noinmen, welche bereits im Ilunc!csbeschluss w,111 

2L 1Iärz 1950 enthalten war. Ansc:hlicssenJ. wird die 
Au~schlicsslichkcit der Bundessteuerhoheit für di,, 
\\"arenumsatzsteuer statuiert: Umsätze, die Yr.-m 
Bundesrecht als steuerbar oder ausdrücklich aL; 
steuerfrei erklärt sind, sollen Yon den Kantom·n 
keiner Umsatzbesteuerung unterwm.fcn werden dür
fen. Die ~lehrheit der Kommission beantragt Ihnen 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates zu 
Litera a. 

Eine Minderheit ist zwar mit dem Entwmf eben
falls einverstanden, möchte aber unter Litera a zu• 
gleich auch die Weitererhebung der AusgleichssteUd' 
statuieren. Die Frage der ,vciterführung der .\u:,;
gleichssteuer ist in der Kommission sehr eingehend 
Lcsprochen worden. Die Ausgleichssteuer iit seiner•. 
zeit mit einem Bundesbeschluss vom 6. April 193!) 
über den Ausbau der Landesverteidigung und die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als Sondersteur:r 
mit: gewerblichem Zwecke eingeführt wol'den. Ihr 
Ertrag wurde auf 140 :\Iillionen Franken limitiert. 
Die Steuer wird gegenwärtig von den unter• 
nehmungen des Detailhandels erhoben, <lcren Detail
umsatz im vorausgehenden Jahre 200 000 Franken 
überstieg. Der Ertrag von 140 ~Iillionen Franken 
dürfte Ende 1954 erreicht sein. Die E~--perten• 

: kommission für die Bundesfinanzreform hat im 
Jahre 1947 einstimmig die Forderung nach Auf• 
hehung der Ausf!leichssteuer erhoben, mit der Be• 
gründung, dass die .Ausgleichssteuer von den betruf • 
feneil Grossunternelunungen des Detailhandels als 
unbillige Sonderbelastung empfunden werde u11d die 
ihr zugedachten gewerbepolitischen Zwecke nur iu 
beschränktem Umfange erfüllt habe. Der BunJe:o-rat 
ist dieser Auffassung in seiner Botschaft zur Vorla2e 
von 1948 nicht gefolgt. Ei· Yet·trat vielmehr danutls 
die Awicht, die Ausgleichssteuer sei bis zur Er· 
reichung der 140 Jlillionen Franken weiterzuerheben. 
Nachdem diese Summe von 140 ~Iillionen Franken 
aber Ende 1954 erreicht sein wird, hat nun der 
Bundesrat darauf verzichtet, die .\us11leich!:steuer 
ins neue Finanzprogramm und damit in die zur 
Beratung stehende Vorlage aufzunehmen, wobei 
lreilich zu sagen wäre, dass die These der Geld
entwertung, wonach mit dem Hinweis auf die Et·· 

.reichung der 140 :\lillionen Franken das. .\ufhören 
der Sondersteuer nicht mehr begründet werden 
könne, wohl auch mit guten Gründen vertreten 
werden kann. Dagegen halten nun die Gewerbekreise 
an der Ausglcich!:steuer fest. Sie haben die .'.\Ieinun~. 
dass die Ausgleichssteuer, nachdem das Filiah-erbö"t 
aufgehoben worden sei, einen wirksamen Schutz der 
Kleinbetriebe gegenüber den Grc,ssbetrieben dar· 
stelle. Dieser gewerhepolitische .\spf!kt ist aber, ·wie 
die Diskussion im Schosse der Kommission O'ezei<•t 
hat, nicht so einfach und einc!eutiv. Es unterlie~t 
keinem Zweifel, dass andere Kreise ;hemo euergis;h 
gegen die Ausgleichssteuer auftreten, wie das Ge
werbe dafüi- eintritt. Die KtJmmissiou ist daher 
·mehrheitlich zur .Auffassuniz rrelanrrt, dass die Frar.-e 
d 

- e ,., "' 
es Gewerbeschutzes und damit auch <las P.:·oblem 

der .Ausgleichssteuer nicht in diese Vor·lage hinein· 
genommen werden sollten. Das Volk :-oll sich ausscr· 
halb der ~euordnung der Bundesfinanzen zu <liescr 
Frage der Weiterführung der Au~izlcichssteuer aus· 
sprechen. Dies ist die Auffassung Jer Kommissions· 
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1nehrheit, die i--ich in der Abstimmung mit 13 zu 11 
Stimmen durchgesetzt hat. 

Im i\amcn der Kommis~ionsmehrheit beantrage 
ich Ihnen also, <lie Ausgleichssteuer nicht in die 
\"orlage aufzunehmen. 

:M. Bourgknecht, rapporteur de Ja majorile: Cette 
disposition concer!le l'impöt sur lc chiffre <l'affaires 
et reprend le texte <le l'arr·ete fe<leral de 1950. Je ne 
pense pas qu'il puisse y avoir de. discussion sur Je 
principe meme de cet impöt, si on s'en rapporte aux 
debats qui ont eu lieu hier. 

Quant a l'impot sur le chiffre d'affaircs, on peut 
se r·ef ercr d'une maniere generalc aux <leliberations 
qui out eu lieu l'annee clerniere devant les Chambres 
fe<lerales, lor:;qu'elles ont ete appcl«'.:es a se pronon
cer sur }'initiative du parti du travail. Les argu
ments pour et contre cet impöt ont ete maintenant 
Jargement <leveloppcs, de sorte qu'il n'y a pas lieu 
d'y revenir. 

Le projet specifie, a la fin de cette disposition, 
l'e~clusivite de la fiscalite federale, en ce SClJS que les 
chiffres d'affaires imposes ou exoneres par Ia loi 
f ederale ne peuvent etre soumis a l'impöt par un 
canton ou par une commune. C'est un principe qui 
va de soi. 11 est d'ailleurs conforme a ce que nous 
avons decide hier, en adoptant l'alinea 2 de l'ar
ticle 42bis de la Constitution f edetale. 

Une minorite propose le maintien de I'impöt 
compensatoire sur le chifire d'affaires total de cer
taines entreprises de conm1erce de detail et, p_recise 
sous chiffre II, d, les modalites d'execution qu'elle 
entend fixer des maintenant. 

Cet impöt a ete iutroduit par l'arrete federal du 
6 avril 1939 et a ete maintenu jusqu'a maintenant. 
Sa creation etait basee sur la necsssite de couvrir, 
au moins jusqu'a concurrence de 14.0 millions, les 
depenses engagees pour lutter contre le chömage, a 
Ia suite de la crise qui se\"it des l'annee 1933. On 
admet generalement que le montant de 140 millions 
doit etre obtenu d'ici a la fin. de 1954. 

Le Conseil federal et la majorite d~ la commis
sion, par 13 voix contre 11, vous proposent d'aban
donner cct impöt. Si son principe etait neanmoins 
admis, ses modalites d,-application ne devraient pas 
donner lieu a discussion actuellement; 

II appartiendra a la minorite d'exposer ses argu
ments, qui sont moins d'ordre strictement financier 
que d'ordre economique. La minorite c:;t inspiree par 
Ie desir de proteger Ie petit commerce contre les 
grandes entrcprises et les entreprises a succursales 
multiples, afin d'astreindre ccs dernieres a acquitter 

·. autre chose que des impöts qui sont parfois extreme
ment minimes, voire derisoir~s. Le petit commerce 
voit une protection efficac·e dans le maintien de l'im
pöt compensatoire. 

La majorite de la commission n'a pas voulu se 
prononcer sur Je principe meme de cet impöt. Elle 
a considerc que son maintien eventuel devrait faire 
l'objct de d«'.:liberations ä part et d'un projet special. 
Elle s'est surtout lai~se inspirer par Ja constatation 
que cet impot etait soutenu dans certains milieux 
mais combattu clans d'autres, ce qui contribuerait a 
augme'nler encore, lc nomb1·e <le ceux qui declarent 
n~ pouvoir se 1·allier au projet. Certains uc ses mem• 
b1·es ont admis, en uut..re, qu'il s'agi-,sait Ja d'un im-: 
pöt d'exception, vote a titre provisoi1·e et que le buL 

qu'on s'etait propo!-c d'attcindre en l'instituant avait 
cte realise puisquc, a fin 1954, il aura rapporte le 
lll0l!lant cscompte. 

Tcllcs sont lcs rnisons qui ont con<luit Ja commis
sion a vous p1·oposer d'adoptcr l'article I, lettre a, 
selon le texte de ses deliberations. 

Gysler: \Vie der Herr Kommissionsreferent be
reits ausgeführt hat, wird mit dem :\[inderheits
antrag eigentlich der Antrag auf \Veiterführung der 
Ausgleichssteuer gestellt. Schon in der Eintretens
debatte haben sich verschiedene Redner zur Aus
gleichssteuer ausgesprochen. So hat besonders H~rr 
Bundesrat \Veber von einer gewerbepolitischen . 
.Massnahme gesprochen, die nicht in die Vorlage 
passe. :\Ian hat mir bereits in der Kommission von 
St. i\Iorilz den Rat gegeben, ich möchte auf diesen 
Antrag verzichten und dann dafür eine Motion 
stellen. Dann könnte ~ic Frage im Zusaminenhang 
mit der :Motion behandelt werden. Aber ich glaube, 
die Herren, die diesen \Vunsch geäussert haben, 
hätten. auch der Motion nicht zugestimmt. Also 
kommt es schliesslich auf dasselbe heraus, ob wir 
die Frage der Ausgleichssteuer hier behandeln oder 
nicht. \Venn man sagt, die Ausgleichssteuer passe 
nicht in die Vorlage, so kann man sich auch fragen, 
ob die \Vehrsteuer oder die \Varenumsatzsteucr in 
die Vorlage passe. :\Ian kann sich darüber mit gutem 
Recht streiten. " 

Herr Spühlcr hat erklärt, die Ausgleichssteuer 
sei eine reaktionäre Steuer. Die Privilegierung bei
spielsweise der Genossenschaften ist in der Steuer
politik etwa 100 Jahre alt und die Ausgleichssteuer 
erst etwa zehn Jahre alt. Ich weiss nicht, was reak
tionärer und was älter ist. Nach meiner Meinung 
ist die Ausgleichssteuer eine modernere Steuer als die 
Pri,,jlegierung einzelner Grossbetriebe des Detail
handels. · 

Nun ist es ganz interessant, dass in der Diskus
sion sich in erster Linie die Steuerpflichiigen gegen 
diese Steuer wenden. 

Kürzlich hat mir auf einer Reise zwischen Basel 
und Paris ein Mitglied des Rates gesagt, er möchte 
mich immerhin darauf aufmerksam machen, dass 
Herr Nationalrat Duttweiler ihm beispielsweise aus
drücklich erklärt hätte, er sei für eine \Vciterführung 
der .Ausgleichssteuer; ich habe darauf sofort geant
,vortet, dass ich diese Stellungnahme von Herrn 
Duttweiler als ausscrordentlich grosszügig betrachte. 
I-forr Duttweiler trage damit den tatsächlichen Ver
hältnissen Rechnung. Ich muss sagen, dass ich mich· 
über diesen Entschluss wirklich gefreut habe, weil 
er do.ch dafür zeugt, dass Herr Duttweilcr die Lage 
im Detailhandel erkennt. Ich habe aber zwei Tage 
nachher in der Presse des Herrn Duthveiler mit 
Überraschung gelesen, dass diese Behauptung nicht 
stimmt, d. h., dass die entsprechenden Kreise sich 
gegen die Ausgleichssteuer auflehnen. \Vir werden 
heute in der Diskussion vernehmen, wie sich die 
Sache in der Tat verhält. 

Der Herr Kommissionspräsident hatte auf die 
Entwicklung und auf das Entstehen der .-\usgleichs
steue,· hingewiesen. Ich habe dem gar nichts mehr 
beizufügen und wiederhole: Für uns stellt sich heute 
einfad1 die Frage, ob gegenüber den Jahren 1938/39 
die SiLuation sich geändert hnt, d. h., ob die damalige 
Zielset~ung nun wirklich weggefallen ist oder nicht. 
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. Ich hin der Überzeugung; dass die Gründe, die für 
die Einf ührnng der Ausgleichssteuer im Jahre 1D38 
massgcbcud waren, heute noch zwingender sind als 
damals. 

In crsLcr Linie ist der fiskalische Zweck der 
Steuer hervorzuheben. Sie bringt· immerhin jährlich 
etwa 15 Millionen Franken ein, und es gibt wohl 
niemand hier, der der ;\Ieinung wäre, der Bund sei 
in der Lage, ohne Not auf eine jährlich fliessende 
Einnahmenquelle von 15 ~Iillionen Franken zu ver
zichten. Im Sinne des Bruttoprinzips des eidgenös
sischen H.edinungswcscns wäre die Ausgleichssteuer 
lediglich nicht mehr an einen direkten Zweck zu 
binden, sondern als eine ordentliche Einnahmequelle 
des Bundes zu betrachten. 

Neben diesem fiskalpolitischen Grund fällt nun 
aber die wirtschaftliche Zielsetzung vor allem ins Ge
wicht. Es. wird in der Schweiz bei jeder Gelegenheit, 
an jedem Feste und überall, wo irgend etwas los ist, 
auf die Notwendigkeit der Erhaltung eines gesunden 
Mittelstandes und vor allem der Kleinbetriebe hin
gewiesen. Ja, was wurde in dieser Hinsicht zur Er
haltung des ja wirklich am meisten leidenden Ge
werbes des Detailhandels getan? Ich glaube nicht, 
dass die steuerliche Privifogierung ge";sser Betriebe 
zur Sanierung des gewerblichen .Mittelstandes oder 

· zu einer Besserung geführt hat, ganz sicher nicht. 
Wen,;t· man jetzt die Diskussionen hört über die 
Revision der AHV, über die Stellung de.r Selbständig
erwerbendcn, so hat man wirklich nicht den Ein-

. druck, dass gewisse Behörden von der Notwendig
keit der Erhaltung der Selbständigerwerbenden und 
des gewerblichen Mittelstandes besonders überzeugt 
wären; man hat eigentlich gerade den gegenteiligen 
Eindruck. Im Jahre 1945. wurde der sogenannte 
Warenhausbeschluss, der die unbeschränkte Expan
sion der Grossb.ctriebe während gut zehn Jahren 
verhindert hat, begraben; das war die letzte Schutz
massnahme, die überhaupt noch bestand. Seither 
stehen wir vor einer Ausdehnung der Grossbctriebe, 
die kein Mensch mehr bestreiten kann. Die l\ligros 
hatte beispielsweise im Jahre 1939 einen Umsatz 
von 72 Millionen Franken; 1952 soll er üLer 300 Jlil
lionen Franken betragen haben. Da ist doch schliess
Iich die Eritwicklung nicht mehr zu bestreiten. Diese 
Entwicklung stammt ja von der Neugründung von 
so und so vielen Betrieben her. Die Konsum
genossenschaften verzeichneten im Jahre 1939 einen 
.Umsatz von ungefähr 300 :Millionen Franken, der 
heute ungefähr 80011illionen Franken beträgt. Auch 
die Warenhäuser und Filialgeschäfte dehnen sich. 
ständig aus. ::\fan wircl sagen, dass auch die Be
völkerung und die Einkommen gewachsen seien, und 
dass.- zudem gegenwärtig höhere Preise gelten als in 
de~ Vorkriegszeit. Das ist alles richtig. ,venn man 
.auch diese drei Komponenten berücksichtigt, so ist 
doch zu sagen, dass absolut eine strukturelle Uin
·satzvermchrung der Grossbetriebe eingetreten· ist, 
der nur auf Kosten der kleinen Geschäfte gegangen 
ist. \Vir sehen, dass in Zeiten der Hochkonjunktur 
genau die gleiche Erscheinung festzustellen ist, wie 
in Zeiten der Krise. Auch in Krisenzeiten wirkt sich 
deshalb die Struktur aller Verdrängungsprozesse 
aus,, es erfolgt einfach eine Verlagerung auf andere 
Betriebe. Es wird sicher immer eine Anzahl Ge
schäfte geben, die wegen ihres besonderen Charak
ters auch neben den Grossbetricben sich behaupten 

4 

können. In den Konsumzentren wird aber das Gros 
1ler privaten Dctailhandelsgesl'hüfte mit der Zeit 
eben verschwinden, und man überlüsst dem Detail
handel noch die Randgebiete, dort, wo es sich nicht 
lohnt, eine Migros- oder Konsumfiliale zu eröffnen. 
l\fan hat auch Professor :.\Iarboch zitiert, diese Gross
betricbe seinen Prcisregulatoren in der \\"i1·tschaf t. 
1'atürlich wird das in ein..;elnen Zentren möglich 
sein. Ich glaube nicht, dass der Einfluss !-O weit geht, 
dass im Lugnez oder im Fcxtal hi,1ten diese Gl'Oss
bctriebe die Preise so beeinflussen könnten, dass sie 
als Preisregulatoren in Erscheinung treten würden! 
Es ist sehliesslieh keine besondere Kunst, die Kauf
kraft in den grossen Konsumzentren abzuschöpfen. 

\Vir haben errechnet, dass mit. den Umsätzen, 
die gegenwärtig von der ~Iigros und den Konsum
vereinen getätigt werden, rund 10 000 selbständige 
Detailgeschäfte . existieren könnten, d. h. in der 
Schweiz gibt es nur wegen diesen beiden Gross
unternehmungen zehntausend Detailhandelsgeschäf
te weniger. Sie erhalten so immer mehr Unselb
ständigerwerbende. Das Verhältnis Selbständig
erwerbende-Unselhständigerwerbende wird immer 
mehr gestört. Ich weiss genau, dass man das Rad 
nicht zurückdrehen kann. Anderseits möchte ich 
doch Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass, wenn 
es so weiter geht, wir immer weniger selbständige 
Betriebsinhaber haben, dafür um so mehr von 
Grossunternehmen abhängige Ünselbständigerwer
bende. Sie können sich selbst ausmalen, zu welchen 
Missverhältnissen in unserem staatlichen Aufbau es 
auf diesem Gebiete mit der Zeit zwangsmässig 
kommen muss. 

Die Ausgleichssteuer hat auch den Verdrängungs
prozess nicht aufhalten können. Das dürfte absolut 
klar sein. Dazu sind die Steuersätze zu geringfügig. 
Ich möcht~ hier in aller Form doch festhalten, da:;s 
durch die Ausgleichssteuer eine Abschwächung der 
Ent\\;cklung eingetreten ist, oder umgekehrt: ohne 
Ausgleichssteuer wäre wahrscheinlich die Situation 
noch viel schlimmer, denn das, ,vas nicht als Aus
gleichssteuer bezahlt werden muss, kann sehliesslich 
wieder in der Expansion untergebracht werden. 

Wenn wir heute vor der Frage der ,veiterfüh
rung der Ausgleichssteuer stehen, so-müssen wir uns 
klar darüber sein, dass, wenn wiJ:' sie nicht in die 
Verfassungs-vorlage aufnehmen, dann eben ab 1955 
die Grossbetriebe des Detailhandels jährlich 10 bis 
15 :'.\lillionen Franken weniger Steuern bezahlen 
müssten und entsprechend mehr Geld zu. Preis
Rämpf en und weiterer Expansion zur Verfügung 
hätten. ,vir haben im Gewerbe 2000-3000 :iusgleichs
steuerzahlende Betriebe. Diese \\'ürden lieber auch 
keine Ausgleichssteuer bezahlen. Man hat sich aber 
mit der ,veiterführung der Ausgleichssteuer ab
gefunden. Es ist klar, dass gegenüber den Klein
betrieben eine minimale Solidarität notwendig ist. 

Der dritte Grund, der für die Weiterführung der 
Ausgleichssteuer spricht, hat sich eigentlich erst iJl 
den letzten Tagen so richtig herausschälen lassen. 
Es ist die Tatsache, dass es ohne Ausgleichssteuer 
nicht gelingen würde, die genossenschaftlichen 
Grossbetriebe 1:inigermasseu steuerlich zu erfassen. 
Un:oere SteuergesP.tze basieren auf der Cberle·gung, 
dass sich der Staat am Reinertrag der einzelnen 
Unternehmungen beteiligen soll. Bei der Genossen
schaftsform aber haben wir das Bild, dass diese 
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Vntcrnclnnung-en direkt darauf ausgehen, keinen 
oder nur :,ranz unbedeutende Gewinne zu erzielen; 
wenn man die Steuersätze für Genos,-enschaften 
stark erhöhen würde, müssten sie deshalb praktisch 
keine Steuern zahlen. Es ist. aber nichts mit der 
Offerte, an Stelle der 6% bei den Kapitalgesell
schaften ebenfalls 8 oder 9% zu bezahlen, weil die 
Genossenschaften nach Abzug der Rabatte keine 
Erträge ausweisen. 

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich die 
Folgerung, dass das bisherige Kriterium für die 
sogenannte steuerliche Leistungsfähigkeit für die 
Genossenschaftsform im Detailhandel nicht mehr 
genügt. Es muss noch ein weiterer l\Iassstab ge
funden werden, und der kann, wie die Steuer
fachleute erklären, kein anderer sein als der Umsatz 
bei den Genossenschaften. Es gilt, eine Kombination 
von direkter und indirekter Besteuerung zu finden. 
Auch jetzt ist trotz Ausgleichssteuer die steuerliche 
Belastung der Grossbetriebe des Detailhandels be
deutungslos. So macht. beispielsweise beim grössten 
Konsumverein, dem A.CV in Basel, die Steuer im 
Jahre 1951 nur 0,63% aus, d. h. der ACV bezahlt 
bei einem Umsatz von 134 Millionen Franken an 
kantonalen, eidgenössischen und an Ausgleichs
steuern total 841 000 Franken. Würde die Aus
gleichssteuer wegfallen, würden ungefähr nochmals 
400 000 Franken von diesen 800 000 Franken weg
fallen. Ich will absolut nicht bestreiten, dass die 
Ausgleichssteuer verbesserungsbedürftig ist; das 
Gewerbe ist absolut bereit, Hand zu bieten und hat 
bereits vor mehreren :\Ionaten dem Finanzdeparte
ment entsprechende Vorschläge eingereicht. Eigen· 
tümlicherweise wird darüber in der Botschaft nichts 
gesagt, dies wird nicht einm&.l erwähnt, geschweige 
denn behandelt. Die gegenwärtige Ausgleichs
steuer hat vier Klassen, und es besteht kein Grund, 
dass hier diese Unterschiede beibehalten werden. Es 
handelt sich im heutigen Zeitpunkt nicht darum, 
die Details der kommenden Ordnung zu behandeln; 
es geht lediglich um das Prinzip, und es muss, wenn 
man nicht die Grossbetriebe bewusst noch weiter
fördern und die s~euerliche Privilegierungverstärken 
will, der Grundsatz in den Verfassungsartikel auf
genommen werden; wir sind absolut einverstanden, 
dem Antrag des Herrn Renold zuzustimmen, die Aus
führung der Gesetzgebung zu überlassen. Ich ziehe 
den zweiten Minderheitsantrag in der Vorlage zurück .. 

Ich möchte also bitten, dass Sie dem .Antrag der 
Minderheit zustimmen. Es besteht sicher aller 
Grund dafür, dass die heutige Situation, die ja 
ohnehin nicht befriedigend ist, nicht noch weiter 
verschlechtert wird. Ich möchte deshalb sehr um 
Zustimmung bitten. 

Renold: Nachdem Herr Dr. Gvsler sich mit 
meinem Antrag eim·erstanden erklärt hat, kann ich 
mich kurz fassen. Ich hin, in Übereinstimmung mit 
der :Mehrheit der Bauern-, Gewerbe- und Bürger· 
fraktion, der ich anzugehören die Ehre habe, dafür, 
dass die bis jetzt erhobene Ausgleichssteuer auch 
in der neuen Finanzordnung vorgesehen wird, und 
dass sich der Bund die daraus resultierenden Ein
nahmen (es wurde von zirka 14 :Millionen Franken 
jährlich gesprochen) nicht entgehen lässt. Ich unter
stütze daher den Ant:-ag der :Minderheit, wie er von 
Herrn Gysler vertreten worden ist. 

s 

Dagegen bin ich 'tler Auffassung. dass es nicht 
angeht und dass e:- auch nicht zwcckrnäs!-ig ist, die 
Details über die Erhebung dieser Am:gleichsstcuer, 
wie sie im :\Iinclerhcitsantrag zu Ziffer II, Litera a, 
vorgeschlagen werden, in die Verfassung aufzu
nehmen. Das ist meines Erachtens Sache der Aus
führungsgesetzgebung. Es soll auf dem Gebiet der 
umstrittenen Ausgleichssteuer in der Verfassung . 
heute nichts präjudiziert werden, weder über die 
künftige Höhe des Gesamtumsatzes, der für die 
Besteuerung massgebend sein soll, noch über den 
Steuersatz selbst. Es ist notwendig, dass hierüber 
noch genaue Erhebungen gemacht werden. Es 
scheint mir daher richtig, dass der Vollzug dieser 
Steuer gleich behandelt wird wie die Bestimmungen 
betreffend die Rückvergütung und Rabatte auf 
\Varenbezügen, deren Regelung nach dem Vorschlag 
der .'.\Iehrheit der Kotnmission ebenfalls der Gesetz
gebung vorbehalten werden soll. Dabei bin ich 
allerdings der .'.\Icinung, dass in bezug auf die Aus• 
wirkung dieser Steuer ungefähr die gleiche Regelung 
zu treffen wäre, wie sie bis jetzt nach dem Bundes
beschluss von 1940 bestanden bat. 1Ian hat wieder
holt in diesem Saale in den letzten Tagen davon 
gesprochen, man dürfe die Vorlage nicht überladen, 
weder nach der einen noch nach der andem Seite. 
Damit, dass Sie die Ausführungsbestimmungen über 
die Ausgleichssteuer der Gesetzgebung überlassen, 
kommen Sie auch den grundsätzlichen Gegnern 
dieser Ausgleichssteuer entgegen und fördern damit 
die Annahme der ganzen Vorlage. 

Aus diesen Erwägungen heraus beantrage foh 
Ihnen, den von der ;\Iinderheit gestellten Antrag zu 
Ziffer II, Litera d, zu streichen. Wenn dagegen etwa 
eingewendet werden wollte, auch bei der ·wehr
steuer und imbesondere bei der \Varenumsatzsteuer 
wiirclcn in der Verfassung gewisse Detailbestim
mungen aufgenominen, so ist dazu zu sagen, dass 
diese beiden Steuern auf bisherigen Grundlagen auf
gebaut we1-den, die ",;r kennen, und dass es sich 
dabei zmn Teil um die Übernahme einer bestehenden 
Ordnung handelt, während bei der Ausgleichssteuer 
neue Grundlagen geschaffen werden sollen, deren 
Auswirkungen noch nicht genau bekannt sind. Es 
rechtfertigt sich daher, hier einen etwas an<lercn 
\Veg einzuschlagen, wobei ja immerhin auch diese 
Regelung, die ich vorschlage, der Bundesversamm
lung und eventuell dem Volke vorbehalten bleibt. 

!\Ian kann sich fragen, ob, wenn Sie meinem 
Antrag zustimmen, bei Ziffer I, Litera a, beigefügt 
werc.len sollte, dass die Regelung der Ausgleichs
steuer auf dem Gesetzeswege zu erfolgen habe, ähn
lich wie das vorgescl1lagen ist bei Litera b in bezug 
auf die Besteuerung der Rückvergütungen. Ich 
halte jedoch dafür, dass dies, weil es sich um eine 
Selbstverständlichkeit handelt, nicht not,vendig ist 

·und sehe daher davon ab, einen entsprechenden 
Antrag zu stellen. 

Ich wiederhole also meinen Antrag dahingehend, 
es sei in Ziffer II, Litera d, nach dem Antrag der 
:\tinderheit, zu streichen. , 

Munz: Die Ausgleichssteuer ist .ein !\fusterbt>i
spiel dafür, dass einmal eingeführte Steuern kaum 
mehr umzubringen sind. Sie wollen sogar dann nicht 
sterben, wenn sie eine ausserordentlid1 düstero Ver
gangenheit aufzuweisl!n haben. Die .Ausgleichs-
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stcucr ist vor 14 Jahren in einer ausscrordcntlichen 
Situatiou entstanden und verdankt ihr Leben aus
sc11liesslich einer unloyalen Koppelung mit vater
ländischen Belangen, wie der Arbeitsbeschaffung. 
Jetzt geht der Antrag Gysler darauf aus, :;ie prak• 
tisch zu verewigen. \Yenn man allerdin~s nüher zu
sieht, zeigt die Ausgleichssteuer derartige Blössen, 
dass mit einer schicklichen Beerdigung nach der 
vollzogenen Einkassierung der 140 :Millionen viel
leicht doch gerechnet werden kann. 

Die Welschen können manchmal den wahren 
Sachverhalt viel einfacher und träfcr zum Ausdruck 
hri.ngen als wir Deutschschweizer. Gestatten Sie mir 
deshalb, aus dem „Stenographischen Bulletin" zu 
zitieren, was unser früherer Ratskollege, Herr Picot, 
über die Ausgleichssteuer in diesem Saale gesagt hat: 

«Jene crois pas que, dans l'histoire fiscale de la 
Suisse, 011 ait jamais introduit un impöt aussi peu 

-etudie.>> 
Die Fraktion des Landesrings lehnt die Aus

gleichssteuer in der vorgesehenen Form mit aller 
Entschiedenheit ab. Sie erblickt in dieser Steuer 
eine Attacke gegen alle diejenigen Verteiler, die mit 
niedrigen l\Iargen arbeiten, die rationell organisiert 
sind und die deshalb begreiflicherweise der Kon
kurrenz ein Dorn im Auge sind. Ganz offensichtlich 
richtet sich die Attacke sogar ausgesprochen gegen 
diejenigen Verteiler, die die Vorteile rationellen Ar
beitens nicht Aktionären oder einzelnen Unterneh
mern zufü11ren, sondern der breiten Schicht der 
Konsumenten. Es geht darum, mit dieser . Aus
gleichssteuer die Genossenschaften zu treffen. Das 
ist ja auch in einzelnen Fraktionscommuniqucs 
ganz deutlich ausgesprochen worden. Es geht gegen 
die Genossenschaften, denen man übrigens in den 
Wirtschaftsartikeln speziell eine „freie Entwicklung 
gewährleistet" hat. 

Interessant ist, dass ma:n von gewerblicher Seite 
nicht etwa daran denkt, eine generelle Steuer vorzu
schlagen zur Milderung allzu grosser Abstände in 
der Leistungsfähigkeit zwischen Klein und Cross. 
Ich glaube, dass man über eine solche generelle 
Steuer noch eher diskutieren könnte, und zwar ein
fach deshalb, weil bei einer solchen der Grundsatz 
der Rechtsgleichheit weniger verletzt würde. Auch 
die grosscn Brauereien, die Grossunternehmen des 
Baugewe1·hes, die Grossmüllereien usw. wären dann 
betroffen zugunsten der weniger leistungsfähigen 
Kleinbetriebe dieser Wirtschaftszweige. Ich wieder
hol~: Gegenüber einer solchen generellen Steuer be- · 
stünden vom Standpunkt der Rechtsgleichheit aus 
nicht mehr die gleich schweren Bedenken. 
· Interessant ist es, die Gutachten führender 
schweizerischer Gelehrter zur Ausgleichssteuer zu 
lesen. Ich habe kein einziges Gutachten eines unab
hängigen. Wissenschafters gefunden, das die .Aus
gleichssteuer bejaht, wohl aber eine Reihe, die diese 
Steuer vom ·Standpunkt der volkswirtschaftlichen 
Zweckmässigkeit und Rechtsgleichheit aus als un
tragbar ablehnen. Ich erwähne hier etwa die Pro
fessoren· l'\farbach, Grossmann, Blumenstein und 
Gerwig. Alle kommen zum genau gleichen Schluss, 
obwohl sie von ganz unterschiedlicher politischer 
Farbe sind. 

Es ·muss im übrigei1 auffa1len, dass die Einstel
lung zur Ausgleichssteuer bei einzelnen unserer 
'grossen Landesparteien bemerkenswerten Schwan-
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kungcn unterliegt. Das gilt speziell vom Freisinn· 
Ich habe die Eingabe nachgelesen, · <lie die Frei
sinnig-demokratische Partei vor etwa sechs Jahren 
an den Bundesrat gerichtet hat im Zusammenhang 
mit der Bundesfinanzreform. In dieser Eingabe der 
Freisinnigen wird die Ausgleichssteuer Y~hement 
und entschieden mangels „innerer Berechtigung" 
abgelehnt. Es wäre ausserordentlich interessant, 
heute zu erfahren, was sich denn an den Grundlagen 
für die Beurteilung dieser Steuer in diesen wenigen 
Jahren so sehr geändert haben sollte. Ich meinerseits 
möcl1te - bessere Belehrung vorbehalten - anneh
men, dass der gewerbepolitische Flügel der Frei
sinnigen unterdessen deutliche Winke oder gar 
Drohungen von sich gegeben hat und der Um
schwung einzig darauf zurückzuführen ist; denn die 
frühere Ein:;tellung war ausserordentlich sachlich. 
Es ist anerkennenswert, dass bei den Radikaldemo• 
k.raten immerhin eine. grosse :Minderheit noch bei 
der Stange geblieben ist, trotz dem stärkeren oder 
schwächeren Druck. 

Der :\Iinderheitsantrag von Herrn Gysler zeich
net sich im übrigen nicht durch ausgesprochene Be
scheidenheit aus. Der vorgeschlagene Prozentsatz 
der Maximalprogression liegt nämlich nicht weniger 
als 100 % über dem, was heute wichtige Verteiler 
zahlen müssen. Grosse Genossenschaften zahlen der
zeit auf den ausgleichssteuerpflichtigen Waren½%, 
Vorderhand will man auf 1 % gehen. Herr Gysler 
hat eben zum Ausdruck gebracht, dass die heutigen 
Sätze ungenügend seien und dass deshalb die Steuer 
das gewerbcpolitische Ziel cinigermassen verfehlt 
habe. \Vir müssen daraus schliessen, dass man daran 
denkt, die Schraube bei späterer Gelegenheit noch 
weit schärfer anzuziehen. Die ausserordentliche 
volkswirtschaftliche ·scbädlichkeit der Steuer, die 
Professor Marbach im einzelnen nachgewiesen hat, 
verstärkt sich aber natürlich gewaltig mit jeder 
weiteren Erhöhung. 

'Wir wollen im übrigen keineswegs bestreiten, 
dass eine „saftige" Ausgleichssteuer den kleinen De
taillisten sehr nützlich wäre. Warum sollen wir das 
nicht zugeben? Es ist ja gi> .• 1z augenscheinlich. Es 
macht immer Freude, wenn man der leistungsfä
higen Konkurrenz etwas von ihrer Überlegenheit 
nehmen kann. Es ist verständlich, dass man es be
grüsst, wenn immer der :Mitbewerber geschwächt 
wird und dass man sogar nicht einmal sehr kritisch 
ist gegenüber den angewandten )[ittcln; ich meine 
in diesem Fall gegenüber der Begünstigung durch 
künstliche Protektion fiskalischer Art. 

Eine ganz an_dere Frage ist natürlich die, ob die 
Volksvertreter in diesem Saale sich dafür einspnnnen 
Jassen sollen. ::\!eines Erachtens haben die Volksver
treter nicht Gruppeninteressen und dann erst noch 
die Interessen einer hauchdünnen Schicht zu ver
treten. (Heiterkeit.) 

Schon Herr Kollega Häberlin hat, wenn ich mich 
nicht sehr irre, in der Eintretensdebatte die Aus
gleichssteuer als Sprengstoff bezeichnet. Sie be
deutet für unsere Vorlage tatsächlich Dvnamit. Sie 
tun gut, in diesem :'.\loment an die 800 000 Genossen
schafterfamilien in der Schweiz zu denken, die sich 
von der Diskriminierung ihrer _Selbsthilfeorganisa
ti011en direkt und schwer betroffen fühlen würden. 
Diese Selbsthilfeorganisationen haben nicht nur in 
der Kriegszeit, sondern auch vorher und nachher in 
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der Ycrteidigung der Kaufkraft des Schweizer Fran
kens, in der Verteidi!!'ung des Familientisches weit 
mehr getan, als wir mit Hunderten von Subven
tionsmillionen zu tun vermöchten. Sie haben An
lass, in der Ausgleichssteuer eine Strafe für ihre 
preisregulierenden Funktionen zu erblicken. 

Burgdorfer: Die Herren Kollegen Gysler und 
Renold haben sich in ihren Ausführungen vor-wie
gend mit der grundsätzlichen Seite de; Frage der 
Ausgleichssteuer befasst. Ich möchte diese Ausfüh
rungen nicht wiederholen, sondern Ihnen lediglich 
einige Ergänzungen anführen. 

Am 14. März hat „Die Genossenschaft", das 
Organ schweizerischer Konsumvereine, unter dem 
Titel „Recht ist, was uns nützt" der Ausgleichs
steuer den Kampf angesagt und eindeutig erklärt, 
dass dieser Verband sich keine Sonderumsatzsteuer 
gefallen lassen werde. \Venn man der Sache auf den 
Grund geht, so ,,<ird man feststellen, dass dieser 
Titel tatsächlich seine Berechtigung·hat. Untersucht 
man nämlich, wo die Vor- und wo die Nachteile am 
grössten sind, so ""ird man feststellen, dass die bean-

. tragte Abschaffung der Ausgleichssteuer den Kon
sumgenossenschaften· viel grösseren Nutzen bringt, 
als deren \Veiterführung den kleinen Betrieben Vor
teile zu bieten vermöchte. Das genannte Blatt wirft 
den Befürwortern der Ausgleichssteuer vor, sie wür
den mit dem Antrag, nur noch einen Einheitsansatz 
zu erheben, alles auf die gleiche Linie ausrichten, 
ohne Berücksichtigung der innern Struktur eines 
Unternehmens. Die Art und Organisation der Be
triebe, die Betriebsverfassung, der Aufbau würden 
überhaupt keine Rolle mehr spielen. _ 

Jahrelang ha,t man. der Ausgleichssteuer den 
Vorwurf gemacht, sie sei ungerecht - ähnlich hat es 
ja soeben hier aus dem ~fonde meines Vorredners 
getönt -, weil sie mit ihren vier Klassen ungleiches 
Recht schaffe. Heute, wo die Befürworter der Wei
terführung diesen Fehler korrigieren wollen, ist das 
auch wieder nicht recht. Abgesehen von der Rcchts
f orm und ihren Trägern bestehen zwisc:!len Konsum
genossenschaften und Privatgeschäftt:JJ keine Unter- . 
schiede mehr. Aus der Urform der Genossenschaft, 
wo einige Mitglieder ohne Arbeitsentgelt die ·waren
vermittlung für ihre Arbeitskollegen und Gesin
nungsfreunde aus Solidarität besorgten, ·sind grosse 
Gebilde mit einer allmächtigen Verwaltung und 
einem starken Verwaltungs- und Angestelltenstab 
entstanden, die genau das gleiche tun ""ie die viel
geschmähten kapitalistischen Unternehmungen. Ist 
es gerecht, diese starken Betriebe fiskalisch noch 
mehr zu privilegieren? Soll der kleine, selbständige 
Detaillist, der unbestrittencrmassen schon heute im 
Verhältnis zu seinem Leistungsvermögen mehr 
Steuern bezahlt als der Grossbet.rieh, noch ungün
stiger gestellt sein, bis ihm vollends der Schnauf aus
geht? \Vcnn Sie die Strassen unserer Bundesstadt 
und auch Ihres \Vohnortes durchgehen, so stossen 
Sie alle paar hundert l\leter auf luxuriös ausge
stattet.e Konsum- und Mig:rosläden und auch auf 
pritchtigc Kaufhäuser aller Art. Ich will da3 keines
wegs beanstanden, muss aber mit aller Entschieden
heit feststellen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, 
wenn diese Betriebe fiskalisch günstigrr hehandelt 
werden als die se!bständigcn kleinen Unternehmen~ 
.die buchstäblich heute um ihre Existenz kämpfen. 

Was haben die Genosscnschaftsgro~sbctriebe 
mit der Versorgung des kleinen )fonncs heute über
haupt noch zu tun? Sie können dort neben den 
lcbensnotwendi~en \Varen nuch die teuersten Luxus
ge~enständc kaufen; Sie können sogar an ~[ode
schauen von Konsumgeqossenschaften usw. teil
nehmen. Es besteht also praktisch keinerlei Unter
schied mehr, der eine fiskalische Begünstigung 
rechtfertigen würde. Ja das Streben nach Umsatz 
geht bei einzelnen Konsumvereinen so weit, dass 
man den Genossenschaftscharakter gelegentlich 
tarnt, um grundsätzljche Gcnossenschaf t.sgegner 
auch noch als Käufer zu ge""-innen. Kürzlich konnte 
man im „A11zeiger für die Stadt Bern" ein Inserat 
des neuen Textilgeschäftes der Konsumgenossen~ 
schaft Bern lesen; darin wurde überhaupt nicht 
darauf hinge";esen, dass es sich um eine Konsum
filiale handelt. Desgleichen muss man beim neuen 
Kaufhaus der Konsumgenossenschaft Biel, das die 
stolze Firma tafel „ Vereinigte Spezialgeschäfte" 
trägt, schon sehr gut hinschauen, bis man das 
Zeichen der Konsumgenossenschaft entdeckt~ Die 
Konsumvereine sorgen also selbst dafür, dass sie von 
den übrigen Betrieben nicht allzusehr abstechen, 
also auf die gleiche Linie gebracht werden wie diese. 
Das hindert sie aber nicht daran, wann es ihnen 
nützt, den „besonderen" Charakter des Konsumge
schäftes betonen zu wollen {,,besonderen" in An
führungszeichen). 

Ferner sei die Frage gestattet: Ist es weiter auch 
nicht so, dass die Konsumgenossenschaften auch 
aus Konsumentenkreisen nicht mehr als die ·-Ver
treter der Konsumenten gelten? Kürzlich wurde in 
der „Neuen Zürcher Zeitung" nicht etwa aus Ge
werbe-,. sondern aus Verbraucherkreisen die Grün
dung einer Konsumentenorganisation propagan
diert, was darauf schliessen lässt, dass die Konsu
menten selbst zur Auffassung gelangt sind, die Ge
nossenschaften, zu denen natürlich auch die :Migros 
gehört, seien langsam in das Lager der Bewirt
schafter abgerückt. 

Das bereits zitierte Organ „Die Genossenschaft" 
behauptet weiter, dass es nicht in Ordnung ist, die 
Leistungen der Konkurrenten auf dem Steucnvege 
zu beschneiden. Etwas Ähnliches hat vor wenigen 
.Augenblicken hier auch Kollega l\fonz behauptet. 

· Man will damit der Ausgleichssteuer den Charakter 
einer Strafsteuer gegen überdurchschnittliche Lei- · 
stungen geben, ganz abgesehen davon, dass die soge
nannte Leistungsfähigkeit auch mit unserer Ord
nung im Staatswesen in Zusammenhang steht und 
es recht und billig ist, dass man entsprechend den 
Vorteilen, welche diese Ordnung schafft, dem Staat 
einen Obulus abliefert. Dabei darf wohl darauf hin
gewiesen werden, dass die hohe Progression auf 
grosse Einkommen, die zur Hauptsache von den 
Kreisen verlangt wird, die den Konsumvereinen und 
den Migrosgenossenschaften nicht nahestehen, auch 
eine Strafsteuer auf Leistungen bedeutet. 

l\fan darf aber die Leistunassteucr nicht nur 
dann fordern, wenn sie einen ni~ht trifft; das wäre 
wirklich allzu bequem. -Die Erklürung der „Ge
nossenschaft", die Konsumvereine wollten einenge
sunden Staatshau~halt, kann deshalb nur dann ernst 
genommen werden, wenn diese bereit i:ind, auf Privi
legien zu verzichten. Sie tun aber das Gegenteil, in• 
dem sie neue Privilegien verlangen. Dem Gewerbe 
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geht es in diesem Zusammenhang nicht um Dctri:ige, 
sondern um Grundsätze. \Vcnn man eingesehen hat., 
-dass die Sleuerlcistungen der Grossbetriehe, ver
glichen mit ihrer wirtschaftlichen Lcistungsfähig
.keit, gcgnnübcr clen Leistungen d?r prinlt~n Klei~
und Mittelbetriebe ungenügend smd, so gilt es, die 
Konsequenzen zu ziehen. Ein wenn auch nicht voll
kommenes ;\littel zur ~Iilclc-rung dieser Ungerechtig
keit ist die Weiterführung der Ausgleichssteuer. 

Es bleibt die Frage, ob dies im Rahmen der Neu
ordnung des Bundcsfinanzhaushaltes zu geschehen 
hat oder ob die Steuer auf dem \Vege der ~Iotion 
oder des Postulates zu hera'ten ist. Unsere beiden 
Berichterstatter haben heute auf die :\Cehrheit von 
13: 11 Stimmen hingewiesen, die in der Kommission 
festzustellen war. Ich glaube, dass schon diese 
,,:Mehrheit" uns den \Vcg weist, und ich vertrete 
deshalb die Auffassung, dass diese Steuer in Zu
sammenhang mit unseren Beratungen zu bringen 
sei. Das Vcl'fahren eines Sonderweges möchte ich 
ablehnen. \Vir verankern heute ja nur den Grund
satz und nicht die :Modalität. 

Ich schliesse mich in dieser Richtung den Aus
fülirungcn des Herrn Kollegen Renold an. ,ver also 
für die Beibehaltung dieser Steuer und damit für die 
Erhaltung einer St.euercinnahme von rund 14 .\lil
lionen ist, der kann ohne Hemmµngen heute schon 
Farbe bekennen, denn Vorschläge für Verhesse-

'rungen sind ja bereits gemacht wor-den. An dieser 
Tatsache ä1-idern auch die Ausführungen von Herrn 

· Munz nichts. Es ändern aber auch die bezahlten 
Gutachten an dieser Tatsache nichts. Sein Klagelied 
ist übrige11s nicht ohne weiteres verständlich, wenn 
man weiss, dass cler i\Iigros-Genossenschaftsbund 
Bern mit einem jährlichen Umsatz von über 30 .\Iil
lionen Franken ganze 85 000 Franken Ausgleichs
steuer bezahlt. Das sind die Überlegungen, die mich 
bewegen, mich dem Antrag der :Minderheit anzu
schliessen. Ich möchte Ihnen empfehlen, ein Gleiches 
zu tun. 

Schmid-Zürich: Die Ausgleichssteuer wider
spricht dem Grundsatz der Rechtsgleichheit. Pro
fessor Blumenstein hat in einem Gutachten, das 
Herr Marbach zitiert, unter anderem gesagt - und 
zwar datiert dies aus dem Jahre 1938: 

. ,;Zusammenfai:;send steht demnach fest, dass die 
geplante Ausgleichssteuer nicht nur gegen die 
grundlegenden Prinzipien des Steuerrechts, sondern 
auch gegen bestimmte Grundrechte des Bürgers, die 
in der- Bundesve:-fassung ausdrücklich garantiert 
sind, yerstös!>t." Damals, als sie beschlossen wurde, 
war sie ausdrücklich als vorübergehende fiskalische 
Quelle bezeichnet, lür Arbeitsbescq.affung und Lan-

. desverteidigung. Es war, wie schon wiederholt ge
sagt wurde, eine Verkoppelung mit clen oben er
wähnten Vorlagen: .Arbeitsbeschaffung und Landes
verteidigung. Sie sollte, nachdem sie 1941 in Kraft 
getreten war, nach Erreichung des Ertrages von 
140 Millionen Franken dahinfallen. Diesen Betrag 
wird sie, wie gesagt wurde, 1954 erreichen. :\'atürlich 
wollte man mit dieser Steuer gleichzeitig dem 
kleinen Detailhandel dienen und wollte <lie grossen 
Geschäfte, \Varenhäuser, Einheitspreisgeschäfte, 
l\ligros und Konsumvereine treffen. Hat man dieses. 
Ziel erreicht, ist es gelungen, den wirklichen Schutz 
der kleinen Detailgeschäfte zu erreichen? Ich glaube 

nicht. Anderseits mussten wahrscheinlich der Komu
mcnt, das Personal und teilweise äie Lieferanten 
diese Steuer tragen. Eine Lberwi:ilzung ist ja ohne 
weiteres möglich. ~achdem die \Varenumsatzsteuer 
und die Luxussteuer bestehen, bedeutet die Aus
gleich~steuer gemäss :\Iarbach eine Klassenum~atz
steuer; und Professor Grossma-nn drückt sich ähn
lich aus. Er sagt: 

„Besonders aber ist eine Sondersteuer, die rein 
willkürlich, ohne sachliche Begründung, einer be
stimmten Kategorie von Unternehmungen auferlegt 
wird, wie, die Ausgleichssteuer, ungesäumt zu be
seitigen." 

Verschiedene Voraussetzungen zur Schaffung 
der temporären Ausgleichssteuer sind im übrigen da
hingefallen. Damals hat es geheissen: die Einheits
preisgeschäfte sind die schlimmsten Feinde des 
kleinen Detailhandels. Die Einheitspreisgeschäfte 
bestehen nicht mehr. Dann hat man gesprochen von 
der Notlage des Kleinhandels. Diese Notlage ist 
heute wohl doch nicht inehr vorhanden. · 

l\Ian kann aus volkswirtschaftlichen und sozialen 
Erwägungen zum Schluss kommen, dass sich die 
Aufrechterhaltung dieser Steuer nicht mehr verant
worten lässt. Aber nunmehr soll es sogar - das geht 
aus den Anträgen hervor - einen Einheitssatz für 
alle Betriebe gehen, also auch für die Konsum
vereine, ohne Rücksicht auf die Art der Organisa
tion, die Betriebsverfassung, den Aufbau eines Un
ternehmens usw •. 

In der. Eintretensdebatte hat Nationalrat Hä
berlin, als er von der Sei1kung des ~Iaximums der 
\Vehrsteuer sprach, erklärt, man müsse dem Steuer
zahler Gerechtigkeit widerfahren lassen. Hier, glaube 
ich, handelt es sich wirklich einzig und allein um die 
Gerechtigkeit. Diese Steuer widerspricht - so leid es 
mir tut, muss ich das sagen - dem Grundsatz der 
Rechtsgleichheit und der Gerechtigkeit. Im Grund
satz wollen wir ohne weiteres anerkennen, dass die 
Kleingowerbetreibenden und Detaillisten einen ge
wissen Schutz nötig haben und dass man ihnen 
diesen Schutz gewährt, damit bin ich einverstanden, 
aber nicht auf dem ·weg von solchen Steuern. Ich 
bin auch dafür eingetreten, dass man für die Schuh
macher, die Coiffeure, "·agner__usw. ein Schutzgesetz 
erlässt. Aber hier bin ich der Cberzeugung, dass ·wir 
falsche ·wege gehen und dass wir in dieser Verfas
sungsrevision eine solche .Ausgleichssteuer oder, wie 
sie von Herrn Marbach genannt worden ist, eine 
Klassenumsatzsteuer nicht aufnehmen dürfen. Ich 
stimme daher gegen die Ausgleichssteuer. 

Präsident: Es ist mir ein Antrag auf namentliche 
Al:istimmung über den :\Iinderheitsantrag betreff end 
.Ausgleichssteuer mit 32 Unterschriften von Rats
mitgliedern eingereicht worden. Die Abstimmung 
dürfte im Laufe der Nachmittagssitzung stattfinden. 

Hier wird die Beratung abgebrochen 
lci, le debat est interrompu 
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Herzog: Ich will 'versuchen, in der mir zur Ver
fügung stehenden Zeit Ihnen die Darlegungen, die 
ich zu der vorliegenden Frage zu unterbreiten habe, 
so kurz und prägnant als möglich auseinander-
zusetzen. • 

· In bezug auf die Entstehung der Ausgleichs
steuer ist sowohl vom ·Präsidenten der Kommission 
wie von anderen Rednern schon darauf hingewiesen 
worden, dass sie einesteils eine finanzpolitische, an
dernteils aber a.uch eine gewerbepolitische Seite in 
sich habe. Der Bundesrat wollte ja seinerzeit die 
Selbsthilfegenossenschaften der Ausgleichssteuer 
nicht unterstellen und schrieb in seiner Botschaft 
vo:tn 7. Juni 1938: ,,Die Selbsthilfegenossenschaften 
und ähnliche Unternehmungen des Detailhandels" 
(also Konsumvereine und Lebensmittelvereine) 
„sind steuerfrei zu erklären." Der Bundesrat fährt 
dann fort: ,,Die Vorzugsstellung der Konsum
genossenschaften rechtfertigt sich aus ihrer beson
dern wirtschaftlichen Zielsetzung. Unter Verzicht 
auf Unternehmergewinne werden bei den Genossen
schaften alle nicht in das Geschäft selbst fliessenden 
ul>erschüsse an die Konsumenten zurückgegeben: 
Auch ist die Kostenersparnis bei den auf demokra
tischer Grundlage aufgebauten Verw;1l'..t.1ngen der 
Konsumvereine m.it ihrer althergebrachten, weit
gehenden Personalfürsorge geringer als bei den voll
ständig durchrationalisierten Prh·atbetrieben." Dies 
schrieb der Bundesrat im Jahre 1938. Der Bundes
rat hat ähnliche Bemerkungen bei einem andern An
lass in einer Botschaft niedergeschrieben, als er sich 
zu der Initiative betreffend „Recht auf Arbeit" 
äusserte. Ich will Sie mit jenen Ausführungen nicht 
mehr unterhalten. Sie sind ungefähr vom gleichen 
\Vortlaut. ,vas der Bundesrat damals schrieb, hat 
heute noch restlos für die Konsumgenossenschaften, 
für die Genossenschaften, die auf dem wirklich ge
nossenschaftlichen Prinzip beruhen, ihre Berechti
gung. Die Bundesversammlung hat damals gegen 
den Bundesrat, insbesondere gegen Bundesrat Ob
recht, e:q.tschieden, der sich in der damaligen Kom
mission ganz entschieden für die Beibehaltung seines 
Standpunktes eingesetzt hatte. 

Die Befürworter der Ausgleichssteuer haben von 
Anfang an vorgesehen~ die Ausgfoichssteuer nur so 
lange zu erheben, bis die 140 :Millionen Franken er
reicht sind, und zwar 140 :\Iillionen Franken, die für 
~ie Arbeitsbeschaffung gedacht waren. Dem seiner
zeitigen Bundesbeschluss, der in der Volksabstim-
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mung vom 4. Juni 1!)39 angenommen wurde, war 
ein Arbeitsbcschaff ungsplan beigegeben. Sie können 
densc:lbcn noch hr:ziehcn und werden daraus ersehen, 
wie eigentlich die Erhebung dieser Ausgleichssteuer 
gedacht war und warum damals diese Ausgleichs
steuer beschlossen wurde. Ich darf auch gleich bei
fügen, dass zur damaligen Zeit - ich erinnere an das 
Abstimmungsdatum: 4. Juni 1939 - die Konsum
genossenschaften sich nicht etwa gegen eine Finan• 
zierung der Arbeitsbeschaffung aufgelehnt haben. 
Es· gab sehr viele, die damals jener Vorlage, die 
speziell für die Beschaffung von Arbeit und die 
Finanzierung derselben gedacht war, ihre Zustim
mung gaben im Hinblick auf die damalige Z~it 
( Juni 1939). :\Ian sah bereits, dass sich ein Gewitter 
zusammenzog. Die \Veltkatastrophe, die wir dann 
erlebten, zeichnete sich schon damals ab. 

In der Folge hat dann diese Ausgleichssteuer 
wiederholt zu Diskussionen Anluss gegeben. Die Ex
perten, welche die Grundlagen für die erste Vorlage 
zur Bundesfinanzreform zu bearbeiten hatten, ka- · 
men eindeutig zur ..:\.blehnung der Ausgleichssteuer. 
Ich verweise auf den Bericht jener Experten. \Vcnn 
ich mich richtig erinnere, war bei jenen Experten 
auch Herr Gysler dabei. Auch er hat damals in jener 
Expertenkommission mitgewirkt und, soviel ich 
weiss, haben jene Experten einstimmig beschlossen, 
dass die Ausgleichssteuer fallen zu lassen sei, ,Yenn 
die 140 Millionen Franken erreicht seien, wenn die 
Aufgabe, die ihr mit jener Vorlage gestellt war, er• 
füllt sei. 

Aus den Vernehmlassungen der wirtschaftlicl1en 
und politischen Verbände zu der Vorlage vom Jahre 
1948 ist ersichtlich, dass auch die Freisinnige Partei 
und der Vorort sich gegen die 'Weiterführung dieser · 
Steuer ausgesprochen haben. Ich erinnere µuch dar
an, dass es in jenem Bundesbeschluss, der am ti. Juni 
1939 angenommen wurde, heisst: ,,Nach der Tilgung 
der in Artikel 3 genannten Summe von 140 :\Iillionen 
Franken durch den Reinertrag der Ausgleichssteuer 
tritt dieser Bundesbeschluss ausser Kraft." Das ist 
heute Verfassungsrecht, und es ist eigentlich doch, 
will ich mal sagen, gegen Treu und Glauben, wenn 
man heute diesen feststehenden Beschluss, der in der 
Verfassung niedergelegt ist, einfach umbiegen und 
man diese Ausgleichssteuer in der Bundcsfinanz
vorlage weiter! ührcn will. Die Ausgleichssteuer war 
bis anhin nie ein Element der Bundesfinanzreform 
oder der Neuordnung des Bundesfinanzhaushaltes. 
In der Botschaft vom 22. Januar 1948, jener ersten 
Botschaft, die auf Grund des Expertenberichtes. 
dann 13rstellt worden ist - jenes Expertenberichtes, 
bei dem auch Herr Gysler mitgearbeitet hat und in 
welchem steht, dass die E:,.-perten einstimmig gegen 
die Ausgleichssteuer seien -, hnt der Bundesrat ge
schrieben: ,,Es ist vielmehr richtig, die Ausgleichs
steuer als ausserhalh der Finanzreform stehc-ncl zu 
betrachten und nur solange zu erheben, bis sie die 
in der Verfassung bezeichnete Summe von 1'10 Mil
lionen eingetragen bat." 

'Wenn wir diese Steuer bekämpfen, so nicht in 
erster Linie wegen ihrer fiskulischen Belastung, son
dern vor allem wegen ihrer ungerechten, jeder 
rechtlich einwandfrei nicht festzulegenden Grund
lage. Die Steuer wird erhoben, gleichgültig wie die 
Ertragslage eines Betriebes, einer Gcnosscnsclwft 
ist. Nur der Umsatz ist massgcbend, selbst wenn 
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sogar einwandfrei feststehende Verluste entstanden 
sind, Verluste, die nicht etwa wegen Preisschleuderei 
oder Preisunlerhictungen entstehen können oder 
cutstanclcn sind. Es wäre mir ein leicht.es, Ihnen aus 
meinem \Virkungskreis hicf ür Beispiele zu nennen. 
Aus der \Visscnschaft sind zum · Teil aus diesen 
Gründen von allem Anfang an sehr scharfe Urteile 
gegen diese Art der Steuer ausgesprochen worden. 
Es waren die leider nun verstorbenen Professoren 
Mangold und Blumen~tein, die diese Steuer Yon An
fang an ablehnten. Herr Prof. Blumenstein hat in 
seinem Gutachten seinerzeit geschrieben: ,,Sie" 
(also die Ausgleichssteuer) ,,erlaubt es nicht, den 
Erscheinungen des \Virtschnftslchens Rechnung zu 
tragen und auf hcsondere Umstände und Verhält
nisse Rücksicht zu nehmen. Sie legt dem Steuer· 
pflichtigen schwere Lasten auf, unbekümmert dar
um, ob sie mit. seinen geschüftlichen Erfolgen in 
Einklang stehen und von ihm mit Rücksicht auf 

. seine wirtschaftliche Lage auch wirklich getragen 
werden können." , 

Ich erinnere an die Gtitachten von Prof. 1far
bach µnd Grossmann. Einer der Herren Vorredner 
l1at gesagt, diese Gutachten seien besteUt worden. 
Ich weiss das nicht: 'Wenn einer Gutachten bestellt, 
sei es in seinem \Virkungskreis oder irgendwo sonst, 
ob er dann zum vornherein annimmt, dass ein :\Iann 
oder l\Iänncr von derartigem wissenschaftlichem 
Ruf, wie die Professoren Mangold und Blumenstein, 
dann auch Grossmann und :\larhach, sich einfach so 
·ein Gutachten bestellen lassen; das muss er mit sich 
selbst ausmachen. Ich kann ihm nur sagen, dass ich 
und meine Freunde nie solche Gutachten bestellt 
haben. 

Wir bekämpfen diese Steuer aber auch, weil sie 
eine zusätzliche Besteuerung des Umsatzes bedeutet. 
Der Antrag der Minderheit geht sogar über das hin
aus, was bis heute der Ausgleichssteuer unterlag. 
Bis heute waren einige, wenn auch wenige \Varen 
von der Ausgleichssteuer ausgenommen. Jetzt soll 
nach dem 'Wortlaut des Antrages der :\'Iinderheit der 
Gesamtumsatz dieser Steuer unterstellt w:;rden. Bis 
jetzt waren zum Beispiel Milch oder :\Iilchprodukte 
befreit. Die Befür·worter erklären, man könnte nicht 
auf die 14 :\Iillionen Einnahmen im Jahr verzichten .. 
Ich habe bereits erwähnt, dass diese 14 ::\Iillionen nie 
ein Element der Bundesfinanzreform darstellten; 
sie waren ausdrücklich reserviert für die Arbeits
beschaffung. Diese. 140 llillioncn, die diese Steuer 
im -ganz.en aufbringen soll, sind nun in etwa zwei 
Jahren bezahlt; wenn dann noch etwas herein
geholt werden muss für die aufgelaufenen Verwal
tungskosten - weil sie · ja auch gedeckt werden 
müssen-, gut, dann lässt sich darüber diskutieren. 
Dabei will aber eine :\Iehrheit der Kommission - zu 
der, soviel ich weiss, auch Herr Gysler gehört - auf 
10 Millionen verzichten, die bisher auf dem Bier 
hereingeholt wurden und wo der Konsument einen 
Mehrpreis schon seit mehr als einem Jahr bezahlt. 
Der BierpreisauEschlog wurde im Januar vorigen 
Jahres bereits festgelegt und erhoben. :\Ian will nun 
so mit einer kleinen Handbewegung auf diese 10 
Mi11ionen der Bierbrauereien, die mit jener Bier-

- preiserhöhung teilweise hereingeholt worden sind, 
einfach ver.lichten. Ich möchte fast sagen: 0, ihr 
armen Biertrinker, <li~ ihr den Preis bereits bezahlt 
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habt und der Bund nun auf diese 10 Millionen ein
fach wrzichten soll! 

Die Behauptun~, dass es immer weniger mittel
stünclische Betriebe und Det.ailunternehmun~en 
gebe, ist mit gar nichts bewiesen. :\Iir stehen einige 
.Angaben und Zahlen zur Verfij.gung, die etwas an
deres ergeben. Diese Zahlen entnehme ich der 
„ Schweizerischen Detnillistenzeitun~" vom 15. :\Iärz 
194!). Die Zahlen liegen allerdings schon einige Jahre 
zurück; man kann ihnen aber doch insofern, wenig
stens vom Standpunkt der Detaillisten und des 
Gewerbes aus Glauben schenken, als ::1ie ja 
in ihrer Zeitung selbst erschienen sind. Daraus ist 
ersichtlich, dass der Anteil der mittelständischen 
Detailhandelsunternehmungen und Filia!unterneh
mungcn im Jahre 1948 noch 83,1 % betragen hat 
gegenüber 84,5% im Jahre 1938. Ich erwähne aus
drücklich, dass das Zahlen sind, die einseitig icst
gelegt, das heisst publiziert worden sind in der 
,,Schweizerischen Detaillistenzeitung". Ich weiss 
nicht, wie die Zahlen aussehen würden, wenn sie 
amtlich erhoben würden, und es wäre vielleicht ein
mal ein Verdienst unserer Herren Vertreter des 
Gewerbes, dass sie mit uns einstehen würden dafür, 
dass derartige Erhebungen amtlicherseits durch-
geführt würden. · 

Es wird auch erklärt, dass der Umsatz in den 
Detailhandelsunternehmungen ei~entlich stagniere 
oder zurückgehe, eben wegen des 'G"berhandnehmens 
der grösseren Detailhandelsunternehmungen, vor 
allem der Konsumgenossenschaften. Die letzten 
Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, sagen auch 
hier etwas anderes. Der Verband schweizerischer 
Konsumvereine hatte letztes Jahr eine Umsatz
vermehrung (Sie werden sie bereits publiziert gese
hen haben) von 2,8%. Der Verband ostschweizeri
scher landwirtschaftlicher Genossenschaften - ge
gen den die Ausgleichssteuer ebenfalls gerichtet ist -
hatte eine Umsatzvermehrung von 2,7 oder 2,8% 
im letzten Jahr. Die USEGO, ein mittelständisches 
Unternehmen, hatte im letzten Jahr eine Umsatz
vermehrung von 6,28%; diesem Unternehmen sind 
4422 Detaillisten angeschlossen; die „Alro", eben
falls ein mittelständisches Unternehmen, dem 4700 
Detaillisten angeschlossen sind, hatte letztes Jahr, 
nach den letzten Berichten, eine Erhöhung des Um
satzes von '10,2%. Vergleichen Sie die Umsatz
erhöhungen des VSK und des YOLG von 2,8% mit 
den 10,2% oder 6,28% der mittelständischen Cnter
nehmunsren. Dann werden Sie mit mir einverstanden 
sein, dasi Behauptungen über Umsatzrückgän~e des 
privaten Detailhandels einfach den Tatsachen nicht 
entsprechen. 

Ich habe schon ·in der Kommission gesagt, dass 
wir uns nicht gegen eine Besteuerung aussprechen, 
nur soll sie für alle von der gleichen Grundlage aus
gehen. Herr Gysler hat unsere Offerte, dass man die 
Besteuerung des Reinertrages der Kapitalgesell
schaften und der Genossenschaften auf 8% - ich 
sage sogar, warum nicht 9% - erhöhen könnte, als 
abwegig und nicht diskutierbar erklärt. 

\Vir haben ferner erklärt. dass wir mit einer Er
höhung des Steuer~atzes für 'vermögen von 1%0 auf 
1 %°1oo einverstanden wären. Aber alles· Entgegen
kommen wird ausgeschlagen, man will mit der Aus
gleichssteuer den rein gewerbepolitischen Zweck ver
folgen und erreichen, und dann kommt man und 
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erklärt., wir verlan:.;ten Privilegicrungen. Ich \,;eder-. 
hole: ,vir hnLen cl'klärt. wir l'cicn einverstanden, 
den Steuc!'satz. aber für.alle. Y1Jn 7 auf 8% zu er
höhen, ja ~ogar auf 9%; wi~ seir.n ,~invcrstanden, 
aber für alle. ·den Steuersatz für <las Vermör:en von 
10fo0 auf 1,25¼0 zu ct·höhen. Das wird abgelehnt und 
man erkliirt, wir Ycrlangten Steuerprivilegien. 

Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass 
die Redezeit abgelaufen ist. 

Der Votant wünscht noch 5 ~Iinutcn Redezeit. 
Ich mache darauf aufmerksam, dnl's zum gleichen 
Thema noch 7 Redner eingeschricbc·n sind. (Unruhe.) 
Er bittet um einige Minuten. (Zustimmung.) 

Herzog: Der Vorschlag des Bundesrates betref
f end die Festsetzung der Ertragssteuer auf 7 % 
bedeutet für die Genossenschaften allein schon eine 
Erhöhung von 55 % und .bei 1 °loo für Vermögen eine 
Erhöhung' um 33%. Wir haben uns nicht dagegen 
gewandt; wir wollten auch entgegenkommen. Ich 
möchte Sie bitten, zu beachten, dass nicht nur 
Professoren, sondern auch andere Leute sich gegen 
diese Ausgleichssteuer ausgesprochen haben. Ich 
frage Sie: ,vollen Sie·· die Vorlage belasten mit der 
Hypothek, wie sie dieser Tage in einer Zeitung des 
Gewerbes begründet wurde, indem erklärt wurde: 
wir wollen einfach diese Ausgleichssteuer, weil sie 
unseren gewerbepolitischen Auffassungen ent
spricht? \Vollen Sie diese Vorlage mit. einer neuen 
indirekt<.'n Steuer bdasten, nachdem vom Bundes
ratstisch aus erklärt wurde, dass die Verbrauchs
und Auf wandst euer jetzt schon 68,4 % der Steuer
einnahmen ausmache? Wir lehnen die Aufnahme 
dieser Ausgleichssteuer in die Vorlngc ab, weil sie 
erstens eine ungerechte Steuer ist; z,,·eitens eine 
wesentliche Belastung des Verbrauchers bedeutet; 
drittens eine unerträgliche Belastung der Vorlage 
zur Folge haben muss. 

Ich befinde mich mit dieser Frage in Überein
stimmung mit dem zwischengenosscnschaftlichen 
Ausschuss, dem auch landwirtschaft liehe Organi
sationen angehören. Ich bitte Sie deshalb, den Min
derheitsantrag abzulehnen~ 

Präsident: Ich mache Sie auf fahrendes aufmerk• 
sam: \Vie ich Ihnen schon mitt~ilte, sind noch 
7 Redner eingeschrieben. Ich nehme an, dass zu 
dem Thema noch die Berichterst:,ttcr, auf jeden 
Fall der Vertreter des Bundesrates, sprechen werden. 
\Venn wir in diesem Tempo weiterfahren, rückt die 
Gefahr nahe, dass wir nächsten )fontng nicht um 
18.15 Uhr, sondern um 15.30 Uhr die Sitzung be
ginnen müssen •. Ich möchte nicht unterlassen, Sie 
jetzt schon auf diese Möglichkeit aufmerksam zu 
machen.. 

M. de Courten: Si je prends In parole pour 
· appuyer Ja proposition de l\f. Gyslt•r. c'est que je 
suis partisan de la decentralisation t'l·onomiquc au
tant que de la decentralisotion politique. Or, nous 
pouvons y arriver par le mainticn de b petite indus
trie et du petit commerce. Nous l'Ontribuons ainsi 
a sauv<.'garder l'existencc de ceux qni cxcreent lcur 
Jibcrte economiquc en ayant la fort•e de produire 
et de vendre a leurs risques. 

11 

II est necessairc pour l'cquilibre social et poli
t ique du payi:; que lcs petits co1nmcr~ants puisscnt 
snbsister: la puissance indiYiduclle de ceux-ci est 
un apport precieux pour la vie meme du pays. La 
<lemocratie suisse dans le passe deja avait puise de 
sa vigueur a la campagne aupres des gens de la 
terre et, dans les Yilles, aupres de ccux qui avaient 
reussi a se creer une situation independante par 
l'artisanat et Ie commerce. L'histoire moderne a 
confirme Ieur role important pour la sauvegarde des 
democraties. 

Au nom meme de l'egalite juridique des citoyens, 
nous devons relever encore une fois que Ie petit 
commergant paic comparativement plus d'impots 
que ses grands concurrents, dans eertains cantons 
meme jusqu'a dix fois plus. C'est une des causes 
du bouleversement constate dans certaines situa
tions qui paraissaient cependant traditionnelles. 
L'impot ne doit pas etre un instrument de prohibi
tion et favoriser encore des tendances de concentra
tion. C'est pourquoi le correctif de l'-impot compen
satoire nous parait aussi eq_uitable que necessaire. 

M. Kurz: Si l'on voulait aller au fond du pro
bleme que pose l'impot dit de compensation, il fau
drait au moins une heure. Commc cela n'cst pas 
faisable, il est clair que tout ce qu'on peut dire ici 
reste bien fragmentaire. 

L'impot dit de compensation a specialement ete 
cree pour fournir les fonds nccessaircs a la lutte 
contre le chomag-e. II doit ctre supprime des que 
140 millions de francs seront recoltes et ceci sera 
le cas -dans deux ans. 

Le Conseil fcderal a dit en son temps que cet 
irnpot special etait un essai. En eff et, on voulait 
essayer de proteger par cette mesure non seulement 
le petit commerce mais aussi les entreprises artisa• 
nales. L'essai a-t-il reussi? Je ne le pense pas. Si 
l'artisanat est plus florissant aujourd'huj. que jamais, 
e'est gdce a des influences absolument independan• 
tes de l'impot de compensation. La meme remarquc 
peut etre formulee au sujet du commerce de detail 
dont la situation s'est singulierement amelioree 
dcpuis le jour ou l'imp6t de compensation a ete 
cree. C'est done le grand moment de supprimer cet 
impöt et non pas de le perpetuer dans la Constitu
tion ou, de toute fa~on, il n'a pas sa place. 

II est bien etonnant, du rcste, qu'il trouve de 
chauds partisans parmi ceuxqui, autrement, envcrtu 
du saint principe federaliste, sont contre tout impot 
fe<leral direct, car on doit bien le considerer comme 
un impot direct. I1 est surprcnant aussi de ·le voil" 
approuve par une partie de ccu.x qui trouvent que 
le meme objct nc devrait pas ctre impose plus d'une 
fois. Or, beaucoup de marchandises sont frnppees 
une premiere fois par l'impot sur Je chiffre d'affaires 
et englobe une seconde fois dans Je calcul de l'impot 
compensatoire. . 

Que veut-on compenser? Les pretendus avan
tages qu'ont les grands magasins et les cooperatives 
d'entraide par r::ipport aux mag::isins uniques, avan
tagcs qui ne sont pas du tout prouvcs, notammcnt 
si on le cherchc dans le fait des achats centraliscs. 
Nous savons quc, depuis longtemps, dctaillants et 
artisans ont lcurs cooperatives de gros - je <lis bien 
t'ooperatives - pour l'achat en commun et si notre 
excellent colleguc, l\I. de Courten, vient de parler 
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de la dcccnlrnlisation, eh hien je crois que lcs eo
operatives d'ent.raidc sont lc prototype des entre
prises de la decentrulisation et de l'organisation 
democratiqne parce qu'elles ne sont pas clavantage 
des succursales de !'Union suisse des socictes de con
sommation qile les detaillants ne sont des succur
sales de l'Usego ou d'autres centrales d'achat. Je ne 
eite que l'Uscgo a Olten qui ne ccsse de progresser 
de fac;on rcjouissante. Ces commerc;ants et artisans 
ont eompris qu'une defensc active, par lcs moyens 

· de la cooperation, est cle beaucoup preferable a une 
protection cloutcuse de l'Etat et qui souvent ne fait 
que coupcr toute initiative. 

M. Gysle1· a bicn voulu nous dire que si au
jourd'hui les cooperatives etaient dissoutes, on 
etablirait 10 000 commcrces de detaillants. Qu'il 
nous dise combien on: pourrait fonder de roaisons de 
gros si on liquidait aujourd'hui par exernple l'Usego 
parce que, par l'Usego, un grand nombre de com
merces de gros dont !es proprietaires etaient aussi 
des represcntants de cette celebre classe moyenne 
ont ete supprirries. On ne devrait pas ~tre en faveur 
des cooperatives quand elles nous rendent service 
et etre leur adversaire. acharne quand on craint 
qu'ellcs nous concurrencent. Du reste, on a parle 
de chiffres-d'affaires. Eh bien, en 1933, l'Usego avait 
un ,chiffre d'affaires de 64,5 millions de francs, en 

: 1046 de 207,8 millions et en 1947 de 225,9 millions. 
Vous voyez, que le chiffre d'affaires de -l'Usego a 
autant progrcsse que le chiffre d'affaires des eo
operatives et notamment de !'Union suisse des 
societes de consommation. 

Je tiens a rcmercier ici tout specia.Jement et tres 
sincerement M. Burgdorfer pour la reclame qu'il a 
faite en faveur des cooperatives. Il y a vingt ou 
trente ans, on entendait un autre son de cloche. On 
pretendait que les cooperatives etaient passives, 
sans initiative, que c'etait quelquc chose d'adminis
tratif. On attendait les membres qui etaient bien 
forces de venir acheter leurs marchandises mais on 
ne· so- souciait pas de leurs vceux. Aujourd'hui 
M. Burgdorfer· nous attaque parce que nous avons 

·. de }'initiative, parce que nous demandons a nos 
membres ce qu'ils desirent et il a notamment cite 
une maison speciale a Bienne de 1a Societe coopera
tive de consommation - je dois ici confesser que 
jene suis pas etranger a la creation de cette maison 
puisque j'ai l'honneur: d'etre le president de la 

. Societc cooperative de Bienne. (Exclamations.) Je 
crois- pouvoir dire cela aussi bien que vous pouvez, 

. de:votre cöte, dire que vous etes representant radical 
. ow catholique~ Je crois. avoir les memes droits que 

.=vous. .. ·; ::. :. ,;. >, ./ -i<:.0.; i·•/·.·,; •. ·, •·1 r- .,: •~ :- •• ,,M_,.\., '° -~ 

--:':'-'\M~ Burgdorfar nous ·a dit ;que nous n'avons pas 
· mis'. une grande a!fiche «Societe cooperative de 

·Bienne». Je constate cependant que, malgre sa mio
pie accentuee, il a distingue qu'il s'agissait d'une 
cooperative. · · · . •· • : 
·. · Encore une fois un chaleureux merci a lI. Burg
dorf er~ Je le prie de continuer sa reclame. Elle nous 
permettra de diminuer notre budget de publicite 
_d'au moins 50%. _ . 
" , .. Messi~urs, une question tres serieuse se posc. Si 

· . l'on veut. a tout prix maintcnir cet impot iniquc: 
pourquoi nc pas frapper en meme temps lcs grandes 
usines et les grandcs banqucs, par excmplc? Ce 

scrait plus equitable. l\t. ~fonz a deja fait allusion 
· a cctlc question et je nc vois pas pour quelle rni,;on 
elles echapper:iient a un tel impot. S'il existait un 
monopole clnns lc commerce de detail, comme par 
excmple dans l'industrie du ciment, qui, elle, ne 
paic pas d'impot compensatoire, nous comprcn
drions cette insistance mais il n'y a pas de mono
pole. La concurrcnce joue au profit de notre econo
mie et specialement de notre industrie d'ex:porta
tion qui a un interet vital a ce que l'indice du coüt 
de la vie soit aussi bas que possible. Or, la mesure 
prise il y a quatorze ans devait avoir pour effet 
d'augmenter !es frais d'exploitation des maisons 
frappees et partant les prix. Avons-nous interet a 
maintenir une telle mesure? La reponse, me sernble
t-il, devrait etre facile. Dans tous les cas, si vous 
inscrez dans ce projet constitutionnel la clausc de 
l'impot compensatoire, il sera mis en peril, car nous 
le combattrons de toutes nos forces. 

Scherrer: ·wenn ich hier etwas zur Frage der 
Ausgleichssteuer sag.en möchte, so erlaube ich mir 
zuerst einige Bemerkungen im Züsammenhang mit 
den Erklärungen unseres Kollegen ~Iunz. Die Zeit 
reicht natürlich nicht aus, um auf alles einzugehen, 
was Herr l\lunz hier erwähnte; es kann sich deshalb 
nur um ein paar ,venige Punkte handeln. Herr :\Iunz 
hat einmal die Eingabe der Freisinnigen Partei von 

· vor etwa sechs Jahren erwähnt und erklärt, dass 
sich iene Eingabe gegen die Ausgleichssteuer ge
richtet habe. Ich war persönlich an dieser Eingabe 
gänzlich. unbeteiligt; damals aber erkannte man 
schon, dass der jetzigen Ausgleichssteuer gewis;;e 
Unzulänglichkeiten anhaften, und die Eingabe hat 
sich gegen diese Unzulänglichkeiten ausgesprochen. 
Das tut die Freisinnige Partei auch heute noch. Sie 
stimmt aber einer modifizierten Ausgleichssteuer 
zu, einer Ausgleichssteuer, deren Einzelheiten im 
Augenblick noch nicht festgelegt sind. Unsere Partei 
möchte aber den Grundsatz der Ausgleichssteuer 
in dem vorliegenden Verfassungszusatz verankert 
wissen, dabei der Ausführungsgesetzgebung die 
Regelung der Einzelheiten überlassend. Ich glaube 
deshalb nicht, dass man von einem \Viderspruch 
im Schosse der Partei und in der Haltung der Partei 
von heute gegenüber frühe~ sprechen kann. 

Herr Kolleg~ :\Iunz hat uns alle ermahnt, daran 
zu denken, wir seien nicht hier, um Gruppeninter
essen zu vertreten. Ich glaube, wir sind in diesem 
Punkte mit Herrn Munz einverstanden. \Venn wir 
aber etwas näher untersuchen wollen, wer etwa 
solche Gruppeninteressen vertritt, dann komme ich 
zu folgender Feststellung: In der radikal-demokra
tischen Fraktion ist wohl kaum ein einziges ~litglied 
mit der Ausgleichssteuer irgendwie in direktem Zu
sammenhang; kaum ein :\litglied der Fraktion hat 
mit dieser Steuel' etwas zu tun, auch der Sprechende 
nicht. Vergleichen wir aber mit der Fraktion des 
Herrn Kollega ::\Iunz, dann zeigt sich doch ein etwas . 

. anderes Bild. Ich will nicht hier an diesem Ort auf
zählen, wieviele :'\Iitglieder seiner Gruppe an dieser 
Steuer durch ihre geschäftliche Stellung sogar 
direkt interessiert sind. Ich möchte diese Zählung 
jedem einzelnen ~[itglied unseres Rates überlassen, 
um nachher zu beurteilen, an welche Adresse die 
:\Ialmung des Herrn Munz sich eigentlich richtet. 
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Noch ein Drittes: Herr .Munz hat empfohlen, 
man möchte die g-1·ossen Unternehmungen, zum Bei
spiel Baugeschäfte und Brauereien, ebenfalls der 
Ausgleichssteuer unterstellen. Ich glaube, das ist 
nicht nötig, denn diese Unternehmen werden unter 
sich nach gleichen steuerlichen Grundsätzen be
handelt, und die .Progression sorgt dafür, dass die 
Grossen unter ihnen durch eine stärkere Belastung 
entsprechend zum Zuge kommen. Sie werden durch 
diese Progres,-;ion gerechterweise mehr erfasst. Es 
handelt sich also hier nicht um die gleiche Frage 
wie die, die wir hier diskutieren, nämlich die der 
Erfassung jener gewinnlosen Unternehmungen, um 
die es uns eigentlich geht. · 

Die radikaldemokratische Fraktion hat sich mit 
der Frage der Ausgleichssteuer eingehend beschäf
tigt. Sie ist mit grosser :Mehrheit zum Entschluss 
gelangt, dem Antrag Gysler zuzustimmen. Ich habe 
die Ehre, hier den Standpunkt der :'.\Iehrheit unserer 
Fraktion zu vertreten. Ich gehe dabei einfach vom 
Standpunkt der Steuergerechtigkeit aus, möchte 
mich aber dabei nicht etwa in Betrachtungen über . 
die Gerechtigkeit als einem allgemeinen· Problem 
verlieren/sonst müsste ich bis auf 1Iichael Kohlhaas 
zurückgreifen. Das Problem der Steuergerechtigkeit 
ist :-.•ielleicht noch schwieriger zu lösen als jenes der 
allgemeinen Gerechtigkeit, und zwar darum, weil 
bei der Steuergerechtigkeit jeder von uns irgendwie 
mitbeteiligt ist. Es besteht daher die Gefahr, dass 
man den Massstab verliert. Es scheint mir jedoch 
im Falle der Ausgleichssteuer nicht so sehr schwer 
zu sein, hier zu einem Entschluss zu kommen, wenn 
man sich überlegt, um was es dabei geht~ 

Unsere Steuersysteme im Bund und in den Kan
tonen sind auf dem Prinzip der Ertragswirtschaft 
aufgebaut. l\1assgebend für die Steuerbemessung ist 
der Geschäftsertrag. Dieses System funktioniert nun 
nicht mehr bei Wirtschaftsformen, die bewusst und 
gewollt ertraglos sind. Damit entsteht eine Lücke 
im bisherigen System. Es besteht die l\Iöglichkeit, 
bei hohen, ja bei höchsten Umsi:itzen nur e_ine ganz 
hescheidene, ja fast keine Steuerleistung erbringen 
zu müssen. Alle jene Unternehmungen, die dieser 
Kategorie zugezählt werden müssen, nehmen des
halb eine Sonderstellung in unserer Wirtschaft ein. 
Sie arbeiten steuerlich begünstigt, und es ist nicht 
übertrieben, wenn man von einer Privilegierung 
dieser Unternehmungen durch unsere Steuergesetz
gebung spricht, die gegenüber den andern Unter
nehmungen als eine ungerechte Tatsache bestehen 
bleibt. Deshalb habe ich die Frage der Steuergerech-
tigkeit angeschnitten. · 

Sie haben heute vormittag und nachmittag schon 
einige Zahlenbeispiele gehört. Diese sprechen nach 
meiner Auffassung eine deutliche Sprache; sie lies
· sen sich ins Endlose vermehren. Ich möchte nur 
folgendes Beispiel beifügen: Ich kenne eine Unter
nehmung, die in den Jahren 194.5-1951 ihren Um
satz um 80% gesteigert hat, ohne eine entsprechende 
Steuervermehrung, wie sie beispielsweise ein priva
tes Unternehmen hätte erbringen müssen. 

Ein weiteres BP-ispiel: Ein Umsatz von 14 Mil- · 
lionen Franken ergibt ein Steuertotal von etwa 
90 000 Franken. Davon sind Wehrsteuern 2200 
Franken, Staats- und Gemeindesteuern rund 7400 
Franken, der Rest, abgesehen von kleineren Steuer-

betreffnissen: wie Couponsteuer und andere, enthält 
die Ausgleichssteuer und die Besteuerung der Rück
vergütungen. Daneben besitzt diese Ünternehmung 
Liegenschaften in grossem Ausmass, mit einem 
darin investierten Vermögen von ungefüln: 4½ 
::\Iillionen Franken; die Steuerleistung aus diesem 
V crmögen ist in den 90 000 Franken inbegrif
fen. 

Was möchte ich damit sagen? Ich möchte dar
aus keinen Vorwurf an die Adresse dieses Unter
nehmens ableiten. Jene, die es führen, tun ihre 
Pflicht, wenn sie mit ihren l\litteln haushälterisch 
umgehen und darauf, sowie auf der Treue ihrer 
Kundschaft, ihren Erfolg aufbauen. Der Vorwurf , 
richtet sich vielmehr an die Adresse der Steuer
gesetzgebung, jener Gesetzgebung, die das Unter-. 
nehmen nicht genügen~ erfassen kann. Ich erlaube 
mir aus diesem Grunde, an Sie . die :\fahnung zu 
richten, im Zusammenhang mit diesen Beratungen 
sowohl die Ausgleichssteuer wie auch den Grund
satz der Besteuerung der Rückvergütungen in unsere 
Vorlage aufzunehmen. Es bleibt für mich erstaun
lich und überraschend, dass diese Möglichkeiten in 
der Botschaft des Bundesrates und in dem uns vor
liegenden Entwurf nicht enthalten sind. Man ist 
beinahe versucht, mit Goethe zu sagen: ,,l\Ian merkt 
die Absicht, und man ist verstimmt." 

Das ist umso erstaunlicher für mich, als doch 
jedermann weiss, dass der Bund Geld, Geld und 
nochmals Geld haben muss. Sie haben alle gehört, 
dass aus der Ausgleichssteuer jährlich ein Ertrag 
von 12-:-14 ?llillionen Franken resultierte. Der uns 
vorliegende Entwurf will auf diese 14 Millionen 
Franken verzichten, was ich nicht begreifen kann. 

,vir haben alles Verständnis für die Forderung 
nach einer Re,;sion der bisherigen Ausgleichssteuer. 
Wir ,,;ssen, dass sie nicht befriedigend funktioniert 
hat. Nicht in erster Linie jene Unternehmungen, 
die schon ihre Steuern bezahlen, wollen wir erfas
sen, sondern vor allem jene, die entschlüpfen. Dar
um ist auch die radikaldemokratische Fraktion da
mit einverstanden, die Ausgleichssteuer neu zu 
fassen und besser auszugestalten. Ich wiederhole: 
es handelt sich für uns darum, den Grundsatz in den 
vorliegenden Entwurf aufzunehmen, worauf die Aus·
führungsgesetzgebung die nötigen Erlasse usw. aur.
zuarbeiten hätte, zur Erfassung der modernen For
men der gewinn- und ertragslosen Unternehmungen, 
unter Heranziehung des Umsatzes als einem neuen 
Element zur Ermittlung der Steuerleistung. Es 
haben sehr viele Redner, die hier gesprochen haben, 
am Kern der Sache vorbeigcsprochen. Ich wieder
hole nochmals: es handelt sich nicht um die ,veiter
führuilg der Ausgleichssteuer in der bisherigen 
Form, sondern um ihre .Ausgestaltung in einer 
befriedigenderen Form. 

Ich gehe auch nicht so weit, die Behauptung auf~ 
zustellen, es handle sich dabei um die Rettung einer 
Gruppe des gewerblichen Mittelstandes. Darüber 
kann man in guten Treuen verschiedener Auffassung 
sein. Ich gebe allerdings zu, wenn diese Steuer auch 
eine solche ,virkung hätte, dann: wäre es um so 
besser. Für mich handelt es sich primär um eine 
Frage der Steuergerechtigkeit, verbunden mit einer 
Einnahme für den Bund, auf die wir nicht verzichten 
können. Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, dem 
Antrag Gyslcr zuzustimmen. 
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Huber: Herr Gysler hat heute früh als ein eine Gruppe Unternehmer (private- wie ~enossen
wesentliches Argument für seinen )linderhcits- _schaftlichc) mit Umsätzen von über 300 000 Fran
antrag ins Feld geführt, <lass die Grüntle, welche ken, wo kaum die Existenzgrundlage herau:::-

. seinerzeit für die Einführung der .\usgleiehsstcucr schaut. Es gibt auch Genossenschaften, die keine.s
gcspt·ochen hätLcn, auch heute noch bestehen. So sei wegs so gut situiert sind, wie man es hier jetzt 
es gegeben, dass mau die Ausgleichssteuer ver- wiederholt pliidicrt hat. \Yir düt:fcn nicht nur an den 
längere und beibehalte. Gerade dieses Argument VSK und an die YOLG denken, wir müssen auch 
ist sicherlich nicht geeignet, den Standpunkt der an die kleinen und kleinsten Genossenschaften 
l\linderheit zu stützen. Die Ausgleiehs!-leuer ist im denken. Ich kenne zum Beispiel im Kanton St. Gai
Jahre 1939 zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit len und im Kanton Thurgau solche, die dem VSK 
eingeführt worden. Herr Herzog hat bereits darauf und dem VOLG angeschlossen sind, die einen Um
hingewieseu, dass auch ein eigentlicher Arbeitsplan sat.z von teilweise über 300 000 Franken im Jahr 
Öazu e1-stellt worden ist in der Annahme, es sei not- auf weisen, die aber schwer haben, gegen die gro!'se 
wendig, für eine eventuell bevorslchen<le Arbeits- Konkurrenz, nicht zuletzt des Detailhandels, <lurch-

. losigkeit eine Reserve zu schaffen. Heute wissen wir, zukommen. \Venn Sie nun an das 11itgefühl 
dass wenigstens in absehbarer Zeit eine Verwirk- appelieren wollten, könnte man auch an das Mit
lichung dieser Massnahme gegen die Arbeitslosigkeit gefühl mit jenen Verwaltern und Angestellten 
nicht notwendig sein wird. Es wird heute niemandem appelieren, die oft in sehr bescheidenen Einkom
einfallcn, in die neue Finanzordnung besondere mensverhältnissen sich durchbringen müssen, weil 
Mnssnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit der allmächtige Detailhandel sie fast erd~ückt. 
einzubauen. Der Zwec-k, der damals angestrebt wor- \VennHerr Kollega Burgdorfer heute erklärt hat, 
den ist, ist heute nicht aktuell. Dazu kornmt - und die Genossenschaften seien genau dasselbe wie der 
das ist absolut unbestritten - das Sie diese Aus- Detailhandel, das seien Profitbetriebe wie die andern 
gleichssteuer ausdrücklich auf einen maximalen Be- auch, so ist das unrichtig. (Ausnahmen bestätigen 
trag fixierten. Sie sollte nämlich maximal den Be- natürlich die Regel.) Herr Gysler ist sicher viel 
trag von 140 l\fillionen Franken einbringen. Spä- besser im Bild. Er hat - und ich möchte das aus
testens im Jahre 1953 ~·ird sie· diesen Betrag auch drücklich festhalten - betont (und Herr Scherrer 
eingebracht haben; das ist unbestritten, auch Hei·r hat es bestätigt), dass die Genossenschaften vielfach 
Scherrer hat dies uicht in Abrede gestellt. Die Steuer kaum einen Gewinn herausarbeiten und in vielen 
kann reehtl1ch bis zum Jahre 1954 erhoben werden. Fällen darauf ausgehen, keinen Gewinn zu erzielen. 
Der Grund zu ihrer Erhebung, der seinerzeit he- Damit hat er die Behauptung des Herrn Burgdorfer 
standen hat, ist sowohl qualitativ ,,-ie quantitativ widerlegt, der gesagt hat, die. Genossenschaften 
dahingefallen. Der offizielle Zweck der Steuer ist - gingen darauf aus, einen Gewinn einzusacken. Die 
also vollkommen erreicht worden, und eine Ver- wir.klicher1 Genossenschaften haben den z,;,eck, 
längerung ist überflüssig. ihren Mitgliedern Waren zu möglichst günstigen 

·Daneben besteht allerdings ein inoffizieller Preisen zu vermitteln. Ich glaube, es darf eine 
Z,veck, der nicht weniger bedeutungsvoll ist und andere Behand_lung eintreten dort, wo ein Cnter
für die Vertreter der .\linderheit zugegebener- nehmen nicht '"in erster Linie um des privaten 
massen entscheidend ist; er verfolgt ein gewerbc- Interesses willen nach Profit strebt, sondern im 

· politisches Ziel~ man will den tüchtigen, rationell Interesse der Genossenschafter arbeitet, ,,-ie das bei 
arbeitenden- Unternehmer. des Detailhandels ein· vielen, ja bei den meisten Genossenschaften der 
wenig zurückhinden,, damit der weniger tüchtige, Fall ist. Immerhin sind si:; steuerlich noch stark 
wenige:e . zweckmässig. .t\r~eitende,. ·. eine bessere genug belastet. 
Chance im Konkurrenzkampf habe., Hier treffen Ich möchte aus zeitlichen Gründen nicht alle 
die Interessengegensätze aufeinander. \Vir begreifen Beispiele wiederholen, die Ihnen zeigen · könnten, 
es vollständig, wenn Herr: Gysler und Herr Burg'."' dass· das :\Iärche??- von der Privilegierung der. Ge
dorfer; sowie auch Herr Scherr_er als massgebende .. nossenschaften unrichtig ist. )!an hat seinerzeit im 
Mitglieder des Gewerbeverbandes-die eine Richtung . Rat Zahlen über die Belastung der Genossenschaften 
vertreten,,. während die Herren Herzog, und :\lunz. einerseits und der Detailgeschäfte mit ungefähr 
auf der anderen. Seite den gegenteiligen Standpunkt gleichem Umfange anderseits zitiert. Gerade die 
vertreten. Das ist ihr ,gutes Recht. )Ian. soll aber . kleinen Genossenschaften, die nur durch einen 
nicht mit Jeremiaden an uns gelangen und soll einigermassen hohen Umsatz die )littel aufbringen 
nicht dem. Rate. und ·dem Volk erzählen wollen, wie können, um über die direkten und indirekten Preis-

. schlecht es deni pri,·aten Detailhandel gehe und dass . reduktionen hinaus ihr Personal durchzubringen, 
deswegen die Ausgleichssteuer verlängert werden die- :Mieten aufzubringen usw., werden nun in ganz 
müsse. Machen wir einander doch nichts vort \Vir ungerechter \Veise durch die Ausgleichssteuer, "-ie 
wissen alle genau, dass es sehr gut verdienende sie bis heute- bestanden hat. belastet. Das ist eine 
private Detailgeschäfte gibt, . nicht nur grosse, Sondersteuer. )Ian will mit ihr die Konkurrenz tref
sondern auch kleine, solche die unter die Ausgleichs- fen; das ist zugegeben worden. Nach dem Antrag des 
steuer fallen würden, und solche, die nicht darunter Herrn Gysler will man diese Steuern vorläufig um 
fallen würden, es gibt sogenannte kleine Goldgrübli, 100 % im )Iaximum erhöhen, um später eventuell 
die vielleicht von einer einzelnen Geschäftsfrau he:- noch höher zu gehen. Das geschieht aus gewerbe
treut. werden, -während daneben der )lann sein politischen Ah:oichten, obwohl festgestellt ist, dass 
reguläres Einkommen bezieht, so <lass die Leute !;Ogar diese gewerbepolitischen Absichten mit der 
zusammen auf einen sehr schönen Verdienst kom- Ausgleichssteuer nur sehr problematisch erfülJt 
men„ ohne dass. jemand daran denken würde~ sie . werden können. Diese l\lassnuhmen treffen ja nicht 
mit einer.Sondersteuer zu belasten. Daneben gibt es nur einzelne Konkurrenten des Gewerbes auf dem 
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Sektor Jer Genossenschaften oder der \Yarcnhäuser, 
sondern es werden auch private Gewerbebetriebe 
betroffen, und vor allem trifft diese Steuer die. 
Konkurrenten ohne Rücksicht auf ihre wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit. Herr Kunz hat bereits auf 
ein Gutachten der Herren Professoren Gcrwig: Gross
mann und Marba.ch hingewiesen, wobei ich 'nebenbei 
die Anhänger der ::\Iinderheit besonders auf letzteren 
aufmerksam mache, nachdem sie gewöhnlich uns 
Gutachten von Herrn Marbach vorhalten. Kicht nur 
die .Mitglieder der Kommissionsmehrheit, sondern 
auch die Experten und auch die Expertenkommission, 
die diese Vorlage vorbereitet haben, sind sich dar
über einig, dass die Ausgleichssteuer eine voll
ständig verfehlte Steuer ist. Es wäre also durchaus 
nicht nötig, J. \V. Goethe zu bemühen, um heraus
zufinden, warum der Bundesrat ebenfalls gefunden 
hat, man könne von dieser Ausgleichssteuer ab
sehen. Die Experten haben festgestellt, dass gerade 
der kräftige, der rationell arbeitende Betrieb sich 
entlasten kann, dass er die Last abwälzen kann auf 
den Käufer, auf das Personal, auf die Lieferanten, 
dass er noch stärker rationalisieren kann. Die Leid
tragenden sind in allen diesen Fällen die Schwachen,. 
seien es nun die Käufer, das Personal oder auch die 
Konkurrenz, die nicht in der Lage ist, im gleichen 
Umfange zu rationalisieren, die Konkurrenz, ob sie 
nun privatwirtschaftlich oder genossenschaftlich 
organisiert sei. 

Für mich ist der Interessenstandpunkt nicht ent
scheidend. Ich habe keinerlei Funktion in der 
Genossenschaftsbewegung oder im Detailhandel. 
Ich stehe diesen Interessen sicher ferner als zum 
Beispiel Herr Kollega Scherrer. Für mich sind gegen 
die Ausgleichssteuer zwei Momente entscheidend. 
Vor allem ist es die absolute Ungerechtigkeit dieser 
Steuer. Ich kann nicht verstehen, dass Kollegen wie 
die Herren Scherrer und de Courten sich ausgerech
net auf das Postulat der Steuergerechtigkeit be
rufen können, um diese Steuer zu verteidigen. \Vir 
haben direkte Steuern, die an das Einkommen oder 
das Vermögen anknüpfen, also an einen positiven 
Vermögenswert. Es bleibt nach .Abzug der Steuer 
zwar immer weniger übrig, als man gerne haben 
würde; denn niemand zahlt gerne Steuern. Aber es 
bleibt immer etwas übrig. ,Vir haben daneben in
direkte Steuern wie die \Varenumsatzsteuer, die 
vom· Kaufpreis bei einem tatsächlichen \Varen
umsatz einen gewissen Teil beansprucht und die nun 
doch immerhin so ausgeführt ist, dass auf Grund 
der Freiliste und nach dem Steuersatz gewisse Rück-. 
sichten genommen werden. Die Ausgleichssteuer ist 
nun aber gewissermassen ein Basto.rd ·zwischen bei
den. Sie ist indirekt eine direkte Steuer, wie durch 
das Gutachten Prof. Blumensteins festgestellt wur
de. Sie ist eine Steuer, die sich ausschlicsslich nach 
dem Jahresumsatz richtet. Hier, Herr Kollega 
Scherrer, bin ich ganz gegenteiliger Ansicht, als Sie. 
Der Umsatz kann und darf keine Grundlage sein 
für eine Besteuerung. Der Umsatz sagt nichts aus 
über die Steuerkraft, über den Ertrag, den die be
steuerte natürliche oder juristische .Person erzielt. 
Der Umsatz ist eine Grösse, die gross oder klein 
sein kann, unabhängig davon, ob und welcher Ge
winn erzielt wird. Mit der Justitia, hat J.ic Ausgleichs
steuer nur die Blindheit gemeinsam; denn sie erhebt 

Steuern ohne Rücksicht auf clas Vermögen oder das 
Einkommen, J.cn Gewinn oder Verlust. Professor 
Gcrwig hat in seinem Gutachten eine Reihe von 
authenti;;chen Beispielen aufgezählt, die meines Er
ad1tens schlagender als alles andere die Unhaltbar
keit dieser Steuer be,.,·eisen. In einem Fall werden 
6% des Gewinnes, im andern Falle 200% des Ge
winnes weggesteuert, im einen Fall 1 % des Kapitals, 
im andern Falle 20%. Im einen Fall kommt zu 
einem Verlust noch ein Zuschlag von 10% des Ver
lustes und im andern Fall 50%, ja sogar 300% des 
Verlustes als Steuern. Kann man hier noch von 
Steuergerechtigkeit sprechen? 

Ich bin der :\leinung, dass die Ausgleichssteuer 
unserer Bundesverfassung unwürdig ist. Sie ist 
lange genug ein Schandfleck in der Bundesverfas
sung gewesen. Sie ist als Versuch eingeführt worden, 
wie die Botschaft von 1938 sagte. Es ist höchste 
Zeit, dass sie nun verschwindet. 

Der zweite Grund, der mich veranlasst, Sie ent
entschieden zu bitten, den Minderheitsantrag abzu
lehnen, ist abstimmungspolitischer Natur. Herr 
Kollega Dr. Duft hat zwar von demokratisch ver• 
teilten Drohfingern gesprochen. Ich will keinen 
Drohfinger erheben; es steht mir dies um so weniger 
an, als ich, wie gesagt, nicht die geringsten Möglich
keiten hätte, mich mit den interessierten Kreisen 
darüber zu entscheiden, ob nun deswegen eine 
Opposition gemacht werden soll oder nicht. Ich 
möchte auch nicht von Sprengpulver sprechen, wie· 
Herr Kollega Häberlin, oder von Dynamit, wie 
Herr Kollega .Munz, und auch nicht von einer 
Höllenmaschine im Bauche dieses schwerbeladenen 
Schiffes, um das Bild wiecler aufzunehmen, das jetzt 
so manches Mal verwendet worden ist. Dagegen 
möchte ich nüchtern feststellen, dass die ganze 
Finanzordnung sehr gefährdet ist, wenn wir eine 
gefährliche Opposition aufrufen durch die Annahme 
dieser Bestimmung. Ist es wirklich notwendig, frage 
ich die Anhänger einer Ausgleichssteuer, dieses 
ohnehin gefährdete ·werk noch mehr in Gefahr zu 
bringen durch die Einfügung einer solchen Be
stimmung? Wenn Sie i>Ü1P. solche Vorlage für un
erlässlich ansehen, dann machen Sie doch eine 
Sondervorlage. ,vie Sie selber zugeben, geht es 
nicht in erster Linie um das Finanzielle, sondern es 
geht um den Schulz des Gewerbes. Der Schutz des 
Gewerbes ist eine besondere Angelegenheit, die wir 
besonders beraten wollen und nicht im Zusammen
hang mit einer Neuordnung der Bundesfinanzen. 
Versuchen Sie doch nicht, einen solchen Fremd
körper einzubauen, um ihn mit der Vorlage 
durchschmuggeln zu können, wobei Sie riskieren, 
dass dann gar nichts durchgeht. Damit möchte ich 
auch an die Freunde des .Antrages Renold einen 
Appell rjchten: Glauben Sie nicht, der Antrag 
Gysler zu Ziffer Ia werde viel schmackhafter, wenn 
Ziffer Ud gestrichen wird und nur die Aus
führung in ein Spezialgesetz hineinkommt, während 
man den Grundsatz doch in der Verfassung lässt. 
Die Gefahr für die Abstimmung wird meiner Mei
nung nach mindestens so gross bleiben, wenn man 
den Grundsatz noch dariu sieht und nicht weiss, 
was später damit angestellt wird. Selbst wenn Sie 
eine Ausgleichssteuer wollen oder wenn Sie glauben, 
wie Herr Kollcga Scherrer, dass sie in einer bes
seren Form wieder aufgenommen werden soll, so 
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verschieben Sie die Verwirklichung auf eine spätere 
Sondervorlage im Interesse der Finanzordnung, die 
wir nllc zusammen anstreben. 

Steuerleistung der Grossbctricbe des Dctnilhandcls 
_vorliegt, insbesondere bei den gc1iosi;cnschaftliC'h 
organisierten Betrieben im V crhii.ltnis und zu Lasten 
aller übrigen Steuerpflichtigen. Die demoralisie-

M. Grredel: Lc texte qui nous est propose a l'ar• rende \Virkung dieser Erscheinung müssc11 wir, ,·or 
ticlo 3, chiffre 2, lettre b, tant par lc Conseil federal allem in unserem Beruf, zur Genüge erfahren. Das 
que par la commission, fixe une limitc a l'impot ist auch der Ausgangspunkt einer beinahe allge· 
frappant «Ies articlcs indispensables d'un usage meinen Bewegung in den kantonalen Parlamenten 
courant». Cette formulc est extremement vague. 11 in Form von Interpellationen und :Motionen, welche 
cst vrai qu'il est impossible de la rendre plus precise hier .Abhilfe verlangen. Im Kanton St. Gallen ist 
dans un texte lcgislatif. Il appartiendra donc a l'ar· auch eine solche Motion anhängig. Ich glaube, der 
rt!le d'exccution de preciser quels sont les articles Antragsteller, Dr. Gysler, hat recht, wenn er fest
considcrcs comme <<indispensables et d'un usage cou- stellt, dass die ]-.antonalen Besteuerungsformen ver· 
rant>>, et ceux qui, tombant dans la categorie des sagen, insbesondere das reine Ertragsprinzip. Es 
articlcs non indispensables, seront greves de charges müssen tatsächlich neue Grundlagen für die Be
plus elevces et traites comme articles de luxe. messung der steuerlichen Leistu11gsfähigkeit ge· 

L'objet de mo1i intervention est d'attirer votre 'sucht werden. \Venn inan sagt, die Rechtsgleichheit 
attention et cellc du Departement des finances sur sei verletzt, so geht es hier um formelle Anliegen. 
les repercussions que cctte discrimination peut avoir \Vir haben es hier - das ist ja sehr illustrativ dar· 
pour certaines branches de l'artisa,nat et surtout getan worden - mit machtvollen wirtschaftlichen 
pour l'industrie horlogere, selon le classement qui Konzentrationen zu tun, denen wir mit kantonalen 
intcrviendra dans l'une ou l'autre de ces categories. Mitteln fast nicht beikommen. 
L'industrie horlogere nous fournit un exemple ty· Wir haben im Zusammenhang mit der bei uns 
piquc des repercussions imprevuesquc l'impot de luxe anhängigen i\IotioI_l sehr eingehende Untersuchungen 
peut avoir sur les exportations de produits horlogers. angestellt, tind ich möchte Ihnen nur ganz wenige, 

Depuis la fin de la derniere guerre, l'horlogerie aber sehr genaue Zahlen vorlegen. Vorerst stelle ich 
suisse doit se dcfendre contre une tendance assez fest, dass wir alle Betriebe des Detailhandels mit 
generale de nombreu:x. pays a court de devises de einem Umsatz von über 200 000 Franken erfasst 
considerer la montre comme un article de }u...__e, donc haben. 'Wir haben vor allem auch das Argument, 
non indispensable. Or, nos negociateurs commer· das gegen die Kritik an der Besteuerung der Ge-

. ciaux s'efforcent depuis des annees d'obtenir de nos nossenschsften angeführt wird, dass wir die Löhne, 
partcnaires l'inclusion des montres dans la liste des Saläre, die ausbezahlt würden, nicht berücksich
articles d'usnge courant, afin d'obtenir une augmen- ·tigen würden, mit in die Berechnung einbezogen. 
tation des contingents de montres autorises a l'im- Wir musssten allerdings bei den Betrieben, bei deren 
portation. ' · Inhabern es sich um natürliche Personen handelt. 

Dans ces conditions, il me para1trait incompre- für das Salär eine Schätzung vornehmen. Wir habe~ 
hensible que Ia Suisse, dans sa legislation fiscale, 15 000 Franken eingesetzt. Das Ergebnis war inter
fasse exactement le contraire de ce qu'elle recom- essant: Arbeitskosten im Verhältnis zum Umsatz: 
mande a ses partcnaires. Bei den natürlichen Personen machen die Arbeits-

C'est. Ie motif pour lequel je pense que, lorsqu'il kosten rund 15%, bei den Kapitaigeseilschaften 
s'agira; de fixer- quels sont 1es articles d'usage cou• 12%, bei den Genossenschaften 9,5% und bei den 
raut, i1 conviendra de te.q.i1• compte des interets de· Migros-Genossenschaften im besondern 7,5% aus. 
l'industrie horlogere afin de, ne pas creer une situa- (Ich kann unter dem Ti~d der Rationalisierung nur 
tionqui pou1Tait compliquersingulierement Ja tache meine Glückwünsche anbringen!) Aber ich beschäf-

.· de nos, negociateurs. , .. _ . . .· .. _ . r _ _. , ; .· , tige mich hier mit Steuern, und es wird Ihnen klar 
. ,, . , · sein; dass das auch Aus,,;rkungen hat aui die Steuer• 

"·'. Gemperli: Auch ·für die K~nto~e' ist d~s Problem, leistungen. Wie sind diese im Verhältnis zum Um
das Sie jetzt besprechen„ ein sehr akutes. Ein akutes satz? Ich nehme vorerst die Steuerleistungen aus 
'Problem der kantonalen Steuerpolitik liegt .. vor uns. • dem Reinertrag„ allein: ,vir setzen die Leistungen 

. · Die Ablehnung der .Ausgleichssteuer will man - der Genossenschaften gleich 100; dann erbringen 
unser Berichterstatter hat das auch getan. - mit die Kapitalgesellschaften 193, die natürlichen Per· 

. zwei Kategorien von, Gründen rechtfertigen: · sonen 189· und_ die liigros 24 Punkte. Wenn wir 
" i. handle es sich.hier um eine unbillige Sondersteuer Reinertrag- und Arbeitskosten zusammennehmen. 

·• und 2~ würden die. gewerbepoli~i~chen Ziele nicht also alle steuerlichen Leistungen, und wiederum die 
erreicht.• Ich befasse mich nicht mit den gewerbc• Genossenschaften durchschnittlich g:leich 100 setzen. 

·• politischen .Anliegen. Die gewerbepolitischen Ziel9 dann leisten die Kapitalgesellschaften 146, di~ 
können nur erwünschte oder unerwünschte Neben• natürlichen Personen 169 und die ~[igros 65 Punkte. 
erscheinungen einer Steuer sein. Was die Neben• Das ist das Ergebnis unserer 'Untersuchungen. 
erscheinungen betrifft, gelten sie sogar für die Sie werden mir zugeben müssen, dass hier neue Tat· 
Hundestei.rer: Wer einen Ertrag ,,-ill, darf die Hunde sachen und neue Ergebnisse vorliegen. Es ist eine 
nicht umbringen. . Lücke vorhanden; sie muss geschlossen werden. 

· Der wichtigste Punkt ist die Frage der Gcrech- Am besten geschieht dies au( Bundesboden durch 
. tigkeit-. Das ist ja das oberste Prinzip bei aller Be- die .Ausgleichssteuer. 

· ,, steuerung. Es ist gesagt worden, es liege eine abso• 
·Jute Ungerechtigkeit vor. Wo-liegt die Unbilligkcit? 

,,:r, ES: ist hier zur Genüge dargetan worden, dnss tat· 
sächlich eine offensichtliche Diskrepanz in der 

Schaller, Berichterstatter der .Mehrheit: Es hat 
hier im Laufe der Debatte eine merkwürdige Ver· 
schiebung der- Fragestellung stal.tgdum.lcn. Im Ver· 
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laufe der Auseinnrnlersctzungcn ist auch der Be-
5chluss der Komrnis!-ion:;mchrhcit Yon St. .:\Ioritz 
unrichtig ausgelegt worden. In St. :\loritz hat man . 
sich bei der Abstimmung, wie ich Ihnen schon gesagt 
habe, mit 13 zu 11 Stimmen gegen den Antrag Gysler 
ausgesprochen; diese Stimmen wurden nicht für 
oder gegen die Al!,sgleichssteuer abgegeben, sondern 
man •hat sich darüber ausgesprochen, ob man die 
Yerlängerung der Ausgleichssteuer als Objekt in 
diese Verfassungsvorlage aufnehmen wolle oder ob 
man über die Verlängerung der Ausgleichssteuer 
gesondert entscheiden lassen wolle. Das war der 
Sinn der Entscheidung von St. l\Joritz, _und das 
muss nach Auffassung der Kommissionsmehrheit 
auch der Sinn der Entscheidung des Nationalrates 
von heute sein. 

V{ir haben also darüber zu entscheiden, ob wir 
die ,veitedührung der Ausgleichssteuer als Bestand
teil in diese Vorlage „Xeuordnung der Bundes
finanzen" hineinnehmen wollen, oder ob wir uns 
über. die Weiterführung dieser Steuer an anderer 
Stelle gesondert aussprechen und dann dem Volke 
Gelegenheit geben wollen, zu dieser Frage getrennt 
Stellung zu nehmen. · 

'Wir haben seinerzeit in St. Moritz Herrn Gysler 
aufgefordert - Herr Häberlin hat dies getan -, die 
Forderung auf ,veit~rführung der Ausgleichssteuer 
in der Form einer l\lotion im Nationalrat einzu
reichen. Damals hat Herr Gysler freilich erkl.ärt, er 
sehe keine grossen Chancen, diese :Motion durchzu
bringen. Aber mehrere Votanten haben ihm in 
St. Moritz erklärt, dass ihre Ablehnung, nun die 
Ausgleichssteuer als Objekt in die Finanzvorlage 
aufzune~men, nicht be<leuten·wolle, dass sie gegen 
die ,veiterführung der Ausgleichssteuer seien; man 
k~nn dies in den Protokollen sehr wohl lesen. 

Nun stellt sich die Frage: Gehört diese Aus
gleichssteuer, welche eine ausgesprochene Sonder
steuer ist - ich sage dies, ohne damit dem Wort 
einen diskriminierenden Charakter geben zu wollen -
in die Verfassungsvorlage über die Neuordnung der 
Bundesfinanzen? Da glaube ich, darf man sagen: 
als ausgesprochene Sondersteuer gehört sie nicht 
in die Vorlage hinein. Diese Vorlage enthält sonst 
keine ausge&prochene Sondersteuer. Die Ausgleichs
steuer gehört auch ihrem ganzen Wesen nach nicht 
in die Verfassung. Ich erinne~e daran, dass der 
Hauptzweck, der seinerzeit {1939) dieser Aus
gleichssteuer gestellt worden ist, nämlich die :\littel
heschaffung für die Zwecke der Arbeitsbeschaffung, 
praktisch nicht mehr zur Diskussion steht. Ich er
innere daran, dass auch der politische Sonderzweck, 
der der Steuer gestellt worden ist, nämlich der 
Schutz. der gewe1·blichen Kleinbetriebe gegenüber 
den Grossbetrieben des Detailhandels, nur zu einem 
kleinen Teil erreicht worden ist. Ich möchte aber 
vor allem darauf aufmerksam machen, dass nun aus 
der heutigen Diskussion sehr deutlich hervor
gegangen ist, dass man überhaupt bei der ganzen 
Ziel~etzung für diese Ausgleichssteuer eine Art 
"·andluug iu den Anschauungen durchgemacht hat. 
\Vährend früher ganz eindeutig die Stossrichtung 
dieser Steuer gegen die grossen ,varenhäuser ging • 
- diese haben sich darum entsprechend auch zur 
\\'ehr gesetzt, eine Zeitlan!? wenigstens-, geht offen
bar heute die Idee dahin, die Kleinbetriebe des 
Detailhandels durch Verlängerung der .Ausglcichs-
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steuer vor allem gegen die Genossenschaften zu 
schützen. Ich glaube, man sollte ·sich, bevor man 
diese Steuer weiterführen wm, sehr wohl überlegen, 
ob man diese neue Ast von Zid~ctzung und Stoss
richtung der Steuer tatsächlich n1it ihr verbinden 
will. Gerade das Konfliktsfeld Gewerbe-Genossen
schaften wollte man nicht in die Vor-Jage für die 
Neuordnung der Bundesfinanzen aufnehmen. Sie 
konnten das aus der Botschaft entnehmen. Aber 
auch in der ganzen Vorbereitungsarbeit für die Vor
lage kam immer die Tendenz zum Ausdruck, zum 
vornherein möglichst wenig politische Widerstände 
aufzurufen, um mit jenen steuerlichen Massnahmen, 
die bekannt sjnd, der Neuordnung der Bundes
finanzen den ,veg möglichst zu ebnen und offen zu 
halten. 

Die Ausgleichssteuer wird, wenn sie verlängert 
w-ird, nach wie vor den Charakter einer gewerhe
politischen Sondersteuer haben müssen, auch wenn 
man sie modifiziert und die vielen Ungerechtig
keiten, die ihr unbestrittenermassen anhaften, aus
merzen kann. 

Die Frage der ,veiterführung wird separat von 
der Problematik der Finanzordnung entschieden 
werden können. Dies ist die Meinung der Kom
missionsmehrheit. 

Persönlich darl ich vielleicht beifügen, dass ich 
seinerzeit sehr für die Ausgleichssteuer eingetreten 
bin. Ich lehne auch heute eine " 7eiterführung der 
Ausgleichssteuer in modifizierter Form durchaus 
nicht a priori ab. Aber mit der Kommissionsmehr
heit bin ich gegen die Aufnahme der Ausgleichs
steuer in diese Vorlage für die Neuordnung der 
Bundesfinanzen. Ich bin der Auffassung, dass damit 
die Vorlage zu sehr belastet würde, dass zum vorn
herein zu grosse \Viderstände in weiten Kreisen des 
Volkes aufgerufen werden. Ich beantrage Ihnen 
daher, gleichgerichtet mit der :Meinung der Kom
missionsmehrheit, Ablehnung des Minderheitsan
trages. 

l\I. Bourgknecht, rapporteur de la majorite: La 
majorite de la eommissior. maintient son point de 
vue et tient a le preciser. 

Ainsi que je l'ai rappele ce matiu, la decision a 
ete prise par 13 voi:x: contre 11 mais il est evident 
que les 13 membres .de In majorite ne sont pas tous 
adversaires de l'irupot compensatoire et ne l'on~ 
en tout cas pas dit. 11 en est qui le considerent comme 
un i~pot d'exception, injuste; d'autres estiment 
qu'il a atteint son but; plusieurs enfin se sont laisse 
guider par des consiJerations realistes et ont estime 
notamment qu'il chargerait inutilement le projet 
d'une lourde hypotheque. 

La majorite de la commission confirme son point 
de vue et pense qu'uue legislation speciale devrait 
rcgler ·1e regime de cet impot. 

J'ajoute, a titre personnel, quc si l'on entend 
sceller des maintcnant le sort de cct impot, les argu-. 
ments en sa faveur paraisseut ~tre de poids. On a 
invoque ici, sur le plan economique, lcs angoisses 
du petit commerce et, sur le plan fücal, In necessite 
de retablir une egalite rompue clans fo sens d'unc 
meilleure justice fiscalc. Non pas quc l'impöt com
pensatoire soit d'unc importance dt'.:tcrminante au 
point de vue de In fiscnlitf, et des montants qu'il 
doit rapporter a la Confcderation mais bien plutot 
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parcc qu'il permettrait de corriger les effcts d'une 
certainc inegaliti~ de traitement fiscal. 

Je crois aussi qu'il n'y a pas lieu de confondre 
lcs centralcs d'achat qui fournissent le commcrce de 
dctail avcc les cntreprises ä succursales multiples qui 
traitcnt avec la clientele particuliere. La minorite 
de la commission entend proteger le commerce de 
detail. Aprcs avoir suivi la discussion, j'admets ob
jcctivement que ceux-la meme qui sont partisans de 
l'impot et veulent l'introduirc des maintenant dans 
la Constitution, pourraient se rallicr a la proposition 
Renold et renvover les modalites d'execution a In 
loi d'application "ce qui pcrmettrait, tout en sauve
garda11t le principe d'un imp'ot que d'aucuns consi
derent commc juste, de tenir egalement compte de 
.certaincs objcctions et d'cviter des consequences que 
ne veulent pas les servants du principe, tout en 
corrigeant ce que !a legislation actuelle pourrai~ 
avoir de trop dur. 

Bundesrat Weber: Sie werden vielleicht denken, 
wenn man dem Fina11zdepartement und dem Bun
desrat eine Mehreinnahme von 10 bis 14 ~Iillionen 
vorschlägt, so müsse der Finanzminister mit beiden 
Händen danach greifen. Aber es ist mir ein Wort 
eines lateinischen . Schriftstellers in den Sinn ge
kommen: Timeo Daneos et dona ferentes. Ich fürchte 
die Danaer, auch wenn sie mir Geschenke bringen! 
Es ist in der Tat ein Danaergeschenk, das man jetzt 
darbieten will. 

Ich habe in der Eintretensdebatte gestern er
klärt, dass ich mich auch gegen materielle und ande· 
re sogenannte „Verbesserungen" der Vorlage· wen
den muss, die eine :Mehrbelastung in politischer 
Hinsicht bringen. Es handelt sich hier um eine zu
sätzliche wirtschaftspolitische Belastung der Vor
lage. Dass es sich um eine Klippe handelt, geht 
schon daraus hervor-, dass nicht weniger als neun 
Redner aus der Mitte des Rates dazu gesprochen 
haben •. Ich glaube, die Situation genau überblicken 
zu können„ wenn ich saget dass es sich vielleicht um 
d:i01.,iefährlichste oder eine· der gefährlichsten Klip
pen für diese Vorlage handelt, und da gibt es für den 
Sprecher des Bundesrates nichts anderes, als den 
Kurs geradeaus zu halten,; um zwischen Scylla und 
Charybdis- hindurchzukommen. 

Es ist schon einiges gesagt worden über die Ent
stehungsgeschichte der Ausgleichssteuer. Sie wurde· 
1938 eingeführt in Verbindung ·mit einem Kredit 
von. 415 Millionen zum- :Ausbau der Landesverteidi
gung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Zur-

. teilweisen Tilgung wurde die Ausgleichssteuer auf 
GrossunternehmeR des Detailhandels erhoben, die 
·insgesamt 140 :\Iillionen einbringen sollte~ Die- Vor
lage wurde damals vom Volkswirtschaf tsdeparte
nient eingebracht und vertreten, was auch ihren 
Charakter zeigt. Sie war in erster Linie gerichtet 
gegen:, die: Einheitspreisgeschäfte, die dann ver
schwunde11 sind, gegen 'Warenhäuser,· Filialunter
nehmungen und Betriebe mit fahrenden Läden. Der 
Bundesrat hat - wie. bereits dargelegt wurde - die 
Selbsthilf cgenossenschaften ausgenommen in seinem 
Vorschlag. Auch in einem Nachtragsbericht des 
Bundesrates wollte er sie ausnehmen, die Räte haben 
dann anders entschieden. Der· Steuersatz war an
fänglich 0,75 bis 4%, ~ci der Einführung der Waren-

U:msatzsteuer hat man diese Steuersätze um einen 
Drittel reduziert. -

Die Expertenkommission zur Vorberatung der 
Finnnzrcform hat im Jahre 1947 ebenfalls Stcllun~. 
genommen zur Ausgleichssteuer. Sie hat sich dahin 
geiiusscrt, dass im Zusammenhang mit der künftigen 
Neugestaltung der eidgenössisd1en Steuern <lie Au~
gleichssteuer aufgehoben werden sollte. Sie· wird, 
hcisst es im Expertenbericht, ,, von den betroffenen 
Kreisen unter den Dctailhiindlern als unbillige Son
derbelastung empfunden. Die ihr zugedachten ge
we1·bepolitischen Zwecke hat sie nur in beschränktem 
Umfang erfüllt. Die Beseitigung wird darum heute 
auch vom Vertreter der Kreise befürwortet, die sei
nerzeit ihre Einführung gefordert· haben." Dieser 
Expertenkommission hat auch der heutige Antrag-

. steller, Herr Dr. Gysler, angehört. Er ist damals 
vom Saulus zum Paulus geworden; jetzt hat er sich 
offenbar wieder zum Saulus zurück.entwickelt. Das 
ist sein volles Recht. 

Der Bundesrat hat dann den .Bericht der Ex
pertenkommission an die Regierungen ycrschickt 
zur Vernehmlassung und in seiner Botschaft vom 
Jahre 194.8 erklärt: ,,In ihren Vernehmlassungen 
zum Expertenbericht haben sich die Kantone Thur
gau, Schwyz und Glarus sowie der Gewerbeverband. 
die Schweizerische Konservative Volkspartei und 
der Christlich-nationale Arbeiterbund für die Bei
behaltung, die Freisinnig-demokratische Partei, der 
Landesring der Unabhängigen, der Verband evan
gelischer Arbeiter, die Nationale Arbeitsgemein
schaft, das Redressement national, der Vorort, der 
VSK, dagegen für die Abschaifung der Ausgleichs
steuer ausgesprochen." 

Der Bundesrat ist allerdings dem Antrag auf 
Aufhebung der Ausgleichssteuer, bevor sie ihren 
Zweck - nämlich den Betrag von 140 Millionen ein
zubringen - erreicht hatte, nicht gefolgt, sondern hat 
gefunden, dieser Betrag müsse eingebracht werden. 
Das ·wird bis ungefähr 1955 der Fall sein. 

Es mag in diesem Zusammenhang interessieren, 
dass in Deutschland seinerzeit eine ähnliche· Steuer· 
eingeführt wurde in den dreissiger Jahren, eine er
höhte· Umsatzsteuer für Grossunternehmungen. Die 
Steuersätze waren etwas niedriger als in der Schweiz, 
½ und nachher¾%. Diese Steuer in Deutschland 
ist auf den i. Juli 1951 wieder aufgehoben worden. 

Aus den seinerzeitige.n Beratungen geht heryor, 
dass diese· Steuer- wirtschaftspolitische und nicht 
finanzwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Daher hat die 

· Kommission Ihres Rates mit Recht· der )[einune 
· Ausdruck gegebcnt dass sie nicht in diese Vorlage 
hinein gehöre, und es ist vorhin vom Kommissions-
berichterstatter darauf hingewiesen worden, dass die 
Diskussion sich eigentlich am einen andern Boden 
gestellt habe und materiell die Frage behandelte. 
Ich möchte mich aber ebenfalls nicht auf <liese Platt
form begeben, sondern der )[einung Ausdruck ge-

. ben, dass es heute nicht heisst: für oder gegen die 
Ausgleichssteuer, sondern einzig darum geht, ob die 
Ausgleichssteuer in die Vorlage hineinkommen solle 
oder nicht. 

· · Ich habe gestern erklärt, dass in diesen Bera
tungen drei neuralgische Punkte auftauchen: die 
Getränkesteuer, das Fi.nanzreforen<lum und dit" 
Ausgleichssteuer. Das Finanzreferendum ist aus· 
geschaltet worden, weil hier der \Veg einer Initia· 
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tive beschritten wurde. In bezug auf die Getränke
~teuer ist man allg'!rncin der ::\foinung, sie dürfe nicht 
im Zusammenhang ~nit dieser Vorlage behandelt 
werden, sondern soll sogar expressis r;erbis ausge
schlossen werden. 

Ich glaube, dass die gleiche Behandlung auch 
die Ausgleichssteuer erfahren muss; denn es ist eine 
scharfe Bekämpfung zu erwarten von den Gegnern 
dieser Steuer, die sich gegen die gesamte Vorlage 
wenden werden. \Yir haben zu rechnen mit der Geg
nerschaft der Verbände, der Filialunternehmungen, 
der. \Varenhäuser, dann auch mit der Gegnerschaft 
der Genossenschaften, inbegriffen <lie landwirtschaft
lichen Genossenschaften. Ich habe Ihnen gestern 
gesagt, dass diese Vorlage für die Genossenschaften 
eine Mehrbelastung bringe, bei der Ertragssteuer 
,·on 55% gegen.über der bisherigen \"\'ehrsteuer und 
bei der Vermögensbesteuerung eine :Mehrbelastung 
,·on 33%. \Venn dazu noch die Ausgleichssteuer in 
Jer gleichen Vorlage mit einer Verdoppelung, wie 
sie im Antrag der Herren Gysler und Konsorten ent
halten ist, kommt, so werden Sie sich die Reaktion 
yorstellen können. Es hat bereits der Ausschuss für 
zwischengenossenschaftliche Beziehungen entschie
den dagegen Stellung genommen und der Präsident 
der Verwaltungskommission des Verbandes schwei
zerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften in 
seinem Organ „Der Genossenschafter" geschrieben: 
>!Die Genossenschaften werden sich gegen die Steuer 
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln 
wehren". Er hat sich auch zur Frage der Rück
vergütungsbesteuerung geäussert, aber in de:;:- Kom
mission ist ein \Veg gefunden worden, der wenigstens 
die Frage der Besteuerung der Rückvergütungen 
einigermassen neutralisiert. In bezug auf die Aus
gleichssteuer schliesst der Artikel des Herrn Dr. 
Durtschi: ,,Wird die Ausgleichssteuer in die Ver
fassungsartikel aufgenommen, dann werden auch 
die Genossensehaf ten gegen diese Stellung nehmen 
müssen." Sie dürfen nicht übersehen, dass diese 
Organisationen über Hunderttausende von .Mitglie
.!ern verfügen, die sie gegen die Vorlage mobilisieren 
können. Deshalb scheint es mir absolut notwendig 
zu sein, dass die Frage der Ausgleichssteuer separat 
behandelt wird, genau wje man es in bezug auf die 
Getränkesteuer vorsieht. Wollen Sie hier weniger 
tolerant sein und nicht die gleichen Argumente 
gelten lassen? Sie denken vielleicht, dass Sie im 
Gewerbeverband Unterstützung finden. Aber es ist 
i~ Organ des Schweizerischen · Gewerbeverbandes 
bereits die schärfste Opposition gegen die Vorlage 
angekündigt worden, wenn sie die direkte Bundes
steuer enthält. 

Ich glaube, dass man den Ausäruck ~ von Herrn 
Xationalrat Häberlin vom Sprengpulver hier wirk
lich mit Recht anwenden kann. Bei einer Abstim
mung über die Ausgleichssteuer sind die Fronten 
ganz anders gelagert als bei einer Auseinander
setzung um die direkte Bundessteuer. Sie werden 
eine Kumulation der Opposition gegen die direkte 
Steuer und Jie Ausgleichssteuer erhalten. Zusam
men wird diese Opposition stark genug sein zu einer 
Verwerfung der Vorlage, die ihr Schicksal besiegelt. 
Dt!shalb ist sicher der einzig richtige Wl'g für ~ie 
Behandlung der Frage der Ausgleichssteuer der einer 
)Iotion in den Räten oder einer Initiative, damit <las 
Volk klar für oder gegen die Ausgleichssteuer ent-

scheiden kann, genau wie es einmal für oder gegen 
die Getränkesteuer entscheiden soll. 

Herr Dr. Gyslcr hat hier gesagt, das käme auf 
das gleiche heraus. Das glaube ich nun nicht. Die 
Situation wäre dann anders. Es würden nur .die 
Gegner der Ausgleichssteuer jene Vorlage bekämp
fen, nicht auch zugleich die Gc!!ner der \Vchrsteuer. 
Wenn sich eine ~iehrhcit für ~"inc Auso-leichssteuer 
im Volke ergibt, kann sie angenomn~cn werden, 
wenn sie allein zur Abstimmung kommt. \Venn die 
Ausgleichssteuer aber mit dieser Vorlage verkoppelt 
wird, dann wird sie auch mit. der Vorlage fallen. \Vir 
haben hier die gegenteilige Wirkung wie bei den 
siamesischen Zwillingen, indem die Verkoppelung 
zum Tode der beiden führen dürfte. 

Ich glaube, dass das Gewerbe cine Fehlrechnung 
macht. \Yenn die Vorlage mit der Ausgleichssteuer 
verworfen wird, wird man nachher sagen, die .Aus
gleichssteuer habe nicht durchdringen können, sie 
sei erledigt, und dann wird es schwieriger sein, sie 
auf einem andern \Vege wieder zu präsentieren. 

:Meine Sorge ist keine andere als die, diese Vor
lage zu retten. \Venn der Bundesrat einstimmig auf 
die Aufnahme der Ausgleichssteuer :verzichtet hat, 
so hat er damit weder für noch gegen die Ausgleichs
steuer Stellung bezogen, sondern er tat das nur, um 
eine unerträgliche Belastung und damit eine Ab
lehnung dieser Vorlage zu vermeiden. Das ist die 
Absicht des Bundesrates. Ich glaube, Herr National
rat Scherrer kann deswegen nicht verstimmt sein, 
wenn· er wirklich für die Vorlage eintreten will. 

Ich möchte Sie bitten, sich in der kommenden 
Abstimmung genau zu überlegen, wie Sie Stellung 
beziehen wollen. Der Entscheid des Rates geht mei
nes Erachtens nicht für oder gegen :\Iittelstands
politik, für oder gegen Gross- oder Kleinunterneh
mungen, nicht für oder gegen die Ausgleichssteuer, 
s~ndern der Entscheid wird für oder gegen die 
Überbelastung dieser Vorlage, für oder gegen den 
Kompromiss lauten, den der Bundesrat vorschlägt. 
Ich empfehle Ihnen daher, dem Antrag des Bundes
rates zuzustimmen und den :\linderheitsantrag ab
zulehnen. 

Präsident: Das \Vort hat Herr Hauser zu einer 
kurzen persönlichen Erklärung. 

Hauser: Die :Mehrheit unserer Gruppe wird gegen 
die -Ausgleichssteuer stimmen. Es darf aber daraus 
nicht auf eine gewerbefeindlichc ·Haltung geschlos
sen werden. Die Ausgleichssteuer gehört einfach• 
nicht als Sondersteuer in die Finanzvorlage hinein. 
Damit überlasten Sie den .Abstimmungskarren, so 
dass Sie ihn dann nicht mehr unter Dach bringen. 

Präsident: Ich muss Herrn Hauser darauf auf
merksam machen, dass er das \Vort zu einer per~ 
sönliche11 Erklärung hat, nicht aber zu einem noch
maligen Diskussionsvotum. · 

Hauser: Vel'gessen Sie nicht, dass wir am dritten 
Versuch zur definitiven Regdung der Bundes
finanzen herumlaborieren. Deshalb sollten wir alles 
tun, damit wir nun zu einem günstigen Ab~ehlu!<s 
kommen. 

Präsident: Das Wort für eine persönliche Er
klärung hat Herr Gysler: 
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Gysler: Herr Bundesrat \Vcber hat wiederholt 
erklärt, ich hülle im Jahre 'l:J'i.7 in der Experten
kommission für die Aufhcliun~ der Ausgleichssteuer 
gestimmt. Das stimmt, aber wie lagen damals die 
Verhältnisse? Im Jahre Hl!i5 wurtle der \Varenhaus
beschluss aufgehoben. Von diesem Tische aus er
klärte damals Bunde:n·at Stampfli, er werde alles 
daran setzen, dass eine freiwillige Lösung zustande 
komme. Dieses Versprechen gab er in diesem Saale 
damals ab. Diese freie Verstündigung war im Jahre 
1947 noch nicht da. Wir wollten Jie Verhandlungen 
deswegen nicht unterbrechen und haben für die .Auf
hebung der Steuer gestimmt. i.\:achher hat der VSK 
es fertig gebracht, die freie Verständigung zu ver
unmöglichen. Auf Grund dieser Feststellung hatten 
wir dann später keinen Grund mehr, die gleiche 
Haltung einzunehmen. 

Präsident: Die Lage ist folgende: \Vir haben zu 
Artikel Ia deu Vorschlag de.s Bundesrates, dem die 
Mehrheit der Kommission zustimmt, und einen ~Iin
derheitsantrag, der. in Litera a zusätzlich eine Aus
gleichssteuer vorsehen will. Ferner haben wir, im 
Zusammenhang damit, in Ziffer IId einen Minder
heitsantrag, der nähere Bestimmungen über dic_Aus
glcichssteuer vorschlägt. Der .Minderheitsantrag zu 
I, Litera a, wird vom Bundesrat und der Mehrheit 
der Kommission bekämpft. Der )linderheitsantrag 
in Ziffer IId wird ebenfalls von Bundesrat und 
Mehrheit beJcämpft. Herr Renold hat überdies einen 
Antrag auf Streichung von Lit_era Ild gestellt. Der 
Vertreter der :Minderheit, Herr Gysler, hat dieser 
Streichung zugestimmt. Bis jetzt ist ein neuer An
trag, Litera Ild wieder aufzunehmen, nicht gestellt 
worden. 

Wir stimmen nun in namentlicher Abstimmung 
über Abschnitt I, Litera a, ab, also über die grund
sätzliche Frage, ob eine Ausgleichssteuer in die Vor
lage aufgenommen ,verden soll oder nicht. 

Wer gemäss )Iinderheitsantrag eine Ausgleichs
steuer in die Vorlage aufnehmen ,Yill, stimmt Ja, 
wer dies mit Bundesrat und Kommissionsmehrheit 
ablehnt, stimmt Nein . 

. \\;achher wird dann Artikel II, Litera d, zu be
reinigen sein, sofern dort noch ein Antrag gestellt 
wird. 

I, lit a -1, lettre a 
Mit Ja, das heisst für den Antrag der :Minderheit 

stimmen die Herren - Votent Oui, c'est-a-dire 
aeceptent la proposition de la minorite, i\I:M.: 

Aebischer, Albrecht-St. Gallen, Albrecht-Chur, 
Ami, ·Arnold-Flüelen, Badoux, Berger, Bircher, 
Boncr; Bordoni, Borel Alfred, Börlin, Bourgknecht, 
Brändli, Brctscher, Broger, Bruderer, Bühler- , 
\Vinterthur, Bühler-Uzwil, Burgdorfer, Buri, Chau
det, Colliard, Condrau; Conzett, de Courten, 
C.rittin, Duft, Eder, Egger, Eisenring, Eugster, 
Farner, Frainier, Fuchs, Gadient, Gemperli, Gfeller
Oppligen, Glasson, Grandjean, Gressot, Gugliel
metti, Guinand, Gysler, Häberlin, Hackhofer, Hess
Thurgau, Hofer, Jacquod, Josi, Kämpfen, Kästli, 
Klingler, Luterbacher, :\fosina, Maspoli, :\leier
Badcn, Meili, )lcister, :\Ioulin, :\lüller-Aarberg, 
Obrecht, Peitrequin, Perreard, Philippe, Pidoux, 
Pini, Pozzi, Ruschcin, Renold, Rohr, Rosset, Rufc
ner, Rusca, Scherrer, Schirmer, Schuler, Schwcn
dener, Schwizer, Seiler, de Senarclens, Stadlin, 
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Stoffel, Studer-Burgdorf, Tenchio, Torehe, Tschopp, 
Tschumi, Tuchschmid, Ulrich, \Vagncr, "~artmann, 
Weber, Wiek (94). 

.Mit Nein, das heisst für den Antrag der ~Iehrheit, 
stimmen die Herren - Votent Non, c'est-a-dire 
acceptent la proposition de la majorite, .M~l.: 

Aebersold, Aeschbach, Agostinetti, Allgöwer, 
Arnold-Basel, Bauer, Borel Georges, Bösch, Brot
_schi, Brechbühl, Bringolf-La Tour-de-Peilz, Brin
golf-Schaffhausen, Bucher, Büchi, Dellberg, Diet
schi-Basel, Eggenberger, Flisch, Frei, Furrcr, 
Geissbühler, Gfeller-Basel, Graedel, Grendelmeier, 
Grimm, Grütter, Hauser, Heinzer, Herzog, Huber, 
Jaeckle, Jaquet, Käch, Kunz-Hergisvril, Kunz- · 
Thun, Kurz, Leuenberger, Meier-l\etstal, .Meyer
Roggwil, l\.lunz, ~Iuret, Nicole, Oldani, Oprecht, 
Perret, Perrin-Corcelles, Roth, Roulet, Ry:;er, 
Schaller, Schmid-Oberentfelden, Schmid-Solothuru, 
Schmid-Zürich, Schmidlin, Schümperli, Schütz, 
Sollbergcr, Sprecher, Spühler, Steiner, Steinmann,
Stöckli, Strebei, Stünzi, Trüb, Vontobel, Widmcr, 
Zigerli (68) •. 

Herr Präsident Holenstein stimmt nicht -
M. Holenstein, president, ne vote pas. 

Der Stimme enthalten sich die Herren - S'abs-
tiennent, 1\111. : 

Hess-Zug, :\Iüller-Olten (2). 

Abwesend sind die Herren - Sont ahsents i\Bl.: 
Allemann, Arnold-Zürich, Beck, Clavadetscher, 

Clottu, Cottier, Degen, Devenoge, Dietschi-Solo
thurn, Duttweiler, Fischer, Freimüller, Gitermann, 
Graber, Herren, Jaccard, König, jling, ~lorf, Perrin
La. Chaux-de-Foncl,s, Piot, Reichling, Rubattel, 
Seematter, Siegrist, Stähli, Studer-Eichholzmatt, 
Triebold, Vincent, "\Vey, Woog (31). 



Ständerat - Conseil des Etats 

Sitzung vom - Seance du 

1.o. 6 .1953 

2.1 



10. Juni 1953 

StcuNn Yon \Varenumsiitzcn und von den mit 
diesen Umsiitzcn vcrbundcnrn Leistungen sowie 
zusätzlich eine . .Ausglcichstrucr auf Detailwaren• 
umsätzen. "Cmst.itze, die der Bund mit einer Steuer 
belastet oder steuc~rfrci erklärt, dürfen von den 
Kantonen und Gemeinden keiner Cmsatzstcucr 
unterstellt werden; · 

Art. 3, chilfre I, lettre a 

Proposition de la commission 
Majorite 

Adhesion au projet du Conseil federal. 

Minori.te 
{Fricker, Ackermann, Bossi, de Coulon, Haefelin, 

Locher, Piller, von ~loos) 

Des impöts sur les chiffrcs d'affaires pronnant 
.de transactions en marchandises, ainsi que sur les 
prestations li~es a ces transactions et, en sus, un im
pot compensatoire sur les chiffres d'affaircs detail. 
Les chiffres d'affaires que Ja Confcder3tion frappe 
d'un impöt ou qu'elle declare exoncres ne peuvent 
~tre soumis par le5 cantons et lcs communes a aucun 
impot sur le chiffre d'affa:ires. 

Stähli, Berichterstatter der ~Iehrheit: Hier wird 
der Gegenstand der \Varenumsatzsteuer umschrie
ben. Gegenstand der \Varenumsatzsteuer sind die 
\Varenumsätze und die mit diesen Umsätzen ver· 
bundenen Leistungen. Es wird damit. die im Bundes
beschluss vom 21. ::\Iärz '1950 enthaltene Umschrei
bung übernommen. Anschliessend wird die Aus
schliesslichkeit der Bundessteuerhoheit statuiert. 
Umsätze, die von Bundesrecht5 we!!en steuerbar 
Öder ausdrücklich steuerfrei erklärt sii;d, sollen von 
den Kantonen keiner Umsatzbesteuerung unter· 
worfen werden dürfen, 

Der· Nationalrat hat beschlossen,' in· Litera a 
zusammen mit der· \Varenumsatzsteuer auch „eine 
AusgleicJissteuer auf den . Gesamtumsätzen der 
Unternehmungen des Detmlhandels zu erheben". 
Die Frage der Weiterführung der Ausgleichssteuer 
ist auch in un5erer Kommission eingehend be
sprochen worden. Sie ist seinerzeit, nämlich auf 
Grund des Bundesbeschlusses vom · 6 . .April 1939 
über den Ausbau der Landes,·erteidigung und die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, als Sondersteuer 
mit gewerbcpolitiscl1en Zwecken eingeführt worden, 
und zwar wurde ihr Ertrag auf 140 :\Iillionen 
Franken begrenzt. Die Steuer wird zur Zeit von den 
Unternehmen des Detailhandels erhoben,- deren 
Detailumsatz im vorausgehenden Jahre 200 000 
Franken übeN:tieg. Ende 195/j dürfte der Ertrag von 
140 1\Iillionen Franken erreicht sein. Die Experten-

. kommission für die Bunde~finanzrcform hat im 
Jahre 194i cinl'-timmig die Forderung nach .Auf
hebung der Ausgleichssteuer erhoben, mit der Be
gründung, dass sie von den betroffenen Gross
unternehmungen des Detailhandels nls unbillige 
Sonderbelastung empfnndPn werde und die ihr zu
gedachten gewerhepolitischcn Zwecke nur in be
schränktem Umfange erfüllt habe. Der BundeRrnt 
ist aber dieser Auffassung in seiner Botschaft yon 
1948 nic:ht gefolgt; er vertrn t Yiclrnehr die Ansicht, 
die Ausgleit·hssteuer sei bis zur Erreicl_mng . der 
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l liO ~Iillionen Franken weiter zu. erheben. :Nachdem 
dieser Zweck la3't erreicht sein <liirfte, hat der 
Bundesrat. darauf Yerzichtet, die Ausglcichss.teucr 
in das neue Finanzprogramm auf zunehmen. Der 
Deschluss des Xalionnlrates ist auf die starke I3cfiir· 
wortung der Aus:rlcichssteuer durch die Gewerbe· 
kreise zurückzuführen. Diese sind der .'.\Ieinung, dass 
die Ausgleichssteuer: nachdem das FilialYerbot auf
gehoben worden sei, den einzigen Schutz g-cgen die 
Grossbetriebe darstelle. Nun ist aber der Beschluss 
des ?\ationnlrates in weiten Kreisen auf \Viderstand 
gestossen und wird die Vorlage, wie wir Ihnen be
reits ausgeführt haben, ausserordcntlich stark ge
fährden. Der mit der Ausglcichsste-uer angestrebte 
gcwerbcpolitische Zweck ist nicht so einfach und 
eindeutig. Diese Überlegungen }iahen <lie .'.\Ichrheit 
der Kommission dazu geführt, der Auffassung des 
Bundesrates beizupflichten, nach welcher die Frnge 
des Gewerbeschutzes und damit auch der Ausgleichs
steuer nicht als Streitobjekt in diese Yorlage hinein
genommen werden sollte. Die .:\Iehrheit der Kom· 
mission hat daher (mit 9 gegen 6 Stimmen) be
schlossen, die Yom :Nationalrat vorgesehene Aus• 
gleichssteuer aus Litera a wieder zu eliminieren. 
Dieser Beschluss stellt, wie bereits bemerkt, keinen 
grundsätzlichen Entscheid für oder gegen die Aus• 
gleichssteuer dar. Die Kommission ist vielmehr der 
Auffassung, dass es dringend notwendig ist, wirk· 
same ~fassnahmen fiskalischer Satur vorzuschlagen 
zur Verwirklichung gleichmässiger steuerlicher Be· 
laslung. Herr Piller wird namens der Kommission 
am Schlusse unserer Beratungen eine bezügliche 
:\Iotion begründen. Ich beantrage Ihnen Zustim
mung zum Be~chlusse des Bundesrates. 

Eine Kommissionsminderheit beantragt Ihnen 
Zustimmung zum Beschluss des l\"'ationalrates. Aus 
den oben angeführten Gründen beantrage ich Ab
lehnung des )linderheitsantrag~s. 

Fricker, Berichterstatter der ::\linderheit: Die 
~lindcrheit beantragt Ihnen zu sagen: ,,Steuern von 

. \Varenumsätzen und von den mit diesen Umsätzen 
verbundenen Leistunge:::. f0wic zusätzlich eine Aus
gleichssteuer auf Detailwarenumsätzen." 

Zur Begründung führe ich folgendes an: Der 
Bundesrat hat in seiner Vorlage das Problem der 
steuerlichen Behandlung der in Genosisenschafts
form betriebenen Unternehmungen des Detail
handels nicht näher hegründet.. Es ist dies, nachdem 
seit Jahren in der Öffentlichkeit über diese Frage 
harte Auseinandersetzungen geführt werden, sehr 
zu bc<lauern, denn eine definitive Behandlung dieses 
Problems scheint nicht zu umgehen zu sein. 

Es geht bei der ganzen Diskussion vor nllcm um 
die .Ausgleichssteuer. Diese belastet u. n. auch die 
grossen Unternehmungen des Detailhandels, die in 
Genossenschaften betrieben werden. Die bisherige 
Ausgleichsi-teuer läuft ungefähr Ende 195ft ab. 
\Venn sie nicht in irgendeiner Form verlängert 
wird, entsteht für diese .Grossbctriebe ciue bedeu
tende Entlastunj!, die jährlich in die ~lillionen geht. 
!\"achdem die hunclt:srät liehe Vorlage die Aus
gleichssteuer nun niclal voNieht, wünlc dies hoisscn, 
<lnss das Problem der Geuossenschaftshcsteuerung 
uoc-h weni~er bef ricdigl•ncl gelöst wäre, als dies bis 
heule schon der Fall ii-t. Vor allem aus diesen Er
wägungen heraus hat der Nationalral in der l\lürz· 
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session einem Antrag auf Annahme der :\.us~lcichs
steuerin die Finanzvorlage mit 94 gegen GS Stimmen 
zugestimmt. Die Bestimmung ist in den Artikel über 
die Umsatzsteuer eingebaut, weil es sich ja tatsäch
lich um nichts anderes als um eine Umsatzsteuer 
handelt. Der nationalrätliche Beschluss lautet, dass 
der Bund befugt sei, Steuern von \Varenumsät.zen 
und von den init diesen verbundenen Leistungen 
sowie zusätzlich eine Ausgleichssteuer auf den 
Gesamtumsätzen der Unternehmungen des Detail
handels zu erheben. 

Die ständerätlichc Kommission hat sich dem 
nationalrätlichen Beschluss nicht angeschlossen, 
und ich habe ihn deshalb mit sieben andern ~lit
gliedern der Kommission als Minderheitsantrag 
wieder aufgenommen. 

Bei der Beurteilung des ganzen Problems muss 
man sich darüber Rechenschaft geben, dass es sich 
hier um eine ausgesprochene Frage der Steuer
gerechtigkeit handelt. Es ist in einem Rechtsstaat 
untragbar, auf die Dauer einzelne Kategorien von 
Steuerzahlern schlechter zu behandeln als andere. 
Dies darf vor allem deshalb nicht vorkommen, weil 
es sich bei diesen Betrieben um Unternehmungen 
handelt, die miteinander auf dem freien Markt in 
Konkurrenz stehen. ·wenn nun ein Teil davon 
steuerlich ständig bessergestellt wird als der andere, 
dann erstarkt er eben auf Kosten des andern. Dies 
widerspricht aber der Rechtsgleichheit und unserer 
ganzen wirtschaftspolitischen Auffassung. Der Staat 
muss alle Teile der Wirtschaft in gleicher Weise 
behandeln, damit alle die gleichen Entfaltungs
möglichkeiten haben. 

Während sich heute in der Frage d~r Genossen
schaftsbesteuerung die Behauptungen der beiden 
•Parteien gegenübcrstande·n, ist jetzt dank dem Be
richt des Regierungsrates des Kantons St. Gallen 
von neutraler Seite aus einmal eine objektive Ab
klärung erfolgt. 

Am aufschlussreichsten ist ~lie zahle.nmässige 
. Darstellung, dass wenn die Genossenschaften ( ohne 

Migros) 100 Franken Steuern bezahlen müssen, die 
Kapitalgesellschaften 146 und die natürlichen Per
sonen 160 Franken bezahlen müssen. Die liigros 
schlägt den Rekord, indem sie nur 65 Franken ab
liefern muss, also etwa 40% dessen, was der private 
Unternehmer entrichten muss. Da Sie den Bericht 
wahrscheinlich kennen, möchte ich lediglich noch 
seine Schlussfolgerungen erwähnen: 

„1. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass 
bei Firmen des \Varendetailhandels mit Umsätzen 
iiber 200 000 Franken, je nach der juristischen Form 
des Inhabers, ungleiche Steuerbelastungen be
stehen. Im Vergleich zu den Kapitalgesellschaften· 
und natürlichen Personen ist zur Zeit vor allem die 
Steuerbelastung der Genossenschaften, insheson

·dere jene der ::VIigros-Genossenschaft, wesentlich 
geringer. 

2. Die mit einer kantonalen Lösung verbundenen 
Schwierigkeiten verfassungsrechtlicher und steucr
systematischer Natur lassen erkennen, Jass die fest
gestelltc geringe Steuerbelastung der grösseren 
Genossenschaften des \Varendetailhandels am ehe~ 
sten auf dem lloden des Bundes behoben wcrJcn 
kann. Es empfiehlt sich deshnlb, die Ergebnisse der 
Verha11dlungcn über die N~uordnung der Ilun<les-
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finanzreform, insht'sondere über die Ausgleichs
steuer, abzuwarten." 

Nach dem Bericht des Regierungsrates St. Gallen 
steht also eindcut ig fest, dass die Genossenschaften 
steuerlich privilegiert sind, und es wird auch erklärt, 
dass dieser Bevorzugung am zweckmässigstcn auf 
eidgenössischem Doden, durch die Ausgleichssteuer, 
beizukommen ist. 

. Die Zahlen von St. Gallen werden bestätigt 
durch einige Überlegungen, die man an eine kürz
liche Publikation der Steuerzahlen der Migros über 
das Jahr 1951 knüpfen kann. Die 12 Migros
.Genossenschaften haben im Jahre 1951 einen Um
satz von 276,9 :\fillionen Franken erzielt. Darauf 
haben sie 852 000 Franken kantonale und kommu
nale Steuern entrichtet und 265 000 Franken \Vehr
stcuer. Es sind dies insgesamt 1,17 :Millionen 
Franken oder etwas mehr als 4°/00 des Umsatzes. 

Dazu kam bis jetzt noch die Ausgleichssteuer, 
die noch 780 000 Franken ausmachte. \Vürde nun 
die Ausgleichssteuer, wie dies die ;\fehrheit der 
Kommission wollte, gestrichen, so hätte dies zur 
Folge, dass der )figros von einem Tag auf denan1crn 
780 000 Franken Steuern erlassen würden. 

Ich weiss, dass man sofort einwenden wird, dass 
nach den Kommissionsvorschlägen die \Vehrsteuer 
auch für die Genossenschaften von 4,5 auf 7% er
höht werden soll. Diese Erhöhung würde bei der 
Migros auf Grund der Zahlen von 1951 rund 
150 000 Franken ausmachen. Xach den· Vor
schlägen der· ständerätlichen Kommission würde 
dieser Betrieb also eine Steuererleichterung von 
630 000 Franken pro Jahr erhalten. 

Diese Steuererleichterung wäre sicher nicht zu 
beanstanden, wenn die :\Iigros heute zu hohe Steuern 
zu bezahlen hätte. Ich habe Ihnen aber gesagt, dass 
die Belastung an Bundes-, Kantons- und Gemeinde
steuern, auf den Vmsatz gerechnet, nur 4°lo0 aus
macht, also ei-ne Leistung, die fast bedeutungslos ist. 

Ich habe das Beispiel der )Iigros nur deshalb 
genommen, weil hier die Verhältnisse besonders 
augenscheinlich sind und ...,,.eil die Zahlen publiziert 
wurden. Bei den übrigen grossbetriehlichen Ge
nossenschaften, denjenigen, die dem VSK ange
schlossen sind, sind die Steuerleistungen in ähn
lichem Sinne ungenügend. 

\Vir müssen also feststellen. dass das Problem 
der ungenügenden Erfassung der genossenschaft
lichen Betriebe des Detailhandels besteht, dass es 
sich um eine Ungerechtigkeit handelt, die mit der 
neuen Finanzordnung nicht nur nicht beseitigt, son
dern, wenn die .-\.usgleichssteuer fällt, sogar noch. 
verschärft wird. 

Die Xeuordnung enthält sodann eine LüGke, die 
auf irgendeine .-\.rt und \Veise geschlossen werden 
muss. Es sind diesbezüglich verschiedene Vorschläge 
gemacht worden. In der Presse konnte man lesen, 
dass es am zweckmässigsten wäre, wenn der Stände
rat die Beratungen unterbrechen ,vürtle, um u. a. 
auch dieses Problem studieren zu lassen. Die Kom
mission hat sich schliesslich gegen diese Verzögerung 
ausgesprochen. Eine andere Lösung wi_rd durch eine 
:\Iotiou der Kommission angestrebt, die vom 
Bundesrat gesetzgeberische :\fassnahmcn insbeson
dere fiskalischer Xatur zugunsten des selbständigen 
Detailha~dels verlangt. 
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Kun ist jedoch zu berücksichtigen, dass hiczu 
nach erfolgter a\nnahme der Finanzordnung ja die 
verfassungsmfü•sige Grundlage ft'hlen würde. Seihst 
wenn jedermann cinYcrstandr.n wiire, könnte eine 
Xndcrung nachträglich nicht mehr herbcigt>führL 
werden, denn in der Verfassung- stehen ja die 
)faximalansätze. Dazu kommt, dnss sich das Ge• 
,,·erbe offenbar nicht damit abfinden will, dass nun 
sein Hauptproblem, nämlich die steuerliche Gleich
stellung der Detailhandelsbetriebe, einfach auf die 
lange Bank geschoben wird. Soweit ich orientiert 
bin, wird deshalb die ~fotion der Kommission über
haupt niemanden befriedigen. Ich glaube nicht, 
dass wir darum herumkommen, das Problem der 
Besteuerung der Detailhandelsbetriebe jetzt anzu
packen. Ich bin mir natürlich auch klar darüber, 
dass man es bisher Yom Bundeshaus aus unterlassen 
hat, diese Frage einmal ernsthaft zu prüfen und dass 
wir dies nun nicht von einem Tag•auf den andern 
tun können. \Vir stehen aber auch nicht vor der 
Aufgabe, ein Steuergesetz zu erlassen, sondern wir 
müssen lediglich dafür sorgen, dass die ,·erfassungs
mässige Grundlage zu einer gerechten Ordnung 
nicht verbaut wird. Die Antwort auf die Frage, 
warum eigentlich die Genossenschaften zu wenig 
Steuern bezahlen müssen, ist sehr einfach. Unsere 
Steuergesetze beruhen auf der Annahme, dass der 
Steuerpflichtige Ge~,rinn erzielen ·will. Der Staat 
beteiligt sich dann daran. Die Genossenschaften 
gehen nun bewusst darauf aus, keine oder nur un
bedeutende Gewinne zu machen, und damit geht 
auch der Staat mehr oder weniger leer aus·: Unsere 
Steuergesetze entsprechen daher den modernen 
Unternehmungsformen nicht mehr richtig. Es ist 
daher die verfassungsmässige Grundlage für eine 
Steuergesetzgebung zu schaffen, die • das .Miss
Yerhältnis korrigiert. Man ist in Fachkreisen all
gemein der Auffassung, dass sich das Problem der 
Besteuerung der Genossenschaften nicht lösen lässt, 
ohne dass man ein neues Kriterium der steuerlichen 
Leistungsfähigkeit, das bisher der Geschüftsg~v.rinn 
war, P.inbczieht. Dies wird einzig der Umsatz sein 
kömH . .&1. Damit kommen wir dem Prinzip der .Aus
gleichssteuer nahe. Ich bin der .Auffassung, es müsse 
dem · Bund die verfassungsmässige Grundlage ge-

. geben werden, nach erfolgter genauer Prüfung der 
Verhältnisse, eine die Steuergerechtigkeit herstel
lende Ausgleichssteuer zu erheben. Sie werden be-. 
achtet haben, dass mein Antrag von der Formu
lierung des im Nationalrat angenommenen Artikels 
abweicht. Ich möchte dem Bund lediglich die Kom
petenz- geb~n, eine· Ausgleichssteuer auf Detail
warenumsätzen zu erheben und nicht auf Jen 
Gesamtumsätzen der Unternehmungen des Detail
handels. Damit soll nichts präjudiziert werden, und 
vor allem wird damit den Bedenken Yon fondwirt
schaftlicht-r Seite Rechnung gc•rngen. Die Kreise 
der landwirtsclrnftlichen Genossenschaften befürch
ten, dass mit der vom Nationalrat angenommenen 
Formulierung auch die Umsätze an Futtermitteln 
oder anderen landwirtschaftlichen Hilf ssto!fen 
steuerpflichtig werden. Dies ist nicht der Fall, denn 
es handelt sich hier nicht um Detailwarenumsätze, 
sondern um Engroslieferungen. Zullern habe ich das 
\Vort „Gesamt" gestrichen, womit. die Möglichki:-it 
besteht, zum mindesten die hislwrige Freiliste der 
Ausgleichssteuer aufrecht zu erhalten. 

\Vie ich mir sa~cn licsi;, habl.'n -Dcrechn11ngen 
ergehen, dass die lan<lwirtsehaftlichen Genossen
schaften durch die Ausgleichssteuer praktisl'h nur 
in hcdcutungslo!-cr \\'eise betroffen werden. Die im 
Gewerbe diskutierten St.cuersütze sind dl\rch die 
Entwicklung Hingst überholt, UI!d es wäre Sache der 
Ausführungsgesetzgebung, hier eine abgewogene 
Lösung zu trcf fon. 

Im übrigen· möchte ich den Vertretern der Land
wirtschaft einmal empfehlen, auszurechnf!n, ob sie 
wirklich ein Interesse an der vom Bundesrat und 
der Kommissionsmehrheit gefundenen Lösw1g 
haben. Es wurde nämlich von ·Herrn Bundesrat 
\Vcber gesagt, dass durch die Stl!igerung der Steuer
sätze die Genossenschaften so stark wie früher 
belastet würden. -,Venn nun, wie meine Berechnung 
am Beispiel der ;\Iigros gezeigt hat, diesr. und die 
anderen grossen Genosscnsclrnftcn Hunderttausende 
von Franken weniger bezahlen müssten, heisst das, 
dass andere Genossenschaften den Ausfall auf
brächten. Hier kommen doch vor allem die land
wirtschaftlichen Genossenschaften in Frage. Ich bin 
deshalb überzeugt, dass die Landwirtschaft ein 
Interesse daran hat, dass hier einmal eine gründliche 
Ordnung geschaf fcn wird. , 

Das ganze Problem hat neben dem Gesichts
punkt der Steuergerechtigkeit einen fiskalischen 
Aspekt. Es geht um 14 ).Iillionen Franken, die der 
Bund beim \\'egfall der Ausirlcichssteuer nicht mehr 
behalten will ... (uf welche \Veise wird hier der Ersatz 
gefunden? Ich glaube, dass es nicht. zu Yerantworten 
wäre, die Bundesfinanzen heute neu zu regeln und 
dieses Problem einfach nicht zu behandeln. Es ist 
vollständig ausgeschlossen, dass dann in einer spä- • 
teren Etappe hier eine befriedigende Lösung ge
funden werden kann. ,vir müssen heute dem ßund 
die Kompetenz geben, in der Ausführungsgesetz
gebung eine Ordnung zu treffen, die allen Teilen .. 
Rechnung trägt und die einmal mit diesen unerfreu
lichen Diskussionen Schluss macht. :Mein .Antrag 
will, ich sage das noch einmal, nichts präjudizieren; 
sondern lediglich die l\föglichkcit. der Ausgleichs-
steuer offen lassen. · 

Spciser: Ich möchte meinen Vorredner und die 
:\finderheit unterstützen. Trotz den zugegebt-nen 
.Mängeln der heutigen Ausgleichssteuer stimme i_ch 
mit der Minderheit, denn ich sehe in ihrem .Antrag 
das heute einzig in Frage kommende :\Iittt'l, dem 
Problem der gerechten Besteuerung der Gcnoc;sen
schaften näherzurücken. Es wird ja den .Ausfüh
rungsbestimmungen überlassen bleiben, zu verhin
dern, dass Detailgeschäfte, die schon heute \Vcsent
liches an \Yehrsteuern ocler an kantonalen Stf!uern 
zahlen, noch mehr belastet werden. :\Ian kömlte zttm 
Beispiel an den Abzug dieser bereits g'.!leistetcn 
Steul'rn denken. 

l\lcine Ansicht ist nicht beeinfhisst. von Ge
danken des Schutzes der Kleinunternehmungen, 
der auf diese \Yeise, wie die Erfahrung zeigt, nicht 
erreicht werden kann. Ich denke viel mrhr an das 
Prinzip der Steuergrrechtigk.cit. Die Erht-hungen 
im Kanton St. Gallen, auch wenn sie in Einzelheiten 
bestritten we1·den sollten, sind für mich nur die 
eklatante Bestätigung von Bcohachtungen, die man 
überall machen kann un<l die deutlich auf eine De-
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günstigung der Genossenschaften auf dem Gebiete 
der Steuern hinweisen. 

Schiller sagt irgendwo:· ,,Ein jeder wird bc-
steuert nach Vermögen." - Das trifft offenbar auf 
die Genossenschaften nicht zu, auch wenn deren 
Vermögen sehr beträchtlich ist. ( Ich wciss aller
dings, dass das \Vort „Vermögen" verschiedene 
Auslegungen hat.) Bestärkt in meiner 1feinung 
werde ich aber durch die Ausführungen unseres 

· Kollegen \Venk vom letzten :\Iittwoch. Er hat da
mals die Genossenschaftsbewegung gelobt, da sie 
„eine \Virtschaftsordnung herbeiführen will, wo der 
Profit ausgeschaltet wird". Er hat auch gesagt: 
„Wir sind gegen das arbeitslose Einkommen", also 

· gegen das Einkommen aus Sparkapital, natürlich 
nicht gegen das Einkommen aus staatlicher oder 
privater Pension, und dies, obschon die direkten 
Steuern in Bund und Kantonen auf der Gewinn
und der Vermögensbelastung basieren. Man will 
zwar die Profite abschaffen, aber man ist froh über das 
den Menschen inherente Streben nach Gewinn und 
nacli dem Erwerb von Sparkapitalien, weil erst 
dieses Streben dem Fiskus das Revier schafft, auf 

. dem er sich austoben kann. Ganz konsequent ehrlich . 
und weitblickend scheint mir diese Politik nicht zu 
sein. 'Wie wäre es wohl um die Basler Staatsfinanzen 
bestellt, wenn die chemische Industrie den Einfall 
gehabt hätte, sich auf genossenschaftlicher Basis zu 
organisieren? Es ist nämlich (ür Industrieunter
nehmen gar nicht absolut ausgeschlossen, dass auch 
sie einmal diesen \Veg suchen und finden. 

sehen? Gewinne, die man besteuem könnte. :ribt es 
dann nicht mehr, Sparkapital wird nicht mehr ge
bildet werden können; was bleiht dann? Das haben 
wir anderswo gesehen, wo die Vernichtung des 
Privatvermögens und die Eliminierung der Profit
wirlschaft mit brutaler und eiserner Konsequenz 
durchgeführt worden ist. Dann bleibt, wie gesagt, 
nur noch die Umsatzsteuer in ihrer direkten Form 
oder in der Form von Zwischengewinnen bei vom 
Staat verwalteten Monopolgütern. Eine solche 
Umsatzsteuer darf sich aber dann nicht auf die 
Gegenstände des entbehrlichen Bedarfes oder auf 
Luxusgüter beschränken, sondern sie muss, wenn 
sie etwas einbringen will, gerade das erfassen, was 
nach dem Postulat der Partei des Herrn Kollegen 
\Venk und nach dem Postulat des Yereins schweize
rischer Konsumvereine unter allen Umständen un
belastet bleiben muss. Die jetzige Ausgleich:;steuer 
in der gegenwärtigen Form hat, ohne dass das ihr 
Zweck war, als l\Iittel gewirkt, um auch den ge
genossenschaftlichen Detail-Grosshandel zu Steuer· 
lcistungen heranzuziehen. Deshalb unterstütze ich 
den l\Iinderheitsantrag. Vielleicht werden wir in 
Form von verbesserten )Iotionen dem Bunde:.rat 
einige \Vegleitungen für die • .\.usgestalt:ung der Aus
gleichssteuer geben können, falls Sie dem )linder
heitsantrag zustimmen. 

Zehnder: Von den Grossunternehmungen des 
Detailhandels wird gegen die Ausgleichssteuer 
Sturm gelaufen mit der Begründung, diese sei als 
So~dersteuer ungerecht. Die Ausgleichssteuer wurde 
seinerzeit eingeführt, um im Detailhandel die 
Steuerbelastung auszugleichen. Xachdem die Schutz
bestimmungen zugunsten des kleinen und mitt
leren Detailhandels mit dem Hinweis auf den freien 
\Vettbewerb fallen gelassen wurden, ist es nur logisch, 
dass der Grossdetailhandel auch seinerseits auf 
eine Rückkehr zur steuerlichen Bevorzugung Yer-
zich~et und sich damit auf die gleiche Belastungs-· 
linie mit den übrigen Detailgeschäften stellt. Der 
gesunde Leistungswettbewerb, dem auch wir ~u
stimmen, kann sich in einer freien \Yirtschaf t mir 
dann entfalten, wenn die Steuerbelastungen ge
recht Yerteilt werden. Dass die Ausgleichssteuer 
für die meisten Betroffenen tragbar ist, beweist die 
stürmische E~-pansion, die wir bei diesen Gross
unternehmungen seit Aufhebung des Er,...-eiterun:;.rs
verbotes feststellen können. \Vährend man bei den 
Selbständigerwerbenden heute bereits Anzeichen 
feststellen· kann~ dass Geschäf tser,..,.eiterungen nicht 
mehr interessant sind, weil ein eventueller :\lehr
ertrag ja doch zum grössten Teil dank der starken 
Progression dem Staate zufällt, er,1;eitern cüe 
Grossunternehmungen des Detailhandels, weil von 
den Zugriffen des Staates weitgehend nicht nur 
befreit, sondern direkt geschützt. im gegemeitigen 
Wettkampf ihrer Verkaufsorganisationen. Die Leid-

Unser System der direkten Steuern beruht in 
erster Linie auf dem Gewinn, was das Erzielen von 
Gewinnen voraussetzt. Dann beruht es auf dem 
Verm~gen, also dem Sparkapital, was ebenfalls vor
hergegangene Gewinne voraussetzt. ,Vir sind der An
sicht, dass die Funktion des Gewinnstrebens den 
eigentlichen Dynamo unserer ganzen Wirtschaft be- · 
deutet und dass dieses Gewinnstreben die Basis 
'jeder Lei~tungssteigerung ist. Ich glaube, auch die 
Genossenschaften, wenn sie wirklich tüchtirre Leute 
für die Leitung ihrer Unternehmungen"' suchen, 
müssen dieser menschlichen ,,Schwäche" Rechnung 
tragen. Wenn wir Gewinne ausschalten, so zer
stören wir die Basis für die wichtigsten direkten 
Steuern. Es bleiben dann natürlich immer· noch die 
indirekten Steuern, also die Verbrauchssteuern .. Es 
ist aber bekannt, dass gerade diese, die ,varen
umsatzsteuern, von den Kreisen um Herrn Kollege 
Wenk bekämpft werden. Ich erinnere an die neueste 
Resolution des Vereins schweizerischer Konsum
vereine vom 6. Juni in Zürich, wo jede Verschärfung 
der Konsumentenbelastung bekämpft und die Be
freiung sämtlicher :Nahrungsmittel von der Umsatz
steuer verlangt. wird •. Aber die direkte Bundessteuer 
muss natürlich bleiben. Es ist immer billi<7", für 
·Steuern einzutreten, die andere bezahlen müssen. 
Diejenigen, die in der Genossenschaftsbewegung den 
Weg zu einer idealen Wirtschaft:-ordnung sehen, 
haben meines Erachtens die moralische Pflicht. sich 
auch über die fiskalischen Konsequenzen dieser Ent
wicklung Rechenschaft zu geben, und sie müssen 
rechtzeitig für einen alternativen Steuerplan sorgen, 
für den Fall, dass das ihnen vorschwebende Para- · 
.dies einmal erreicht. wird. Denn wie soll sonst der 
Bund und wie sollen di~ Kantone sich ihre Mittel 
beschaffen? Wie wird dieses neue Fiskalsystem aus-

" tragenden in diesem \Vettrennen sind nicht die 
Beteiligten, da· der Staat ihnen die .-\.nlegung von 
Kampfreserven reichlich ermöglicht, sondern die 
selbständigen kleinen Detaillisten, die sich zwisehen 
diesen grossen Kampfhähnen in einem Zweifronten-
krieg befinden. . 

Ein beliebter Reklameschlager der Genossen
schaften ist die achtprozentige Gewinnau~scl1üt
tung an die Genossenschafter,. entsprechend ihrer 

'2.6 



10. Juni -1953 185 Neuordnun~ des Bundesfinanzhaushaltes 

\Varenbezül!e. Diese Rückvergütung wird offen als 
Gewinnbeteilig-tmg propagiert, um bei den Konsu
menten den Eindruck zu erwecken, die Genossen
schaft lasse ihnen den Gewinn in Form eines acht
prozentigen Rabattes zukommen, ein Gewinn, der 
beim selbständigen Detaillisten in dessen Tasche 
fliesse. Auch der Form nach unterscheiden sich 
diese Gewinnausschüttungen in nichts von der 
einer Aktiengesellschaft. Es wird einer General
,·ersammlung Hechnung abgelegt, man stellt fest, 
dass dank des guten Geschäftsf{anges die sozialen 
Belange wieder erfreulich verstärkt werden konnten, 
dass trotz allseitiger Dotierung der Reserven die 
übliche Dividende von 8% auf die Warenbeziige 
der Genossenschafter wiederum ausbezahlt werden 
könne. Man unterlässt auch nicht, di~ Teilnehmer 
darauf aufmerksam zu machen, da~s die Treue zum 
Unternehmen sich lohne, dass ein immer engerer 
Zusammenschluss im Sinne eines geschlossenen 
Einkaufes aller Bedarfsartikel im eigenen Laden 
sich zugunsten der Genossenschafter und der Ge
winnausschüttung und der Preispolitik auswirke. 
l\Ian verspricht eine ständige Erweiterung ,der 
\Varensortimente, um die Mitglieder in die Lage 
zu versetzen, ihren Bedarf nicht mehr beim De
taillisten ohne Gewinnbeteiligung machenzu müssen. 
Schliesslich fehlt an diesen Generalversammlungen 
der bei gewissen anderen Aktiengesellschaften 
übliche Imbiss, der vom Unternehmer gratis an
geboten wird, ebenfalls nicht. Sehr oft geht man 
noch einen Schritt weiter, indem dem Abend der 

· Charakter eines Familienabends mit Unterhaltung 
gegeben wird. ' 

Soweit ist von unserer Seite gegen diese i\Iass
nahmen nichts einzuwenden. Jedem Unternehmer 
soll es freistehen, wie er den Kontakt mit seinen 
Kunden gestaltet und ausbaut. Nicht in Ordnung 
ist, dass diese als Gewinn bezeichneten Di'\;denden 
nicht vor der Ausbezahlung wenigstens vom Unter
nehmer als solche versteuert werden müssen. An
genommen, dass es sich bei diesen Gewinnaus• 
schüttangen um wirkliche Gewinne und nicht um 
eine in der Kalkulation eingerechnete Rückver• 

· gütung handelt, so wären die selbständigen De
tailJisten sehr dankbar, wenn auch ihnen der nach 
Abzug eines angemessenen, versteuerten, eigenen 
Lohnei> eventuell verbleibende Gewinn zur :\Iehrung . 
seiner sozialen und Betriebsreserven und zur Ver
stärkung der Knndenwerbung uncl der Konkur
renzfähigkeit steuerfrei erklärt würde. Dass heute 
die Kundenwerbun~. auch auf Seite anderer grosser 
Unternehmungen des Detailhandels dank ihrer 
Steuerprivilegien eigenartige Blüten treibt, muss 
ich nicht näher beleuchten. Der Chef der Familie 
lI. überrascht ja immer wieder mit neuen Einfällen. 
Es. ist also festzustellen:. die Belastung der Aus
gleichssteuer hat sich für die Bet.·effendeu nicht als 
Härte ausgewirkt, sie hat die Betreffenden in ihrer 
\Veiterentwicklung nicht gehemmt, sie hat auch 
die Gewinnausschüttung von 8% an die Genossen
schafter in keiner \Veise beeinflus:;t, und die innere 
Konsoldierung der Betroffenen hat trotz dieser 
Belastung sich weiter günstig ausgewirkt. \\'irstehcn 
also hier vor dem Problem, dass gar kein Grund vor
handen ist, diese Cnternehmungcn zu bc~ünstigcn, 
indem sie absolut in c.ler Lage sind, die gleichen 
Steuern und die gleichen Lasten zu tragen, wie 
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jctlcr anclrre Unternehmer im Detailhandel. ?\fachen 
Sie gleiche Spicsse, und dnnn soll der freie Wett
bewerb sich auswirken, und jeder soll sich selber 
durchkämpfen. 

Aus· allen diesen Feststellungen beantrage ich 
Ihnen, die Ausgleichssteuer nacq der Fassung der 
Kommissionsminderheit in die Vorlage aufau
nehmen. 

Müller: Ich teilte die 'Auffassung meiner Vor• 
rcdner weitgehend, dass eine Art Ausgleichssteuer 
für Genossenschaften durchaus gerechtfertigt wäre. 
Ich glaube aber, dass es zwecklos ist, eine solche 
Bestimmung jetzt aufzunehmen, weil der \Vider
stand dagegen zu gross ist. Sie wissen, dass die 
ganze FinanzYorlage unmöglich durchgeht, ,...-enn 
wir jetzt diese Ausgleichssteuer beschlicsscn. Ich 
bin sicher kein Freund der in Frage stehenden Ge
nossenschaften. ?\Ieine Familie hat in den letzten 
dreissig Jahren nicht einen Franken in einen Ge
nossenschaftsladen oder in einen i\Iigrosladen ge
tragen. Aber ich glaube, wir müssen die Ausgleich
steuer doch verlassen, wenn auch eine solche Steuer 
g·erechtfertigt wäre. Vielleicht werden der Bund und 
die Kantone später einmal froh sein, noch eine 
Finanzquelle zu haben, die sie anbohren können. 
Aber in diesem Zusammenhang ist die Sache aus
sichtslos. Das ist der Grund, weshalb ich schon in 
der Kommission mit der :\Iehrhcit gestimmt habe, 
das heisst für den Ausschluss der Ausgleichssteuer 
aus dieser Vorlage. 

M. Lachenal: Permettez-moi de· rappelet" que In 
conception de l'impöt compensatoire remontc a une 
epoque de crise economique, aux annees 1930. C'est 
un enfant de temps troublc et le facteur sentimental 
a fortement joue pour son adoption. Le but de cet 
impöt etait de tacher de trouvcr une protcction 
efficace en faveur du petit commerce. On tloit au
jourd'hui reconnaitre que ce but n'a pas cte atteint 
et je erois qu'il faut songer a d'autres moyens si l'on 
veut y parvenir. Le petit commerce, surtout a cettc 
epoque, ctait plutot tente de chercher une aide en 
dehors de ses propres efforts et au Conseil national 
j'avais fait remarqucr qu'il devait s'efforccr de se 
developper un peu par lui-mföne, q~e c'etait le meil
lcur moyen cle soutenir la concurrence. 

Au point de vue de la teclmique fiscale, il faut · 
rcconnaitre que cet impot •!tait une iunovation asi-ez 
baroque et douteuse et mcme un phcnornene 
unique dans l'histoire de nos impöts. C'est pourqüoi 
on n'a pas ose lui donner t.ine base autre que cello 
consistant a collecter une sommc fixe, pour nne 
destination determineo et pendant un temps limite. 

ll s'agissait des depenses d'armement et on a 
tenu le raisonnement suivant: Nous avons besoin 
de 150 millions de francs, nous allons impos~r spe
cialement teile categorie de coutribuable~ jusqu'u ce 
qu'ils aient paye cettc sommc. II a fallu s'incliuer. 
.Aujourd'hui, ces 150 millions de francs sout a 
peu pres verses. On a demande a ces contribuables 
un sacrifice special; ils l'out fait. Le cycle qn'on 
avait trace est forme et accompli. Or, on vourlruit 
maintenaut reintcgrer <lans notre arsenal fi:;cal, a 
titre dcfinitif et regulier, uni! arme qui n'cst 11u'11nc 
arme de circonstancc. J'avoue que jene comprends 
pas. 
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Je sais que lc Conseil. f cdcrnl fort raisonnahle
ment est opposc a l'impot compensatoire. Si.on veut 
cnvisagcr !'angle de la politique sociale, on peut 
comprenclre la conception de nolre colleguc Piller, 
mais alors il foudra que toute collectivit.e part.icipe, 
par des moyens appropries et durables mais irns 
par la voie brutale d'un irnpot special qui continue
rait a etre preleve injustement sur une certaine 
categoric de contribuablcs car alors on n'cn sortim 
jamais. Ace taux-la, on ·nous proposera un jour un 
impöt spccial sur les banques, ou bien sur les assu-

. rances, ou encore sur Ies fabricants de produits 
chimiques, en un mot, on ehoisira une branche 
florissante de l'cconomic en disant: Ceux-la peuvent 
payer de preference aux autres ! C'est de l'arbitrairc 
et on tombe dans la demagogie. 

Je crois qu'il est contraire a la notion d' equite en 
. matiere fiscale de choisir les victimes, uniquemcnt a 
cause du genre de leur entreprise. On pourra trouver 
d'au'tres moyens pour proteger le petit commerce 
mais, pour ma part, je me refuse a suivre la minorite 
de la commission dans son desir de maintenir un 
impöt que je cons_idcre comme une inegalite fiscalc 
indefendable. 

KJöti: Ich will keine. langen Worte machen. Ich 
möchte nuz: darauf aufmerksam machen, dass in der 
grossen Expertenkommission die Vertreter aller 
Parteien und aller Wirtschaftsgruppen dagegen 
waren, dass diese Ausgleichssteuer in die neue Vor
lage hineinkomme. Ich habe schon darauf aufmerk
sam gemacht in der Eintretensdebatte, dass man ja 
nur darüber stritt, ob man die Ausgleichssteuer er
heben wolle, bis diese 140 :Millionen Franken bei
sammen wären und dass alle Herren, Herr Gemperle, 
Herr Gysler usw., der Ansicht waren, dass diese 
Ausgleichssteuer nicht in diese Vorlage hinein ge
höre; wenn man Gewerbepolitik treiben wolle, 
müsse die Ausgleichssteuer nicht hier hinein ver
setzt werden. Ich kann nicht begreifen, warum alle, 
.die bis jetzt zur Mehrheit der Kommission gehört 
haben, nun zur Minderheit übergehen. Offenbar 
glauben diese Herren, ~ass sie diese Vorlage ohne 
die Arbeiter und die Konsumenten durchbringen 
können und dass sie einfach die Postulate der Kon
sumenten ignorieren können. \Venn Sie das wollen, 
probieren Sie es; die VoPlage ist dann erledigt, wenn 
Sie die Ausgleichssteu'er-' in die Vorlage hinein
genon11!1en haben. 

Buudesrat Weber: Die Ausgleichssteuer ist im 
Jahre 1938 bei uns eingeführt worden, in Ver
bindung mit einem Kredit von415)IillionenFranken 
zum Ausbau der Landesverteidigung und zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit. Zur teilweisen Til
gung dieser bereitgestellten :\litte! wurde eine Aus
gleichssteuer auf Grossunternehmungen des Detail
handels erhob~ni die einen Ertrag von 140 )lillionen 
Franken einbringen sollte. Es ist bezeichnend, dass 

. die Vorlage damals nicht vom Finanzdepartement, 
sondern vom Volkswirtschaftsdepartement einge-

. bracht wurde. Schon das bringt zum .-\usdruck, dass 
es sich· eigentlich nicht um eine finanzpolitische 
Massnahme hnndelte. Sie ,var gerichtet in erster 
Linie gegen die Einheitspreisge~chäfte, gegen die 
\Varenhäuser, die Filialunternchmungen unil die 
Betriebe mit fahrcn<l<m Läden. Die Selbsthilfe-
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gcnossenschnften waren im Vorschlag des Bundes
rates ausgeschlossen, wurden dann aber nachtrii!jich 
durch die Hüte einbezogen. Die Steucr:::ätzc gingen 
von 0,75 b_is !i%. Bei der Einführung der Waren· 
umsatzsteucr im Jahre 1941 hat man aber g-ef undcn, 
dass eigentlich diese doppelte Besteuerung der 
\Varenumsätze nicht gerechtfertigt sei, und man hat 
wenigstens eine Reduktion der Steuersätze um einen 
Drittel vorgenommen. 

Die Expertenkommission, die im Jahre 1947 zu 
prüfen hatte, auf welche \Veise der Bundeshaushalt 
dauernd auf eine neue Grundlage gestellt werden 
sollte, hat damals die Aufhebung der .-\.usgleichs
steuer beantragt, und zwar einmütig, mit Einschluss 
des Vertreters des Gewerbes. Die Vernehmlassungen 
der Kantone, der einzelnen Verbände uncl Parteien 
waren geteilt. Aber jedenfalls war die .Ausgleichs
steuer schon damals sehr umstritten. Der ßundesrat 
hat dem Begehren auf Aufhebung, das hcisst sofor
tige Aufhebung der Ausgleichssteuer nicht ent
sprochen, sondern beschlossen, es solle die Aus
gleichssteuer weiter erhoben werden, bis sie die 
14G Millionen Franken eingebra.cht habe, aber nicht 
länger, und deshalb hat er sie nicht in die neue 
Vorlage aufgenommen. 

Eine Aqsgleichssteuer in ähnlicher Weise gibt es 
heute eigentlich in kcinem ande~n Land. Deutsch
land hatte eine solche Umsatzsteuer von Gross
unternehmunge:ii des Einzeldetailhandels erhoben 
in den dreissiger Jahren. Sie betrug zuerst ½ %, 
dann ¾ %- Vor zwei Jahren ist in Deutschland 
diese Steuer wieder aufgehoben worden. ·1n andern·· 
Ländern existiert die Ausgleichssteuer also nicht. 
Diese Ausgleichssteuer verfolgte von .Anfang an 
wirtschaftspolitische Zwecke, ·wie ich bereits aus
geführt habe, und sie gehört deshalb nicht in diese 
Vorlage. Das war auch die ~leinung der nationalrät
lichen Kommission und die :Meinung der )lehrheit 
der Kommission Ihres Rates. Die Ausgleichssteuer 
ist zudem ein äusserst neuralgischer Punkt, minde
stens so sehr wie die Getränkesteuer. Eine Vorlage 
mit der• . .Ausgleichssteuer wäre einem schweren 
Kampf ausgesetzt durch die Verbände der_ \Yaren
häuser, der Filialunternehmungen, ferner nament
lich-auch der Genossenschaften, der land\\;rtschaft
lichen Genossenschaften usw. 

Herr Ständerat Fricker hat erklärt, es gelte, 
einem Postulat der Steuergerechtigkeit zum Durch
bruch zu verhelren. Die Genossenschaften würden 
ungenügend besteuert. Das habe sich gezeigt bei 

· einer Erht!hung im Kanton St. Gallen. Die Steuer
verwaltung hatte Gelegenheit, die Erhebung im 
Kanton St. Gallen etwas näher zu untersuchen und 
kam dabei zu einigen Feststellungen, die zeigen, 
dass diese St.-Galler Erhebung nicht stichhaltig 
genug ist, um diese Behauptung- zu beweisen. Bei 
der St.-Galler Erhebung ist einmal die Vermögens
besteuerung nicht berücksichtigt worden; nun; das 4'I 

würde das Resultat vielleicht nicht wesent lieh än
dern. \Vesentlich ist aber, dass man Cnternchmungen 
aus ganz verschiedenen Branchen mitf!inander ver
glichen hat. Dabei ist jedem, der in der Wirtschaft 
etwas zu Hause ist, bekannt, dass in den einzdnen 
Branchen ganz verschiedene ~I~rg~n bestehen. 
\Viihrenddem in der Kolonialwarenbrand1e eine 
Bruttogewinnmarge von etwa 12-20% als üblich 
bezeichnet wird, betrügt sie beispielsweise in Bücke-
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reien 54-55%, in einer Buchdruckerei 65-75%, bei 
einem PhotohüncUer 45-45%, in einem Sport
geschäft 30-3.5%, in einer Papeterie 30-40% usw. 
Jedenfalls sind die ::\Iargcn ganz verschirdcn, und 
dementsprechend wird auch die Steuerhelastung 
eine verschiedene sein. Solche Unterschiede be
stehen natürlich nicht nur im Handel, sondern auch 
in Iruiustrie und Gewerbe, und Sie können auch 
dort, wenn Sie Unternehmungen • verschiedener 
Branchen miteinander vergleichen, die grössten 
Unterschiede feststellen in der Steuerlast. 

Noch auf etwas anderes wäre hinzuweisen. Die 
Abschreibungspraxis im Kanton St. Gallen gestattet 
rasche .Abschreibungen auf !'ieueinrichtungen. \Venn 
ein Unternehmen in starker Entwicklung ist und 
einen grossen Abschreibungsbedarf hat, kann es 
dadurch natürlich den Reinertrag in diesen Ent
wicklungsjahren reduzieren, :was nicht bedeutet, 
dass dann später diese Erträgnisse nicht zum Vor
schein kommen und eben auch besteuert werden. 
Jedenfalls richtet sich die Abschreibungspraxis im 
Kanton .St. Gallen nicht nach den Grundsätzen der 
\Vehrsteuerpraxis, und die \Vehrsteuerpraxis hat 
auch andere Steuerergebnisse gezeitigt bei den be
treffenden Unternehmungen. 

Noch eh,·as anderes 1st zu berücksichtigen. Die 
Eidgenössische Steuerverwaltung bewilligt, mit Rück
sicht auf die Risiken bei den heutigen Preisen, 
grosse Abschreibungen auf \Varenlagern, und die 
Kantone haben sich dem angeschlossen. Diese Ab
schreibungen ermöglichen, bei einer Vermehrung der 
\Varenlager natürlich entsprechende Erträgnisse zu 
Abschreibungszwecken zu verwenden u-nd damit der 
Besteuerung zu entziehen. Aber das kann nicht 
immer weitergeführt werden; das hört einmal auf. 
Wenn die }farge, die zugestanden wird für Ab
schreibungen ausgenütit ist und das ,Yarenlager 
nicht mehr erhöht oder sogar aus bestimmten Grün
den vermindert wird, dann kommen diese Erträge 
zum Vorschein und unterliegen ohne weiteres der 
Besteuerung. In der ganzen Steuerpolitik und in der 
Finanzwissenschaft gelten als Kriterien der steuer
lichen Leistungsfähigkeit der Reingewinn und das 
Vermögen. Das gilt nach unserer Steuerpraxis auch 
für die Genossenschaften. Der Umsatz wird nicht 
als Kriterium betrachtet, denn es ist durchaus mög
lich, dass eine Unternchmu11g einen grossen Umsatz 
macht, dabei aber keinen Ertrag, ja sogar einen Ver
lust aufweist. Auch in der Industrie ,~;e im Handel 
ist das möglich. Wenn Sie auf den Umsatz abstellen, 
belasten Sie auch Unternehmungen mit einer Steuer, 
die äusserst schwach sind, ja die mit grossen Ver
lusten arbeiten oder eventuell gar in Liquidation 
treten müssen. }fan wird nicht sagen könnt'n, dass 
das eine Besteuerung nach der Steuergerechtigkeit 
wäre. · 

\Venn man schon d;n Umsatz als Kriterium be
tracliten wollte, müsste man das durchwegs tun, 
nicht nur im Detailhandel, sondern auch im Gross
handel und in der Industrie. Es müssten also auch 
die Grossunternehmungen der Industrie mit einer 
besonderen \Varenumsatzsteuer belastet werden, 
die progressiv wäre. Etwas anderes könnte ich mir 
nicht vorstellen . .'.\lan kann doch nicht eine einzelne 
Branche ganz anders behandeln als andere ,virt
schaftszweige. 

Es wurde gesagt, die Genossenschaften würden 
nicht betroffen, weil sie keinen Gewinn ausweisen. 
Das ist nicht ganz richtig . .Auch manche .Akticn
gc·sellschaften machen nur kleine Gewinne und rich
ten nur einen beseheidcnen Zins aus. Es gibt ~\ktien
gesdlschaftcn, die Dividenden von nur 4 bis 5% 
ausrichten und dementsprechend weniger Steuern 
leisten als Aktiengesellschaften, die 8-10% Gewinn 
verteilen. Ferner ist auf das Eigenkapital Rücksicht 
zu nehmen, auch auf die Reserven, namentlich dort, 
wo die Besteuerung nach der Ertragsintensität er
folgt, was zum Teil auch bei den Genossenschaften 
geschieht, wenigstens in einigen Kantonen. 

Ich möchte damit nur sagen, dass man nicht 
willkürlich eine Branche herausnehmen und erklären 
könnte, sie müsse nach dem Umsatz besteuert 
werden. l\Ian müsste dann auch auf andern Ge
bieten den gleichen Grundsatz zur Anwendung 
bringen. 

Nun haben wir, was die vVehrsteuer anbetrifft, 
untersucht, ob die Genossenschaften zu wenig 
Steuern bezahlen oder nicht. Ich wollte diese Aus
führungen erst machen, wenn wir von der ,Vehr
steuer sprechen, weil sie dort von Interesse sind. 
Sie haben eine Zusammenstellung mit Beispielen 
ausgeteilt erhalten. Das sind nun Beispiele von 
Fällen gleicher Art (gleicher Umsatz, gleiches. Kapi
tal, gleicher Reinertrag). Daneben sind auch die 
Saläre, die an das Personal bezahlt werden, in Be
tracht zu ziehen, wenn man die steuerliche Leistung 
vergleichen will. Wir haben gegenübergestellt: Ge
nossenschaft, Aktiengesellschaft, Einzelfirma. In 
einem Fall ist der Einzelhändler allein tätig, ohne 
Mitarbeit anderer Familienangehöriger und hat eine 
Verkäuferin angestellt. Iri einem andern Falle ar
beitet er mit seiner Frau zusammen. Das hat zuL" 
Folge, dass die Einkommen der beiden Ehegatten 
zusammengezählt werden und sie zusammen in eine 
höhere Progressionsstufe kommen. Es ist nuch bei 
einer Genossenschaft oder Aktiengesellschaft mög
lich, dass eine V erkäufcrin verheiratet ist und ihr 
Mann auch ein Einkommen bezieht, aus ganz an
derer Quelle, so dass sie auch einer höheren Pro
gression unterliegen. Wir haben festgesteUt, dnss die 
Unterschiede sehr bescheiden sind. Immerhin hat 
die Genossenschaft, weil sie bisher propor1 ional be
steuert wurde, mit 4½%, weniger Steuern bezahlt 
als die Aktiengesellschaft im Durchschnitt. Es gab 
Aktiengesellschaften, die nur 3% von ihrem Rein
ertr:ig zu entrichten hatten, nämlich wenn sie in die 
niedrigste Progressionsstufe kamen. Andere Aktien
gesellschaften hatten wesentlich mehr zu bezahlen. 
\Vir haben in der neuen Vorlage vorgesehen, dass 
Genossenschaften und Aktiengesellschaften einheit
lich proportional mit 7% besteuert werden. Dann 
ist die Steuergleichheit_ hergestellt, was die Wehr
steuer anbetrifft. Sie können aus diesen Zahlen 
ersehen, dass auch gegenüber dem Einzelunter
_nehmen die Besteuerung der Genossenschaft nicht 
niedriger, eher höher ist. Eine Genossenschaft 
würde in diesem Fall, mit Einschluss der Lohn
bezüger, die einbezogen werden müssen, unJ. unter 
Berücksichtigung des Steuerabzuges, den sie mache[l 
können { ür die kantonalen Steuern und die Ge~ 
mcindesteuern, nach dem Vorschlag des Duni.lcsrates 
und auf Basis der vorgenannten Slcucrfoktorcn, 
195 Franken Steuern bezahlen. Die Akticu~eiEell-

'l.9 
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schaft würde 188 Franken bezahlen, also 7 Franken 
weniger. Aber das ist kein Unterschied, der in die 
Waag~chale füllt. Die Einzelfirma würde 84 Franken 
bezahlen, und nur im Falle, wo die beiden Ehcgalten 
zusammen besteuert würden, kämen sie auf 198 
Franken. Das ist fast genau gleich viel wie die Ge
nossenschaft zu entrichten hätte. 

Ein anderes Beispiel, bei dem mit grösseren 
Zahlen operiert wird, mit einem Umsatz voa einer ~ 
halben Million Franken, einem Kapital von 50 000 
Franken, einem Reingewinn von 6000 Franken. 
Wir setzen wiederum gleiche Steuerfaktoren voraus. 
Hier sehen wir, dass die Genossenschaft bisher 
480 Franken zu zahlen hatte, neu 606 Franken, die 

. Aktiengesellschaft 578 Franken, die Einzelfirma 
420 Franken, bei Zusammenfallen der Einkommen 
der beiden Ehegatten 693 Franken. Dabei ist in Be
tracht zu ziehen, dass die Besteuerung der Rück
vergütungen noch nicht berücksichtigt ist. Sie 
würde noch dazu kommen und damit die Steuer· 
leistung der Genossenschaft gegenüber den andern 
Unternehmungsformen sogar erhöhen. Die Aktien
g~sellschaft kann freilich auch Rabatte oder Rück
vergütungen ausrichten und müsste diese dann 
versteuern. 

Ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Eid
genössische \Vehrsteuer diese Unternehmungs
formen nicht gleich und nicht gerecht behandle. 
Wenn das in einzelnen Kantonen anders ist, wenn 

· zum Beispiel die Steuersätze ·für die Genossen
schaften zu niedrig sein sollten, kann nicht der 
Bund das korrigieren, sondern das müssen die be
treffenden Kantone tun. Im Bund kqrrigicren wir 
das, was man als Ungerechtigkeit bezeichnen konnte, 
nämlich den Steuersatz für die Genossenschaften 
von 4½%- Wir erhöhen ihn um 55%, also auf 7% 
und stellen ihn damit dem Durchschnitt der Aktien
gesellschaften gleich, wenn die progressive Besteue
rung weiterhin gewünscht würde. 

Ich habe diese Ausführungen gemacht, weil ver
schiedene Votanten auch auf das 1Iaterielle ein
getreten sind. Der Bundesrat wollte jedoch vor 
allem zum Ausdruck bringen, dass er die Ausgleichs-· 
steuer nicht in diese Vorlage hineinnehmen will, weil 
er überzeugt ist, dass sonst das Schicksal der Vor
lage besiegelt wäre. Die Kumulation der Opposition 
gegen direkte Steuer und Ausgleichssteuer ist ohne 
weiteres stark genug, um die Vorlage zu Fall zu 
bringen. Die Freunde einer Ausgieichssteuer sollten 
einen andern ,Veg beschreiten als den, ihren Vor· 
schlag mit ·dieser Vorlage zu v~rkoppeln, denn damit 
ist dann nicht nur das Schicksal der Vorlage ganz 
allgemein, sondern auch das Schicksal der Aus
gleichssteuer erledigt. )[an wird nachher sagen, 
wegen der Ausgleichssteuer sei die Vorlage ver
worfen worden, so dass sie aus Abschied und Trak
tanden fallen müsse. E!> ist nicht einmal im Inter
esse der Befürworter der .-\usgleichssteuer, ihren 
Vorschlag unbedingt in diese Vorlage •hineinlu
nehmen. 

Sie haben aus der Presse entnehmen könrien, 
dass verschiedene Parteien die .Ausglei,~hssteuer 
absolut ablehnen und eine Vorlage bekämpfen, die 
sie enthält. Sie haben auch gesehen, dass vier der 
grössten \Vil't:;chaftsYerhäude sich gegen die :\us• 
gleichssteuer wenden, nicht nur der V er band schwei
zerischer Konsumvereine, sondern die Angestellten-

36 

verhände, der Schweizerische ·cewerkschaf tshund, 
der Schweizerische Bauerm·erband haben sich in 
Resolutionen gegen die Ausgleichssteuer gewendet. 
Wollen Sie gegen die Opposition dieser Kreise eine 
Vorlage ins Feld führen? Es scheint mir ganz aus
geschlossen zu sein, dass. Sie damit durchdringen 
würden. Ich bitte Sie deshalb, dem Yorschlag des 
Bundesrates zuzustimmen und auf die Ausdeichs
steucr in dieser Vorlage zu verzichten. Sie haben die 
Möglichkeit, auf dem Wege der ;\[otion oder auf 
einem andern \Vege diese Frage vor das Parlament 
oder auch vor die Volksabstimmung zu bringen. 

Abstimmttng - V ote 
Für den Antrag der :\Iehrheit 
Für den A'ntrag der :Minderheit 

19 Stimmen 
18 Stimmen 
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Beschluss des Ständerates vom 13. Juni 1953 
Decis_ion du Conseil des Etats du 13 juin 1953 

Diflerenzen - Di11ergences 

Art: 3, Zilf. I, lit. a 
Antrag der Kommisslon 

A-1 ehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

1',f inderlieit 
(Gysler) 

a) Steuern... . 
••• Leistungen sowie zur Vern;rklichung gleich

mässiger steuerlicher Belastung der Erwerbsunter-
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nchmungen der verschiedenen Rechtsformen eine 
Ausglcichsteuer auf Detailwarenumsätzen. Umsätze, 
die der Dund •.• 

Art. 3, chiffre l, lettre a 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Minorite 
. (Gysler) 

· a) Des impöts ..• 
... transactions,. et, pour realiser une imposition 

egale et juste des entreprises, quelle que soit leur 
forme juridique, un impöt compensatoire sur les 
chiffres d'affaires au dctail. Les chiffres d'affaires 
que la Confederation •.• 

Motion des Ständerates 
Antrag der Kommissf on 

Del"' Bundesrat wird eingeladen, den eidgenös
sischen Räten wirksame Massnahmen fiskalischer 
Natur vorzuschlagen zur Verwirklichung gleich
mässiger steuerlicher Belastung der verschiedenen 
Rechtsformen von Erwerbsunternehmungen. 

· Motion du Conseil des Etats 
Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats: 
(La modification ne concerne que le texte alle

mand.) 

Schaller, Berichterstatter der Mehrheit: Es han
delt sich hier um die Ausgleichssteuer . .Artikel 3, I, 
Litera a, behandelt diesen weiteren neuralgischen 
Punkt der Vorlage. Der Nationalrat hat in Litera a 
die Ausgleichssteuer auf genommen. Der Ständerat 
hat diese Steuer dann ·wieder eliminiert. Um diesen 
Beschluss des Ständerates zu erklären, ist es viel
_leicht angebracht, noch ~i.amal ganz kurz auf die 
Entwicklung der ganzen Frage hinzuweisen. 

Die Ausgleichssteuer ist einerseits auf Grund des 
Bundesbeschlusses vom 6. April 1939 über den Aus
bau der Landesverteidigung und die Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit als Sondersteuer mit gewissen 
gewerbepolitischen Zwecken eingeführt worden. Ihr 
Ertrag wurde mit 140 ::,,1mionen Franken begrenzt. 
Die Expertenkommission für die Bundesfinanz
reform hat im Jahre 1947 einstimmig die Forderung 
nach Aufhebung der Ausgleichssteuer erhoben, mit 
der Begründung, dass sie von den betroffenen Gross
unternehmen des Detailhandels als unbillige Sonder
belastung empfunden werde und die ihr zugewandten 
gewerbepolitischen Zwecke nur in beschränktem 
Umfange erfüllt habe. In seiner Botschaft vom 
Jahre 1948 vertrat aber der Bundesrat die Auf
fassung, die Ausgleichssteuer sei bis zur Erreichung 
der vorgesehenen Summe von 140 ~Iillionen Franken 
weiter zu erheben. Diese Summe dürfte nun aber im 
Jahre 1954 erreicht werden. Der Bundesrat hat des• 
halb darauf verzichtet, die Ausgleichssteuer in die 
neue Vorlage aufzunehmen, um so mehr als er sich 
bewusst v,ar, dass die .Ausgleichssteuer eine äusscrst 
umstrittene Massnahme darstellt und deshalb die 
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ganze Vorlage geführden könnte. Von seitcn des 
Gewerbes wurde aber dringend der Einbezug der 
Ausglciehssteuer gewün~cht und damit begründet, 
dass es hcut.e nicht mehr möglich sei, gewisse Unter
nehmungen. des Detailhandels mit der Reinertrags· 
bcsteucrung gcmäss ihrer Leistungsfähigkeit zu er
fassen. Nachdem dies nicht der Fall sei, werde die 
Konlrnmmzfühigkcit des Gewerbes durch die un
gleiche Dcsleuerung schwer beeinträchtigt. Ein Weg· 
fall der Ausgleichssteuer, die nicht auf den Rein-. 
ertrag, sondern nur auf den Umsatz abstellt, liesse 
sich deshalb schlechthin nicht verantworten. 

Ihre Kommission hat sich zuerst in St. l\foritz 
mit dieser Frage befasst. Sie wollte damit nicht 
-.;nateriell für oder gegen die Ausgleichssteuer Stel
lung beziehen. Sie teilte aber mehrheitlich mit 
13: 11 Stimmen die Auffassung des Bundesrates, 
dass die Ausgleichssteuer eine derart umstrittene 
l\iassnahmc darstelle, dass sie nicht in diese Ver
fassungsvorlage hineingehöre und ähnlich wie die 
Getränkesteuer dem Volke einmal separat unter
breitet werden sollte. Der Nationalrat ist jedoch der 
Auffassung seiner Kommission nicht gefolgt. Er hat 
in namentlicher Abstimmung mit 94: 68 Stimmen 
der Aufnahme der Ausgleichssteuer zugestimmt. 
Am Ende der Beratung gab dann bekanntlich die 
sozialdemokratische Fraktion eine Erklärung ab, 
sie hetrachte die Ausgleichssteuer als eine ungerechte 
Steuer und könne in der Gesamtabstimmung unter 
den gegebenen Umständen, das heisst wegen dem 
Einbezug der Ausgleichssteuer in die Vorlage, ihre 
Zustimmung nicht mehr geben. 
' Die ständcrätliche Kommission, die sich dnrauf 

mit der Vorlage zu befassen hatte, stellte fest, dass 
der Beschluss des 1\ationalrates in bezug auf die 
Ausgleichssteuer in weiten Kreisen auf Widerstand 
gestossen sei und dass dadurch die Vorlage aufs 
schärfste gefährdet werde. Die Ausgleichssteuer, die 
angestrebt werde für gewerbepolitische Zwecke, sei 
nicht so einfach und eindeutig; Die Kommission des 

· Ständerates pflichtete deshalb der Auffassung des 
. Bundesrates bei, dass die- Frag~ des Gewerbeschutzes 
und damit auch der Ausgleichssteuer nicht als 
Streitobjekt in diese Vorlage hineingenommen 
werden sol1te~ Die Mehrheit der Kommission (9: 6 
Stimmen) beschloss daher,. die vom Nationalrat•vor
geschcne Ausgleichssteuer wieder zu eliminieren. 
Die Kommission betonte aber deutlich, dass dieser 
Beschluss kein grundsätzlicher Entscheid für oder 
gegen die Ausgleichssteuer darstelle. Die ständerät
liche Kommission sei Yielmehr der Auffassung, dass 
es dringend notwendig sei, wirksame l\Iassnahmen 
fisk~scher Na~ur zur Verwirklichung einer ge
rechten steuerlichen.· Belastung auch der Unter
nehmungen des ·Detailhandels vorzuschlagen. Die 
Kommission legte deshalb eine entsprechende 
Motion vor. Der Ständerat beschloss, den Antrügen 
seiner Kommission folgend, mit 19 : 18 Stimmen, die 
Ausgleichsteuer aus der Vorlage zu eliminieren. 
Glefohzeitig stimmte er der :Motion seiner Kommis
sion mit 20: 3 Stimmen zu. Sie fincien den Text der . 
Motion auf der letzte~ Seite der synoptischen Dar
stellung. Die kleine textliche Differenz, die hier be
züglich der Kommission aufgeführt ist, betrifft nur 
die Übersetzung Yom Frnnzösischen ins Deutsche.~ 
Die von Herrn Eder vorgeschlagene Formulierung 
ist sicher die richtigere Übersetzung. 

So ·war die Situation gemäss Beschluss des 
Ständerates, als si,~h Ihre Kommission erneut mit 
dieser Frag-f.l zu Lr:fassen hatte. Die Kommission 
hatte vor ii'Ih:m zu entscheiden, ob am Beschlusse 
des Na tionalra tt:s, die Ausgleichssteuer in die Vor
lage über die :',",;w,rdnung der Bundesfinanzen einzu
beziehen, fest?ehalten werden solle, oder ob sie sich, 
dem Ständerat folgend, mit der Motion, die „wirk
same iiassnahmen fiskalischer Natur zur V er,virk
lichung gleichmässiger steuerlicher Belnstung der 
Erwerbsunternehmungen der verschiedenen Rechts
formen" fordert, begnügen sollte. 

Die Befürworter der Ausgleichssteuer weisen vor 
allem auf die Ergebnisse einer Untersuchung der 
St.-Galler Regierung vom 13. April 1953 über die 
Steuerbelastung der Unternehmungen des ,varen
detailhandcls hin. Dieser Bericht kommt zum 
Schluss, dass ge,.,-isse Grossunternehmungen des 
\Varendetailhandels (vor allem die ::\ligros, aber auch 
Konsumgenossenschaften) steuerlich stark begün
stigt seien. Erneut wurde darauf aufmerksam ge
macht, dass die heutige Reinertragsbesteuerung es 
einfach nicht erlaube, die Genossenschaften gemäss 
ihrer wirklichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zu besteuern. Die Heranziehung eines zusätzlichen 
Kriteriums sei daher unerlässlich. Als dieses zu
sätzliche Kriterium kann nach der Meinung der 
Befürworter nur der Umsatz betrachtet werden. 
Diese Begründung lag dem Antrag Gysler zugrunde, 
der Ihnen nun auch als Minderheitsantrag vorliegt. 
Ein weiterer, in der Kommission gestellter, dann 
aber im Laufe der ßeratungen zurückgezogener An
trag, nahm den Text der ständerätlichen ?llotion in 
der Form eines V crfassungsartikels auf. Er war also 
allgemeiner als <lcr Antrag Gysler und lautete: ,,Eine 
durch die Gesetzgebung zu regelnde Steuer zur Ver~ 
wirklichung glciclunässiger steuerlicher Belastung 
der Erwerbsunlcmchmungen der verschiedenen 
Rechtsformen." Die Kommission hat diese ver
schiedenen Antrfig-c sehr gründlich besprochen. Der 
Vorsteher des Eid~cnössischen Finanzdepartemen
tes, Herr Bumlcsrat 'Weber, äusserte sich diesmal 
auch materiell zur Frage de::- Ausgleichssteuer. Der 
St.-Galler Bcri,·ht hat das Finanzdepartement ver
anlasst, einliis:-liche Untersuchungen über die Be
steuerung des Dt.'tailhandels durchzuführen. _-\.lle 
diese Untersm·lmn~en führten aber zum Schluss, 
dass der Umsatz kt.•in Kriterium für die Leistungs
fähigkeit darstl'lll• und deshalb für die Steuergesetz
gebung nicht wrwt•ndhar wäre. Als ::\Iassstab für die· 
Lcistungsföhigkt·it. der Erwerbsunternehmungen 
galten bisher dt•r Geschäftserfolg in der Form des 
Reinertrages und das im Betrieb investierte Kapital. 
Der Geschüft:-:t'rfol!! darf nicht einfach am Umsatz 
gemessen wcrdt•n. ·oie Erfahrungen ergeben, dass, 
Unternehmen d,·r deichen Rechtsformen. die den 
gleichen U1m:,tz. l~ahen, verschiedene Geschäfts
erfolge auf Wl•i::t'll und steuerlich ganz unterschied
lich lcistunc$fohi!!' $im!. Der Geschäftserfolg lässt 
sich·•nur an; dft•ktiven und nicht auch a,m poten
tiellen Geschä{t$t·rfoli.r messen. Die Erfahrung lehrt, 
dass auch C1!t.'r1whmungen gleicher Rechtsform 
und mit glei.·h,·m t:msatz ganz verschiedenen Ge
schäftserfol!! h:1 t-1•?1 und deshalb steuerlich ganz 
unterschiedlid, !,·i,-tungsfähig sind; Es hat sich ~e
zeigt, dss a11t·h l't'i höherem Umsatz ein niedriger 
Gewinn rcsulti,•:-.-11 kann wc-gen geringeren :\Iargcn 
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und höheren Unkosten oder wegen Verlusten usw. 
Unternehmungen jeder Rechtsform können ihr Ge
schäft entweder mit dem Ziel grosscr Umsatz= 
kleine l\Iargen oder mit dem Ziel geringer Umsatz = 
hohe )!argen betreiben. Das Eidgenössische Finanz
departement gibt zu, dass gewisse Ungerechtigkeiten 
in der Belastung der Unternehmungen, die in Frage 
kommen, noch vorhanden sein mögen. Es ist bereit, 
alles zu unternehmen, um diesem Zustand abzu
helfen. Mit der Ausgleichssteuer kann aber nach 
den Ausführungen von Bundesrat \Veber dieses Ziel 
nicht erreicht werden. Die ~Iotion des Ständerates 
wird Gelegenheit geben, die zu treffenden geeigneten 
Massnahmen eingehend zu untersuchen. Diesen Aus
führungen gegenüber hielt Herr Nationalrat Gem
perli an den Ergebnissen des St.-Galler Berichtes in 
allen Punkten fest. Bei dieser Sachlage, bei der sieh 
Aussage gegen Aussage und Berechnungen gegen 
Berechnungen gegenüberstanden, wäre es wohl ver
fehlt. gewesen, wenn die Kommission in diesem Zeit
punkt einen materiellen Entscheid über die Aus• 
gleichssteuer gefällt hätte. \Venn sich Ihre Kommis
sion auch diesmal mit 15 : 10 Stimmen gegen die 
Aufnahme der Ausgleichssteuer in die Verfassungs· 
vorlage ausgesprochen hat, so ist auch diesmal der 
Entscheid nicht als für oder gegen die Ausgleichs
steuer gerichtet aufzufassen. Massgebend für diesen 
Entschluss ,Yar wohl die Überlegung, dass die Auf
nahme der Ausgleichssteuer die ganze Vorlage auf~ 
stärkste gefährden müsste und dass deshalb das Volk 
Gelegenheit haben muss, sich einmal separat zu 
dieser Frage der Ausgleichssteuer zu äusscrn. Die 
Komission hält überdies dafür, dass das ganze Pro
blem noch zu wenig abgeklärt ist, um heute schon 
einen Verfassungsartikel über die Ausgleichssteuer 
einzubeziehen. Die :Motion des Ständerates, die 
Ihnen die Kommission mit 17 : 2 Stimmen zur An
nahme empfiehlt, wird Gelegenheit geben, den ganzen 
heiklen Fragenkomplex eingehend zu prüfen. Es ist 
nur zu wünschen, dass diese Prüfung innert einer 
relativ kurz bemessenen Frist erfolgen wird. Die 
Motion lässt zwei Wege offen: einmal kann der Weg 
der Gesetzgebung beschritten werden. So könnte 
vielleicht durch eine andere Ausgestaltung der ·wehr
steuer das Problem der gleichmässigen steuerlichen 
Belastung einigermassen gelöst werden. Der andere 
\Veg, den die lfotion offen lässt, ist die Erhebung 
einer Spezialsteuer. Diese Spezialsteuer könnte aber 
unter Umständen ganz anders ausgestaltet sein als 
die heutige Ausgleichssteuer. 

Im: Namen der Mehrheit der Kommission be
antrage ich. Ihnen Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates und Ablehnung des l\Iinderheitsantrages 
Gysler, also Eliminierung der Ausgleichssteuer aus 
der Verfassungsvorlage. . 

, M. Bourgknecht, rapporteur de la majorite: Le 
probleme de l'impöt compensatoire a etel'undes plus 
discutes, celui a l'occasion duquel les oppositions ont 
ete les plus marquees, deux groupes importants des 
Chambres faisant dependre leur adhesion au projet 
de l'acceptation ou du rejet du principe de l'impot 
compensatoire. 

Ce principc, admis par le Conseil national par 
94 voix contre 68, a ete rejetee par le Conseil des 
Etats a Ja majorite de 1 voix, 19 voix s'etant pro-

noncccs contre et 18 pour l'adoption du texte du 
Conseil national. 

La majorite de votre commission, par 15 voix 
contre 10, vous propose d'adherer au Conseil des 
Etats et de rejcterla proposition de minoritc gui sera 
defendue tout a !'heure par ~L Gyslcr. Elle rappelle 
quc, lors des premiers debats dej a, par 13 voix con
tre 11, elle avait propose de faire abstraction d'un tel 
impot dans le projet en discussion; elle avait nean
moins precisc qu'elle n'entendait pas pour autant se 
prononccr sur le principe meme de l'impöt et l'ecar
ter definitivement. Les premiers debats sont encore 
presents a la memoire de chacun. Ils ont permis aux 
partisans et aux adversaires de cet impöt special 
d'exposer. leurs theses et de rappeler l'origine de cet 
impöt dont le produit devait etre affecte a la realisa• 
tion d'un but qui est aujourd'hui atteint. 

Le but que !es part;isans de l'impöt compensa
toire se proposent pour l'avenir est double: d'une 
part, corriger des inegalites fiscales dont beneficient 
certaines grandes entreprises du commerce de de
tail, soit particulierement certaines cooperatives, 
privileges decoulant d'une insuffisance de la legis
lation en presence de phenomenes economiques nou
veaux et, d'autre part, reduire par Je prelevement 
d'un juste tribut les moyens financiers dont ces 
entreprises pourront disposer pour concurrencer de 
maniere tres forte le moyen et le petit commerce de 
detail dont la situation est incontestablement diffi
cile. II ne s'agit donc pas, a proprement parlcr, 
d'economie dirigee mais bien d'equite fiscale clont lo 
commerce, petit et moyen, escompte les resultats 
heureux qu'il serait en droit d'attendre de mesures 
d'economie dirisree. La nuance est considerable et 
elle doit etre soulignee dans un debat qui est d'ordre 
fiscal et non pas d'ordre economique. 

Places que nous sommes en face du probleme 
aujourd'hui pose, trois attitudes sont possibles: ou 
admettre le principe de l'impöt compensatoire dans 
l'arrete en gestation, ou le repousser ou, enfin, en ren
voyer l'examen pour en faire l'objet d'autres debats 
qui seraient instaures .1r:1s le cadre de l'etude d'une 
legislation particulierl!. Une minorite proposera le 
maintien de la decision du Conseil nat.ional, et, par• 
tant, la reconduction, dans le texte mis actuellement 
en deliberation, de rimpöt compensatoire pour une 
duree egale a celle de l'impöt sur le chiffre d'a{faires. 
Elle vous dira tout a !'heure, par la voix: de M. Gys
ler, sa maniere de voir et vous presentera des argu
ments qui avaient, lors du premier debat, emporte 
la conviction de la majorite de notre Conseil. . · 

La majorite de la commission, pour des motifs 
que j'exposerai tout a l'heure, combat cette proposi
tion. II ne m'appartient pas, comme rapporteur de la 
majorite, d'exposer le point de vue de ceux qui sont 
des advcrsaires de principe, des adversaires irreduc
tibles de l'impöt et qui sont bien resolus a ne pas 
l'admcttre, que ce soit a l'occasion de ces debats ou 
lors de la discussion d'un autre texte constitutionnel. 

Je rappellerai simplement deux des arguments 
qu'ils font valoir: d'une part, ils considerent qu'il 
s'agit d'un impot" d'exception, inique et arbitraire, 
d'autre part, ils insistent sur le fait que le volume 
du chiffre d'affaires ne saurait jamais constituer un 
critere admissible et juste d'imposition puisqu'un 
memc chiffre d'affaires assure un rcndement bien 
different suivant la nature du commerce, l'assorti-
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,mcnt en marchnndi~es, la structurc de l'exploita
tion, les marges de hcncfice et les pertes du commer
~ant. 11s concluent donc qu'une imposition egale de 
chiffres d'affaircs eguux conduirait a des taxat.ions 
inegales. 11s souticnnent que l'imposition du revenu 
net et du capital suffit et qu'il n'y a pas lieu 
d'introduire une troisicme dimension dans la geo
mcLrie iiscale, sous la forme de l'imposition des 
chiffres d'affaires dont l'importance ne correspond 
pas nccessairement a son rendemcnt eleve. 

comme Je Conseil des Etats, eile em+;age la possi
bilite d'autres mesures d'ordre fiscal p~rmettant 
d'.aboutir au but poursuivi. 

C'est pour les raisons que j'ai_ exposees qu'elle 
vous demande de vous rallicr a la decision du Con
seil des Etats. 

Je dois a Ja verite de dire que j'ai fait partie, 
lors des deliberations de la commission, de la mi
norite qui propose le maintien de notre decision, 
ce en raison d'une conviction personnelle qui ne s'est 
pas modifiec jusqu'a aujourd'hui. ~Iais, ainsi que 
je l'ai dit, la commission a arrcte son attitude a une 
majorite relativement importante. 

Le Conseil des Etats et la majorite de votre 
commission sont d'avis que l'impöt compensatoire 
n'a pas sa place dans le texte que nous discutons 
mais, qu'en revanche, les mesures propres a corriger 
les injustiees d'ordre fiscal qui existeraient doivent Gysler,· Berichterstatter der :Minderheit: Ich 
atre ctudiees en dehors de ce projet et etre soumises möchte einleitend noch einmal ganz deutlich fest-

. pour elles-memes au peuple comme il en serait halten, dass es mir bei der Auseinandersetzung über 
d'ailleurs de l'imposition generalisee des boissons. die Ausgleichssteuer um die gleichmässige Besteue-

Le Conseil des Etats et la majorite de la com- rung der verschiedenen Rechtsformen im Detail
mission ont considere que le probleme est delieat a handel geht, also um eine Frage der Steuergerechtig
rcsoudre, que l'on ne dispose pas de toutes les don- keit. Eigentlich ist es ja bedauerlich, dass man sich 
nees necessaires et qu'il faut prendre le temps de für derartige Selbstverständlichkeiten noch speziell 
l'etude et de la reflexion, temps qui, comme vient einsetzen muss. Es ist auch bedauerlich oder be
de fo dire le rapporteur de languc allemande, denklich, dass wir in Zeiten der Hochkonjunktur 
M. Schaller, ne devrait pas etre long. Le Conseil des eine Bundesfinanzreform nicht durchbringen oder 
Etats et la majorite de la commission n'ont pas ete den Finanzhaushalt nicht in Ordnung stellen kön
insensibles non plus au fait que l'adoption, dans le nen, nur deshalb, weil viele glauben, auf der einen 
projet, de l'impot sur le chiffre d'affaires presente- Seite gehe es an, die Steuerschraube ins Ungemes
·rait au point de vuo du scrutin populairo des dangcrs sene anzuziehen und auf der anderen Seite wesent
reels et exposerait le projet a un echoe qu'il a dcja liehe Reduktionen eintreten zu Jassen, was dann als 
failli subir pour le meme motif, lC?rs de nos premieres steuergerecht bezeichnet wird. Ich frage noch ein
dcliberations. L'un et l'autre pensent que le pro- mal, welches sind die Gründe, weshalb die Genossen
blemo pose doit recevoir · une solution equitable et schaften auf der ganzen Linie weniger· Steuern be
cela quolles que soient les difficultes. techniques zahlen als die Konkurrenzunternehmen, die in der 

· presentees par une imposition pratiquee en fonction Form einer Aktiengesellschaft oder einer Einzel
du volume des aHaires~ c'est-a-dire de l'emprise ~e - person betrieben werden? Ich kann n-µr den Dar
tel ou tel commerce 1mportant excrce sur la v1e lc:gungcn des Herrn Bundesrat \Veber in der na• 
cconomique du pays. tionalrätlichen Kommission folgen, der dafür vier 

La grande majorite de la commission s'est pro- Gründe namhaft machte. In erster Linie ist die un
noncee, en revanche, pour l'adoption de la motion genügende Einschätzung zu erwähnen. Die Eidge
de la Chambre haute~ Cette motion invite le Conseil nössische Steuerverwaltung hat zu unserem grossen 
federal a etudier des mesures d'ordre fiscal -qui ne Erstaunen festgestellt, dass in einzelnen Kantonen 
seront pas necessaircment d~ l'impot compensa- überhaupt keine Buchprüfung - zum Beispiel bei der 
toire sous sa forme actuelle - pour assurer une. im- l\ligros - vorgenommen worden ist. In anderen Kan
position egale et· juste des entreprises, quelle quo tonen wurde festgestellt, dass eine Buchprüfung 
soit leur forme juridique. Ces mesures doivent per- plötzlich zu ganz wesentlich höheren Steuerleistun
mettre notamment de tenir campte du phenomene gen geführt hat. Ich nehme an, dass ähnliche Ver
economique nouveau que constitue l'entrepriso qui hältnisse auch bei den übrigen Genossenschaften be
renonce a realiser un henefice pour elle-meme et. stehen und muss schon sagen: das ist eigentlich un
qui concurrenee do maniere tres lourde les commer- erhört, dass einzelne Grossbetriebe auf diese Art 
~is.qui dofvent,. cux, pour gagner leur vie, s'assurer und ,v eise entgegen den gesetzlichen Bestimmungen 
Wl rendement pour lequel ils sont assujettis au bevorzugt werden. Ein weiterer Grund ist das an 
paioment de l'impot. . sich richtige wirtschaftliche Prinzip der Einmal-

C'est dans cet esprit que le Conseil des Etais a · abschreibung, das bei expansiven Betrieben, wie si~ 
accepte Ia motion • qui lui etait presentee et e'est die Genossenschaften bilden, zu einer Verminderung 
egalement dans ce sens que Ja majorite de votre des steuerpflichtigen Reingewinnes führt. Auch hier 
coinmission s'est prononcee. wird es darum gehen, durch eine entsprechende 

· 11 semble des lors qu'il n'y ait entre les partis:ins Handhabung der Steuergesetze einen . .\usglei?h zu 
"-de l'impöt et la majorite de la commission qu'une schaffen. Es geht nach meiner Ansicht nicpt an, 

divergence quant a la methode a suivre et qu'ils ne dass man in kleinen Betrieben mit den sogenannten 
seraient separes que par une question d'opportunite Erfahrungszahlen die l..,;eute einfach von Amt~s we
et de tactique. En verite, la divergence est plus pro- gen einschätzt, ,...-ährcnd Grossbetriebe nicht einmal 
fonde. Si chacun s'accorde a vouloir une juste im- ihre Bücher vorlegen müssen und man ihnen zudem 
position et a corriger les inconvcnients et les ine- noch durch eine weitherzige Absc_hreibungspraxis 
quitcs presentes par la situa.tion actuelle, la majorite gestattet, die ausgewiesenen Gewinne zum. Ver
de la commission nes'est, enrevauche, p:is prononceo schwinde.n zu bringen. Ein dritter Grund für die un
sur le principe mcme de l'impot compensatoire, genügenden Steuerleistungen der Gen.:>ssenscha{ten 
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liegt in der 'f atsache, dass die Steuergesetze der 
meisten Kantone und auch die eidgenössische ,vehr
steuer für diese Betriebe geringere Steuersätze vor
sehen, während der Inhaber ei'l.es Einzelbetriebes 
bis zu 9,75 und einer Aktiengesellschaft 3 bis '12% 
\Vehrsteuer bezahlen müssen, beläuft sich der Satz 
heute für Gcnossenschaf ten nur auf 4,5 %, das hcisst 
bei den Genoss·cnschaften wird überhaupt nicht auf 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abgestellt. 
Eine kleine land,v:irtschaftliche Genossenschaft, so
fern sie zum Beispiel den maximalen Umsatz er
reicht, bezahlt den gleichen Steuersatz wie der ACV 
mit 100 Millionen Umsatz oder die :Migros mit 300 
:Millionen Franken Umsatz. Das System der pro
portionalen Besteuerung lässt sich allenfalls bei der 
Aktiengesellschaft rechtfertigen, wo die ausgeschüt
teten Gewinne durch die Couponssteuer und zudem 
noch einmal beim Aktionär oder dann durch die 
25prozentige Verrechnungssteuer belastet werden. 
Bei den Genossenschaften ist das nicht der Fall; 
abgesehen von der ja gesetzlich bescheidenen Kapi
talverzinsung wird der Gewinn der Genossenschaft 
nur einmal und zudem in einem Verhältnis zu einem 
Grossbetrieb lächerlich kleinen Satz von 4,5% be
steuert. Der Hauptgrund, weshalb die Genossen
schaften als Betriebe des Detailhandels zu wenig 
Steuern bezahlen, liegt darin, dass unsere Steuer
gesetze auf einer Konzeption beruhen, die nicht auf 
die Struktur der Genossenschaft abgestimmt ist. 
Unsere direkten Steuern bedeuten -nichts anderes 
als die Partizipation des Staates an den Gewinnen 
der Unternehmer und am Einkommen des Bürgers. 
Die natürliche Voraussetzung ist dabei die, dass 
Unternehmer und Bürger darauf ausgehen, mög
lichst viel zu verdienen oder zu gewinnen. Die Ge
nossenschaften verfolgen teilweise ein anderes Prin
zip. Sie wollen natürlich möglichst viel verdienen 
und grosse Gewinne machen, aber möglichst wenig 
Gewinn ausweisen. Die natürliche Folge davon ist 
die, dass der Staat auch entsprechend weniger er
hält. ·weil er weniger erhält, braucht er aber keinen 
Rappen weniger Geld, und die Genossenschaften 
beanspruchen die öffentlichen Einrichtungen nicht 
weniger als andere Betriebe, und wenn der Staat das 
Geld nicht von der Genossenschaft erhält, muss er 
es anderswo suchen, nämlich bei den übrigen Unter
nehmungsformen und beim Bürger. Diese müssen 
dann mehr Steuern bezahlen als ihre Konkurrenten 
und zudem im Grunde genommen noch für den Aus
fall aufkommen, der dem Staat durch die unge
nügenden Leistungen seines Konkurrenten entsteht. 
Nach dem mehrfach zitierten Gutachten der St.
Galler Regierung bezahlen die Kapitalgesellschaften 

.. und natürlicben Personen effektiv und bezogen auf 
· den Umsatz doppelt soviel wie der VSK und achtmal 
soviel wie die Migros. Wieso in dem .Falle die Aus

. gleichssteuer als ungerechte Steuer angesehen wird, 
weil sie solche Missstände bekämpft, muss jedem 
Vorurteilslosen als vollständig rätselhaft erscheinen. 

· Jedes·~ Privatgeschäft wird mit dem achtfachen 
Steuerbetrag der Migros und mit dem doppelten 
Steuerbetrag des VSK belastet. Die Privatwirt
schaft kann bei. diesen Zuständen ja nur bestehen, 
weil sie überaus grosse Leistungen vollbringt. Es ist 
nicht so, wie Herr Trüb als Berichterstatter der 
nationalrntlichen Kommission in der „Tat" ge~ 
schrieben hat, dass die Genossenschaft l\iii;,rros eben 
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bedeutend leistungsfähiger sei. Sie ist weniger lei
stungsfähig; die andern sind leistungsfähiger, sonst 
könnten sie diesen achtfachen Steuerbetrag nicht 
ertragen und müssten zugrunde gehen. Dazu kommt, 
dass es sich um Grossbetri'ebe handelt, während die 
einzelnen Unternehmungen meist kleiner und mitt
lerer Grösse sind. Der Kleine zahlt also nicht: nur 
seine eigene Steuer, sondern auch diejenige seines 
mächtigen Konkurrenten. Das ist ein Zustand, wie 
wir ihn .... ;eUeicht im :\[ittelalter einmal bei uns 
hatten, \\;e er aber sonst in der ganzen Steuerpolitik 
seit Jahrzehnten als überholt betrachtet wird. Die
ser Zustand besteht aber, das wissen ";r seit längerer 
Zeit, nur weil er früher nicht die Bedeutung hatte, 
wie in den letzten Jahren. Denn wenn die Steuern 
allgemein niedrig sind, spielen solche Ungerechtig
keiten keine allzu grosse Rolle, obw:ohl ich behaupte, 
dass diese jahrzehntelange Prh-ilegierung der Ge
nossenschaften des Detailhandels, auch wenn das in 
kleinerem Ausmass geschah als heute, einer der 
Gründe für die Macht- und die Expansionsmöglich
keit dieser Grossbetriebe ist. Diese Steuererspar• 
nisse bedeuten nichts anderes als Subventionen des 
Staates an einen Teil der \Virtschaft zu Lasten eines 
anderen Teiles. Durch die ständig schärfer werdende 
Besteuerung wird nun die Diskrepanz ebenfalls 
grösser und sie ist nun auf einem Punkt angelangt, 
,vo sie als absolut untragbar bezeichnet ,,·erden muss. 

Mein Antrag geht von der von nieiµandem ernst
haft bestrittenen Feststellung aus, dass das Problem 
der genossenschaftlichen Besteuerung nicht über die 
Erhöhung der Steuersätze der Wehrsteuer geregelt 
werden kann. Der Bundesrat hat bekanntlich vor
geschlagen, den Satz für die Wehrsteuer der Ge
nossenschaften von 4,5 auf 7% zu erhöhen. Wir sind 
natürlich damit einverstanden, müssen aber fest
stellen, dass dies eil). Tropfen auf einen heissen Stein 
ist. Ich führe dazu nur ein Beispiel an, das nach dem 
,, Stenographischen Bulletin" des Ständerates dar
legt, wie die Verhältnisse sind. Herr Ständerat Fricker 
hat im Ständerat ausgeführt: Die Erhöhung des 
Steuersatzes für die Genossenschaften von 4,5 auf 
7% bedeutet für die Migros eine l\fohrstcuer von 
rund 150 000 Frankr.,• .. Demgegenüber bringt der 
vom Ständerat vorgeschlagene Wegfall der Aus
gleichssteuer für die l\-Iigros eine Steuerersparnis von 
780 000 Franken. Das heisst also, dass bei Inkraft
setzung dieser Finanzordnung, wenn sie angenom• 
men wird, die Migros, die bis heute schon in krasser 
\Veise privilegiert ist, noch einmal 630 000 Franken 
pro Jahr weniger Steuern bezahlen müsste, und 
zwar trotzdem der \-Vehrsteuersatz um über 50% 
erhöht. würde. Das zeigt deutlich, dass auf diesem 
·wege dns Problem nicht gelöst werden kann. 

Kollege :\lunz sagt, die Zahlen würden stimmen, 
sie seien nur für das Jahr 1952 zu klein. Der Umsatz 
1952 sei bedeutend grösser als der Umsatz 1951 und 
deshalb mache die Ausgleichssteuer nicht 780 000 
Franken, sondern vermti°tlich 900 000 Franken aus. 
Der Ge";nn aus der Änderung wäre also nicht 
630 000 Franken, sondern würde ab 1. Januar 1954 
im Jahre etwa ·750 000 Franken betragen. . 

Nachdem diese Grossbetriebe über die \Yehrsteuer
nicht erfasst werden können, stellt sich die Frage, 
welche andern ~Iöglid1keiten vorhanden seien. Alle 
diejenigen, die das Problem studiert haben, kommen 
übereinstimmend zum Schluss, dass keine andere 
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Lösung vcrhlcibe .als die Heranziehung des Um
satzes als zusützliches Kriterium für die Steuer
hemessung der genossenschnft.lichen Betriebe. Das 
ist auch <lcr Vorschlag des Steuerrechtsprofessors 
Imboden, der heute in Basel tätig ist. Es würde sich 
um eine Komhination von Steuern auf Reingewinn 
und Umsut.z handeln, die so abgestimmt ,•rnrde, dass 
die steuerliche Gleichberechtigung derverschieclenen 
Erwerbsarten sichergestellt wäre. Es wird niemand 
behaupten, dass bei der Ausfiihrungsgesctzgcbung 
dieses Problem nicht in zufriedenstellender Weise 
geregelt werden könnte. Dazu gehört aber, dass in 
der Verfassung die entsprechenden Kompetenzen 
jetzt gegeben werden. Sie müssen darin bestehen, 
dass im Detailhandel eine zusätzliche Besteuerung 
der Umsätze überall dort gestattet wird, wo es zur 
Herstellung cler steuerlichen Gleichbehandlung ab
solut nötig ist. 

Ich hätte in meinem Antrag das Wort Aus
gleichsteuer durch einen andern Ausdruck ersetzen 
können. Es kommt aber genau das das Gleiche 
hinaus. Aus zwei Gründen schlage ich gegenüber 
dem Beschluss des Nationalrates vom März eine 
etwas andere F_ormulierung vor, einmal, um damit 
den Bedenken von landwirtschaftlicher Seite Rech
nung zu tragen, die eine nicht beabsichtigte Erwei-

. terung_ des Kreises der steuerpflichtigen \Varen be
fürchten. Sodann wollte ich durch den Einbau der 
Motion des Ständerates in die Formulierung dartun, 
dass es in keiner Weise um die Erreichung eines 
gewerbepolitischen Zieles geht; ich sage das beson
ders auch an die Adresse des Kommissionspräsi
denten, sondem einzig und allein um. die Herstellung 
der Gleichbehandlung der verschiedenen Rechts
formen. Es geht, ich sage das offen, um die Frage, 
ob die bisher steu~rlich privilegierten Grossbetriebe 
des· Detailhandels ·fo- Genossenschaftsform in Zu
kunft noch weniger Steuern bezahlen müssen als bis
her, oder ob die verfassungsmässige Grundlage für 
eine gerechte Heranziehung dieser Betriebsform ein
mal geschnff en werden soll oder nicht. :\Iit andern 
\Vorten, man _kann nicht mit gutem Gewissen für 
einen Teil der Wirtschaft dfo Steuern einfach herab
setzen und sie für· einen anct.prn Teil heraufsetzen. 
Nach dem \Vortlaut der Motion des Ständerates, 
dem auch in der nationalrätlichen Kommission zu
g_esti~mt _worden ist, besteht off~nhar weitgehend 
Uberemst1mmung darüber,· dass dieses Problem ge
löst werden muss. Es handelt sich nicht nur darum, 
den richtigen ·weg zu suchen. So gut die· Motion 
gemeint ist, der darin vorgeschlagene ,v eg führt 
meines Erachtens nicht zum Ziel. Ich stimme ·der 
Motion zu, verspreche mir· aber davon nicht allzu
,yW._ Wir sind gegenwärtig daran, eine Verfassungs
bestimmung aufzustellen, die abschlicssenden Cha
rakter hat, das heisst für 12 Jahre in Kraft stehen 

· soll. Das heisst; wenn die Vorlage in der Volks
abstimmung angenommen wird, sind auch für die 
Genossenschaften die maximalen Steuersätze fcst
gelt?gt. Dcr„Bund hat dann überhaupt keine Mög
lichkeit mehr, die in der :\Iotion geforderte Gleich
behandlung der verschiedenen Rechtsformen durch
zuführen, d'enn eine Erhöhung der Steuern iür die 
Genossenschaften würde der Verfassung ,.,;der
sprechen. Es bleibt dann gar keine andere :\-Iöglich
kcit übrig, als eine neue Xndcrung der Finanzartikel 
der- Bundesverfassung mit ·anschlicssender Aus-

Iührungsgcsetzgebung in die Wege zu leiten. Über 
die Wünschbarkeit d~r Erneuerung des lang,,-icrigen 
Verfahrens muss ich wohl keine weiteren .Aus
fülmmgen machen. Es ist daher unbedingt nötig, 
dass die Neuordnung der Bundesfinanzen so ge
staltet wird, dass auch die verfassungsmässige 
Grundlage für die gerechte Besteuerung dieser Be
triebe jetzt geschaffen wird. Für die .Ausführungs
gesetzgebung wäre dann die .Angelegenheit sorgfältig 
und konkret zu prüfen und dann liesse sich die bis
herige Ausgleichssteuer für die Genossenschaften 
durch die neue Steuer, die keinen gewerbcpolitischen 
Charakter mehr hätte, ersetzen. Ich weiss sehr wohl, 
aus welchen Gründen sich die Einstellung zur Aus
gleichssteuer in den letzten Monaten geändert hat. 
Trotzdem gerade durch den Bericht des Regierungs
rates des Kantons St. Gallen unsere Feststellungen 
erhärtet wurden, hat ein Stimmungsumschwung 
stattgefunden. Es sind die Drohungen, wegen der 
Ausgleichssteuer die Vorlage zu bekämpfen, die dies 
bewirkt haben. ,vir sind also vor der wirklich „er
hebenden" Situation, dass eine ~Iassnahme, die all
seitig als nötig und gerecht angesehen wird, Yon den 
Genossenschaftsfreunden bekämpft ";rd. Wir sind 
so weit, dass das Prinzip der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nur noch für 
einzelne Teil der Wirtschaft gilt, während auf der 
andern Seite durch eine Art Erpressung dafür ge
sorgt wird, dass die genossenschaftlichen Gross
betriebe des Detailhandels nicht nur steuerlich nicht 
herangezogen werden, sondern eine massive Herab
setzung ihrer bisherigen Steuerleistungen geniessen 
sollen. Das bedeutet bei der neuen Vorlage für einen 
Teil der Wirtschaft grössere Steuern, für den andern 
Teil wesentliche Reduktionen. Ich glaube nicht, 
dass man diese Taktik als verantwortungsbewusste 
Finanzpolitik bezeichnen darf. Sie hat zur Folge, 
dass eine Opposition ausgeschaltet, auf der andern 

. Seite eine andere Opposition erneut provoziert wird_ 
Ich bin daher der Auffassung, der Rat sollte der
jenigen Lösung_ zustimmen, die sachlich ist, wir 
sollten nicht zu viele taktische Überlegungen 
machen und uns nicht allzusehr in referendums
politischer Taktik üben. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, meinem Antrag zuzustimmen, das heisst am 
Beschluss des Nationalrates festzuhalten. 

Präsident: Die Diskussion erstreckt sich auch auf 
die Motion des Ständerates, die sich auf die gleiche 
Frage bezieht. 

Bratschi:. Ich erlaube mir zu dieser Frage im 
Stadium der Differenzbereinigung noch einige Aus
führungen zu machen. Es wird zwar pro und contra 
Ausgleichssteuer nicht mehr sehr.,viel Xeues ins Feld 
geführt werden können, nachdem diese Frage im 
Plenum des Rates bei der ersten Behandlung im 
Frühjahr sehr eingehend behandelt_ wurde .. .\.uch in 
der Kommission ist sehr gründlich über die Sache 
gesproch~n worden. Die Argumente sind also be
kannt. Dagegen handelt es sich um einen der neu
ralgischen Punkte, der für die Vorlage entscheidend 
werden kann. Trotzdem der Vorredner, Herr Gysler, 
am Schlusse erklärt hat, man $Olle die Frage nicht 
vom referendumspolitischen, sondern vom sach
lichen Standpunkt aus hturteilen, so ist es doch 
nö~ig, auf die refcrendumspolitische Seite hinzu
weisen. 
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Unsere FraRtion h~t der Umsatzsteuer als 
Ganzes zugestimmt. Wir haben das nic~t gerne ge
tan, weil wir grundsätzlich gegen derartige Steuern. 
sind. \Venn wir der Umsatzsteuer schliesslich doch 
zurrestimmt haben, so geschah es, weil uns klar ist, 
weil ohne den grossen Ertrag der Umsatzsteuer die 
Bundesfinanzen nicht in Ordnung gebracht werden 
können, das Gleichgewicht nicht herbeigeführt 
werden kann. \Yir verstehen durchaus, wenn Herr 
Gyslcr und seine Freunde den Standpunkt ein
nehmen, dass alle Erwerbsunternehmungen vom 
Standpunkt der Steuerpolitik bzw. der Besteuerung 
des Erwerbes gleich behandelt ,verden sollen. Er hat 
durchaus das· Recht, diesen Standpunkt zu ver
treten und entsprechende Begehren zu stellen. Aber 
,,.,ir stellen uns dabei die Besteuerung des Erwerbes, 
des Gewinnes vor. Umsatz an sich ist ja noch kein 
Erwerb und kein Ge,,inn. Es können sehr grosse 
Umsätze da sein und sehr kleine Gewinne, oder~über
haupt kein Gewinn. Mit der Erhebung von Steuern 
auf dem Umsatz sind wir nicht einverstanden. Was 
vorgeschlagen wird, ist aber eine zweite Umsatz
steuer. Das ist auch gar nicht bestritten. Die neuen 
Bestimmungen sollen im Abschnitt Umsatzsteuer 
untergebracht werden und man bezeichnet die 
Steuer als Umsatzsteuer im Text. In der Begründung 
des Vorredners war davon die Rede, dass auf dem 
\Vege der Besteuerung der Umsätze auch dann ein 
Ausgleich gefunden werden müsse, wenn nicht ein 
entsprechender Erwerb vorhanden wäre. Auf diesem 
\Vege können wir nicht mitgehen. 

In Wirklichkeit verfolgen die Anhänger der Aus
gleichssteuer nicht fiskalische Ziele, sondern wirt
schaftspolitische, deutlicher gesagt gewerbepoli
tische Zwecke. Auch das ist erlaubt. :Man kann 
darüber durchaus diskutieren. Aber ich bin der 
l\Ieinung, dass solche Nebenzwecke nicht im Zu
sammenhang mit der Bundesfinanzreform verfolgt 
werden sollten. :Man meint vielleicht, es gehe jetzt 
leichter, man sei gewissermassen gezwungen, die 
Bundesfinanzordnung anzunehmen, und man werde 
sie auch schlucken mit Dingen, die einem nicht ge
fallen, in diesem Falle also mit der Ausgleichssteuer. 
Aber es kann auch umgekehrt gehen. Es ist durch
aus möglich, dass die Verbindung mit solchen Neben- . 
zwecken das Ganze gefährdet. Es wäre nicht das 
erstemal, dass das einträte. In der Abstimmung 
vom Juli letzten Jahres, als es sich darum handelte, 
wenigstens eine teilweise Finanzierung des Rüstungs
programmes herbeizuführen, wurde diese ~inan
zierung mit der Getränkesteuer verbunden. "\Vir 
warnten damals davor, wiesen darauf hin, dass sich 
die Rüstungsvorlage die Getränkesteuer unter Dach 

, bringen werde, sondern dass diese die Finanzvorlage 
zu Fall bringen würde. So kam es. Man hat daraus 
gelernt und will in Zukunft die Getränkesteuer für 

, . sich behandeln, weil damit nicht nur fiskalische, 
sondern auch andere Zwecke verfolgt werden. Hier 

„ kann ~s gemm_gleich gehen. ~s ist möglich, dass die 
"' Ausgleichssteuer die ganze Vorlage zu Fall bringt. 

, Dann hab~n die Freunde der Ausgleichssteuer nichts 
und der Bund sitzt mit seinen Finanzen auf dem 
trockenen. Auf diesen Weg können wir nicht folgen. 

Der \Veg, der zu betreten ist, ist vom Ständerat 
vorgezeichnet worden. Er -hat eine .i\totion ange
riommen. Durch diese wird, wenn sie hier auch 
akzeptiert ,,ird, woran ich nicht zweifle, die l-Iög-

lichkeit gegeben, zu priifcn, was geschehen könne, 
um wirkliche Ungleichheiten im ·Steuersystem zu 
beseitigen, eine grösserc Steuergerechtigkeit zu 
schaffen, sofern wirklich Ungerechtigkeiten bestehen. 
Bei dieser Gelegenheit wird auch zu entscheiden 
sein, ob gewerbcpolitische oder andere allgemeine 
wirtschaftspolitische Gesichtspunkte mit in Be
tracht zu ziehen seien. Bei der Prüfung der Frage ist 
man frei, kann die Vorlage für sich beraten und ent
scheiden. Ich glaube, das sei der Weg,· der betreten 
werden muss, wenn es d~rauf ankommt, mehr 
Steuergerechtigkeit zu erreichen. \Venn in dieser 
Vorlage die Ausgleichssteuer beschlossen ,,;rd, ist 
die ganze Vorlage gefährdet. 

Die Ausgleichssteuer ist ein Fremdkörper darin; 
ihre Anhänger sollten daher den Weg des besondern 
Gesetzes betreten. Jedenfalls möchte ich Klarheit 
schaffen über den Standpunkt der Organisationen, 
in denen ich tätig zu sein die Ehre habe, und den 
unserer Fraktion. Wir haben im Gewerkschaftsbund 
die Frage der Bundesfinanzreform, oder der Neu
ordnung der Bundesfinanzen, um bescheidener zu 
sein, wiederholt besprochen. Wir haben nach dem 
Ergebnis der Beratungen im Nationalrat vom letz
ten Frühjahr im Ausschuss des Gewerkschafts
bundes Stellung genommen. "\Vir haben beschlossen, 
der Vorlage zuzustimmen, in der Meinung, dass man 
ungefähr auf der Verständigungslinie bleibe, wie sie 
vom Bundesrat vorgeschlagen worden ist. \Vir haben 
damals an die Zustimmung vier Bedingungen ge
knüpft. Die wichtigste war und bleibt die, dass die 
Ausgleichssteuer nicht Gegenstand der Vorlage sei, 
sondern dass über die AusgleichssteueP, oder eine 
andere Steuermassnahme auf diesem Gebiet, beson
ders legiferiert werde, dass man also Gelegenheit er
halte, sich dazu besonders auszusprechen. Der Kon
gress des Gewerkschaftsbundes hat am letzten Sonn
tag die Sache besprochen. Er hat einstimmig einer 
Entschliessung zugestimmt, welche dahingeht, die 
Vorlage zu unterstützen, aber wieder in der :Meinung, 
dass ~s bei der bundesrätlichen Vorlage, der wir von 
Anfang an zugestimmt haben, bleibe. Wir haben 
nicht zugestimmt, weil l'::.s diese Vorlage in allen 
Teilen gefallen würde. E:1:e ganze Reihe von Fragen 
"ird in einer Art und \V eise behandelt, die uns nicht 
gefällt, aber wir sehen ein, dass wir einem Kom
promisswerke zustimmen müssen, um überhaupt zu 
geordneten Finanzen zu kommen, oder geordnete 
Finanzen beibehalten zu können. Aber wenn die 
Ausgleichssteuer in der Vorlage bleibt, kann der 
Beschluss des Gewerkschaftsbundes nicht mehr auf
recht erhalten werden. Darüber besteht kein Zweifel. 
Ich sehe mich gezwungen, darauf aufmerksam zu 
machen~ dass die Beibehaltung der Ausgleichssteuer 
die referendumspolitische und damit die gesamt
politische Lage wesentlich verändern müsste. 

Die genau gleiche Situation war am Parteitag der 
Sozialdemokratischen Partei des Kantons Bern vor
handen, der vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Die 
Geneigtheit, der Vorlage zuzustimmen, bestand auch 
in dieser Versammlung, aber auch dort spielt die 
Ausgleichssteuer die gleiche Rolle. Auch unsere 
Fraktion würde gezwungen sein, den gleichen Stand
punkt einzunehmen. 

Also wir haben es hier mit einem wirklichen 
Schicksalsartikel zu tun. Wir müssen dabei die 
refcrendumspolitische Situatio.n in die Betrach-
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tungen miteinbeziehen und verlangen, dass die Aus
gleichssteuer auf eine besondere V erfussungsvodage 
und spätere Gesetzgebung verwiesen werde. \Venn 
Herr Kollege Gysler gesagt hat, clie Steuerschraube 
werde durch diese Vorlnge ins Unerträgliche ange
;,;ogen, hat er wohl. leicht übertrieben, denn diese 
Vorlagn bringt. gcgcnühcr dem heutigen Zustande 
keine Erhöhung der Steuern. Ich mache darauf auf-

·. merksam, dass bei der \Vehrsteucr sogar eine Er
leichterung vorgesehen ist, indem die Ergänzungs
steuer wegfällt und dass die \Vehrsteuer als Ganzes 
gesehen weniger einbringt, als sie gegenwärtig ein

. bringt. Und wenn er im Zusammenhang mit dieser 
• Vorlage von grossen Erleichterungen spricht, ist 

auch das nicht richtig. Diese Vorlage bringt keine 
El'leichterungen. Gewisse Erleichterungen treten 
ein, wenn der Bundesbeschluss über die Ausgleichs
steuer dahinfällt, nachdem diese Steuer einen 
Ertrag von 140 !viillioncn Franken eingebracht 
haben wird. In diesem Zusammenhang und im Zu
sammenhang mit der Motion, wie sie vom Ständerat 
angenommen wurde, ist die Frage zu prüfen, ob und 
,vie an Stelle des Bundesbeschlusses, der in Wegfall 
kommt, etwas Anderes zu treten hat und ob l\-lass
nahmen zu treff e1l sind, um angebliche Steuer
ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das wird der Zeit
punkt sein, um darüber zu sprechen. Über die Frage, 
ob die Genossenschaften zu wenig oder keine 
Steuern bezahlen, wird ,vohl von anderer Seite noch 
gesprochen werden. Ich möchte mich dazu nicht 

. äusscrn, aber ich möchte Sie dringend bitten, den 
Minderheitsantrag abzulehnen, der Mehrheit zu 
folgen und damit der ständerätlichen Fassung und 
dem Bundesrat zuzustimmen. 

Duft: Wenn ich mich ebenfalls zur Frage der 
Ausgleichssteuer zum \Vort melde, so in erster Linie 
deshalb, uru mit Nachdruck den Gedanken Ausdruck 
zu geben, dass wir hier vor einer Schicksalsfrage der 
Vorlage über die Neuordnung der Bundesfinanzen 
stehen. Das Entscheidende dabei liegt meines Er
achtens nicht im Namen dieser Frage, sondern im 
Inhalt. des Gedankens, dem wir in irgendeiner Form 
realen Ausdruck im Verfassungstext gehen müssen. 
Eine verfassungsmässige Neuordnung der Bundes· 
tinanzen, die mit dem Vorwurf belastet wv,den ~ann, 
sie verfolge das Ziel einer gleichmässigen steuer
lichen Belastung der verschiedenen Rechtsformen 
der Erwerbsunternehmungen nicht konsequent, 
lasse die bisherigen Privilegien gewisser Erwerbs-

. gruppcn bestehen, bietet für jede Opposition eine 
sehr"'willkommene · Angriffsfläche. Das wird aber der 
Fall sein, wem{ wir, nunmehr dem Beschluss des 
Ständerates folgend, die Ausgleichssteuer, entgegen 
unserem ersten Beschluss aus deir Vorlage wieder 
hernusnefonen, ohne die entsprechenden ~fass
nahmen für eine glcichmässige Besteuerung der 
Erwerbsunternehmungen der verschiedenen Rechts
formen zu treften .. Der Ständerat war sich dieser 
Tatsache offensichtlich ebenfalls bewusst. Er hat 
deshalb einer ~fotion zugestimmt, die den Bundes
rat bindend beauftragt, den eid~enössischen Räten 
wirksame Massnahmeu fiskalischer Natur vorzu
scl1lagcn. Mit dieser :\fotion ,drd· die unbestreitbare 
Tatsache unterstrichen, dass eine un~erechte Un
glcichmässigkeit in der i;teucrlichen Belastung der 
verschiedenen Erwerbsunternehmungen besteht. Sie 

ist übrigens durch verschiedene Untersuchungen 
und Publikationen zum umstrittenen Problem, 
namentlich aber durch den bemerkenswert auf
schlussreichen Bericht der St.-Gallcr Regierung, 
dem selbst die Bundesverwaltung nicht überzeugend 
zu begegnen vermochte, eindeutig zur Darstellung 
gekommen. \\'ir ersehen daraus, dass die betriebs
wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung, 
vor · allem der genossenschaftlichen Grossunter
nehmungen dazu führte, dass sie einen offensicht
lichen Vorzug durch den Fiskus gegenüber den 
kleinen und mittleren Detailunternehmungen er
hielten . 

Um auch sie angemessen zur Lastentragung 
heranzuziehen, reichen heute die bisherigen Krite
rien der steuerlichen Leistungsfähigkeit, die sich aus 
dem Reingewinn und aus dem Vermögen ergeben, 
nicht mehr aus. Die aus dieser Tatsache resultierende 
Privilegierung gewisser Erwerbsunternehmungen 
darf ruhig verfassungswidrig genannt werden, weil 
sie die Rechtsgleichheit in Steuersachen· verletzt. 
Sie ist auch undemokratisch und ungerecht, weil sie 
bei den einen längere Spiesse als bei den anderen im 
wirtschaftlichen Kampfe zulässt. Sinn und wesent
licher Z,yeck der im Jahre 1939_ geschaffenen Aus
gleichssteuer war nicht zuletzt gerade der, dieser 
Rechtsungleichheit zu begegnen. Durch sie wurde 
der Umsatz als neues Kriterium zur Beurteilung der 
steuerlichen Leistungsfähigkeit eingeführt. Die Er
fahrung, die man mit der Ausgleichssteuer gemacht 
hat, zeigen jedoch, dass man mit der Bewertung des 
Umsatzes allein auch nicht zum Ziele kommen kann. 
,vir müssen heute im Gegenteil feststellen, dass die 
bisherige Form der Ausgleichssteuer in verschie
dener Hinsicht zu Unzukömmlichkeiten, wenn nicht 
gar zu gefährlichen ,virtschaftlichen Folgen für ge
wisse Unternehmungen geführt hat. ,venn auch 
anerkannt werden darf, dass sie für genossenschaft
liche Grossunternehmungen nicht zu unerfreulichen 
Verhältnissen zuungunsten der Konsumenten ge
führt hat, muss aber anderseits doch festgehalten 
werden, dass dadurch, dass cllein auf den Umsatz 
abgestellt wurde; um die ste1~erliche Leistungsfähig
keit zu ermitteln, auch Unternehmungen belastet 
V.'1lrden, die finanziell eher schwach waren, teilweise 
sogar mit Verlusten arbeiteten. Auf diese Weise ist 
die mit der Ausgleichssteuer gut gemeinte Absicht 
in ihr Gegenteil umgekehrt worden, und sie hat neue 
steuerliche Ungerechtigkeiten geschaffen. Sie ist zu 

· einer groben Stcuermassnahme geworden µnd ";rkt 
sich zum Teil auch gerade dadurch, dass sie nur von 
einer kleinen Gruppe getragen werden muss, un

· gerecht aus. + 

Nun hat allerdings Herr Kolleg-e Gysler seinen 
Ausgleichssteuerantrag etwas modifiziert. Es muss 
aber doch gesagt wer,IP.n, dass allein schon dem ,vort 
Ausgleichssteuer heute ein schlechter Beigeschmack 
anhaftet, der sich in einer Volksabstimmung über 
die Vorlage verhängnisvoll auswirken könnte. Es 
dürfte deshalb nicht zuletzt die Frage aufgeworfen 
werden, ob dem Antrag Gysler zuzustimmen oder 
nicht einer anderen Lösung der Vorzug zu geben ist, 
die uns, wenn auch leider erst auf eine·m Umwege, 
doch zum Zir.lc ffthren könnte. Im Bewusstsein des 
heute unerfreulichen B~igeschmackes der A11s
gleichsteuer, nher in der Überzeugung von der Not
wendigkeit, die Steuergerechtigkeit jetzt schon in . 
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der V crfassun_g festzulegen, habe ich in der Kommis
sion einen Antrag eingereicht, der den Grund
gedanken einer ausgleichenden Steuermöglichkeit 
verankern wollte, wobei für die zu schaff ende Gesetz
gebung alle ~löglichkciten offen gelassen waren. Ih1· 
Kommissionspräsident hat über diesen Antrag be
reits referiert. Ich <lachte dabei grun<lsätzlich an die 
Möglichkeit von fiskalischen :Massnahmen zur Er
füllung des genannten Zweckes. :\Ian befürchtete 
jedoch, dass mit meinem Antrag zu den beiden 
Säulen der \Varenumsatzsteuer und der \Vehrsteuer 
noch ein drittes Element in die Vorlage hineinkäme, 
das dem Bund erlauben würde, praktisch alle mög· 
liehen Steuern einzuführen. Trotzdem ich der an 
meinem Vorschlag geübten Kritik nicht beipflichten 
konnte, zog ich meinen Antrag zurück und schloss 
mich der vom Ständerat bereits beschlossenen 
l\lotion, die die gleiche Absicht zum Ausdruck bringt, 
an. Ich halte es allerdings für sehr bedauerlich, dass 
es nicht gelungen ist, den Grundsatz der Steuer
gerechtigkeit bereits in der vorliegenden Vorlage 
ver!assungsmässig festzuhalten. Auf dem Gesetz
gebungswege allein zum Beispiel durch eine andere 
Ausgestaltung der \Vehrsteuer wird dieses Problem 
ni-cht gelöst werden können. Die :Motion stellt uns 
deshalb vor die l'iotwendigkcit einer. neuen Ver
fassungsrevision, mit anschliessendcr Ausführungs
gesetzgebung. Für solange bleibt aber eine finan· 
zielle Lücke von rund 14 Mifüonen Franken, die 
durch den \Vegfall <ler Ausgleichssteuer aufgerissen 
wird, bestehen. Die ~Iotion scheint zwar gegen
wärtig die einzige Möglichkeit zu sein, um schliesslich 
doch eine Lösung des heiklen Problems herbeizu
führen, aber die Lage bleibt unbefriedigend. Es wird 
zwar dem Bundesrat durch die :Motion ein bindender 
Auftrag erteilt. \Ver aber garantiert uns, dass ·er 
innert nützlicher Frist ausgeführt wird ? Noch bin
dender und zeitlich festgelegt sind bekanntlich 
Volksinitiativen. Wie es damit gelegentlich gehen 
kann, zeigt"uns zum Beispiel das Volksbegehren zur 
,vahrung der Volksrechte in Steuerfragen vom 
2R Dezember 1934, das bis heute noch nicht behan
delt wurde, so dass ein Hauptteil davon bereits obsolet 
geworden ist. Die Zustimmung zu.r ~fotion des 
Ständerates würde durch eine klare Zusicherung 
und Erklärung von seiten des Bundesrates, die 
Lösung des Problems im gleichen Zeitpunkt wie die 
noch laufende Ausführungsgesetzgebung zur Neu
ordnung der Bundesfinanzen anzustreben, bedeu
tend erleichtert. ,venn uns zuweilen entgegenge
halten wird, man müsse jetzt weniger Parteipolitik, 
dafür aber mehr Staatspolitik betreiben, dann teile 
foh diese Auffassung, glaube aber dass gerade durch 
eine solche bindende Erklärung des Bundesrates 
diesem Grundsatz ein wertvoller Dienst geleistet 
würde. Es muss heute auch der leiseste Eindruck 
vermieden werden, als seien die eidgenössischen 

· Räte :Qicht gewillt, alle Erwerbsunternehmungen in 
gleich belastender \Vcise steuerlich zu erfassen. Dies 
zwar um so mehr, als die Verankerung der direkten 
Bundessteuerin der Form der \Yehrsteuer in der 
Verfassung für weite Kreise noch untragbarer 
wertlen müsste, wenn die fiskalische Privilegierung 
gewisser Erwerbsunternehmungen nicht nur in ab
sehbarer Zeit nicht behoben, sondern durch den 
\Vegfall der Ausgleichssteuer in verschärfter Form 
beibehalten würde. Mit dicse1:I1 Vorbehalt stimme 

ich der l\fotion des Slän<lcrat~s zu und ersuche 
Herrn Bundesrat \Vcber, bindende Erklärungen im 
Sinne, wie ich es vorgeschlagen habe, dem Rate zu 
geben. · 

.Munz: Ich hatte nicht im Sinne, mich ein wei
teres Mal zur Ausgleichssteuerfrage und zur Frage 
der Genossenschaftsbesteuerung zu äussern. Ich 
glaubte, dass der Bedarf des Rates in dieser Sache 
gedeckt wäre. Sie werden es aber verstehen, wenn 
die angriffige Rede des Hcrr11 Gysler denn doch nicht 
ganz unwidersprochen hingenommen werden kann. 
Herr Gyler hat ja aus der Steuerfrage betreff end die 
Genossenschaften so etwas wie eine :\f igrosfrage 
gemacht. Nun glaube ich, dass seine Ausführungen 
nicht frei sind von groben Unrichtigkeiten und Un
genauigkeiten. 

In den letzten Monaten ist in der Schweizer 
Presse nachdrücklicher als je zuvor ein altes Märchen 
erzählt worden. In ungezählten Varianten wurde be
hauptet, dass die Konsumgenossenschaften prak
tisch keine oder doch nur ganz geringfügige Steuern 
bezahlten. Und weil schon die Migros so oft genannt 
wurde, so darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass 
die l\ligros letztes Jahr immerhin ihre rund 2 Mil
lionen Franken Steuern bezahlt hat. Dazu kommt , 
eine ungefähr gleich grosse Summe von seiten des 
Personals. Nach den Ausführungen der Preis
bildungskommission des Volkswirtschaftsdeparte
mentes muss gerechterweise die Steuerleistung des 
Personals immer dazu gezählt werden, wenn die 
Steuerleistung der juristischen Personen vergleich
bar werden soll mit den Steuerleistungen der Eiµzel-
detaillisten. · 

Herr Duft · hat bemerkt, dass die steuerliche 
Privilegierung seiner l\feinung nach so weit gehe, 
dass die \Vettbewerbsfähigkeit des Privathandels 
künstlich beeinträchtigt erschein~. Und Herr Gysler 
hat in seinem ursprünglichen Antrag zur Ausgleichs
steuer nicht nur die Weiterführung der heutigen 
Ausgleichssteuersätze verlangt, sondern ihre Ver
vielfachung vorgeschlagen. Die :Migros wurde als 
besonders begünstigt hingestellt. ,venn man die 
Ausführungen des Herrn Gysler über die Steuer
privilegierung dieser Genossenschaft hört, könnte 
man wirklich meinen, dass die schweizerischen 
Steuergesetze von lauter fanatischen l\Iigrosfreunden 
fabriziert worden seien und dass die Steuerkommis
säre und Revisoren ausgerechnet zu diesen Unter
nehmungen nie kämen, um die Deklarationen zu 
überprüfen. · 

Eine besondere Rolle bei den Auseinander
setzungen über die Genossenschaftsbesteuerung hat 
in letzter Zeit eine Untersuchung des sanktgallischen 
Regierungsrates gespi~.Jt. Auch Herr Gysler hat auf 
diese hingewiesen. Ausscrlich erscheinen diese 

· Steuervergleiche mit ihren Ziffern und Dezimalen 
als kolossal exakt und sogar wissenschaftlich fun
diert. Sie sind es aber nicht. Herr Bundesrat \Veber 
war noch ausserordentlich höflich, als er die Ergeb
nisse in den wesentlichsten Punkten wörtlich als 
„nicht stichhaltig" bezeichnete, und zwar au{ Grund 
einer Untersuchung durch die Eidgenössische Steuer
venvaltung. Bei der St.-Gallcr Untersuchung sind 
ausgerechnet die kleinen, recht eigentlich mittel
ständischen Betriebe überhaupt nicht in den Ver
gleich einbezogen worden. In den GewerLekreisen 

4o 
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·wfrd indessen imnier darauf hingewiesen, wie viele 
Kleine von den Umsätzen der grossen Untcr
nchmungeu leben könnten. Es wird behauptet, fiir 
eine Existenz g,:niige ein Umsatz von 100 000 
Frank{m. Die St.-Galler Untersuchung setzte aber 
erst bei Betrieben von über 200 000 Franken Um
satz ein. Das ist wirklid1 seltsam, wenn man daran 
clenkt, dass man ju.st die kleinen durch die Steuer
privilegien der grosscn Existenzen als bedroht hin
ste.llt. lch möchte hier wieder einmal ganz nüchtern 
festhalten, dass noch immer drei Viertel des schwei
zerischen Detailvolumens in sogenannter mittel
ständischer Haud liegen. Hätte man in St. Gallen 
den Steuervergleich auf die Gruppe der Kleinen mit 
ihrem grossen Anteil am Gesamtvolumen ausge
dehnt, wäre die \Vahrheit an den Tag gekommen. 
Dass diese Gruppe wegen der Existenzminima, wegen 
der IGnderabzüge, wegen äusserst schonende1· Ein
schätzung (es gibt ja hier keine Lohnausweise wie 
bei den Arbeitnehmern der Genossenschaften) durch
schnittlich nicht mehr, sondern weniger Steuern 
zahlt auf ihren Umsätzen als ihre Konkurrenz, darf 
als sicher betrachtet werden. 

Ladentechnik, und daneben nicht zuletzt auch auf 
die rasche .Anpassung an die wechselnden Konsu
~nentenwi.insche. 

Die Genossenschaften wünschen eine steuerliche 
Privilegierung nicht. Sie bejahen den Leistungs
wettbewerb uud lehnen eine Verfälschung der \Vett
bewcrbsbcdingungen ab. Ich mache darauf auf
merksam, dass kein einziges :\[itglied unseres Rates, 
das den Genossenschaften nahesteht. hier auch nur 
mit einem Sterbenswörtchen opponi~rt hiittc gegen
über der über fünfzigprozcntigen Erhöhung der 
\Vehrsteuersätzc für die Genossenschaften. Die 
Genossenschaftsvertreter haben darin eine An
gleichung gesehen, die sich durchaus vertreten 
lässt. 

Im Ständerat und auch heute im Nationalrat ist 
in diesem Zusammenhang aber eine äusserst inter
essante Feststellung gemacht worden. Es wurde den 
Genossenschaften vorgeworfen, dass sie selbst bei 
hohen Steuersätzen auf Reinerträgen und Kapital 
zu wenig Steuern bezahlten, weil sie nicht gewinn
strebig seien. Hier möchte ich nun deutlich fest
stellen, dass nicht gewinnstrebige Unternehmungen 

Völlig unzulässig ist es auch, Steuerprivilegien nach unseren Steuergesetzen tatsächlich weniger 
anzunehmen, wenn die Steuerleistungen der Kon- Steuern bezahlen als solche, die auf Gewinn aus
sumgcnossenscha,ften auf ihren Umsätzen, ver- gehen. Aber wir stehen auf dem Standpunkt, dass 
glichen mit denjenigen ganz anderer Branchen, diese unterschiedliche Belastung, die übrigens für 
niedriger sind. Die Handelsmargen-im Textilhandel, sämtliche Unternehmungsformen gilt und die wir 
i1t1 Buchhandel, der Apotheker, der Photohändler bei den Aktiengesellschaften ebenso beobachten ,,:ie 
usw. betragen oft ein Mehrfaches derjenigen im bei den Genossenschaften, durchaus in Ordnung ist. 
Kolonialware_nhandcl. Sorglos hat man in St. Gallen, \Vir würden uns, das sagen wir deutlich, gegen einen 
ohne ein \Vort über die ungenügende Vergleichs- Übergang zur Umsatzbesteuerung wehren. Herr 
grundl:::ige zu verlieren, Zahlen völlig verschieden_en Bundesrat Weber hat schon im Ständerat darauf 
Charakters einander gegenübergestellt. Ich verweise hingewiesen, welche .Anomalie im schweizerischen 
auf die gleichartigen Feststellungen des Herrn Steuerrecht es bedeutete, wenn man überall den 
Bundesrat \Veber. · Reinertrag als Basis der Besteuerung benützen 

Die ganze Untersuchung von St. Gallen geht im würde, nur im Detailhandel nicht. Gegen derartige 
übrigen von der Annahme aus, dass einzig der Klein- Tendenzen müssten wir uns zur \Vchr setzen. \Ver 
handel mit fetten Margen und hohen Reingewinnen mit bescheidenen Gewinnzuschlägen verkauft, soll 
fiskalisch interessant sei. Man hat deshalb in diesem dafür nicht bestraft werden. 
Bericht immer wieder bedauert, dass es Gross- Im Grunde geht es _vielen Gewerbevertretern 
Verteiler gibt, die mit so kleinen Spannen verkaufen ganz einfach gegen die wohlfeile Warenverteilung. 
und arbeitsparcnd arbeiten. Rationell arbeitende Aber es ist auch dem Privathandel nicht verboten,··· 
und auf Preisregulierung ausgehende Betriebe sind mit bescheidenen l\Iargen zu kalkulieren uud auf 
in St. Gallen offenbar nur beim Volk belieht, aber hohe Überschüsse zu verzichten. \Venn eine Aktien
nicht bei der Regierung. Dass eine rückständige gesellschaft wenig verdient, dann muss sie auf Grund 
Güterverteilung die Preise und Lebenskosten auf- der neuen "'ehrsteuersätze nicht einen Rappen 
bläht, die internationale Konkurrenzfähigkeit mehr \Vehrsteuern bezahlen, als es die Genossen
schwächt und die Kaufkraft und notabene auch die schaften im gleichen Falle tun müssen. Der ideen
Steuerkraft der breiten Volksschichten schwer be- arme, unproduktiv arbeitende Kleinhandel hat seit 
einträchtigt, scheint man im st.-gallischen Finanz- jeher-versucht, seine Verteilcrform mit dem ~imbus 
departement noch nicht begriffen zu haben. )Ian des einzig Gesunden, des Staatserhaltenden und 

,.scheint dort lieber Steuern dazu zu verwenden, um. 4 Bodenständig~n zu umgebe,. Er ~uss nun fest
die aufgeblähten Lebenskosten wieder zu senken, stellen, dass das Volk ihm vielfach die Gefolgschaft 
Notunterstützungen auszurichten, Verbilligungs- versagt. Das Volk liebt eben auch auf diesem Gebiet 
subventionen zu leisten und allerlei künstliche der Wirtschaft die Tüchtigkeit, den Fortschritt und 
Exportstützungen zu erreichen. nicht zuletzt den Leistungswettbewerb. 

~ Der Konkurrc11zvirsprun~ der_ G~ossve,t~iler, Die Ausgle!chs_bes.teu«;r1;1ng_ ist ejn~ _Ausnahme:.,_ 
der tatsächlich bcsti:ht und den wir me bestritten besteuerung, die mcht Pr1v1leg1en beseitigt, sondern 
haben, beruht auf der rationellen Betriebsführung sie erst schafft. Denken \\;r in diesem )Iomente 
und geht niemals auf steuerliche Bevorzugung daran, was ein so uninteressierter und ruhig~r :\Iann, 

· zurück. Entscheidend für die ganze Situation ist ,...-ie der frühere Nationalratspräsident Picot, an 
einzia und allein die wirtschaftlichere Gestaltung dieser Stelle über die Ausgleichssteuer g•~sagt .hat: 
der Ärheitsvorgäncre auf allen Stuf cn, von der Pro- « Je ne crois pas que dans l'histoire fiscale de la 
duktion, dem Einkauf, über die Lagerung, die Ab- Suisse on ait jamais introduit un impot aussi peu 
packung, die Camionnicrung bis zur modernsten etudic. » 
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Herzog: Herr Bundesrat \Veber hat in seinen 
Aus{ührungen erklärt, ·die Höhenluft von Zermatt 
hätte offenbar wesentlich dazu·beigetrngcn, dass die 
nationalrätliche Kommission sich nun der seiner
zeitigen Vorlage des Bundesrates wieder genähert 
hätte, und dass diese Höhenluft dazu beigetragen 
habe, dass nun zu einem grossen Teil ei~e V crständi
gung erfolgt sei. Es ist schade, dass dieses IGima 
nicht auch in diesem Punkte hier seine Wirkung ge
tan hat und auf den Antrag, es sei die Ausgleichs
steuer wieder aufzunehmen, nicht verzichtet wird. 

Herr Gysler sagt, ihm und seinen Kreisen gehe 
es zur Hauptsache darum, eine gleichmässige Be
steuerung .der verschiedenen Rechtsformen der 
\Virtschaf t zu erreichen und beileibe nicht darum, 
gewcrbepolitische Zwecke zu verfolgen. Diesen 
Standpunkt hören wir zum erstenmal. \Venn wir 
in den Publikationen des Gewerbes nur um wenige 
\Vochen zurückblättern, finden wir, dass neben der 
Frage der steuerlichen Belastung der Grossbetriebe 
auch noch die des gewerbepolitischen Zweckes eine 
grosse Rolle spielt. Bei der Einführung der Aus
gleichssteuer war der gewerbepolitische Zweck ur
sprünglich sogar der Hauptzweck. In der damaligen 
Botschaft des Bundesrates wurde erklärt, eine Kolli
sion mit den Bestrebungen der Bundesfinanzierung 
liege jedenfalls nicht vor und gegen Befürchtungen, 
dass die \Varenhaus-Umsatzsteuer - sie wurde sei
nerzeit so genannt - zur Vorläuferin einer allgemei
nen \Varenumsatzsteuer werden könnte, spreche ja 
der wichtige Nebenzweck einer mittelstandspoliti
schen Schutzmassnahme. Das stand in der Vorlage 
des Bundesrates vom Jahre 1938. In der Vorlage 
vom Jahr 1939, die dann die Ausf ührungsbestim
mungen zur Ausgleichssteuer brachte, stand unter 
anderem: ,,Die Voraussetzungen, die an die Ge
währung gewisser Erleichterungen zu stellen sind, 
müssen bei einer Steuer mit gewerbepolitischen 
Zwecken streng sein." \Yas man heute mit der Aus
gleichssteuer will, ist genau das gleiche wie damals. 

Zur Frag~ der steuerlichen Belastung der Genos
senschaften:- Es wurde schon darauf hingewiesen, 
caf"-:; gegenüber dem Bericht der St.-Galler Regie
rung, oder, wenn Sie so sagen wollen, dem Gut
achten der St.-Galler Regierung, schon wiederholt 
erklärt worden ist, es gehe zum Teil von falschen. 
Voraussetzungen aus, die Grundlagen seien nicht 
bekannt, und man könne sie daher nicht nachprüfen. 
Ich will' nicht so weit gehen zu sagen, das Gutachten 
sei gerade zur richtigen Zeit gekommen. Man erhält 
nun allgemach Kenntnis., auf Grund welcher Grund
lagen der Bericht erstellt wurde. Es lässt sich denn 
auch; wie es schon mein Vorredner getan hat, dazu 
einiges sagen, nämlich dass eben die Grundlagen 
zum Teil falsch angewendet wurden oder zum Teil, 
entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aus ganz be-

• stimmten Zwecken zusammengesucht wurden und 
just in diesem Zeitpunkt erschienen. Ich gebe zu, 
im Kanton. St. Gallen ist eine Motion angenommen 
worden,- und es war nötig, dass der Regierungsrat 
dazu berichtete. Aber soviel wir nun feststellen 
konnten, ging man dort zum Teil von Voraussetzun
gen aus, die- einer strengen Prüfung nicht stand
halten. Das ist auch vom Bundesrat mit Recht er-
klärt worden. · 

Es wird auch erklärt, die Genossenschaften. 
hätten geringere Steuersätze. Ich darf darauf hin-

weisen, das wurde von meinem Vorredner auch ge
sogt, doss wir uns keineswegs .dagegen gewendet 
hoben, dass die Steuersätze für den Reinertrog nun 
generell auf 7% festgelegt worden sind. Bis jetzt 
war dieser Steuersatz für verschiedene Unter
nehmungsformen höher als 7%. Die Genossenschaf
ten erheben also gegen die ·7% keine Einsprache. 

Es wird auch erklärt, die Genossenschaften be• 
zahlten keine oder nur sehr geringe Steuern. Ich 
will Sie nicht noch weiter mit Zahlen versehen, nur 
darauf hinweisen, dass dit: Genossenschaften des 
Verbandes schweizerischer Konsumvereine, ohne 
den Verband und ohne die Zweckgenossenschaft, 
im Jahre 1951 rund 5 :Millionen Steuern bezahlt 
haben. 

Dann wird gesagt, die Ausgleichssteuer sei keine 
zusätzliche \Varenumsatzsteuer. \Varum sind denn 
bei der Ausgleichssteuer wichtige Lebensmittel aus
genommen? .Es ist eben eine zusätzliche \Varen
umsatzsteuer. Darum wehren wir uns so energisch 
dagegen, aber auch weil die Steuerelemente, die zur 
Anwendung kommen, ganz falsch sind. Ich könnte 
Ihnen einige Beispiele nennen, aus denen hervor
geht, dass Unternehmungen Ausgleichssteuern be
zahlen mussten, deren Ertrag eigentlich gleich Null 
war, und zwar nicht darum, weil sie allzukleine 
Margen gerechnet hätten, sondern aus Gründen der 
allgemeinen \Virtschaf tslage. Aber sie mussten Aus
gleichssteuern bezahlen, weil die Steuer vom Um
satz entrichtet werden musste. Das ist meiner An
sicht nach eine ungerechte Steuer. 

Noch ein kurzes Wort zur Motion des Stände
rates. \Vir wehren uns nicht dagegen, ich sage das 
ganz offen, dass die Motion angenommen wird. 
Warum soll der Bundesrat diese Frage nicht unter
suchen ? Vielleicht wäre zu überlegen, ob es richtig 
sei, zu sagen, dass die Belastung der verschiedenen 
Rechtsformen von Erwerbsunternehmungen unter
sucht werden soll, oder ob es nicht richtiger wäre, 
dass man beim \Vortlaut des Ständerates bliebe, 
weil die steuerliche Belastung der Erwerbsunter
nehmungen zur Frage steht und nicht die Rechts
form. Aber das mögen die Rechtsgelehrten ent
scheiqen und sich ihre Überlegungen machen. Auch 
ich wehrte mich also nicht gegen die Motion. Ob es 
dem Bundesrat möglich ist, innert kurzer Frist einen 
Bericht zu erstatten, weiss ich nicht. Aber gerade 
die Diskussion über den Bericht der St.-Galler 
Regierung, über die Steuerelemente, die zu einer 
Ausgleichssteuer führen und über die ganze Frage 
der Ausgleichssteuer und der gerechten Besteuerung 
zeigt Ihnen, wie komplex die ganze .Angelegenheit 
ist. Sie werden sicher mit mir einig gehen, wenn ich 
sage, dass da noch einiges festgestellt und unter
sucht werden muss. \Vir wehren uns nicht dagegen, 
sind der Meinung, dass die Frage genau zu unter-
suchen sei. · 

Es verhält sich so, wie einige Herren sagten: Es 
gibt neben den rein fiskalischen auch einige taktische 
Überlegungen, auch solche staatspolitischer Natur. 
Die mögen Sie bei Ihr.cm Entscheid auch mitspre
chen lassen. 

Man spricht bei der Ausgleichssteuer immer vom 
Verband schweizerischer Konsumvereine. Man will 
diesen mit der Ausgleichssteuer treffen. Der Ver
band schweizerischer Konsumvereine zahlt seine 
Steuern genau gleich wie Unternehmungen irgend-
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einer anderen ncchtsform. Er untersteht ja gar 
nicht der Ausgll'ichs:;teuer. Diese müssen die einzel
nen Genossenschaften des \' crbandPs bezahlen, tlie 
kleinen Betriebe, !\obald sie mehr als 200 000 Fran
ken Umsatz haben. Sie mögen bei Ihrem Entscheid, 
wenn Sie schon davon sprechen, dass der Verband 
schweizerischer Konsumvereine privilegiert sei, sich 
das überlegen. Er untersteht, gemäss der Vorlage, 
wie gesagt, mit seinem Rein.ertrag genau dem glei
chen Steuersatz wie jedes andere Unternehmen.. Ich 
möchte Sie bitten, wenn Sie entscheiden, das mit 
zu berücksichtigen. Sie werden mit diesem Ent
scheid bezüglich der Ausgleichssteuer, wie er Ihnen 
von Herrn Gysler unterbreitet worden ist, nicht 
~zum Ziel kommen. \Venn Sie die Frage näher unter
suchen und prüfen wollen, statt sie aus dem Hand
gel.enk zu erledigen, müssen Sie der Motion des 
St_änderates zustimmen. 

Gempcrli: Ich habe mich nur ganz bedingt zur 
Diskussion gemeldet. Als Finanzchef habe ich zu oft 
Gelegenheit, Steuerprojekte zu vertreten, weswegen 
ich diesmal gerne darauf verzichtet hätte. \Vas mich 
aber auf den Plan gerufen hat, ist die Kritik am 

. sogenannten St.-Galler Bericht, wie ich ihn nun 
kurz nennen darf. Dieser Bericht ist durch eine 
Motion, die vor der Oktobersession 1952 eingereicht 
wurde, veranlasst worden. Ich möchte damit gleich 
der Meinung begegnen, dass wir uns schon im I~an
ton St. Gallen auf diese Diskussion über die Aus
gleichssteuer einrichten wollten. Ich begreife, dass 
der Bericht einiges Aufsehen erregt hat, weil es die 
erste amtliche Untersuchung dieser Art war. Es 
war sonst ja niemand in der Lage als eine Steuer
verwaltung, diese Erhebung vorzunehmen. Ich be
greife, dass der Bericht Aufsehen erregt hat, ganz 
besonders wegen den Ergebnissen. Ich stelle noch
mals fest, dass wir richtig vorgegangen sind. Wir 
haben alles miteinbezogen; . wir haben auch dem 
Umstand Rechnung getragen, dass bei den Genos
senschaften auch die Angestellten Steuern bezahlen, 
die in der Gesamtsumme einbezogen sind. Wir hat
t.en fo!gendes Ergebnis erhalten: Wenn wir die Ge
noss,:inschaftcn mit 100 einsctz'en, dann leistet die 
Migros-Genossenschaft 65%, die Kapitalgesellschaf
ten leisten 146% und die natürlichen Personen 
168%. Das sincl die zum Aufsehen mahnenden Er
gebnisse dieser Untersuchung. Sie werden verstehen, 
dass es hier um die Steuergerechtigkeit geht. Es 
geht nicht um Gewerbepolitik. Sie werden auch ver
stehen, dass ich es mir angelegen sein liess, diese 
Fragen weiter zu verfolgen. Ich möchte auch vor-

, ausschicken, dass diese Dinge leichter zu lösen wären 
a~dem Gebiet d~s Bundes über den Weg des Ver
fassungsrechts, als auf dem Gebiet der kantonalen 
Steuern, wo wir mit der Bundesverfassung irgend
wie rechnen müssen. 

Was nun die Kritik am St.-G.iller Bericht anbe
langt, sind. starke Bemerkungen gefallen. Es wurde 
festgestellt und gesagt, Herr Bundesrat Weber habe 
im Ständerat eine vernichtende Kritik angebracht. 
Es WU1·de behauptet, die Worte „nicht stichhaltig" 
seien das mindeste, was man zum Bericht sagen 
könne. Ich möchte demgegenüber auf folgendes hin
weisen. Nachdem wir de.n Bericht he.rausgcgeben 
hatten, hat sich das Eidgenössische Finanz<lcparte· 
ment bei uris gemeldet mit der Aufrage, ob es in 

unsere Zahlen Einsicht nehmen dürfe. Wir haben 
zugesagt, aber den \Vunsch angefügt, dass wir über 
die Ergebnisse der Untersuchung durch das Eidge
nössische Finanzdepartement informiert würden. 
Nebenbei gesagt, haben wir erst nach den Beratun
gen im Ständerat Kenntnis bekommen von diesem 
Bericht. Aber wir hatten später. Gelegenheit, diese 
Untersuchungen des Eidgenössischen Finanzdeparte
mentcs zu kontrollieren und folgendes festgestellt: 
Ich beschränke mich bei meinen Ausführungen auf 
die Haupteinwendungen. Die eidgenössischen Funk
tionäre haben alles mögliche gesucht, um Einwände 
gegen unsere Untersuchungen vorzubringen. Die 
Kritik hat zu folgenden Punkten gefülll't: ~Ian hat 
festgestellt, dass wir die Zahlen bei der Migros
Genossenschaft nicht richtig aufführten, weil von 
dieser im Jahre 1950 ausserordentliche sogenannte 
Einmalabschreibungen vorgenommen worden seien. 
Wir haben das nachgeprüft und haben die Auswir
kungen dieser Einmaiabschreibungen im Verhältnis 
zu einer no1•malen Abschreibung abgeändert. Es er
gab sich eine um einen Punkt niedrigere Zahl. Das 
ist doch keine wesentliche Änderung und keine Be
einträchtigung der Richtigkeit der angeführten 
Zahlen. übrigens haben alle Firmen in unserem 
Kanton das Recht, einmalige Abschreibungen zu 
verlangen. Es wurden insgesamt Angaben von 229 
Firmen verarbeitet. . 

Als Haupteinwand wurde vorgebracht, dass· wir 
die Firmen nicht nach Branchen ausgeschieden 
hätten. Die Branchen spielten ja eine grosse Rolle. 
Das Eidgenössische Finanzdepartement hat 36 Fir
men aus unseren Zahlen herausgenommen und zwar 
aus der Lebensmittelbranche und hat seine Berech
nungen auf dieser Grundlage vorgenommen. Dazu 
möchte.ich vorerst sagen, dass die Steuergesetze sich 
nicht nach den Branchen richten, sondern sie gelten 
für bestimmte Kategorien von Steuerpflichtigen, 
insbesondere für bestimmte Rechtsformen. Hier be
ginnt der .Artikel 4 BV, das heisst der Ort der 
Rechtsgleichheit, zu spielen. Unsere Steuerverwal
tung hat die Zahlen der Eidgenössischen Steuerver
waltung nachgeprüft. Von den behandelten 36 Be
trieben entfallen 26 auf genossenschaftliche Betriebe 
und 14 auf natürliche Personen. Das Ergebnis ist 

. folgendes. Nach unserer Kontrolle und Rechnung 
war der Unterschied, wenn wir uns nur auf die 
Lebensmit.telfirmen beschränken, folgender: ,v enn 
wir die Genossenschaften wieder mit 100% ein
setzen, so leisten die ::\Iigros-Genossenschaften 68%, 
die Kapitalgesellschaften 136% (gegenüber 146% 
nach unseren Zahlen) und die natürlichen Personen 
leisten statt 168%, nach unserem Bericht. nur 96%. 
Sie müssen mir gestatten diese Unterschiede kurz 
zu erklären weil ich die Einwände allen Ernstes be
handeln möchte, die gegen unseren Bericht erhoben 
wurden. Was hat zu diesen Unterschieden geführt? 
Wir haben in unserem Bericht - das ist klar und 
deutlich festgestellt- nu_r Betriebe mit einem Um
satz ,·on über 200 000 Franken in die Erhebung ein
bezogen. Der Betrag von 200 000 Franken bildet 
die Grenze der Steuerpflicht für die alte Ausgleichs
steuer. :\Ieines Erachtens sind es nur diese Betriebe, 
die in diesem Zusammenhang interessieren. Die 
kleinen Genossenschaften, die alten richtigen Ge
nossenschaften, berühren uns hier weniger. Aber 
warum diese Unterschieqe? Das Eeidgenössische 
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Finanzdcpartcment_hat bei den 14 natürlichen Per
sonen überhaupt keine oder nur eine mit 200 000 
Franken Cmsatz ausgeschieden. Es sind weiter .13 
Firmen einbezogen worden mit einem durchschnitt
lichen Umsatz von 46 000 Franken, sogar solche mit 
Betrieben von nur 20 000 Franken Umsatz. Sie 
werden verste.hen, dass auf diese \Veise ganz andere 
Zahlen zum \"orschein kommen müssen, wobei das 
Eigensalär nicht berücksichtigt wurde, während wir 
es auf ·wunsch der Gegenseite getan haben. Weun 
Sie diese Dinge berücksichtigen, werden Sie mit mir 
feststellen müssen, dass die i\achprüfung, die wir 
vornehmen liessen, in allen Teilen zur Bestätigung 
unserer Ergebnisse führt. Es wird die kleinen Leute 
immer wieder misstrauisch machen, wenn gegen den 
St.-Galler Bericht eingewendet wird, man hätte die 
Firmen nicht nach Branchen ausgeschieden. Einen 

. Coiffeur oder einen kleinen Konfektionär, der neben 
der Migrosfiliale ist, wird es wenig trösten, wenn man 
ihm sagt, das sei halt eine andere Branche. \Velche 
Branche wird übrigens von den Genossenschaften, 
zum Beispiel von der l\figros, heute nicht betrieben? 

Nachdem Sie mich nun gereizt haben (Heiter
keit), möchte ich Ihnen noch die Zahlen von zwei 
Beispielen nennen. Sie gelten nicht für die Stadt 
St. Gallen, sondern für eine andere grössere Ort
schaft. Wir ha}?en sechs kleinere Betriebe verschie
dener Branchen herausgenommen mit einem Um
satz von zusammen 797 000 Franken. Diese Firmen 
leisten an Staats- und Gemeindesteuern 8048 Fran
ken. In der gleichen Ortschaft ist eine ~Iigrosfiliale 
mit einem Umsatz von 888 000 Franken. Diese 
Migrosfiliale bezahlt gegenüber den genannten 8048 
Franken einen Steuerbetrag von 2039 Franken. Hier 
sind eben doch grosse Unebenheiten vorhanden. Die 
zu lösende Aufgabe ist eine Frage der Gerechtigkeit. 
Dieses Problem muss gelöst werden. :Meines Er
achtens geschieht das am besten auf dem Wege der 
Ausgleichssteuer. Man muss sich nur endlich einmal 
von der Meinung freimachen, dass diese neue Aus
gleichssteuer das gleiche wäre wie die alte Ausgleichs
steuer, die mit gewerbepolitischen und Arbeits
beschaffungszwecken verbunden war. Hier geht es, 
von mir aus gesehen, u~ einen richtigen Ausgleich; 
es geht um den Ausgleich von steuerlichen· Unge
rechtigkeiten. Ich befasse mich nicht mit den grossen 
wohltätigen volks,•tirtschaftlichen Werten, die Herr 
Munz für sich in Anspruch. nehmen will. Es geht 
hiel" um die Frage der Steuergerechtigkeit, und hier 
möchte ich einsetzen. Es ist zweifellos der richtige 
Weg, wenn wir das Problem durch die Ausgleichs• 
steue.r lösen. 

Ich bitte Sie, dem Antrag.des Herrn Gysler zu
.. zustimmen. 

Scherrer: Ich habe nicht die Absicht, hier noch
mals alles zu wiederholen, was schon über die Aus
gleichssteuer gesagt worden ist. Ich darf vielleicht 
nur ganz kurz vorausschicken, dass ,,ir uns ja leider 
behelfen müssen mit einem falschen Namen. Es 
handelt sich ja nicht darum, die bisherige Aus
gleichssteuer irgendwie weiterzuführen, sondern dar
um, etwas Neues zu schaffen mit dem Zwecke der 
gerechten steuerlichen Belastung all~r Betriebs
formen. Ich glnube, das ist bestimmt an sich nichts 
Ungerades, sondern nur die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Steuergerechtigkeit. Herr Kollege 

Nationalrat - Conseil national .1953 

:\Iunz: hat hier das Geständnis gemacht, duss gewisse 
Unternehmungen tatsüchlich weniger Steuern be
zahlen müssten, und Herr Kollegu Gemperli hat 
darauf hingewiesen, dass diese Unebenheiten, wie er 
sich ausdrückte, wirklich bestehen. Herr Kollega 
?llunz hut dann erklärt, es würde behauptet; ::\ligros 
und andere Unternehmungen bezahlten keine Steu
ern. Ich glaube, auch das dürfte als eine leichte 
Übertreibung deklariert werden. Wir sind aber der 
Auffassung, dass diese Unternehmungen nicht nach 
:\Iassgabe ihrer Kräfte und ihrer ::\löglichkciten 
Steuern bezahlen. 

ünd Herr ::\Iunz hat, um noch ein Drittes heraus
zugreifen, erklärt, ob es denn 1Iigrosfreunde seien, 
welche die Steuergesetze fabrizieren. Ge,,iss nicht! 
Auch das wurde, glaube ich, kaum je einmal be
hauptet. Aber wir wissen wohl, dass diese Unter
nehmungen, von denen wir sprachen, Lücken in den 
:Maschen des Steuergesetzes gefunden haben, durch 
die sie durchzuschlüpfen vermögen. 

An Herrn Kollegen Herzog habe ich eine Frage 
zu richten, die ich nachher auch an Herrn l\Iunz 
richten möchte: Ist es denn der Gesamtbetrag an 
Steuern, den die Konsumgenossenschaften mit 5 
Millionen Franken total bezahlen, oder täusche ich 
mich, und gilt er bei einem Totalumsatz von 800 
Millionen Franken pro Jahr ? Im Falle der Mi gros 
hat Herr Kollege Kunz ja auch eine Zahl erwähnt; 
ich glaube, es waren 2 ::\lillionen Franken, von denen 
er sprach. Da möchte ich wiederum fragen, ob diese 
2 :\lillionen Franken auf dem Gesamtumsatz von 
300 ~lillionen Franken im Jahr bezahlt werden. 
\Venn das so ist, dann kommen \\ir nicht darum 
herum, immerhin festzustellen, dass es sich hier um 
eine äusserst bescheidene Steuerleistung handelt. 
Aber man kann natürlich in diesen Fragen je und je 
verschiedener Auffassung. sein. 

Ich verstehe nicht ganz, dass heute eine so starke 
Strömung im Rate vorhanden ist, die zum Gegen
teil der Entschlüsse vom letzten Juni führen soll. 
Damals haben wir doch Bestimmungen über die 
.Möglichkeit der Besteuerung angenommen in der 
Überzeugung, wir soll~e~. hier ein Werk der Gerech
tigkeit tun, in der :Meinung, aus der Überzeugung 
und aus der Einsicht heraus, es stimme hier doch 
etwas nicht ganz. Darum hat der Nationalrat mit 
94 zu 68 Stimmen die Bestimmung über die Aus
gleichssteuer in die Finanzvorlage hineingenommen. 
Heute kommt nun unsere Kommission mit dem An
trag, es sei diese Bestimmung abzulehnen und aus 
der Vorlage wieder herau~zunehmen. Ich weiss, dass 
viele von Ihnen in der Überzeugung zu dieser Lö
sung Hand bieten, es sei eine Lösung, die auch vom 
Gegner angenommen werde; es würde dann damit 
überhaupt eine Lösung ge'funden. Ich w·ürdige und 
anerkenne diese gute Absicht. Aber ich nehme an, 
Sie werden es mir persönlich nicht verargen, wenn 
ich nicht mit dabei sein kann. Wo bleibt heute die 
Erkenntnis der Ungerechtigkeit? Ist <lenn alles nach 
drei :Monaten vergessen, was wir im letzten Juni für 
richtig fanden? . 

Ich glaube, man darf sagen, dieser Frontwechsel 
wird vom einfachen Mann nicht ohne weiteres ver
standen werden, und es dürfte nicht so einfach sein, 
ihn dem Stimmbürger zu erklären. Ich meiner-seits 
bleibe dabei, wir sind heute im Begriffe, eine Grund
lage für eine neue Finanzordnung zu schaf fcn. Uns 

11. 
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allen ist klar, dass gewisse Ungerechtigkeiten be
stehen, und wir sind e1~tschlossen, diese aus dc1· \Vclt 
zu schaffen. Heute abc1· wollen wir mit vcrbuitdenen 
Augen hinweggehen über diese Ungerechtigkeiten 
und. den Zustand ungerecht bleiben lassen. Ich 
glaube, das entspricht keineswegs unsern Grund
sätzen. Ich bleibe daher bei meinem frühern Stand
punkt und bitte Sie, dem Antrag des Herrn Gysler 
zuzustimmen. 

Sollten nun aber die Anhänger der Ausgleichs
steuer unterliegen, dann hat man für uns· eine Be
ruhigungspille bereit, in Form der Ihnen bekannten 
l\fotion des Ständerates. Ich persönlich bin nicht 
davon überzeugt, dass sie endgültig zu ihrem letzten 
Ziel führen wird. Trotz vieler schöner Verspre
chungen bin ich skeptisch. Wenn wir aber hier schon 
von. dieser Motion sprechen müssen, möchte ich 
dazu folgendes sagen: Ihr \Vert würde wahrschein
lich erhöht, wenn der Chef des Finanzdepartementes 
zwei Fragen, die ich mir zu stellen•erlaube, bündig 

. beantworten würde. Diese beiden Fragen wurden 
gestern auch in der Sitzung der radikaldemokra
tischen Fraktion aufgeworfen. 1. Wäre Herr Bundes
rat \.Veber einverstanden mit der Ansetzung einer 
Frist, innert welcher die Vorschläge des Bundesrates 
vorliegen müssen? Ich denke an eine Frist von ein 
bis zwei Jahren. 2. Wäre Herr Bundesrat \Veber 
einverstanden mit dem Einsetzen einer Experten
kommission zum Studium dieser Frage, in der auch 
Fachleute· aus Kreisen ausserhalb der Verwaltung 
sitzen würden, und zwar in genügender Anzahl? 

Wenn Herr Bundesrat Weber sich mit der Be
fristung einverstanden erklären könnte, hätte man 
wenigstens Gewissheit, dass die :Motion nicht einfach 
schubladisiert wird. :\Ian wüsste, dass die Frage 
wirklich studiert werden muss. \Vir wüssten, dass 
uns-innert nützlicher Frist zur Lösung dieser Frage 
Vorschläge unterbreitet würden. Damit blieben die 
Betroffenen nicht ganz ohne jede Hoffnung. Es 
scheint uns nötig, dass die Fragen, die damit in 
Zusammenhang stehen, gründlich studiert werden. 
Wi.- bestätigen wiederum, 'dass es sich nicht um die 
Weiterführung der bisherigen Ausgleichssteuer han
deln kann. \Vir suchen alle miteinander etwas Neues, 
Besseres, das vor alJen Dingen gerecht sein muss. 
Es ist auch zu verstehen, dass man eine Patent
lösung nicht ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln 
kann. Aus all diesen Gründen ist es wünschbar, dass 
Fachleute aus Kreisen ausserhalb der Verwaltung 
beigezogen werden. Dann ist es möglich, Ideen 
zusammenzutragen, vielleicht neue \Vege zu finden. 
Ich bin über7eugt, dass Fachleute aus Wirtschafu 
und Wissenschaft imstande wären, hier einen wert
vollen Beitrag zu leisten. 

; lc~ wäre dem Herrn Chef des Finanzdeparte
mentes dankbar, wenn er ·auf diese beiden An
regungen eintreten wollte und darauf ein4eutige, 
Antwort erteilen könnte. Im übrigen bleibe ich dabei 
und stimme dem Antrag des Herrn Gysler zu. 

Bundesrat Weber: Sie erinnern sich an die Be
ratungen des Nationalrates in der Märzsession. Da
mals sagte ich Ihnen, dass bei Annahme des Antrages 
auf Einführung der Ausgleichssteuer diese Vorlage 
gefährdet sei, ja, dass ziemlich sicher mit einer Ver
werfung zu reclinen wäre. Die Gesamtabstimmung 

im Nationalrat hat bewiesen, dass meine damalige 
Voraussage nicht zu pessimistisch war. 

Nun hat damals die Kommission Ihres Rates 
Ablehn~mg der Ausgleichssfeuer empfohlen und ge
sagt, sie müsse separat behandelt werden. Aus 
diesem Grunde hat der Sprecliende auf eine mate
rielle Diskussion verzichtet. Seither ist die Frage in 

• der Öffentlichkeit an verschiedenen Orten behandelt 
worden. Im April dieses Jahres ist der Bericht der 
St.-Galler Regierung über die Belastung der Unter
nehmungen des \Varendetailhandels erschienen. Es 
ist daher angezeigt, gerade auch nach der heutigen 
Diskussion hier im Rate, einige Bemerkungen zur 
materiellen Seite zu machen. 

Bei der Anstellung von Vergleichen ist grosse 
Vorsicht notwendig, denn haufig wird nicht Gleiches 
mit Gleichem verglichen, sondern es werden Unter· 
ne.hmer mit ganz verschiedenen Steuergrund
lagen einander gegenübergestellt oder es werden 
Extreme miteinander verglichen. Beispielsweise habe 
ich diesen Sommer in einem Berner Blatt gelesen, 
dass man einen Vergleich zwischen Genossenschaft 
und Aktiengesellsc.!haft machte. Jlan verglich den 
maximalen Progressionssatz bei der Aktiengesell
schaft mit den Ansätzen der Genossenschaft. Der 
erstere war natürlich höher als der Proportionalsatz 
der Genossenschaft, während der l\finiinalsatz nie
driger ist. l\Ian kann nicht zwischen Maximalsatz 
auf der einen Seite und Proportionalsatz auf der 
andern Seite vergleichen: In der gleichen Darstellung 
wurden eine Genossenschaft und eine Einzelfirma 
miteinander verglichen. Bei der Einzelfirma nahm 
man als Steuergrundlage den Ge'v-inn plus das Salär 
des Unternehmers. Bei der Genossenschaft hat man 
nur den Reinertrag genommen. Das Salär des Ver
walters wurde nicht dazu gerechnet. Das sind keine 
Vergleichszahlen, die etwas aussagen, sondern es 
sind falsche, unmögliche Vergleiche. Wenn man den 
Vergleich richtig gemacht hätte, so hätte sich im 
zweiten Fall gezeigt, dass die Einzelfirma ,yeniger 
Steuern bezahlt als die Genossenschaft. 

Nun wurde hier von Herrn Nationalrat Gysler 
gesagt, es gehe um die Steuergerechtigkeit. Es geht 
auch der Steuerverwaltung und dem Bundesrat um 
die Steuergerechtigkeit. Wir können keine Steuer
politik betreiben, ohne als Ziel die Steuergerechtiu
keit zu haben, das beisst die Belastung nach d;r 
steuerlichen Leistungsfähigkeit. Diesem Ziel streben 
wir zu. \.Vir müssen untersuchen, wie wir es erreichen 
können .. 

Herr Gysler sagte, die Genossenschaften zahlten 
weniger Steuern. Diese Behauptung ist meines Er
achtens unrichtig. Angenommen, es wäre- möglich, 
den Umsatz als Kriterium zu nehmen, so könnte er 
sagen, einzelne Genossenschaften zahlten weniger 
Steuern im Verhältnis zum Umsatz als andere 
Unternehmungen. Jian könnte aber auch bei Aktien
gesell!chaftert und bei Einzelfirmen nachweisen, 
dass sie weniger Steuern zahlen, als andere Firmen, 
auch weniger als die Genossenschaften, die man 
herausgreift. :\Ian hat namentlich ein Unternehmen 
erwähnt und hat dann die Steuerleistungen in der 
Presse aulgef ührt. 

Ich habe in der Kommission, Herr Nationalrat 
GysJer hat das heute auch erwähnt, auf einige wich
tige Ursachen einer nach aussen ungleich scheinen
den· Behandlung dieser Unternehmung hingewiesen. 

4S-
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Erstens die ung!)nügende Einschiitzung: Wir 
haben festgestellt, dass iri einzelnen Kantonen bei 
dieser Unternehmung keine Buchprüfungen vor~ 
aenommen wurden. Aber nicht nur bei dieser Unter-"' . nehmung, auch bei anderen Unternehmungen ge· 
schab dies. Wir haben festgestellt, dass es auch 
Einzelkaufleute· gibt, die nach unseren Beobach
tungen zu wenig Steuern bezahlen. Herr Dr. Gysler 
darf sich trösten, man wird auf der ganzen Linie die 
Untersuchung führen, um zu sehen, wo e,:entuell 
nicht genügend eingeschätzt worden ist. Diese Unter
lassung betrifft nicht den Kanton St. Gallen. Dieser 
hat die Selbsttaxationen untersucht. Aber in andern 
Kantonen hat man manchmal ein ::'\Iehrfaches an 
steuerbarem Reinertrag herausgefunden, weil die 
Faktoren, die man zugrunde legte, eben nicht über
einstimmten mit dem, was die Unternehmung selbst 
als steuerpflichtig deklariert hatte oder als steuerfrei 
glaubte annehmen zu können. Hier also werden wir 
zum Rechten sehen. Es wird Korrekturen geben, 
aber nicht nur bei einzelnen Genossenschaften, son
dern auch bei gewiss~n andern Unternehmungen. 

Eine zweite Ursache für eine ungenügende Steuer• 
leistung, wenigstens zeitweise, ist die Steuerpraxis 
der Einmalabschreibungen, wie sie in. St. Gallen 
möglich sind. Herr Nationalrat Gemperli sagt hier 
allerdings, wenn man das berücksichtige, so ergäben 
sich keine oder nur ganz unwesentliche Xnderungen. 
Das bestreite ich ganz entschieden. Ich erwähne ein 
Beispiel: Zwei Unternehmungen haben einen glei
chen Reinertrag von 2,2% des Umsatzes. Die Ge
nossenschaft kann 2% für Investitionen abziehen, 
die sie im betreffenden Jahr gemacht hat. Ich habe 
einen solchen Fall selbst festgestellt. Das ist eine 
sehr grosse Einmalabschreibung. Die wurde prakti
~iert. Sie hat sich etwas ermässigt, weil man den 
zweijährigen Durchschnitt genommen hat. Es wäre 
denkbar, dass einmal die_se 2% für ein Jahr abge
zogen werden könnten. Dann bleiben noch 0,2% 
vom Umsatz steuerpflichtig. Bei einer andern Firma, 
z. B. Einzelfirma oder Aktiengesellschaft, sind nur 
0,2% investiert worden. Dann bleiben 2% vom Um
satz steuerpflichtig, mit dem Erfolg, dass nachher 
diese Unternehmung zehnmal mehr Steuern zu be
zahlen hat· als die andere. Sie sehen, wie die Steuer
praxis bezüglich der Abschreibungen dazu führen 
kann, dass die Resultate, gemessen am Umsatz, ganz 
verschieden sind. Auf die Dauer wird sich das aller
dings zum Teil korrigieren. Ich habe auf die Ab
schreibung der Warenlager hingewiesen, die noch 
heute- von der Eidgenössischen Steuerverwaltung in 
einem recht hohen Ausmass toleriert ,~ird. Die 
Kantone haben sich dem zum grossen Teil ange
schlossen, weil man glaubte, mit einer Krisis, einem 
Zusammenbruch der ,varenpreise rechnen zu müs• 
sen. Ich sagte in der Kommission, wir werden prüfen 
müssen, ob sich diese grosse Toleranz noch recht
! ertige, nachdem dieser Preiszusammenbruch nicht 
eingetreten ist und Preisrückgänge heute sicher nicht 
mehr in diesem Ausmass zu befürchten sind. 

Eine dritte Ursache liegt in der Steuergesetz
gebung. Zum Teil werden Genossenschaften und 
Aktiengesellschaft~n ungleich behandelt. Das _war 
bisher bei der Wehrsteuer der Fall. Sie haben ge· 
sehen, dass der Bundesrat auf Antrag des Finanz
departementes diese Ungleichheit beseitigen will. 
Was wir also im Wehrsteuergesetz an Ungleichheit 
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hatten, wollen wir eliminieren. Statt 4 % % wollen 
wir 7% festlegen, dann ist die steuerliche Gleich• 
bchandlung bei der Ertragssteuer hergestellt. Der 
Gerechtigkeit ist damit gedient. 

Herr Kationalrat Gysler hat gesagt, das allein 
genüge nicht. Aber es konup.en noch andere ;\litte! 
dazu, wie ich vorhin schon gesagt habe. Herr Gysler 
sagte, bisher habe eine Genossenschaft 4 % % vom 
Reinertrag bezahlt, der Einzelkaufmann bis 9,75%. 
Aber der Einzelkaufmann zahlte diesen Satz erst 
bei einem Einkommen von 80 000 Franken und 
mehr. Ich glaube, im Detailhandel dürften diese Ein
kommen kaum vorkommen, sonst wäre es dann mit 
der Notlage nicht so weit her. Bis zu einem Ein
kommen von 35 000 Franken zahlte der Einzel
kaufmann bisher weniger Wehrsteuer als die Ge• 
nossenschaften. In Zukunft wird die Grenze nach 
oben verschoben. Der Einzelkaufmann zahlt weniger 
Steuern, bei gleichem Reinertrag, bis zu einem weit 
höheren Einkommen als bisher. 

Die Ungleichheit, die bestanden hat, wollen wir 
beseitigen. Sie haben dem zugestimmt. Auch in den 
Kantonen sind zum Teil Ungleichheiten vorhanden, 
aber man wird nicht verlangen können, dass der 
Bund diese Ungleichheiten, die in der Steuerskala 
der Kantone bestehen, korrigieren könne. 

Eine vierte Ursache ist aJlerdings bei einzelnen 
Unternehmungen ein geringerer Reinertrag. \Vir 
werden auch das untersuchen, haben allerdings fest
steJlen können, dass auch beim gleichen Unter
nehmen der Reinertrag am einen Ort normal aus
gewiesen ist, an einem andern Ort ausserordentlich 
gering erscheint. Die Untersuchungen hierüber sind 
noch nicht abgeschlossen. Ich kann Ihnen daher 
noch kein Resultat bekanntgeben. 

Die S\.-Galler Untersuchung: Ich habe ini 
Ständerat gesagt, als von der Steuergerechtigkeit 
gesprochen wurde: ,,Die Steuerverwaltung hatte 
Gelegenheit, die Erhebungen im Kanton St. Gallen 
etwas näher zu untersuchen und kam dabei zu 
einigen FeststeJlungen, die zeigen, dass die St.-GaJler 
Erhebungen nicht stichh".ltig genug sind, um die Be
hauptung zu .beweiser.'\ nämlich, dass Steuer
ungerechtigkeit vorkomme. Ich habe mich vor
sichtig ausgedrückt, ganz bewusst, aber ich muss 
doch gegenüber Herrn Gemperli sagen, dass ver
schiedene Branchen herangezogen wurden, und dass 
in verschiedenen Branchen ganz verschiedene Um
sätze im Verhältnis zum gleichen Kapital oder zur 
gleichen Arbeitsaufwendung erzielt werden, und 
dass auch die Reinerträge dann im Verhältnis zum 
Umsatz verschieden sind. Ich habe der national
rätlichen Kommission zahlreiche Beispie~e hiefür 
gegeben und auch darauf hingewiesen, dass wir im 
Bankgewerbe das Gleiche feststellen können. Ich 
könnte Beispiele nennen, da eine Bank, berechnet 
auf den Umsatz, zehnmal mehr Steuern leistet als 
eine andere. Das ist noch keine Steuerungerechtig
keit, sondern das hängt mit der Struktur der betref
f enden Banken (Hypothekarbank oder Handels
bank) zusammen. Je nach der Struktur kann der 
Umsatz im Verhältnis zum Eigenkapital oder zur 
Bilanzsumme um das Zehn· bis Zwanzü!f ache vari
ieren. Wenn man solehe auf ganz unglei~hcr Struk• 
tur beruhende Unternt•hmungcn mit.::inander ver• 
gleicht, kommt man zu Resultaten, die man nicht als 
stichhaltig bezeichnen kann. Die Steuerverwaltung 
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hat dann versucht, in der glcichcn·Dranche Angaben 
im Kanton St. Gallen zu finden. Es waren zu wenig 
Unternehmungen mit mehr als 200 000 Franken Um-

• satz vorhanden, um daraus Schlüsse ziehen zu 
können. Man sollte für die Untersuchung eine brei
tere Basis haben. Deshalb hat man kleinere Dctail
handclsuntcrnd1mungcn herangezogen. Ich gebe 
Herrn Gempcrli recht, dass das auch nicht un
bedingt stichhaltig ist. l\Ian muss also die Unter
suchung auf breiterer ßasis durchführen. 

Die Gleichbehandlung der verschiedenen Unter
nehmungsformen anzustreben, ist ein selbstver
ständliches Anliegen der Steuerbehörde. Das ist aber 
nur möglich bei gleichen Voraussetzungen. Da 
scheiden sich nun zum Teil die Meinungen. Für die 
Beurteilung d_cr Steuerleistungen wird abgestellt auf 
das Einkommen bzw. den Reinertrag und das Ver
mögen. Jedes Unternehmen muss Reinvermögen 
ansammeln, und dieses muss gleichmässig besteuert 
w~rden. Jedes Unternehmen hat einen Reinertrag 
nötig, ob dieser zur Verteilung oder zur Reserve
bildung verwendet wird, und es muss ihn versteuern, 
gleichgültig welche Unternehmungsform es hat. Es 
stellt sich weiter die grosse Frage, ob die Höhe des 
Umsatzes ein Kriterium für die Beurteilung der 
steuerlichen Leistungsfähigkeit bilden könne. Die 
Zahlen, die ich genannt habe, und die Erhebungen, 
die ich in zahlreichen Branchen machen liess, zeigen, 
dass das einfach nicht möglich ist. Hierzu sind viel
leicht noch einige grunclsö.tzlic;he Bemerkungen ge
stattet. 

Bisher galt als Grundsatz, dass die gerechte Be
steuerung diejenige nach der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit sei, und dass die Gleichmässigkeit 
der ·Besteuerung nur erzielt ,verden könne, wenn 
jeder Pflichtige nach dieser Leistungsfähigkeit be
lastet werde. Man war sich einig, dass der Reinertrag 
(Geschäftserfolg} auch für solche Unternehmungen 
massgcbend sein sollte, die nicht in erster Linie eine 
Gewinnerzielung bezwecken. Der Umsatz dagegen 
ist nicht eine geeignete Massnahme für die Be
messung der steuerlichen Leisinngsfähigkeit. Die Er
fahrungen und systematischen Erhebungen zeigen, 
dass Unternehmungen mit dem gleichen·. Umsatz 
ganz verschiedene Geschäftserfolge haben, das 
heisst, steuerlich ganz unterschiedlich leistungsfähig 
sein können. Es zeigt sich, dass selbst bei grösserem 
Umsntz geringere steuerliche Leistungsfähigkeit 
resultieren kann. Auf der Basis des Umsatzes beruht 

. aber die Ausgleichssteuer. Eine ähnliche Steuer ist 
seinerzeit vor Bundesgericht angefochten worden, 
n~Iich die \Varenhaussteuer, die ,d_er Kanton Glarus 
emführen wollte. Das Bundesgericht hat damals 
entschieden, diese Steuer vcrstosse gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung, wie er nieder· 
gelegt ist in der Bundesverfassung, Artikel 4. Ich 
erwähne nur einen Satz aus dieser Begründung des 
buttdesgerichtlichen Urteiles. Das Bundesgericht 
hat ausgeführt: ,,Beruht das Glarner Steuergesetz 
grundsätzlich auf dem Gedanken der. Besteuerung 
nntürlicher und juristischer Personen nach ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so ist es ein 
Verstoss gegen die Rechtsgleichheit, wenn für eine 
kleinere Gruppe von Steuerpflichtigen eine Be
steuerung nach einem anderen, vollständig ab
weichenden Gesichtspunkt angeordnet und dabei 
über die Unterscheidung hinweggegangen wird, die 

das Steuergesetz in subjektiver und 9bjektivcr Hin
sicht. als massgcbcnd erklärt hat." Deshalb kann der 
Bund die Yorgcsehlagcne Steuer auch nicht mit dem 
l\fotiv der Gleichmüssigkeit der Besteuerung be
gründen, sondern höchstens mit der Befugnis. durch 
die Gesetzgebung die Gewerbefreiheit (~nd llamit 
die Rechtsgleichheit) einzuschränken zur Erhaltung 
wichtiger, eventuell gefährdeter \\'irtschaf tskrcise, 
aber das müsste auf einem andern Boden ausge
fochten werden. Die GewährlcistunO' steuerlicher 
Gleichbehandlung aller Unternehn;ungen, ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform, ist nur bei An
wendung gleicher Besteuerungsmethoden und Tarife 
möglich.· Im Rahmen der Verfassungsvorlage, die 
eine Reinertragsstcuer für Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften und eine Gesamt-Einkommens
steuer der übrigen Personen vorsieht, kann wenig
stens die Gleichbehandlung der Kapitalgesellschaf
ten und Genossenschaften angestrebt und vielleicht 
auch erreicht werden. Die diesbezüglichen Vor
schläge werden wir Ihnen unterbreiten bei der Aus
führungsgesetzgebung. Noch keine Angleichung 
wäre damit erreicht zwischen der Besteuerung der 
juristischen. und derjenigen der natürlichen Per
sonen, doch wurde die Disparitüt nicht unerträglich, 
weil, wie ich vorhin ausgeführt habe, ein Kaufmann 
bis zu einem Reinertrag von 35 000 Franken (in Zu
kunft bis zu einem höheren Betrag} besser weg
kommt, sowohl als eine Kapitalgesellschaft, wie auch 
als eine Genossenschaft. Soviel zu dieser materiellen 
Seite der Frage. 

Nun ist damit bereits auch gesagt, dass wir diese 
Frage bei der Behandlung der Ausführungsgesetz
gebung wieder prüfen werden. 

Ich kann auf die Anfragen, die gestellt worden 
sind von Herrn Nationalrat Duft ";e auch von 
Herrn Nationalrat Scherrer, folgendes sagen: ,vir 
werden, sobald diese Vorlage in der Volksabstim
m~ng angenommen ist, an die Ausführung:;gesetz
gebung herantreten. Der Kommissionsberichtn
statter hat Ihnen erklärt, dass sechs Ausführungs
gesetze in Vorbereitung sind. u:e wichtigsten werden 
diejenigen über die ,varenumsatzsteuer und die 
Wehrsteuer sein. Die Vorbereitungen sind auch hier 
bereits im Gange, und wir werden so rasch als mög
lich die diesbezüglichen Botschaften dem Bundesrat 
und den Räten unterbreiten. Die Fragen, die uns 
hier beschäftigen, werden schon in dieser Botschaft 
behandelt werden. Sollte die Darstellung sehr in die 
Breite gehen, so müsste man sich überleg:en, oh wir 
vielleicht einen Spezialbericht über diese Fragen Yer
fassen m_üssten, ,der abc,r ebenfalls gleichzeitig oder 
rasch naciher erscheinen sollte. 

Dann kann ich mich auch gleichzeitig zur :\Iotion 
äussern. Ich habe im Ständerat erklärt, dass wenn 
die ~Iotion eine gleichmässige steuerliche Behand
lung bezweckt, unabhängig von dtr Unternehmungs
form, da• nichts andere§ ist, als was wir auch in der 
Steuerverwaltung, im Finanzdepartement und im 
Bundesrat anstreben. Und wir ,•,erden Ihnen dann 
zeigen, wie das auf Grund dieser Verfassungsvorlage 
möglich ist. Wenn es sich zeigen sollte, dass nach 
Auffassung gewisser Kreis!' das ungenügend wäre, 
wird die Frage weiter behandelt werden müssen, und 
dann ";rd vielleicht auch eine Expertenkommission 
einzusetzen sein, um diese Frage zu studieren. Für 
die Vorbereitung der Ausführungsgesetzg,:bung, die 
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wir möglichst rasch, schon im Frühjahr, hc~aus
bringcn möchten, habe ich keine Expertenkommis
sion vorgesehen. Wir wer<len aber auf alle Fälle die 
interessierten \Virtschaftsvcrbände konsultieren und 
-eYentuell Spezialfragen noch einer Exp1:rtenkommis
sion unterbreiten. \\"as die Frist anbetrifft, kann ich 
sagen: \Vir ,vollen die Ausführungsgesetzgebung im 
nächsten Jahr unter Dach bringen. \Vir werden 
unser möglichstes tun, um diese Frist einzuhalten. 
Ende nächsten Jahres läuft die bisherige Finanz
ordnung ab und wir werden alles, was in unserer 
!\lacht liegt, tun, damit auch die Ausführungsgesetz
gebung bis dann, soweit möglich, fertig sein wird. 
Im übrigen hat man dem Sprechenden bisher nicht 
Verschleppung, sondern „ verdächtige Eile" vor
geworfen. Und Sie können sicher sein, dass diese 
Promptheit auch in Zukunft bei anderen Fragen 
zutage treten wird. 

Ich habe Ihnen vorhin bei der Ausgabenbremse 
entschieden geraten, den früheren Beschluss zu 
korrigieren, weil mir das absolut notwendig er• 
scheint, um für die Vorlage das Maximum an 
Chancen für eine Annahme zu schaffen. Ich muss 
hie!' mit eben solcher Entschiedenheit für die Kor
rektur des früheren Beschlusses des Nationalrates 
plädieren. \Venn Herr Nationalrat Scherrer vorhin 
gewissermassen einen Vorwurf machen wollte, mit 
dem Ausdruck „Frontwechsel", so glaube ich, dass 
ein Frontwechsel nichts Beschämendes an sich hat, 
wenn mau findet, er sei notwendig, um der Vorlage 
grösstmögliche Chance zu geben. Ich bin überzeugt, 
<lass mit dieser Abstimmung, die Sie jetzt vorzu• 
nehmen haben, das Schicksal der Vorlage weit
gehend entschieden wird. 

Ich erinnere Sie an <las Jahr 1950. ~fan hat da
mals auch durch einen :\lachtbescbluss der Räte eine 
Lösung in die Vorlage hineingenommen, die ausser
ordentlich stark umkämpft war, nämlich die Kon
tingcntslösung. Die Folge war, dass die Vorlage in 
der Volksabstimmung verworfen wurde. Nachher 
mussten wir eine ::\'otlösung schaffen. \Venn jetzt 
das gleiche gemacht würde, wäre auch wieder die 
Arbeit eines Jahres vergeblich gewesen und der 
Bund käme in einen finanziellen Notstand hinein. 
Es bliebe nichts anderes übrig, als wieder eine Not
lösung, die vielleicht darin bestehen könnte, das 
Bestehende weiterzuführen, das auch eine direkte 
Bundessteuer enthält, aber dann ohne die Erleich
terungen und ohne die Verbesserungen, die wir jetzt 
Yornehmen wollen. Es gibt vielleicht Herren, die 
glauben, wir könnten ruhig das Schicksal der Vor
lage besiegeln; es sei gleichgültig, wenn sie verworfen 
werde, wir hätten dann immer noch die :\Iöglichkeit, 
etwas anderes zu machen. Gerade diese Kreise sind 
es, die verlangt haben, dass Korrekturen und Ver
besserungen an den bisherigen Steuern vorge
nommen werden, z. B. an der \Vehrsteuer, wo wir 
durch den \Vegfall der Ergänzungssteuer Erleich
terungen für das Vermögen geschaffen haben. \Vir 
haben auch bei der Umsatzsteuer Verbesserungen 
vorgesehen, bei der Luxussteuer hauptsächlich, wo 
das Gewerbe Postulate gestellt hat. Auch diese Ver
besserungen würden wahrscheinlich nicht möetlich . I e sem. eh wiederhole nochmals, was ich seine1·zeit im 
März gesagt habe: Der Bundesrat ist einstimmig der 
Meinung, dass die Ausgleichssteuer nicht in diese 
Vorlage aufgenommen werden soll, um die Vorlage 

nicht auf das .l.usserste zu gefährden. Ich bitte Sie, 
Jer :\Ichrheit der Kommission und des Ständerates 
zuzustimmen. 

Präsident: Es handelt sich um Litera a von 
Ziffer I. Der Xationalrat hat gegenüber dem Ent• 
wurf des Bundesrates den Zusatz: ,,sowie eine zu
sätzliche Ausgleichssteuer auf den Gesamtumsätzen 
der Unternehmungen des Detailhandels" eingefügt. 
Der Ständerat hat diesen Satz gestrichen und damit 
dem Entwurf des Bundesrates zugestimmt. Die 
:Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen Zu
stimmung zum Ständerat und zum Bundesrat. Dem 
steht der Minderheitsantrag des Herrn Gysler 
gegenüber. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

97 Stimmen 
63 Stimmen 

Präsident: Wir entscheiden in diesem Zusammen
hang nun über die Motion des Ständerates. Die 
Kommission heantragt Ihnen „ Zustimmung zur 
Motion mit einer redaktionellen Anderung. Die Dis
~uss~on hat bereits stattgefunden. Ein Gegenantrag 
1st mcht gestellt. · 

Bundesrat Weber: Hier eine Bemerkung zur Re
daktion. Ich bin der Meinung, dass die Redaktion, 
wie sie der Ständerat angenommen hat, richtig ist. 
Besteuert werden die Unternehmungen und nicht 
die ~echtsform. Ich möchte Ihnen empfehlen, <ler 
l\Iot1on des Ständerates in der Fassung des Stände
rates zuzustimmen, auch wenn diese Fassung in der 
deutschen Sprache ein wenig umständlich und nicht. 
so elegant ist wie im französischen Text. Aber sie ist 
richtig. Im übrigen spielt der Text keine so grosse 
Rolle wie bei einer Gesetzesvorlage. Aber Sie schaf
fen dann keine Differenz zum Ständerat. 

Schaller, Berichterstatter: Es kann hier keine 
Differenz geschaffen wc-~·Jen. Die ~fotion untersteht 
nicht. dem Differenzbereinigungsverfahren. \Venn 
der Kationalrat eine materielle Änderung der :\fotion 
vornehmen wollte, könnte dies nur in der Form cine·r 
neuen .1\Iotion geschehen. Es handelt sich aber bei 
dem vorliegenden abweichenden Text nur um eine 
. bessere Übersetzung. Die Kommission ist einstimmig 
der Auffassung, dass der von Herrn Eder verbes
serte Text richtiger ist. \Venn Sie hier zustimmen, 
schaffen Sie keine Differenz. Der Ständerat hat die 
l\Iöglichkeit, dieser Fassung des deutschen Textes 
zuzustimmen. 

Präsident: Beantragt Herr Bundesrat Weber 
Festhalten an der ständerätlichen Formulierung? 
Dies ist nicht der Fall. Es handelt sich um eine rein 
grammatikalische oder stilistische Frage. Ein Gegen
antrag zur )fotion, wie sie von der Kommission des 
Rates vorgeschlagen wird, ist nicht gestellt. 

Angenommen - Adopte 

llier wird die Beratung abgebrochen 
I ci, le debat est interrompu 
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Abschnitt I 
Art. 41 ter, Abs. 3, Lit. b 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 

b) Die juristischen Pe~onen sind, ohne Rück• 
sieht auf ihre Rechtsform, nach ~Iassgabe ihrer wirt• 
schaftlichen Leistungsfähigkeit steuerlich möglichst 
gleichmässig zu belasten. Die Steuer der juristischen 
Personen ist proportional und darf 6% des Rein• 
ertrages und 0,75¾0 des Kapitals und der Reserven 
nicht übersteigen; 

Minderheit, 1. Antrag 
(Herzog, Bringolf-Schaffhausen, Grütter, Leuen• 
herger, Monfrini, Sollbcrger, Steiner•Bern, Weber 

Max) 
b) Ersten Satz streichen. 

S"o 
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Minderheit, 2. Antrag 
(\Veber Max, Bringolf-Schaffhausen, Grütter, Her
zog, Leuenberger, ~lonfrini, :Munz, Sollberger, Stei

ner-Bern) 
b) Die Steuer der juristischen Personen ist' pro· 

portional und darf 7.% des Reinertrages und 1 ¾o des 
Kapitals und der Reserven nicht übersteigen; 

Minderheit, 3. Antrag 
(Herzog, Bringolf-Schaffhausen, Griltter, Leuen
berger, Monfrini, Sollberger, Steiner-Bern, Weher 

Max) 
b) (Neuen Satz anfügen). Rückvergütungen und 

Rabatte sind von der Wehrsteuer auszunehmen. 

Chapitre 1 
Art. 4lter, al. 3. lettre b 

Proposition de la commfsslon 
Majorite 

b) Les personnes morales, quelle que soit leur 
forme juridique, doivent etre imposees, selon leur 
capacite economique, d'une maniere aussi egale que 
possible. L'impot du par les personnes morales est 
proportionnel et il ne peut exceder 6% du rende
ment net, ni 0,75¾0 du capital et des reserves; 

Minorite, premiere proposz'tion 
(Herzog, Bringolf-Schaffhouse, Grütter, Leuenber
ger, Monfrini, Sollberger, Steiner-Berne, 'Weber Max) 

b) Bi!f er la · premiere phrase. 

Minorite, zm• proposition 
(Weber Max, Bringolf-Schaffhouse, Grütter, Her
zog, Leuenberger, l\fonfrini, 1Iunz, Sollberger, Stei

ner-Berne) 
b) L'impot du par les personnes rriorales est pro

portionnel et il ne peut exceder 7% du rendement 
net, ni 1%0 du capital et des reserves; 

M inorite, 3m• proposition 
(Herzog, Bringolf-Schaffhouse, Grütter,. Leuenber• 
ger-, l\fonfrini, Sollberger, Steiner-Berne, ·weber Max) 

b) (Ajouter une nouvelle phrase). Les ristournes 
et les rabais doivent etre exemptes de l'impöt pour 
la def ense nationale. 

M. Glasson, rapporteur: Nous revenons mainte
. ll l'article 41 ter, alinea 3, lettre b, c'est-a-dire a la· 
quesiion de l'impot pour- la defense nationale en ce 
qui concerne les personnes morale,i. 

_; Cette lettre b contient les directives generales 
qui reglent l'imposition de ces personnes. Le projet 
p.ose comme principe que les personnes morales, 
quelle que soit leur forme juridique, doivent etre 
imposees, s.elon leur · capacite · economique, d'une 
maniere aussi egale que possihle. 

Ce principe constitutionnel impose au legislateur 
l'obligation d'etablir le futur impöt pour Ja defense 
nationale de telle rnaniere que les inegalites consta
tees aujourd'hui dans l'irnposition des personnes . 
morales soient ecartecs dans toute la rnesure du 
possible. Le texte propose par le Conseil Tederal ne 
permet cep~ndant pas, comme l'aurait desire la 
commission d'experts qui a etudie la motion Piller, 

d'allcr au-dela d'une i~position du benefice .et du 
capital. Lc Conseil föderal a cstime que les condi
iions pcrmettant d'etablir un tel impot minimum, 
c'est-a-dire une charge compensatoire, par excmple 
sur les recettes brutes et l'ensemble de l'actif, ne sont 
pas suffisamment eclaircies pour permettre, des au
jourd'hui, une telle experience sur le terrain fcdcral. 
. Vous me permettrez de regretter que cela n'ait 
pas pu etre fait. II faut signaler quc le canton de 
Vaud a institue recemment un tel impot minimum. 
Cette experience cantonale va etre d'un prccieux 
secours pour l'etude d'une solution sur le plan de 
la Confederation. 

Au sujet de ces questions, votre commission s'est 
rangee, dans sa majorite, aux considerations qui ont 
ete faites par le Conseil fcderal. Vous avez des lors, 
en ce qui concerne la lettre b, la situation suivante: 
le Conseil federal propose un impöt sur le benefice 
qui ne pourrait exceder 7% s'il est calcule propor
tionnellement, ou 12 % s'il est calcule progressive
ment, et un impot sur le capital qui ne devrait pas 
depasser 1 °loo• La majorite de votre commission pro
pose que l'impöt soit proportionnel et n'excede pas 
6%. du rendement net, ni 0,75°/00 du eapital et des 
reserves. En outre, nous sommes en presence ici de 
trois propositions de minorite: une minorite, defen
due par M. Herzog et 7 de ses collegues, veut biffer 
la premiere phrase du texte du Conseil fed.eral. Une 
autre minorite, representee par M. \Veber et 8 de 
ses collegues, veut rendre l'impot proportionnel 
avec, au maximum, un taux de 7% du rendement 
net et 1 ¾o du capital et des reserves. Enfin, une 
troisieme minorite, defendue par M. Herzog et 7 de 
ses collegues, veut exclure les ristournes et les rabais 
de l'impot pour la defense nationale. Nous nous 
prononcerons sur ees diverses propositions lorsque 
leurs auteurs les auront developpees. 

Hauser, Berichterstatter: Absatz3, Litera b, ent
hält die Richtlinien, die für die Besteuerung der 
juristischen Personen massgebend sein sollen. Der 
Bundesrat · stellt diese Ri~htlinien ausdrücklich 
unter die allgemeine \Veisung, dass die juristischen 
Personen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform nach 
Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
steuerlich möglichst gleichmässig zu belasten sind. 
Mit dieser Verfassungsbestimmung wird dem Gesetz· 
geber der Auftrag erteilt, das künftige Wehrsteuer· 
recht so auszugesta:lten, dass die heute bestehenden 
Ungleichheiten in der. Besteuerung der juristischen 
Personen · nach Möglichkeit ausgemerzt werden. 
Allerdings gestattet der vorgeschlagene Text nicht, 
über die Besteuerung von Reinertrag und Eigen
kapital hinaus als steuerliche Ausgleichsmassnahmc 
etwa die von der Expertenkommission zur ~fotion 
Piller in Vorschlag gebrachte Steuer auf den 
Roheinnahmen und auf den gesamten Aktiven zu 
ver,virklichen. Die Eignung einer solchen als 
Minimalsteuer bezeichneten Ersatzbelastung für die 
Erreichung einet· gleichmässigen steuerlichen Erfas
sung ist noch nicht genügend abgeklärt, dass schon 
jetzt auf eidgenössischem Boden ein solches Expe
riment gewagt werden dürfte. \Vie Herr Glasi;on 
gesagt hat, hat der Kanton Waadt bereits vor kur· 
zem eine solche :Minimalsteuer eingeführt. Wir 
haben damit wieder einmal den Deweis dnftir, in 
wievielen Dingen die Kantone die Experimentier• 
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fcldcr für den Bund bilden. Auch hier leistet der 
Kanton vVandt. also eine wertvolle Vorarbeit in der 
praktischen Erprohung dicsei· neuen Idee. 

Es wurde auch die Frage geprüft, oh der vor
geschlagene Verfassungstext es ausschlicssc, in der 
A usführungs~csctzgcbnng eine teilweise Besteue
rung der Rückvergütungen und Ilabntte auf Wnren
bezügen vorzusehen. Nach allgemeinem schwei
zerischem Steuerrecht werden die einen bestimmten 
Prozents~Lz der Warenpreise übersteigenden Rück
vergütungen uncl Rabatte in der überwiegenden 
Mehrzahl der Kantone als Bestandteil des steuer
hnrcn Reinertrages angesehen. Der Bundesrat ist 
deshalh der Ansicht, dass die Befugnis des Bundes, 
den Reinertrag der juristischen Personen zu be
steuern, auch die Kompetenz in sich schliesse, die 
Rückvergütungen und Rabatte soweit zu erfassen, 
nls darin ein Ertragsbestandteil erblickt werden 
kann. Ihre Kommission ist in ihrer l\Iehrheit in 
dieser Frage den Überlegungen des Bundesrates 
gefolgt. Sie hat einen Antrag von gewerblicher Seite, 
dem Bund neben der Besteuerung des Gewinns und 
des Kapitals auch die steuerliche Erfassung anderer 
wirtschaftlichc1• Tatbestände zu ermöglichen, abge
lehnt. Sie hat anderseits Anträgen, di.e Rück
vergütungen und Rabatte ausdrücklich von der 
,vehrsteuer auszumerzen, die Zustimmung aber 
ebenfalls versagt. · 

Wi~ wollen nun die Begründung der Minderhcits
·-anträge abwarten. 

Präsident: Ich mache Sie auf folgendes aufmerk
sam: In dieser Litera b sind zwei wichtige Elemente 
enthalten. Herr Herzog beantragt Streichung des 
ersten Satzes betreff end die gleichmässige Be
steuerung der juristischen Personen . nach ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dann kommt 
ein zweiter Teil betreffend die Prozentansätze (6% 
und 0,75°/00) und ein Antrag der :\"Iinderheit unter 
Litera h, vertreten durch Herrn Weher Max (7% 
und 1°1o0). Diesen letzteren Teil möchte ich auf 
nächste Woche verschieben. Ich wäre Ihnen aber 
dankbar, wenn wir über den ersten Teil heute noch 
,;,1tscheiden könnten. 

Herzog, Berichterstatter der Minderheit: ·wir 
beantragen Ihnen, bei Absatz 3, Litera b, den ersten 
Satz zu streichen, der lautet: ,, ••. die juristischen 
Personen sind, ohne Rücksicht auf ihre Rechts
form, nach l\J assgabe ihrer wirtschaftlichen Lei-

. stungsfähigkeit steuerlich möglichst gleichmässig zu 
belasten." 

Sie werden sich fragen, weshalb wir eigentlich zu 
einem derartigen Antrage kommen. Ich hin natür
lich verpflichtet, das zu begründen, vielleicht be
dauerlicherweise in einem etwas längeren Votum, als 
das sonst jetzt bei der Begrüi.<lung von Anträgen 
üblich geworden ist. Es ist. aber notwendig, dazu 
einiges zu sagen. . 

Was will man mit dieser Bestimmung eigentlich? 
Die Dotschaft des Bundesrates befasst sich damit 
auf den Seiten 82 und 83. Eine klure Auskunft wird 
aber nicht erteilt. In einer besondern Berichter
stattung an die Kommission wurde auf Befragen von 
der· Verwaltung dann folgendes geschrieben: ,,Die 
Erhebung einer Minimalsteuer auf den Rohein
nahmen, dem Umsatz und den Gesamtaktiven (dem 
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' 
Gesamtkapital) die die Expertenkommission für die 
Motion Piller als ~litte! zur Erfassung der nicht 
gewinnstrebigen Unternehmungen postuliert hat, 
ist auf dem "'ege der Ausführungsgesetzgebung zu 
Artikel 41 ter, Absatz 3, Litera b, des Verfo$~ungs
cntwurfcs nicht möglich." Zur Frage, ob unter 
Umständen gewisse ander!' :\Iöglichkeiten vorhan
den seien, ob unter Umständen die sog. ).linimal
steuer möglich sei, wird in der Vernehmlassung aus
drücklich gesagt: ,,Auf Grund dieser Bestimmung 
ist die Einführung einer :Minimalsteuer zum minde
sten auf den Roheinnahmen, also dem Umsatz. 
nicht möglich." Es wird dann ferner gesagt: ,,An
ders als mit der Besteuerung der Einnahmen und 
der Gesamtaktiven verhält es sich mit der Be
steuerung der Rückvergütungen und Rabatte. Bei 
Annahme des vorgeschlagenen Verfassungstextes 
können die einen bestimmten Prozentsatz der 
\Varenpreise übersteigenden Rückvergütungen und 
Rabatte, zum mindesten bei den Selbsthilfe- . 
genossenschaften und den ihnen wirtschaftlich 
gleichgearteten anderen juristischen Personen, steu
erlich al::1 Gewinnbestandteil betrachtet und behan
delt werden, ohne dass man sich dadurch in Wider
spruch zur allgemeinen schweizerischen Steuerlehre 
und Steuerparxis setzen· würde." Also alles andere, 
will ich einmal sagen, geht nicht, aber eines geht mit 
dieser Bestimmung, nämlich die Besteuerung der 
Rückvergütungen und Rabatte der Selbsthilfe
genossenschaften. Die Besteuerung der Rabatte der 
Privatunternehmungen ist nicht möglich; das sind 
Unkosten,.die können als Unkosten abgezogen wer
den. Das ist die neue Theorie, die dann noch in der 
Motion Piller aufgestellt worden ist. Aber Rück
vergütungen und Rabatte der Konsumgenossen
schaften, das sind nicht Unkosten, sondern das ist 
nachträglich ausbezahlter Reingewinn. Da werden 
Sie verstehen, dass wir gegenüber einer derartigen 
Bestimmung etwas misstrauisch sind. Und nun, 
wenn das schon so ist, wie es von der Verwaltung 
geschrieben wird, frage ich: Soll das nun die gleich
mässige steuerliche Belastung der verschiedenen 
Unternehmungsformen sein? Können Sie dann an
nehmen, dass eine derartige Auslegung dieser Be-

. stimmung einer gleichmässigen steuerlichen Be
lastung der verschiedenen Unternehmungsformen 
gleichkommt? Die Minimalsteuer ist nicht durch
führbar, diese wäre an sich ja auch ein Unding. :Man 
spricht zum Beispiel im Bericht zur Motion Piller 
davon, dass auch ~ewisse Ersatzfaktoren zur Be
steuerung einbezogen werden. Einer der wichtigsten 
Ersatzfaktoren wäre der Umsatz. Dann kommen 
wir aber wieder in die Diskussion um die Aus
gleichssteuer, wenn man als Ersatzfaktor Jen 
Umsatz zur Besteuerung heranziehen will. Dann 
stellt sich die Frage: ist der Umsatz überhaupt ein 
Steuerkriterium? Der Bundesrat selbst sagt dazu 
auf der Seite 83 seiner Botschaft: ,,Dagegen darf 
der Gesetzgeber nach unserem Dafürhalten nicht 
auf die Minimalsteuer festgelegt werden. Trotz der 
Vorarbeiten der beiden Expertenkommissionen 
knnn die Zweckmässigkeit und Richtigkeit· einer 
Minimalsteuer von den Roheinnahmen der gesamten 
Aktiven heute noch nicht eindeutig bejaht werden ... 
Wir befinden uns also auf dem Wege durch den 
Nebel, von dem gestern der Herr Bundespräsident 
gesprochen hat. A.usserdem muss gesagt werden, 
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dass die \'oraus~et~ungen der gleichmässigen Be
steuerung erfüllt sind, denn im gleichen Alinea b 
erfolgt ja <lie Festlegung~ des Steuersatzes auf 7, 
bzw. 6% und zwar für alle juristischen Personen. 
Die Bestimmung ist deshalb überflüssig. Wir unter
ziehen uns dem, insofern nur der Reinertrag be
steuert wird und nicht auch noch <lie Rückvergü
tungen. Das tun wir, ob,vohl der neue Steuersatz 
uns gegenüber dem bisherigen Steuersatz eine 
Erhöhung von 4%, mit dem abgebauten Satz, auf 
7% oder 6% bringt. 

1'\-Iit dieser Bestimmung des Steuersatzes auf 
7 oder 6% ist die gleichmässige Besteuerung aller 
juristischen Personen auf Grund des · gleichen 
Steuersatzes festgelegt. Da]1lit ist die Voraussetzung, 
von der man immer spricht, eigentlich erfüllt. War
um will man denn diese Bestimmung hereinnehmen? 
\Veil man immer noch offenbar irgendetwas anderes 
im Schilde hat. Der Herr Bundespräsident - ich 
habe schon darauf hingewiesen -hat gestern gesagt: 
Niemand soll sich in das Ungewisse einer Nebel
landschaft begeben müssen; er soll \Yege benützen 
können, die ihm seit Jahren bekannt sind und die 
klar vor ihm liegen~ Er soll klar erkennen, wofür er 
seine Zustimmung gibt. Ich möchte feststellen: 
wenn es einmal notwendig ist zu sagen, dass man 
sich bei dieser Vorlage für etwas entscheiden soll, 
von dem man nicht weiss, für ,,·as man sich zu ent
scheiden hat, dann ist es diese Bestimmung. Hier 
liegt alles noch im Ungewissen, .in einer .Nebelland
schaft. :'.\1an benützt Wege, die man nicht kennt, die 
nicht etwa klar vor einem liegen. Gestern vormittag 
hat de~ Heri- Bundespräsident anlässlich der Dis
kussion über die Biersteuer gesagt, es gehe um das 
Recht und um den Grundsatz der gleichmässigen 
Besteuerung. Für dieses Recht aber und die gleich
mässige Besteuerung hat man für alle. juristischen 
Personen den 6- oder 7prozentigen Steuersatz. Für 
Verwirklichung des diskutierten ersten Absatzes 
kennt man aber in der Verwaltung nur einen \Veg, 
und das ist der über die _Besteuerung der Rück
vergütungen~ Irgend etwas anderes (wenigstens 
etwas Konkretes)i hat man in bezug auf diese 
Bestimmung bis heute nicht erfahren. :\Jan spricht 
auch davo_n, dass man eventuell die- sogenannte 
Eigenwirtschaftlichkeit mit dieser Bestimmung noch 
prüfen könne. Das ist übrigens eine sehr komplizierte 
Materie, es ,vürde zu ,veit führen, hier auseinander
zusetzen,• was man unter Eigenwirtschaftlichkeit 
versteht; Das_ ist ja noch lauge nicht !'bgeklärt. Die 
Herren ,·on der Verwaltung·können ja kaum an
nehmen,. dass sie eine Minimalsteuer einführen 
k_annten mit den Ersatzfaktoren, von denen . ge
sprochen wird. :Als Ersatzfaktor wird unter Öm
ständen die Besteuerung des Umsatzes verstanden. 
Dann haben wir die sogenannte Eigem,,;rtschaft
lichkeit. Glauben Sie, dass Sie eine derartige Be
stimmung in der Gesetzgebung durchsetzen kön· 
nen ? Sie' können das nur in der Gesetzgebung 
durchsetzen, wenn Sie wiederum allein die Genos
senschaften im Auge haben. Etwas anderes ist vor
erst nicht sichtbar. \Yir kommen mit dieser Bestim
mung einfach wieder vor eine Nebelwand, · ohne 
diese durchstossen zu können. 

Der Herr Präsident bat auf den Kanton Waadt 
hingewiesen und er hat gesagt, dass dort die )Iinimal
stcuer eingeifi:hrt worden sei. Das stimmt. Aber mit 
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der Einführung · der ~linimalstcuer · im Kanton 
Waadt ist auch die Besteuerung der Hückvcrgü
tungen gefallen. Das ist das \Vesentlichc, dns ist das 
Entscheidende. Ich habe in der Kommission gegen
über einem Antrag des sehr verehrten Kollegen 
:.\leier gesagt: ~chmeu Sie diese Bestimmung auf, 
abe1· nehmen Sie gleichzeitig die Bestimmung auf, 
dass damit auch Rückvergütungen und Rabatte 
der Konsumgenossenschaften nicht der Besteuerung 
unterliegen. Dann sind die Spiesse wieder gleich 
lang, dann können wir über die Annahme einer. 
derartigen Bestimmung sprechen. Dann kann man 
vielleicht den \Veg suchen, der im Kanton Waadt 
begangen worden ist, obwohl er von verschiedenen 
grundsätzlichen \Yegen abgeht; das muss man gleich 
auch feststellen. Wenn man schon das Beispiel 
Waadt anführt, dann darf man nicht die andere 
Seite weglassen, nämlich dieser entscheidende 
Grund, warum es möglich wurde, dass die Rück
vergütungen und Rabatte der Konsumgenossen
schaften dann von der Besteuerung ausgenommen 
wurden. 

Aus diesen Überlegungen - und nicht etwa, ,veil 
wir uns der gleichmässigen Besteuerung entziehen 
wollen - haben ,vir den Antrag auf Streichung des 
ersten Satzes in dem zur Diskussion stehenden 
Abschnittes gestellt. vVir unterziehen uns · der 
gleichmässigen Besteuerung, aber Sie können von 
uns nicht mehr erwarten, als was Sie von allen 
andern juristischen Personen erwarten. 

Hackhof er: Gestatten Sie mir im Hinblick anf die 
vorgerückte Zeit nur einige kurze Bemerkungen zu 
dem von Herrn Herzog soeben begründeten Antrag. 
Wie Sie gehört haben, möchte dieser Antrag den 
Satz, dass die juristischen Personen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform nach l\fassgabe ihrer wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit steuerlich möglichst 
gleichmässig zu belasten seien, streichen. Herr 
Herzog hat gefragt: \Vas will man eigentlich mit 
diesem Satz? Die Antwort ist einfach: Es handelt 
sich um die Aufnahme einer an sich selbstverständ
lichen_ Grundsatzes in bezug auf die Besteuerung 
der juristischen Personen. \Varum nahmen der 
Bundesrat und· die Kommissionsmehrheit diese 
Aufnahxµe vor ? Ganz einfach deswegen, weil bis 
heute dieses an sich selbstverständliche Prinzip 
nicht immer eingehalten worden ist. 

Der Antrag der Minderheit bedeutet offenbar 
gnr nichts anderes, als dass man bewusst und aus
drücklich sich auch für die Zuku~1rt wcigP.rt, der 
steuerlichen Gleichbehandlung nach ~fassgabe der 
wirklichen Leistungsfähigkeit ohne Rücksicht auf 

.die Rechtsform seine Zustimmung zu erteilen. Ich 
sehe die Konsequenz in den Ausführungen des 
Kollegen Herzog nicht recht, wenn er erklärt, es 
gehe ihm nicht um eine Vorzugsstellung für die 
Genossenschaft, und er trotzdem die Festlegung 
dieses Prinzips in der Verfassung abll'lmt. -Es 
scheint mir, dass man doch die Privilcgierung der 
genossenscha!tlichen Grossbetriebe des Detailhan
dels nicht aufgeben will; man will diese im Gegenteil 
in der bisherigen \Veise noch verstärkt fortführen. 
Das erse4cn Sie aus dem Antrag auf Ausnahme der 
Rückvergütungen und füi.battc. 

Die praktische Bedeutung der i\Ichrhcitsformu
lierung, wie sie jetzt zur Diskussion steht, darf 
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. 
sicber nicht überschätzt werden. Denn, wie von den 
Herren Kommissionsreferenten eben erklärt worden 
ist, vermöchte sie das Hauptziel des Experten
berichtes zur :\Iotion Piller, die richtige steuerliche 
Erfassung der genossenschaftlichen Grossbetricbe, 
noch nicht zu realisieren. Herr Herzog hat soeben 
vom Antrag i\Ieyer/Burgdorfer in der Kommission 
gesprochen. Dieser Antrag sah die Einführung einer 
Minimalsteuer vor. Er wurde schon in der Kom
mission abgelehnt, und zwar offenbar - wie wir 
gehört haben - teilweise wegen mangelnder Klarheit 
und wegen befürchteter technischer und wirtschaf t
licher Schwierigkeiten. Es ist deshalb um so mehr 
gerechtfertigt, in die neue Finanzordnung den bisher 
nicht eingehaltenen Grundsatz aufzunehmen, dass 
mindestens· im Rahmen der traditionellen Steuern 
die Erfassung der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit der Betriebe realisiert wird. Die Bundesver• 
fassung enthält bekanntlich noch weitere Grund
sätze, die wir auch als selbstverständlich betrachten 
und die sich trotzdem darin nicht schlecht aus
nehmen. Es sollte deshalb dem Bundesrat und der 
Kommissionsmehrheit meiner Meinung nach ge
folgt werden, wenn sie dieses Prinzip in der Ver
fassung verankern wollen. Sache der Ausführungs
gesetzgebung ist es dann, sorgfältig abzuklären, wie 
die bis heute privilegierten Rechtsformen richtig er
fasst werden können. 

Ich· bitte Sie deshalb, dem Bundesrat und der 
Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den Antrag 
der Minderheit abzulehnen. 

Präsident: Ich beantrage Ihnen, hier die Ver
handlungen über die Finanzordnung abzubrechen. 
Am Montag werden wir noch die Referenten und 
.den Vertreter des Bundesrates hören. 'Wir werden 
am Montag um 15.30 Uhr mit dem Geschäft 
,, Finanzhaushalt" fortfahren. 

Hier wird die Beratung abgebrochen. 
Ici~ le debat est interrompu 

-j 

Nachmittagssitzung vom 1. Juli 1957 
Scance du l•r juillet 1957, aprcs-midi 

Vorsitz - Presidence: Herr Condrau. 
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Abschnitt I 

Art. 41ter, Abs. 3, lit. b 

Chapitre I 

Art. 41ter, al. 3, lit. b 

Fortsetzung - Suite 

Präsident: Wir sind am letzten Freitag bei Arti
kel 41ter, Absatz 3, Litera b, stehengeblieben, und 

· zwar beim ersten Antrag Herzog, der den ersten 
Satz dieses Alineas streichen will. Die Diskussion 
dazu ist geschlossen. Das vVort haben noch die Her
ren Referenten, sofern sie es wünschen, und der 
Herr Bundespräsident. 

Hauser, Berichterstatter der :Mehrheit: Herr 
Herzog beantragt, den ersten Satz dieses Alineas zu 
streichen, :welcher bestimmt, dass juristische Perso
nen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform nach · 
Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistung:,:fähigkeit 
möglichst gleichmässig zu besteuern sind. Der 

. Grund, weshalb diese Bestimmung in die heutige 
Verfassungsvorlage aufgenommen wurde, findet sich 
in der von den eidgenössischen Räten in der Herbst
session 1953 angenommenen Motion Piller. Bekannt
lich hat diese )Iotion den Vorsteher des Finanz- und 
Zolldepartementes veranlasst, eine Expertenkom
mission einzusetzen, die in ihrem Bericht vom 
15. Februar 1955 eine :,1~:iimalsteuer vom Jahres
umsatz und vom gesamten investierten Kapital vor• 
schlug. Wie bereits die Diskussion gezeigt hat, ist 
das Problem der Einführung einer :\Iinimalsteuer 
noch nicht genügend abgeklärt. Es wurde deshalb 
davon Abstand genommen, eine solche Steuer in die 
Verfassungsvorlage aufzunehmen. Der Verzicht auf 
eine· Minimalsteuer hindert aber nicht, dem von 
Ihrem. Rate im Jahre 1953 beinahe einhellig ge
äusserten Willen, eine gleichmässige steuerliche 
Belastung der Erwerbsunternehmungen nach Jlög
lichkeit zu verwirklichen, in der Verfassung Aus• 
druck zu geben. Auf Grund des Ihnen vorgelegten 
Verfassungste.-i:tes kann eine :\Iinimalsteuer nicht 
eingeführt werden. Es wird vielmehr Aufgabe der 
Ausführungsgesetzgebung sein, bei der Ausgestal
tung der Reinertrags• und Kapitalsteuer für eine 
möglichst gleichmässigc Belastung der juristischen 
Personen zu sorgen. Der Verfassungsg-rundsatz ist 
somit für den Gesetzgeber ein ,v egweiser, sich bei 
der Ausarbeitung der einzelnen Gesetzeshestimmun• 
gen jederzeit die Notwendigkeit der steuerlich 
gleichmässigen Behandlung der Erwerbsunterneh
mungen vor Augen zu halten. 

Die Kommission empfiehlt deshalb Ablehnung. 



Finances federales 

M. Giasson, rapportcur de la majoritc: La lcllrc 
b, du troisieme alinea de l'article li1ter, fait obliga
tion, dans sa premiere phrasc, au legislnteur de faire 
en sorte que les personnes morales, quelle que soit 
leur forme juridique, soient imposees, selon leur 
-capacite cconomiquc, de maniere aussi equitable que 
possible. La majerite de votre commission Yous 
propose d'accepter cette premiere phrase selon Je 
projet du Conseilf ederal etde rejeter, par consequent, 
Ja proposition de la minorite defendue par :\L Herzog 
et sept de ses collegues; qui entendent la biffer. 

Voici, brievement enumerees, les raisons qui 
militent en faveur de la proposition de la mnjorite: 

1. La premiere phrase de la lettre b represente 
t1ine maxime de politique legislative decoulant du 
principe constitutionnel de l'egalite devant la loi 
(art. 4 de la Constitution federale). 

2. Elle repond a la motion Piller, acceptee par les 
Chambres federales mais sans aller jusqu' a l'institu
tion d'un impot minimum, c'est-a-<lire jusqu'a une 
charge compensatoire, par exemple sur les revenus 
bruts et l'ensemble de l'actif, comme l'aura,it desire 
la commission d'experts qui a etudie la dite motion. 

3. kll ne suffit pas, pour obtenir l'imposition aussi 
egale que possible des personnes morales, de declarer 
determinants, pour toutes ces personnes, autant que 
possible le meme benefice, le m~me capital, les 
memes regles de calcul et les m~mes tarifs d'impöt. 
Le_ principe fixe, a savoir «d'une maniere aussi egale 
que possible», ne doit pas forcement aboutir a un 
systeme d'imposition ou toutes les personnes mora
les avant un benefice de meme niveau de,Taient 
auss( payer des montants d'impot de m~me niveau. 
Une prestation fiscale identique ne constitue pas, 
du fait meme, une charge fiscale identique. En re
vanche, en etablissant que toutes «les person~es 
morales, quelle que soit leur forme juridique, doi
vent etre imposees ... de maniere aussi egale que pos
sible», le texte propose donne, en particulier, comme 
but a la legislation d' execution d' eliminer, autant que 
possible, la diversite regnant en matiere d'imposition 
des personnes morales selon le droit qui regit l'impöt 
actuel pour Ja def ense nationale. 

Aujourd'hui, compte tenu de la reduction deci
dee en decembre 1955, les societes anonymes, les 
societes en commandite par actions et les societes a 
responsabilite limitee paient un impöt sur Ie benefice, 
calcule d'apres la rentabilite du capital propre, qui 
va de 2,7 a 10,8% et un impot proportionnel de 
0,675°/00 sur le capital; les societes cooperatives 
payent un impöt proportionnel de 4,05% sur le 
rendement netet un impöt proportionnel de 0,675¾0 -

' .-,~r. la io,stune; . enfin, les associations et fondations 
payent - comme les personnes physiques - un impöt 
sur le revenu allant jusqu'a 8,775% selon l'augmen
tation du revenu et un impöt progressif sur Ia for-
time allant jusqu'a 3,15°/00• · 

Cette situation poi;tule precisement Ja recherche 
~ l'egalife de Ta char.ge grevant les personnes mora
les en les assujettissant toutes desormais a l'impöt 
pour la dMense nationale sur les memes objets 
(henefice et capital), d'apres les memes regles de 
calcul et aux memes tarifs. 

Cependant, le principe de l'egalite de la charge 
fiscale pour toutes les personnes morales, d'npres la 
teneur proposee par le projet qui vous est presente 
par la majorite de ia commission, n'a pas unc valeur 
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nbsoluc. D'unc part; on prcscrit sculcmcnt au lcgis
lateur d'imposcr lcs personnes morales <<d'une ma
niere aussi egale que possible»; l'egalite doit clone 
restcr dnns le <lomainc de la possibi!ite, c'est-a-dire 
d_e l'objectiYit~. i\Jais surtout on exige que l'imposi
t~on des personncs morales soit aussi egale que pos• 
s1ble <<selon leur cnpacite econoinique». L'imposition 
aussi egale que possible est clone comprise comme un 
moyen de frapper toutes les personnes morales selon 
l~u.r capacite economique. II s'ensuit qu'une impo
sit1on des personncs morales sur les memes objets,. 
d'apres les memes regles de calcul et aux m~mes 
tarifs ne peut entrer en ligne de campte dans Ja 
mesure ou elle n'aboutirait pns a une imposition 
selon la capacite economique. 

C'est pourquoi, aux yeux de In majorite de la 
commission, le projet du Conseil föderal, c'est-a-dire 
la premiere phrase de la lettre b de cet alinea 3, doit 
etre ncceptee et la proposition de In minorite, defen
clue par ::\1. Herzog et sept de ses collegues, rejetee. 

Bundespräsident Streuli: Herr Herzog vertritt 
die Ansicht, der mehrfach zitierte Satz cles Arti
kels 41ter, Absatz 3, Litera b, enthalte eine blosse 
Deklaration, die an sich schon nicht notwendig seL 
Sie sei aber hier im Gegenteil nicht imr nicht not
wenig, sondern geradezu überflüssig, weil der Grund
satz mit der Festsetzung des gleichen Steuersatzes 
für Aktiengesellschaften und Genossenschaften he• 
reits verwirklicht sei. 

\Venn man trotzdem daran festhalte, so sei es 
offenbar aus einer ganz bestimmten Absicht. Ich 
vermag die Auffassung von Herrn ~ational1·at 
IIerzqg nicht zu teilen und muss daher mit den 
Herren Referenten beantragen, seinen Antrag abzu
lehnen. 

Einmal handelt es sich hier um einen richtigen, 
echten Verfassungsgrundsatz; es ist ein Grundsntz, 
wie die Verfassung auch andere aufweist, zum Bei
spiel Artikel 4 der Bundesverfassung: Alle Schwei
zer sind vor dem Gesetze gleich. Es ist geradezu 
Aufgabe der Verfassung, bestimmte Grundsätze 
festzulegen und damit für den Gesetzgeber verbind
lich zu erklären. Das geschieht auch hier, und man 
könnte sogar sagen, dass dieser Snlz eine \Veiter
entwicklung ...-011 .Artikel 4 der Bundesverfassung 
auf dem besonderen Gebiet der Besteuerung ist; er 
setzt dl'n l\fassstnb der Besteuerung fest, nach tlcm 
die Gleichheit der Besteuerung der juri,;tischen Per
sonen zu messen ist: nämlich nach der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit. 

Dieser Grundsatz knnn nicht hckämp!t werden. 
Er ist ein Grundsatz lies mo<lt>ruen Steuerrechtes. 
Herr Nationalral Herzog hnt das übrigens auch 
nicht getan, sondern sich nusclrücklich mit Jer 
gleichmässigen steuerlichen Belastung nach Muss
gabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einver· 
standen erklärt. Hier hat aber der Satz noch eine 
hesonclere praktische Bedeutung. Es he.üehen wider
strebende Interessen. Die Kreise der Konsumgenos
senschaften, <lie Herr Nationalrat Herzog vertrilt, 
wenn er von „wir" sprnch, wollen Jie nncke1•stat
tungen und Rnbutlc ausdrücklich in der Verfassung 
vo11 cler Besteuerung aus:ieluncn. Der Schweizt•ri
sche Gewerbe,·erbancl aber will cl::i,-; Gef!enteil. fü•i 
der Finuuivorlnge '\'Oll H)53 haben di,·se Kreise :111c!t 

l•i1w entsprechende Vorschrift dürchgt•sctzt. In dt~r 
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Abstimmungsvorla~e vom 6. Dezember 1053 lautete 
der entsprechende Artikel /i2quinquics in seiner 
Litera b: ,, ... sowie von dem 5% übersteigenden 
Teil der Rückvergütungen und Habatteu auf Wa
renbezügen". 

Aus diesem Widerspruch sind wir bis jetzt nicht 
herausgekommen, sehr zu meinem Bedauern und 
obwohl ich mir grosse .Mühe gegeben habe, die Par
teien ~inander näherzubringen. So ist der Bundesrat 
dazu gekommen, den Grundsatz der gleichmässigen 
Besteuerung in die heutige Vorlage aufzunehmen. 
Dieser Verfassungsgrundsatz ist zum Vorteil beider 
Parteien. Jede von ihnen kann sich darauf berufen. 
Auch die Genossenschaftskreise und der VSK kön
nen sich darauf berufen, wenn der Gesetzgeber 
etwas bestimmen wollte, von dem sie dartun kön
nen, dass es dem Prinzip der gleichmässigen Bela
stung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
nicht entspricht. 

Wie die gleichmässige Besteuerung erfolgen soll, 
das wird der Gesetzgeber sagen müssen. \Vic er es 
tun kann und tun soll, weiss ich nicht, noch nicht. 
Denn es wird noch eine weitere grosse Vorarbeit zu 
leisten sein, an der alle beteiligten Kreise, Gewerbe
verband, VSK und andere, mit ihren Darlegungen 
und ihrem Zahlenmaterial zu ·worte kommen sollen. 
Die Arbeit der Kommission für die .:\Iotion PiJler 
brachte eine wertvolle erste Abklärung. Aber sie 
war erst ein Anfang. 

Die weitere Bearbeitung wird sich auf den 
Grundsatz, der nun in die Verfassung geschrieben 
werden soll, zu stützen haben. \Venn Sie den Grund
satz annehmen, so sagen Sie damit eh...-as absolut 
Richtiges und Unanfechtbares. Sie präjudizieren 
damit nichts. Es ist aber nicht richtig, dass damit 
ein Hintertürchen geöffnet ,,.-erden soll. Die Frage 
der Rückerstattung und Rabatte, die in diese Dis
kussion hineinspielt, soll nicht präj udizicrt werden. 
Darum schlägt der Bundesrat übergangsweise die 
Weiterführung der heutigen Regelung vor, und er 
ist einverstanden ipit dem Kommissionsantrag, den 
Steuersatz zu mildern~ wie dies auch in anderen Be
stimmungen unserer Vorlage der Fall ist. 

Die Auffassung von Herrn Herzog} diese Ver
kündung sei auch deshalb unrichtig, weil mit der 
Festsetzung eines einheitlichen Steuersatzes von 6 
oder 7% schon alles geregelt und erreicht ist, ist 
ebenfalls unrichtig. · 

Wohl stellt die Satzvereinheitlichung einen wich
tigen Schritt in der guten Richtung dar, aber nicht 
den einzigen. Es muss auch der Reinertrag gleich
mässig ermittelt werden, denn <ler wirkliche Rein
ertrag gilt als einer der besten Massstähe der wirt
!chaftlicheu Leistungsfähigkeit. Und in diesem Zu
sammenhang stellt sich die Frage, ob zum ausge
'\\icsenen Reingewinn noch andere .Bestandteile 

. dazugezählt werden müssen, die aus ir~ndeinem 
Grunde darin nicht enthalten sind. ., 

Diese Frage, die steuerrechtlich richtige Erfas
sung des Reingewinns, ist wohl eine der vielfältig
sten in Steuerrecht und Steuerpraxis. Die Behand
lung der Hückcrstattungcn und Rabatte gehört 
dazu. Deshalb muss die )Iö~lichkeit grundsätzlich 
gewahrt bleiben, denjenigen Teil der Rückerstattun
gen, der Reingewinnverteilung darstellt, zum Rein
ertrag hinzuzurechnen. \Yas Heingewinn ist, saaen 
die Verfassungsvorschriften über die Vereinh~it~ 

lichung des Steuersatzes - G% oder 7% - nichL 
Diese Bestimmung löst allein daher das Problem 
noch nicht und macht somit auch den Satz, den 
Herr Herzog streichen will, nicht überflüssi~. 

In diesem Zusammenhang ist noch folgendes 
auszuführen: Iri der Herbstsession 1953 haben die 
eidgenössischen Räte eine :\lotion Piller erheblich 
erklärt, in welcher der Bundesrat eingeladen wurde, • 
den Häten wirksame :\Iassnahmen fiskalischer ~atur 
vorzuschlagen, um eine gleichmässige steuerliche 
Belastung sämtlicher Erwerbsunternehmungen zu 
verwirklichen. In Ausführung dieses ~\uftrages habe 
ich schon 195ft eine Expertenkommission ernannt. 
In langer und sorgfältiger Arbeit hat sich diese mit 
dem Problem au~cinandergesetzt. In ihrem Bericht 
vom 15. Februar 1955 schlug sie vor, für alle juristi
schen Personen eine :\-Iinimalsteuer vom Jahresmn
!satz und vom gesamten investierten Kapital einzu
führen. 

Die Diskussionen um diesen Expertenbericht 
haben ergeben,. dass die Minimalsteuer, die mir per
sönlich durchaus sympathisch ist, ihre Vor.lüge hat, 
aber bis zur Stunde hinsichtlich der Durchführbar
keit noch erhebliche sachliche und technische 
Schwierigkeiten bietet. 

Der Bundesrat hat deshalb davon absehen müs
sen, in der Yerfassungsvorlage das Prinzip der ~fini
malsteuer zu verankern. Die ;\{ehrheit Ihrer Kom
mission ist dieser Auffassung gefolgt. 

Der Bundesrat empfiehlt Ihnen aus allen <liescn 
Gründen, den Antrag der Kommissionsminderheit 
auf Streichung des ersten Satzes von Artikel 41tcr, 
Absatz 3, Litera b, abzulehnen. · 

Präsident: Bevor wir zur Abstimmung über
gehen, möchte ich unserem Kollegen, Herrn Natio
nalrat Frei, zum 60. Geburtstag gratulieren. (Bei
fall.) 

Bei Artikel 41ter, Absatz 3, Litera b, steift Herr 
Herzog den Antrag, den ersten Satz zu streichen. 
Die Kommissionsmehrheit und der Bundesrat bean
tragen Ihnen, diesen Absatz beizubehalten. 

Abstimmung - V ote 
Für den Antrag <ler '.\fehrheit 
Für den 1. Antrag der Minderheit 

70 Stimmen 
51 Stimmen 
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Art. 41 /er, Abs. 5 
Fortsetzung ...:. Suite 

Fischer-Bern, Berichterstatter der Minderheit II: Es 
handelt sich um die Genossenschaftsbesteuerung, die in 
diesem Saale in früheren Debatten über die Finanzordnun
gen nach allen Kanten abgewandelt worden ist. Sie wissen, 
dass das Gewerbe immer beanstandet hat, dass die genossen
schaftlichen Grossbetriebe steuerlich nicht richtig erfasst 
werden. Diese Angelegenheit ist in den fünfziger Jahren 
durch eine Motion von Herrn Ständerat Piller. der auch in 
diesem Rate zugestllllJT'~ ···erden ist, einer Expertenkom
mission zu einem genauen Studium überwiesen worden. 
Diese Expertenkommission zur Behandlung der Motion 
Piller wurde präsidiert vom heutigen Bundesrichter Zwah
Jen, und es gehörte ihr vor allem auch der verstorbene Pro
fessor Imboden an. Die Kommission hat im Jahre 1955/56 
einen ausführlichen Bericht über dieses Thema verfasst. 

In der heutigen Verfassungsbestimmung - und in der 
Fahne sehen Sie, dass der Bundesrat diesbezüglich nichts 
ändern will - steht der schöne Satz, dass die juristischen 
Personen, ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, nach Mass
gabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gleichmässig 
zu besteuern sind. Diese Selbstverständlichkeit wird nun 
aber durch einen Passus im genau gleichen Absatz des 
genau gleichen Artikels wieder illusorisch gemacht. Es 
steht nämlich am Anfang des Absatzes 5. dass die juristi
schen Personen nach Massgabe ihres Reinge-. ..,innes un<l 
des Kapitals sowie der ausgewiesenen Reserven besteuert 
werden sollen. Nun ist es vollständig ausreschlosscn, die 
nicht gewinnstrebigen Unternehmungen, eben die Genos
senschaften, auf Grund der Reinertragsbesteuerung zu 
erfassen, und zwar aus dem ganz eint·achen Grund. weil 
diese genossenschaftlichen Grossbetriebe keine cder nur 
geringe Gewinne machen wollen; und weil sie keine Gewinne 
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realisieren, stösst der Fi;kus ins Leere, wie die Kommission 
zur Behandlung der f\fotion Piller erklärt hat. Ich werde 
Ihnen jetzt einmal einige Sätze aus diesem Bericht der 
Expertenkommission zur Behandlung der Motion Piller 
atJs dem Jahre 1955 vorlesen. Sie hören es hier mit sehr 
schönen und sehr klaren Worten, was gemeint ist: 

«Für nicht gewinn~trebige Unternehmungen ist der 
ausgewiesene Reinertrag nicht diejenige Grösse, die den 
angestrebten und erreichten wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmung repr:bentativ zum Ausdruck bringt. Die 
Gewinnrechnung ist ein Zerrbild. Wird die Besteuerung 
vorwiegend vom ausgewiesenen Reinertrag abhängig ge
macht» - das ist dcr Fall auf Grund der Verfassungsbe
stimmung, wie sie Ihnen vom Bundesrat vorgelegt worden 
ist -, «so stösst der Fiskus notwendigerweise ganz oder 
teilweise ins leere. Das ausschliessliche Abstellen auf 
Ertrag und Kapital in der Besteuerung», wie dies eben im 
Vorschiag des Bundesrates steht, «bewirkt zwangsläufig 
eine Privilegierung der nicht gewinnstrebigen Unterneh
mung (also der Genossenschaften). Eine besondere Unter
nehmungsart wird nicht entsprechend ihrem Leistungs
\'ermögen, der ihr innewohnenden Ertrag$l)otenz belastet. 
Eine sich ausschliesslich an die Faktoren Kapital und Ertrag 
haltende Steuerordnung muss gegenüber Unternehmen, 
die einen andern Zweck verfolgen als den der Gewinn
erzielung und deren Erfolg in anderen Gegebenheiten zum 
Ausdruck gelangt als im Ertrag und im Eigenkapital, ins 
leere greifen. Die überkommene Steuerordnung bleibt nur 
solange richtig, als es auch richtig ist. dass alle Betriebe 
bestrebt sind, entsprechend ihren Fähigkeiten und Jvlöglich
keiten Ertr.1g zu erzielen. Entfällt indessen diese Voraus
setzung, dann muss die auf Gewinn und Kapital aufbauende 
Steuerordnung einseitige Wirkung entfalten. Die nicht 
gewinnstrebige, aber dennoch gewinnfähige Unternehmung 
wird bevorzugt. Dies ist insofern nicht gerechtfertigt,. als 
auch ,die nicht gewinnstrebige Unternehmung in.. Konkur
renz mit den gewinnstrebigen Unternehmungen tritt und 
zu deren Lasten einen Teil des wirtschaftlichen Gesamt
substrates schmälert. Wird die nicht gewinnstrebige Unter
nehmung fiskalisch geschont, so ist die Steuerordnung nicht 
mehr wettbewerbsneutral. Sie begünstigt einen bestimmten 
Unternehmungstypus auf Kosten der andern und schalTt 
eine nicht begründbare steuerliche Differenzierung. Soweit 
daher das Bundessteuerrecht die steuerliche Leistungs
fähigkeit der Unternehmung ausschliesslich am Gewinn 
und am Eigenkapital misst, ergeben sich aus der überkom
menen Ordnung angesichts der wachsenden Bedeutung der 
nicht gcwinnstrebigen Unternehmung zwangsläufig Un
gleichheiten.>> Soweit der Expertenbericht zur Behandlung 
der Motion Piller. 

Der Herr Präsident hat heute gesagt, es handle sich hier 
um Gewerbepolitik. und Herr Wyss hat in seinem Votum 
gestern erklärt, es sei eine Diskriminierung der Genossen
schaften. Es handelt sich tatsächlich in dem Sinne um Ge
werbepolitik, dass wir vom Gewerbe aus verlangen, dass 
die genossenschaftlichen Grossbetriebe steuerlich nach 
Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfasst 
werden. Jch glaube nicht, dass man diesem Postulat etwas 
. vorwerfen kann. Es ist meines Erachtens selbstverständlich, 
so selbstverständlich. dass der Bundesrat es ja in die Ver
fassur.gsbestimmur.g aufnimmt. Aber durch den vorher
gehenden Satz wird ja dessen Realisierung wieder illuso-
risch gemacht. . 

Nun haben wir im L:i.ufe der letzten 15 Jahre \'erschie
dene Erfahrungen mit dieser Minimalsteuer, die die Kom
mission zur l\fotion Piller vorschlägt, machen können, und 
zwar ist die .Minimalsteuer bereits in 8 Kantonen eingeführt 
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worden. Es handelt sich um eine subsidiäre Steuer, die nur 
dann in Kraft tritt. wenn die normale Besteuerung ein Mini
mum unterschreitet. Diese subsidiäre Besteuerung basiert 
zur Hauptsache auf dem Umsatz - um damit eine Frage des 
Herrn Präsidenten von heute morgen zu beantworten - und 
zum Teil auf den Liegenschaften. Es sind eine Reihe von 
Kantonen, in denen das System spielt-. Es ist deshalb nicht 
einzusehen, warum man auf Bundesboden hier immer noch 
den Standpunkt vertreten kann (wie es in der Kommission 
von sciten der Ver.valtung aus getan worden ist), dass die 
Sache noch zu wenig abgeklärt sei, nachdem in einem 
Drittel der Kantone die ganze Geschichte funktioniert. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Es geht nicht 
darum, dass irgend jemand zusätzlich belastet werden soll; 
die Minimalsteuer hat übrigens nicht nur für die Genossen
schaften zu gelten, sondern auch für die Aktiengesellschaf
ten, für alle juristischen Personen selbstverständlich. Es 
geht auch nicht darum, dass jemand privilegiert werden 
soll durch diese Verfassungsbestimmung, die ich im Namen 
der Minderheit vorschlage, sondern darum, da~s endlich 
einmal ein kleiner Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit 
gemacht wird. 

Wir sind uns darüber klar, dass gestützt darauf dann 
noch ein Gesetz erlassen werden muss. Aber das wollen 
Sie ja; Sie haben ja heute morgen verschiedentlich dem 
Prinzip zugestimmt, dass man hi;r nur Verfassungsbestim
mungen aufnehmen soll. Das wird hier vorgeschlagen; in 
der Folge kann der Rat dann auf Grund der Vorschläge des 
Bundesrates sich noch zur Gesetzgebung über diese Mini
malsteuer äussern. 

Ich möchte Ihnen im Namen der Minderheit beantra
gen, diesem Passus zuzustimmen, wonach die juristischen 
Personen nach dem System einer Minimalsteuer auf Grund 
von Ersatzfaktoren behandelt werden können. 

Weber Max: Ich glaube, dass die Befürworter dieses 
Antrages sich nicht ganz im klaren sind über dessen Aus
wirkungen. lch möchte Herrn Fischer sag.:n, dass er hier im 
wahren Sinne ein Kuckucksei ins Nest legt. In welches 
Nest? In verschiedene Nester, nicht nur in das der Kon
sumgenossenschaften, sondern besonders auch ins Nest 
der landwirtschaftlichen Genos•enschaften - die Land
wirte sollen sich genau merken, /<!SS sie wahrscheinlich die 
Erstbetroffenen wären -, aber auch ins Nest einer Reihe 
von mittelständischen Unternehmungen. Ja, Herr Fischer, 
Sie würden nachher die Antwort bekommen, wenn Ihr 
Antrag durchgehen würde. Das kann auf Grund einiger 
kantonaler Gesetze festgestellt werden, die übrigens sehr 
verschiedenartig ~ind. Ich glaube, man kann nicht alle acht 
Kantone als Beispiel für die Minimalsteuer anführen; zum 
Teil sind das reine Grundstücksteuern; diese haben einen 
ganz andern Charakter. 

E,; ist ermittelt worden - aus zwei Kantonen weiss ich 
das -, dass vom Ertrag der Minimalsteuer höchstens ein 
Drittel von Genossenschaften stammt, zwei Drittel oder 
die grosse Mehrzahl des Ertrages stammt von Nich!genossen
schaften, von Aktiengesellschaften. Darunter befinden sich 
Hotels, Garagen, befinden sich baugewerbliche Unterneh
mungen, Herr Fischer. Es ist also falsch, wenn Sie glauben, 
dass Sie damit die Genossenschaften treffen, besonJers die 
grossen Genossenschaften, das stimmt gar nicht, denn diese 
bezuhlcn genügend Steuern. Das können Sie nachlesen in 
den Jahresberichten. 

Ich behaupte, dass dieser Antrag oder diese Minimal
steuer ein Fremdkörper ist in der eidgenössischen Steuer
gesetzgebung, und übrigens finanzpolitisch - das kann der 
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Herr Bundesrat bestätigen - ohne jede Bedeutung ist. D.er 
Ertrag wiirc so gering. dass sich die administrativen Auf
wendungen kaum lohnen würden. Es ist keine Steuer, son
dern es ist eine gewerbepolitische Massnahme. Zahlen 
Genossenschafte!} wie die M igros zu wenig Steuern? Es 
kommt vor, dass bei der Steuerausscheidung Mängel be
stehen, d;1ss eine Unternehmung- Migros-Genossenschaft, 
es kann auch eine Aktiengesellschaft sein - an ihrem Haupt
sitz viel Steuern zahlt und dass sie dann Lieferungen macht 
zu Preisen, die eine stärkere Belastung bei irgendeiner 
Filiale verhindern, und dass dann das betreffende Steuer
amt nicht im Bilde ist oder es nicht versteht, sich den rich
tigen Anteil von der Hauptsteuer der Unternehmung zu 
beschaffen. Die .Hauptsteuer wird vielleicht in Zürich be
zahlt. Dort wird sie natürlich gerne entgegengenommen. 
aber es .kommt dann vielleicht eine Gemeinde zu kurz. 
nicht weil zu wenig Steuern bezahlt werden, sondern weil 
am unrichtigen Ort die Hauptsteuer bezahlt wird. Ich sage 
nur: Das ist auch eine Möglichj(eit, und die gibt manchmal 
ein falsches Bild. 
· Nun hat Herr Fischer wieder das gesagt, was jene Exper

tenkommission ausgetüftelt hat. Diese hat den neuen Be
griff der «nicht gewinnstrebigen Unternehmungen» einge
führt. Ich behaupte, es gibt keine nicht gewinnstrebigen 
Unternehmungen, das heisst man muss richtiger sagen: 
Es gibt keine Unternehmung, die keinen Überschuss erzie- · 
len will, denn sonst gibt sie sich auf. Eine Unternehmung, 
die keinen Überschuss erzielt und erzielen wiJI, kann nicht 
weiter existieren. Sie braucht Mittel zur Investition, sie 
braucht Mittel, um sich weiter zu entwickeln. Es kann 
vorkommen, dass ein Künstler einmal auf ein Einkommen 
verzichtet, das ist schon vorgekommen~ Ich glaube, Yehudi 
Menuhin hat einmal ein Konzert gegeben zugunsten irgend
eines wohltätigen Zwecks. Er hat auf das Honorar ver
zichtet. Und nun könnte also die Steuerhoheit kommen und 
sagen: er hat verzichtet, er hat keinen Gewinn erstrebt, und 
wir belasten nun die 1000 Franken, die er hätte verlangen 
können, mit einer Steuer. Sie sehen, dass das ja ein Unsinn 
wäre. Aber es gibt keine derartigen wohltätigen Unter
nehmungen. Das kann ein Künstler machen, aber die 
Unternehmung macht das nicht, sie muss weiter existieren. 
Man kann sagen: es gibt «nicht gewinnfähige Unterneh
mungen», die nicht imstande sind, einen Ertrag oder einen 
Überschuss zu machen, aber nicht weil sie es nicht wolten, 
sondern weil sie nicht imstande sind dazu. 

Ich möchte auf die Vergleiche zwischen Selbständig
erwerbenden und Genossenschaften hinweisen. die in der 
«Gewerblichen Rundschau» gemacht worden sind. Diese 
sind vollständig abwegig. Es gibt bei den Selbständig
erwerbenden keine Betriebssteuer, sonst würde unter
schieden, was der Betrieb hereingebracht und was die Per
son des Selbständigerwerbenden verdient hat. Wenn Sie 
diese Ausscheidung machen, wird das Bild ganz anders, 

· und nur dann können Sie vergleichen zwischen dem Ertrag 
der Betriebssteuer des Selbständigerwerbenden und einer 
Genossenschaft. Sie müssen aber - wenn Sie diesen Ver
gleich machen wollen - in Betracht ziehen, dass die Genos
senschaft oder Aktiengesellschaft Angestellte hat und dass 
dieses Personal Steuern zahlt, der Geschäftsleiter, die Ange
stellten usw; Wenn Sie das zusammenzählen, dann bekom- · 
men Sie einen giinz andern Vergleich, und dieseF Vergleich 
wäre dan_n richtig. 

Nun heisst • es im Antrag, es sollen Ersatzfaktoren 
besteuert werden. Aber Herr Fischer sagt uns nicht. welches 
diese Ersatzfaktoren· sein sollen. Man spricht von Umsatz, 
und in einem Kanton wird der Umsatz besteuert. Aber der 

Umsatz ist total verschieden. Ich weiss nicht, ob Herr 
Fischer eine Ahnung hat von der Verschi~denartigkeit der 
Umsätze im Verhältnis zum Ertrag. Vergleichen Sie einmal 
den. Umsatz einer Unternehmung mit hochwertigen Pro
dukten, die sich nicht stark umschlagen. die sich vielleicht 
einmal im Jahr umschlagen, mit einer Gemischtwaren
handlung, die vielleicht dreimal im Jahr das Warenlager 
umschlagen kann, oder mit einem Lebensmittelluden, der 
einen !Ofachen Umschlag hat im Jahr; oder mit einem 
Selbstbedienungsladen, der vielleicht auf das Zwanzigfache 
kommt. Der Umsatz ist total verschieden. Sie können 
doch nicht eine Umsatzbesteuerung durchführen mit glei
chen Prozentsätzen. Man hat versucht - ich glaube im 
Kanton Waadt -, eine gewisse Differenziemng zu finden. 
Aber die genügt in keiner Weise. Oder nehmen Sie gar eine 
Bank: Es kann ja auch vorkommen, heute nicht, aber in 
einer andern Konjunktur, dass einmal eine Bank nicht 
gewinnfähig ist. Aber eine Bank macht einen Umsatz, der 
das Hundert-. ja Fünfhunderfache eines Ladenumsatzes 
betragen kann. Das ist also ein unmöglicher Ersatzfaktor. 
Man hat schon die Kapitalinvestierung vorgeschlagen. 
Auch die ist ausserordentlich verschieden. Es gibt Firmen. 
die keine Investitionen haben. Andere haben sehr grossc 
Investitionen. sind aber trotzdem mit Schulden belastet. 
und die Schulden werden hier nicht abgezogen, was voll
ständig ungerecht ist. 

Die Grundsteuer: Ich gebe zu, eine Grundsteuer kann 
als Gemeindesteuer einen gewissen Sinn haben, aber nicht 
als eidgenössische Steuer, die würde von den Kantonen 
nicht akzeptiert. Ich möchte sagen: Alles das, was hier vor
geschlagen wird als Ersatzfaktoren, hat mit der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit nichts, aber auch gar nichts zu 
tun. Sie haben deshalb in Ihrem Antrag einen Widerspruch, 
wenn Sie sagen, man soll nach der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit besteuern, wie das in die Verfassung aufge
nommen werden soll, und dann solche Ersatzfaktoren vor
schlagen, die mit dieser Leistungsfähigkeit gar nichts zu tun 
haben, mit der Gerechtigkeit erst recht nicht, Herr Fischer. 

Im Ausland gibt es keine solchen Steuern. Es gibt 
Gewerbesteuern. zum Beispiel in Deutschland: aber die 
haben einen ganz andern '.::Inn. 

Ich möchte Ihnen ab,• empfehlen, dics;:n Antrag abzu
lehnen. Wie gesagt, das ist ein Kuckuck.sei, das ganz andere 
trifft als die, welche Herr Fischer treffen will: und die Mini
malsteuer in der Verfassung würde für die ganze Vorlage 
eine schwere Belastung darstellen. Das möchte ich zum 
Schluss auch noch sagen. Dessen müssen Sie sich bewusst 
sein. Wenn Herr Fischer die Vorlage torpedieren will, dann 
soll er solche Anträge stellen. 

Etter: Ohne Zweifel rollt der Antrag von Herrn 
Dr. Fischer ein ganz grundsätzliches Problem auf. Dass 
dem so ist, geht ja wohl aus der Tatsache hervor. dass die 
Frage der steuerlichen Gleichbehandlung der juristischen 
Personen schon seit Jahren immer und immer wieder zur 
Diskussion steht und stets sehr hartnäckig vertreten, aber 
auch angefeindet wird. Wir haben das aus dem Votum von 
Herrn Kollega Weber erfahren. Wenn Herr Kollege Weber 
Gewerbekreise warnt, ein solches « Kuckm.:k:;ei » zu legen, 
dann möchte ich ihm sagen, er möge diese Sorge uns 
belassen: wir möchten mit diesem Kuckucksei jetzt einmal 
einen Versuch machen. 

Persönlich bin ich überzeugt, dass in der Frage der 
steuerlichen Gerechtigkeit etwas einfach nicht in Ordnung 
ist. Wenn wir nach dem Reinertrag und nach dem Kapital 
besteuert werden, dann ist es doch offensichtlich. dass 
Unternehmungen, die einen niederen Reingewinn auf ihre 
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Fahne geschrieben haben - rch möchte das unterstreichen-, 
steuerlich nicht gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit zum 
Zuge kommen. Das ist doch völlig klar. Und nun gl?.uben 
wir, dass Unternehmungen, die 1, 2 oder 3 Milliarden 
Franken Umsiitze erzielen, einfach doch ein bisschen mehr 
auf den Tisch des Vaterlandes, der KaiHone und der Ge
meinden zu legen hätten, als das bis heute geschieht. Die 
Studie des Gewerbeverbandes, die Herr Professor Weber 
hier angeführt hat, zeigt in der Tat eindeutig, dass hier und 
dort die Unterschiede nicht riesig gross sind, aber es geht 
doch wie ein roter Faden durch diese Expertise hindurch, 
dass von dieser Unternehmungsform im grossen und ganzen 
eben erheblich zu kleine Steuerleistungen erbracht werden. 
Ich persönlich bin mit Herrn Professor Weber der ?1.!einung, 
man sollte auch in diesen Dingen nicht dramatisieren. Ich 
will Ihnen gestehen, dass ich persönlich der letzte wäre, der 
etwa glauben würde, dass durch eine erhöhte Besteuerung 
nach Ersatzfaktoren dc:1.nn vielleicht auf der andern Seite 
die Leistungsfähigkeit dieses oder jenes Ladengeschäftes 
erheblich gesteigert würde. Ich glaube, dieser Illusion geben 
wir uns besser schon gar nicht hin! Ich meine, wir müssen 
hier bei der Sache bleiben. Dass aber Unterschiede beste
hen, die einfach in gewerblichen Kreisen frappieren, das 
müssen Sie begreifen. Ich bin der Meinung, dass, wenn wir 
hier den ganzen 1\forgen nach Steuergerechtigkeit gerufen 
haben, wir auch den :\1ut aufbringen sollten, mindestens 
in die Verfassung die Bestimmung aufzunehmen, dass man 
später auf dem Wege der Gesetzgebung zu einer steuer
lichen Regelung im erwähnten Sinne kommen könnte. 

Ich darf Ihnen sagen, dass diese Frage auch in unserer 
Fraktion eingehend besprochen wurde. Man hat angeführt, 
dass man damit auch die landwirtschaftlichen Genossen
schaften treffen könnte. Es mag Sie interessieren, dass 
unsere Fraktion mit sehr grosser Mehrheit beschlossen hat, 
dem Antrag auf Einführung einer Minimalsteuer nach 
Ersatzfaktoren zuzustimmen. (Zwischenruf Schütz: Aber 
ohne Bauern!) Ja, die grösseren Genossenschaften würden 
wahrscheinlich schon auch ein bisschen miteinbezogen. Ich 
möchte Ihnen aber die Frage stellen: Lohnt es sich, sich 
ständig sagen lassen zu müssen, man bezahle zu wenig 
Steuern, wenn unter Umständen der Unterschied ein ver
hältnismässig kleiner ist? Dann, glaube ich, :o~.nt sich 
dieser Einsatz wirklich nicht. 

Ich möchte Sie, meine Herren, und auch unsern Herrn 
Finanzminister bitten - ihm kann es ja recht sein, wenn wir 
ihm ein paar Kuckuckseier, das heisst ein paar Millionen 
mehr ins Nest legen -, hier nun die Dinge nicht zu dramati
sieren, sondern einmal Hand dazu zu bieten, dass nian diese 
Fragen in aller Seriosität und Gründlichkeit abklärt. 

Ich empfehle Ihnen Zustimmung zum Antrag von Dr. 
Fischer. 

Bicri: Herr Professor Weber hat den Unterschied in der 
Steuerbelastung von Genossenschaften einerseits und Er
werbsgesellschaften anderseits meines Erachtens etwas zu 
stark bagatellisiert. Ich kann mich kurz fassen, weil ich an 
die Geheimhaltungspflicht des Fiskalisten gebunden bin. 

~s wurd~ in einem bestimmten Fall - ich ,blicke jetzt 
über Ihre Köpfe hinweg, nicht ins Leere, sondern gegen die 
Tribüne, damit sich niemand betroffen fühlt und niemand 
an meinem Blick ablesen kann, wer dieser bestimmte Fall 
sein könnte - ausgerechnet, wie die Steuerbelastung ist 
a) als Rechtsform der. Genossenschaft (fiskalisch begün
stigt) und b) als Rechtsform einer Erwerbsgesellschaft 
(fiskalisch nicht begünstigt). Der Vergleich bezog sich nicht 
auf die Wehrsteuer. Das Resultat: Die Steuerbelastung 
wäre rund doppelt so hoch, wenn das sogenannte Genossen-
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schaftsprivi!eg nicht bestünde. Damit habe ich über die 
Berechtigung oder Nichtberechtigung des Genossenschafts
pri\'ilegs nichts gesagt. Das ist teilweise eine politische und 
teilweise eine wirtschaftliche Frag::. Niemand in diesem 
Lande ist zum Gewinnstreben verpflichtet. Aber ich darf, 
wiederum als Fiskalist, bemerken·- ich bin darin sicher 
einig mit Herrn Bundesrat Celio -: Wenn es in unserem 
Lande keine juristischen Personen ohne Gewinnstreben 
gäbe, dann hätten wir die Steuern nicht, die wir brauchen, 
um die Aufgaben zu finanziere!'!, die Sie in diesem Saale 
so freigebig beschliessen! 

Aus dem Text der Vorlage geht hervor, dass :1.lso unter 
anderem auf den Reinertrag abgestellt wird. Sollten sich in 
diesem Saale Vertreter von nichterwerbsträchtigen, nicht
gewinnstrebigen juristischen Personen befinden, so möchte 
ich ihnen vom Fiskus aus zurufen: Verschmähen Sie auf 
die länge den Reinertrag nicht; er tut Ihnen und dem Fiskus 
gut! 

Schütz: Ich könnte auf das Wort verzichten; ich wollte 
das schon unserem Kollegen Otto Fischer zuliebe tun. Nach
dem aber Herr Bieri als f'inanzvorstand gesprochen hat, 
möchte ich ihm doch einiges erwidern. 

Herr Bieri redet von Privilegien der Genossenschaften. 
Ich gebe ohne weiteres zu, dass im Kanton Zürich die Ge
nossenschaften privilegiert sind, dies aber nicht auf Grund 
des Wehrsteuergesetzes, Herr Bieri, sondern auf Grund der 
kantonalzürcherischen Verfassung! (Zwischenruf Bieri.) 
Das haben Sie nicht gesagt! Es ist ein Verfassungsgrundsatz, 
und den haben nicht die Sozialdemokraten gebracht (Zwi
schenruf Bicri: die Demokraten!), sondern die Demokraten, 
die Sie eben jetzt ja aufgefressen haben. 

Herr Bieri, Sie sind ja Finanzminister. Schlagen Sie 
doch einmal nach, was der Lebensmittelverein Zürich und 
andere, zum Beispiel Dcnner usw., an Steuern zahlen. Sie 
wissen so gut wie ich, dass der Lebensmittelverein Zürich 
mehr versteuert. Der Antrag Fischer könnte aber noch 
etwas anderes zur Folge haben, das uns sehr angenehm 
wäre. Wir müssen ja alle Rückvergütungen, die 5,5 % über
steigen, versteuern. Das macht einen ausserordentlich gros
sen Betrag aus. Wir führen auch bestimmte Aktionen durch. 
Diese Aktionen stehen zum Teil im Interesse der Landwirt
schaft. Ich bin zwar von keiner Genossenschaft angestellt, 
doch kommen solche Aktionen auch der Landwirtschaft 
zugute. Wenn wir nun beispielsweise in einer bestimmten 
Aktion das Obst oder die Aprikosen usw. mit einer Marge 
von 16% verkaufen, dann müssen wir davon noch rund 
IQ~,~ versteuern. obwohl wir in diesem Sektor nur rote 
Zahlen kennen. Rote Zahlen auf dem Obst und Gemüse 
kennt auch die Migros. Es wird überall nur mit Wasser ge
kocht. Darüber müssen wir uns im klaren sein (Heiterkeit). 
Wir haben eine Mischrechnung. Das gebe ich ohne weiteres 
zu. Letzten Endes kommt es aber doch darauf an, ob man 
im Interesse des Landesganzen wirtschaftet oder ob es in 
unserem Lande verboten ist, ohne genügende Gewinne 
Ges.:häfte zu machen. Ihr Votum, Herr Bieri, war ungefähr 
auf dieser Linie. Sie haben gesagt, es gingen immer weniger 
Steuern ein, wenn sich ein solches Prinzip durchsetzen 
sollte. Übrigens ist Ihre Rechnung falsch. Nehmen Sie 
die Milchgenossenschaften. Ich kenne mich auch da gut 
aus. Wie können diese nachher existieren, wenn man ihnen 
noch eine Sondersteuer aufoktroyiert? Diese Genossen
schaften haben ja jetzt schon die grössten Schwierigkeiten. 
Ich nehme nicht an, dass in diesem Saale ein Bauernver
treter diesmal mit Herrn Otto Fischer stimmen wird. Die 
Partei des Herrn Otto Fischer ist ja auch sehr unklug. Das 
hat man kürzlich in den Zürcher Wahlen erfahren. (Hciter-
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keit.) Man muss sich darüber im klaren sein, dass in dieser 
Sache auch andere Genossenschaften stark betroffen wer
den. Haben wir dafür überhaupt ein Interesse? Ich glaube 
nicht; wir haben vielmehr ein Interesse, dass dort, wo die 
Gesamtinteressen im Vordergnmd stehen, diese nicht beein
trächtigt werden. 

Ich habe schon betont, dass nebst den ordentlichen 
Steuern die Genossenschaften, die Rabatte gewähren, auch 
die Rabatte versteuern müssen, obwohl die Rabatte zum 
Teil von der Substanz stammen. Es ist nämlich unmöglich, 
billige Preise zu machen, Rabatte und gute Arbeitsverhält
nisse zu gewähren und dazu noch Gewinne zu realisieren. 
Man soll investieren, so gut man kann. Auch hier werden 
ja die Steuerkommissäre den Betrieb genügend durch
leuchten, um festzustellen, ob die Gewinne, die investiert 
worden sind, nicht doch noch steuerpflichtig sind. 

Ich glaube somit, dass auf diesem Gebiet das Prinzip 
der Steuergerechtigkeit bis jetzt absolut gespielt hat. Sollte 
man ein Gesetz erlassen, das nebst der Besteuerung der 
Rabatte und Rückvergütungen noch eine Sondersteuer 
einfilhren würde, müsste man sich fragen, ob man dem 

: Bundesrat weiterhin helfen will. Vor allem den Kollegen 
von der bäuerlichen Seite möchte ich sagen, dass sie dem 
Bundesrat gar nicht helfen würden, die Vorlage durchzu
bringen, wenn sie dem Antrag des Herrn Otto Fischer zu
stimmen sollten. 

Weber Max: Ich ergreife nur noch das Wort, um zu 
verhindern, dass die Herren Kollegen in einer falschen 
Auffassung befangen bleiben. Man hat jetzt von einer diffe
renzierten Besteuerung der Genossenschaften und der 
Aktiengesellschaften gesprochen. Das ist im Wehrsteuer
recht nicht mehr der Fall. Das kannten wir früher. Im 
jetzigen Text steht unter Lit. c: « Kapitalgesellschaften und 
Genossensch:iften entrichten vom Reinertrag (das betrifft 
die Akticng~ellschaften und die Genossenschaften genau 
gleich) 3 % Sondersteuer ... ». Die Aktiengesellschaften und 
die Genossenschaften werden also genau gleich behandelt, 
nicht wie in Zürich. Es ist eine Frage des zürcherischen 
Rechts, ob man da differenzieren will oder nicht. Die Ge
nossenschaften haben dann noch die Besteuerung des 
Rabettes, soweit er 5,5 ~,:; übersteigt. Die Genossenschaften 
sind also benachteiligt. Im übrigen sind sie aber den Aktien
gesellschaften vollständig gleichgn..stellt. Darüber müssen 
Sie sieb im klaren sein. 

Griitter, Berichterstatter der Mehrheit: Zu dieser Mini
malsteuer nach Ersatzfaktoren möchte ich nichts mehr 
·sagen. Ich habe schon heute morgen meine Meinung dazu 
geäussert. 

Noch einige Bemerkungen zum Minderheitsantrag III 
von Herrn Eisenring. Herr Eisenring hat gesagt, wir müss
ten einen Höchstsatz in die Verfassung aufnehmen, und 
zwar sowohl für die Wehrsteuer natürlicher Personen wie 
für die Wehrsteuer juristischer Personen. Er. hat erklärt. 
ihm sei es nicht darum zu tun, die höchsten Einkommen 
zu schonen; es gehe ihm vielmehr um eine staatsrechtliche 
Angelegenheit, nämlich darum, die Kantone lebensfähig zu 
erhalten. Wenn der Satz nicht nach oben fixiert sei, könnte 
ihn der Bund zum Nachteil der Kantone erhöhen. Herr 
Eisenring hat also zur Hauptsache staatspolitische Gründe 
in den Vordergrund geschoben. Herr Eisenring, ich habe 
mich sehr angestrengt, Ihnen zu folgen und Ihnen zu glau
ben. Der Glaube ist mir aber nicht recht g-zkommen. Cm 
Grunde genommen würden Sie sich jedoch, abgesehen von 
der Inkonsequenz, die wir begingen, wenn wir jetzt Höchst
sätze aufnähmen, die wir bei der Warenumsatzsteuer nicht 
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aufgenommen haben, den falschen Finger verbinden. Es ic;t 
nämlich den Kantonen gar nicht möglich, die höchsten Ein
kommen wirklich kräftig zu besteuern, weil es sich dabei um 
Leute handelt, die in andere Kantone flüchten können. In 
der Kommission wurde übrigens gesagt, es gebe immer 
noch einen Kanton in der Schweiz, der keine Erbschafts
steuer erhebt. Wenn also jemand billig sterben will, so 
kann er sich in diesen Kanton begeben. Wenn man nun 
hier das Maximum festlegte, könnte eine Situation eintre
ten, dass der Bund vermehrte finanzielle ~-litte! braucht. 
In Betracht käme die Warenumsatzsteuer, die jetzt sachlich 
nicht mehr beschränkt ist, und auf der andern Seite die 
Wehrsteuer. Dann hätte man im Bund, weil die Wehr
steuer nach oben begrenzt ist, nur noch die ~föglichkeit, 
die mittleren und unteren Einkommen zu belasten. Wie 
wollten dann die Kantone diese Belastung noch dazu
fügen? Das wäre absolut unmöglich. Ich glaube, die 
Wirkung Ihres Antrages, Herr Dr. Eisenring, wäre Ihrer 
Absicht gerade entgegengesetzt. Übrigens wird ja der 
Höchstsatz festgesetzt, aber in Artikel 8 der Übergangsbe
stimmungen, und dort gehört er auch hin. 

Ich empfehle Ihnen, die Anträge der Minderheit III, 
der Minderheit II und der Minderheit I abzulehnen. 

M. Schmitt-Geneve, rapporteur de Ja majorite: Je 
n'ajouterai rien a. ce que j'ai dit ce matin eoncernant la 
proposition d'un impöt minimum calcule a raide de facteurs 
de remplacement. Par contre, j'aimerais attirer votre atten
tion sur une particularite de la proposition faite par Ja 
minorite Ilf, qui consiste non plus a inscrire d'une fa~on 
definitive !es baremes dans la constitution, mais a. fixer Je 
taux ma.ximum jusqu'ä. concurrence duq1.1el la Confede
ration p:ut ta.xer quelqu'un. 

Le danger d'une teile fixation reside dans le fait que 
jusqu'ä. ce taux maximum, nous serions en mesure, par la loi, 
de modifier !es bil.remes intermediaires si Ja Confederation, 
par hasard, avait besoin de moyens nouveaux. Or, en 
ayant ce taux. maximum defini dans la constitution, nous 
ne pourrions, en modifiant la loi, que frapper les classes 
Jes moins favorisees et nous serions completement bloques 
dans cette libcrte d'appreciation que desire posseder Je 
Conseil federal. C'est dire que cette solution est pire. pour 
ce qui est du manque de liberte d'appreciation, que celle 
qui consisterait a inscrire tous les taux dans 1a consti
tution. 

C'est la raison pour laquelle je vous recommande, 
comme nous ravons fait en seance de commission, de re
jeter les trois propositions de minorite pour retenir le texte 
vote par Ja majorite. 

Bundesrat Celio: Zur Frage der Steuer nach Ersatz
faktoren: Ich betone, dass die Verfassung keinen Unter
schied zwischen der Besteuerung der Genossenschaft und 
der Aktiengesellschaft macht. Alle sind unter dem Begriff 
« Besteuerung der juristischen Personen » subsumiert. Wenn 
sich in der Belastung ein Unterschied zeigt. so nur deshalb, 
weil bei den Genossenschaften eine gewisse steuerliche 
Leistungsfähigkeit vorhanden ist. die aber nicht im Rein
ertrag und im Kapital zum Ausdruck kommt. Darall5 
resultiert für gewisse Genossenschaften die unterschiedliche 
Belastung. 

Man könnte stundenlang darüber philosophieren, ob 
der Handel, das Gewerbe und die Industrie unbedingt 
gewinnstrebig sein müssen, damit sie :steuern zu bezahlen 
haben. Es steht nirgends geschrieben. dass es verboten ist, 
nicht gewinnstrebig zu sein. Ich möchte jetzt nicht Namen 
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nennen. Ich kenne gewisse 'Talschaften. wo man sehr froh 
ist, dass es dort Genossenschaften gibt. die nicht gewinn
strcbig sind und daher noch einen Detailladen ofTen halten; 
denn die, welche auf Gewinn angewiesen sind, könnten 
das nicht mehr tun. Von diesem Standpunkt aus gesehen 
kann man jetzt nicht für die nichtgewinnstrebigen Unter
nehmungen eine Sondersteuer einführen. 

Ich glaube. man hat ziemlich stark übertrieben. Wenn 
man von nichtgcwinnstrebigen Unternehmungen spricht, 
denkt man an gewisse Grossbetriebe. Man hat mit der 
Steuerentlastung dieser Genossenschaften ziemlich stark 
übertrieben. Ich darf hier Zahlen nennen: ich bin nicht 
mehr an das Geheimnis gebunden, weil diese schon publi
ziert worden sind. Eine der grössten Genossenschaften 
der Lebensmittelbranche der Schweiz zahlt 19 Millionen 
Franken Steuern pro Jahr, wovon 4,5 .Millionen Franken 
Wehrsteuer. Diese Genossenschaft steht in bezug auf die 
Wehrsteuer weit vor den grossen Industriebetrieben unseres 
Landes. Man kann also nicht generell sagen, gewisse Gross
betriebe würden keine Steuern bezahlen. Zugegeben, es 
entstehen gewisse Konkurrenzverzerrungen. Aber das ist 
gegeben. 

Unter diesen Umständen hätte ich die grösste Mühe, 
Ihnen ein Gesetz vorzulegen, in welchem die Besteuerung 
nach Ersatzfaktoren vorgenommen wird, und zwar sowohl 
für die Aktiengesellschaften wie für die Genossenschaften. 
Wie würden Sie dann die vielen landwirtschaftlichen Ge
nossenschaften behandeln. die nicht gewinnstrebig sind, 
sondern den Landwirten einen Dienst erweisen wollen? In 
dieser Lage sind die meisten landwirtschaftlichen Genossen
schaften. Wie würden Sie die Partnerwerke in der Elektri
zitätswirtschaft behandeln? Auch diese sind nicht gewinn
strebig, sondern verteilen den Partnern die Energie. Müss
ten diese eine zusätzliche Steuer zahlen, weil die Dividende 
von 4 ~~- die sie verteilen, nur ein Bruchteil dessen ist, \vas 
aus dem Verkauf von Energie herausschaut? Diese Energie 
wird von den Verteilgesellschaften, also nicht von den 
Produktionsgesellschaften, in den Verteilgebieten verkauft. 

Dieses Problem reicht sehr weit. Es sut mir leid, der 
Bundesrat kann die 1\·finderheitsanträge der Herren Na· 
tionalräte Fischer und Etter nicht annehmen. 

7-ur andern Frage: fch will nicht wiederholen, was heute 
morgen und heute nachmittag von den Berichterstattern 
gesagt worden ist. Aber Herrn Nationalrat Eisenring bin 
ich eine Antwort schuldig. Er hat heute morgen eine merk
würdige Konstruktion vorgetragen und gesagt, der Bundes
rat habe eine Anrechnungssteuer vorgeschlagen. - Aber 
diese Anrechnungssteuer kann nicht eingeführt werden, 
wenn die Sätze in der Verfassung enthalten sind. In der 
Folge hat der Bundesrat die Anrechnungssteur fallen ge
lassen. Jetzt, ;-.rgumentiert Herr Nationalrat Eisenring 
merkwürdigerweise, könnten deswegen die Sätze in die 
Verfassung aufgenommen werden. Ich habe aber gesagt, 
die Anrechnungssteuer sei nur möglich, wenn die Sätze 
t:1icht in der Verfas5ung sind. denn bei der Anrechnungs
steuer brauchte 111an einen viel höheren Satz als Sie ihn in 
der Verfassung haben wollen. Ich sagte, wenn Sie nur 8 bis 
10% aufnehmen wollen, könne ich die Anrechnungssteuer 
nicht einführen. Achnlich können Sie, wenn Sie die Ansätze 
in der Verfassung drin haben. die Proportionalbesteuerung 
der Aktiengesellschaften nicht einführen. Sie können also 
nicht argumentieren: Weil der Bundesrat die Anrechnungs
steuer fallen liess, könne man die Sätze in die Verfassung 
hineinnehmen. Wir haben hierüber lange diskutiert, Sie 
haben mit über 100 Stimmen die Beseitigung der sachlichen 
Beschr'Jnkung bei der Warenumsatzsteuer beschlossen. 
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~fir scheint es nun unmöglich zu sein, b::i der Wehr
steuer eine andere Haltung einzunehmen. Politisch ist das 
sicher nicht tragbar. Ich g;:bc gerne zu, man könnte subtil 
differenzieren und sagen, bei der W;:hrsteuer befinde man 
sich in Konkurrenz mit den Kantonen. nicht aber bei d_er 
Warenumsatzsteuer. Aber wie wollen Sie dem Schweizer
volk sagen, man schütze diejenigen mit über 180 000 Fran
ken Ertrag im J~hr. schütze aber diejenigen nicht, die ihren 
Prozentsatz auf den Konsumgütern entrichten müssen! 
Das ist politisch untragbar. 

Eine letzte Bemerkung: Ich will die Gelegenheit be
nützen, um Jhnen zu sagen, wie die Steuerzahler in unserem 
Lande geschichtet sind. Ein Einkommen bis 20 000 Franken 
haben 1 100 000 Steuerzahler oder 84 ~ ~: diese zahlen 56 
Millionen Franken Steuern. Das sind 14 ~-~ der Steuer. Zwi
schen 20 000 und 50 000 Franken Einkommen haben wir 
166 000 Steuerzahler = 13 ~-~; sie zahlen 81 Millionen Fran
ken, das sind 21 ~~ der Wehrsteuer. Mit zwischen 50 000 
und 100 000 Franken Einkommen haben wir 27 000 
Steuerzahler; das sind 2 ~~; sie zahlen 84 Millionen Fran
ken = 21 ~,~ der Wehrsteuer. Mit tiber 100 000 Franken 
Einkommen haben wir 11 890 Steuerpflichtige, das ist l % 
der Steuerpflichtigen: diese zahlen 176 Millionen Franken, 
das sind 44 ':,~ des Wehrsteuerbetrages. Chapeau, meine 
Herren, zu diesem 1 ~,~ der Steuerpflichtigen, die 44 ~-~ der 
Wehrsteuer zahlen! Aber die Konsequenz ist, dass, wenn 
Sie nur die Maximalsätze in die Verfassung aufnehmen, Sie 
nur die Hälfte dieses 1 ~~ schützen, denn Sie wissen, dass 
dieser Maximalsatz erreicht wird bei ung-!fähr l 80 000 
Franken Einkommen. Ich glaube, wir dürfen die Wehr
steuer in dieser Beziehung nicht anders behandeln als die 
Warenumsatzsteuer: wir dürfen die Sfüzc nicht in die Ver
fassung aufnehmen, denn mit den Höchstsätzen ist uns 
gar nicht gedient, so dass ich lhnen empfehle, dem Antrag 
der Mehr~eit der Kommission beizupflichten. 

Präsident: Der Antrag Muret zu Absntz 5 entfällt. 
Der Bundesrat schliesst sich der !-.khrlleit der Kommis

sion an. 
Damit haben wir folgende Anträge: 
Antrag der Mehrheit der Kommission: Streichung der 

sachlichen Begrenzung in der Verfassung. Im übrigen 
stimmt der Antrag der Kommissionsmehrheit materiell mit 
dem Antrag des Ständerates überein. Er hat lediglich eine 
andere Darstellung. 

Antrag der Minderheit l: Gemäss Beschluss des Stände
rates, also mit sachlicher Begrenzung in der Verfassung. 

Antrag der Minderheit III: 8 ~/~ Höchstsntz vom Ein
kommen der natürlichen Personen gegenüber 9 ~~ gemäss 
Ständerat und Streichung der Flexibilität, also Streichung 
des letzten Absatzes gemäss Fassung Ständerat. 

~hliesslic)l noch den Minderheitsantrag II: Einführung 
einer Minimalsteuer. 

Ich beantrage Ihnen, wie folgt abzustimmen: 
Zuerst bereinige ich durch Gegenüberstellung von 

Litera b des Antrages Minderheit I (9 ~~) und Antrag Min
derh~it III (8 ~~ und ~trcichung der Flexibilität im Minder
heitsantrag J ). 

Den bereinigten Minderheitsantrag l stelle ich nachher 
dem Mehrheitsantrag der Kommission gegenüber. Je nach 
dem Ausgang dies..:r Abstimmung kommt der Eventual
antrag Brunner zur Begründung und Diskussion. 

Schliesslich wird der .Minderheitsantrag II zur Abstim
mung gebracht. das heisst der Rat hat sich zu l!ntscheiden, 
ob er die Fassun~ der;, 1 inderheit I respektiv der Mehrheit mit 
der Minimalsteuer ergänzen will. ( Zustimmung- AdMsion.) 
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Art. 41ter 
Antrag du Kommission 

Abs.], Ingress, Buchstaben a, b, c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Letzter Satz 
Die Befugnis zur Erhebung der in den Buchstaben a 

und c genannten Steuern ist bis Ende 1982 befristet. 

Abs. 2,3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Abs. 5, Buchstaben a, b 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates. 

Buchstabe c 
Bei der Festsetzung der Tarife ist auf die Belastung 

durch die direkten Steuern der Kantone und Gemein
den angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Steuer be
trägt höchstens 
- 9,5 Prozent vom Einkommen der natürlichen Per

sonen; die Steuerpflicht beginnt frühestens bei einem 
reinen Einkommen von 9000 Franken, bei verhei
rateten Personen bei einem solchen von 11 000 
Franken. 

- 8 Prozent vom Reinertrag der juristischen Personen. 
- 0,15 Promille vom Kapital. und von den Reserven 

der juristischen Personen. 
Diese Sätze können ermässigt oder höchstens um 

einen Zehntel erhöht werden. 
(Rest des Absatzes streichen.) 

Abs. 6 
Die Ausführung dieses Artikels ist Sache der Bun

d~gesetzgebung. Diese hat auch zu bestimmen, wie bei 
der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen 
eine kalte Progression auszugleichen ist. 

Antrag Doblcr 
Abs. 5, Buchstabe a 

••• gleichrnässig zu belasten; zu diesem Zwecke 
kann auch eine nach Ersatzfaktoren bemessene Mini
malsteuer vorgesehen werden. 

Art. 41ter 
Proposition de In commission 

Al./, preambule, lettres a, b, c 
Adherer au projet ~u Conseil federal. 

18 26 janvier 1971 

Derniere p/irase 
La compctence de Jever les impöts mentionnes sous 

lettres a etc expire a la fin Je 1982. 

Al. 2, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Al. 5, lettres a, b 
Adherer au projet du Conseil federal. 

Lettre c 
Lors de Ja fixation des tarifs, il sera tenu compte, 

de fayon appropriee, de Ja charge constituee par les 
impöts directs des cantons et des communes. L'impöt 
s'eleve au plus a. 
- 9,5 .pour cent du revenu des personnes physiques; 

l'assujettissement comrnence au plus töt lorsquc le 
revenu net atteint 9000 francs ou, pour les personnes 
mariees, 11 boo francs, 

- 8 pour cent du rendement net des personnes morales, 
- 0,75 pour mille du capital et des reserves des per-

sonnes morales. 

Ces taux peuvent etre reduits ou augmentes d'un di-
xieme au plus. '" 

(Biffer Je reste de l'alinea..) 

Al. 6 
La legisJation federale reglera l'execution du pre

sent article. Elle determinera egalement Ja manicre don,t 
une progression a. froid sera corrigee en matiere d'impöt 
sur Je revenu des personnes physiques. 

Proposition Dobler 

Al. 5, lettre a 
... aussi egale que possible; a. cette fin, un impöt 

minimum !=alcule a. l'aide de facteurs de remplacement 
peilt etre introduit. 

Munz, Berichterstatter: In Absatz 1 handelt es sich 
zunächst in den Literac a bis c um die unveränderte 
Uebernahme der Enumeration für die verschiedenen 
Steuern aus der letzten Vorlage. Im letzten Satz dieser 
Verfassungsbestimmung ist die Befristung für die WUST 
und die direkte Bundessteuer enthalten. Die Kommis
sion schlägt mit 14 Stimmen bei einer Enthaltung die 
Ausdehnung der Befristung bis Ende 1982 vor. Die Be
gründung dafür habe ich im Eintretensreferat gegeben, 
worauf ich hier verweise. Ich rufe nur noch in Erin
nerung, dass der Vertreter des Bunde.~ratcs sich mit 
dieser Aenderung einverstanden erklärt hat. 

In Absatz 3 handelt es sich um die Bestimmungen · 
über die WUST. Naclt der jetzt gültigen Verfassungs
bestimmung - also dem jetzigen Artikel 4lter - wird 
die Umsatzsteuer erltoben auf dem Umsatz von Waren 
im Inland. In der jetzigen Vorlage - wie übrigens 
schon in der letzten - ist nur noch vom Um5atz von 
Waren die Rede. Die Botschaft des Bundesrates vom 
10. September 1969 - also jene zur abgelehnten Vor
lage- - enthält eine Begründung für diese Aenderung: 
Man will damit ermöglichen, in der Ausführungsgesetz• 
gebung je nach der Entwicklung der Verhältnisse auch 
den Export mit einer Umsatzabgabe belasten zu kön
nen. Es handelt sich nicht etwa um eine Verfassungs
grundlage für ein Exportdepot, welches seiner Natur 
nach gar keine Steuer ist. 

Die Aenderung wurde bei der Beratung der letzten 
Vorlage diskussionslos gutgeheissen. Es besteht kein 
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Anlass, heute anders zu entscheiden. Am Schlusse 
dieses Absatzes findet sich die Kompetenz zur Erhö
hung der Warenumsatzsteuer um ein Zehntel über die 
in diesem Artikel festgelegten Sätze hinaus. Die ver
Iahrensrechtliche Ordnung dazu ist in Absatz 6 ent
halten. Die Steuersätze betragen 4 .und 6 Prozent, 
beinhalten also die Erhöhung gegenüber heute von 
10 Prozent. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang noch 
eine kurze Ilemerkung an die Adresse von Herrn Kol
lege Wenk. Er hat vorhin, als er sich über die Waren
umsatzsteuer geäussert hat, die Behauptung aufgestellt, 
der kldne Mann würde von der Warenumsatzsteuer 
als einer indirekten Steuer vermältnismässig stärker ge
troffen als der Mann mit dem grösscren Einkommen. 
Diese Auffassung wäre dann richtig, wenn wir eine 
lückenlose Warenumsatzsteuer auf allen Warenumsät
zen hätten. Aber das haben wir nicht. Wir haben im 
Gegenteil eine bedeutende Freiliste, die ihre Motivierung 
ja gerade in sozialen Aspekten hat, also zur Entlastung 

· des kleinen Mannes führen soll, indem der tägliche Be
darf ,veitgehend von der Umsatzsteuerpflicht befreit ist. 
Aus die~em Grunde gilt das, was Herr Kollege Wenk 
gesagt hat, nur mit einigen Einschränkungen. Die Wa
renumsatzsteuer ist nämlich heute schon weitgehend zu 
einer Investitionssteuer geworden. Natürlich enthält sie 
auch Elemente, die den Konsum belasten, aber nicht 
den unmittelbaren Tageskonsum. Das wollte ich hier 
im Zusammenhang noch kurz erläutern, damit die Auf
fassung des Herrn Wenk nicht unwidersprochen ins 
Protokoll kommt. 

Zu Absatz 4, Litera b: Die heutige Verfassungsbestim
mung von Artikel 41 ter, Absatz 4, fixiert die Gesamt
belastung des Bieres auf dem Stand von 1958, nämlich 
mit 17,7 Prozent des Bier-Engrospreises. Diese Bela
stung soll mit der neuen Bestimmung beibehalten wer
den. Nachdem auch für die Warenumsatzsteuer die 
Höchstsätze verfassungsrechtlich fixiert bleiben, konnte 
den Bierbrauereien ein analoges Begehren nicht ohne 
weiteres abgeschlagen werden. Zweifellos handelt es 
sich bei dieser Bestimmung nicht um eine besondere 
Zierde unseres Grundgesetzes. 

In Absatz 5 ist in Litera a das Steuersubstrat für 
die direkte Bundessteuer umschrieben, wie das heute in 
.Artikel 41ter, Absatz 3, Litera a der Fall ist. Es wird 
lediglich hier neu noch ausgeführt, dass die juristischen 
Personen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform nach 
Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
steuerlich möglichst geichmässig zu belasten sind. Im 
ü!,rigen stelle ich fest. dass zu dieser Litera a von Ab
satz S ein Antrag vorliegt .. Ich behalte mir vor. mich 
zu diesem Antrag nachher noch auszusprechen. 

Dobler: Kollege Heimann hat in seinem Votum ein
mal mehr auf die Steuergerechtigkeit hingewiesen. Ich 
danke ihm für seine Zielsetzung, denn auch mein An
trag geht absolut in dies·em Sinne, und ich möchte ihn 
zur Annahme empfehlen. 

In der bundesrätliehen Fassung wird in Artikel 41ter, 
Absatz 5, Litera a. wörtlich gesagt, dass juristische Per
sonen ohne Rücksicht auf die Rechtsform nach Mass
gabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit steuer
!ich möglichst gleichmässig zu belasten sind. Es handelt 
sich bei dieser Bestimmung im Grunde genommen um 
eine Selbstverständlichkeit; denn das Prinzip der gleich-
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massigen Behandlung der Steuerzahler sollte eigentlich 
in der Bundesverfassung nicht speziell erwähnt werden 
müssen. Der Grund, warum diese Formulierung, die 
schon bisher in der Finanzordnung enthalten war, sei
nerzeit aufgenommen wurde, war die seit Jahrzehnten 
andauernde Kontroverse um die st_euerliche Behandlung 
der genossenschaftlichen Grossbetriebe- des Detailhan
dels. Von gewerblicher Seite aus wurde immer wieder 
kritisiert, dass die sogenannten nicht gewinnstrcbigen 
Unternehmungen bei unserem gegenwärtigen Steuer
system steuerlich nicht ihrer Leistungsfähigkeit entspre
chend erfasst werden können. Unser ganzes Steuer
system ist auf der Besteuerung der Gewinne aufgebaut, 
und wenn einzelne Steuerzahler, wie dies bei den Ge
nossenschaften der Fall ist, bewusst darauf ausgehen, 
die Gewinne ihren Mitgliedern laufend vor dem Ab
schluss zukommen zu lassen, so dass am Ende des Jah
res nur noch ein Minimum verbleibt, so bezahlen sie 
eben entsprechend ungenügende Steuern. Im täglichen 
Konkurrenzkampf haben sie deshalb einen längeren 
Spiess gegenüber den Selbständig~rwerbenden. 

Ich will nicht behaupten, dass der Strukturwandel, 
der sich seit einiger Zeit in Handel und Gewerbe voll
zieht, gemäss welchem die Zahl der traditionellen De
tailhandelsgeschäfte im Laufe von zehn Jahren um 
6000 zurückgegangen ist, einzig auf die steuerliche Pri
vilegierung der Grossbetriebe zurückzuführen ist. Es 
ist aber offensichtlich, dass die Tatsache, dass un
terschiedliche Steuerbelastungen bestehen, den Konzen
trationsprozess beschleunigt hat. Es gibt heute schon 
Ortschaften und Quartiere, wo die Versorgung der Be- . 
völkerung mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstän
den nur noch unvollständig gesichert ist. Die Gross
betriebe, die sich den Schutz der Konsumenten zum 
Ziel gesetzt haben, verdrängen durch ihre Geschäfts
tätigkeit nicht nur die Selbständigerwerbenden, son
dern schliessen ohne Hemmungen auch ihre eigenen 
kleinen Betriebe und konzentrieren ihre Tatigkeit auf 
die _Konsumzentren. 

Zu diesen unerfreulichen wirtschaftlichen und so
zialen Konsequenzen der Ungleichheit in der Besteue
rung kommt das berechtigte Unbehagen, nicht nur im 
Gewerbe und jn der Landwirtschaft, eben die Tatsache, 
dass der Bund nicht die geringsten Anstrengungen unter
nimmt, um derartige Ungerechtigkeiten zu beseitigen . 
Obwohl der Bundesrat von gewerblicher Seite aus wie
derholt nachdrücklich auf die Notwendigkeit einer Aen
derung der entsprechenden Bestimmungen aufmerksam 
gemacht worden ist, steht in der Botschaft vom 14. De
zember 1970 kein Buchstabe über die ganze Angelegen
heit. Soweit ich orientiert bin, hat der Bundesrat ledig
lich der ständerätlichen Kommission einen die Tat
bestände festhaltenden Bericht zur Frage der Einfüh
rung der Minimalsteuer bei der direkten Bundessteuer 
vom 29. Dezember 1970 unterbreitet. Er legt darin dar, 
dass in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Basel-Stadt, 
St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Waadt, Wallis und 
in meinem Heimatkanton Appenzel! Innerrhoden im 
Laufe der letzten Jahre eine sogenannte Minimalsteuer 
eingeführt worden sei. Das Prinzip der Minimalsteuer 
geht auf einen Vorstoss des bekannten früheren Stände
rates Piller aus Freiburg zurück. Der Ständerat hat am 
27 . .Mai 1953 einer Motion zugestimmt. mit der der 
Bundesrat beauftragt worden ist, zur Verwirklichung 
der gleichmässigen steuerlichen Belastung der Erwerbs
unternehmen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform den 
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eidgenössischen Räten wirksame Massnahmen vorzu- . ehrten und lieben Kollegen Dobler hinweisen. Ich 
schlagen. Eine aus den ersten Steucrwissenschaftern un- denke, Sie hören nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, 
seres Landes zusammengesetzte Expertenkommission dass Herr Nationalrat Dr. Fischer der Vater dieses 
unter dem Vorsitz des damaligen Bundesgerichtspräsi- Gedankens ist. Er hat bereits anlässlich der ersten Vor-
dentcn Python, der auch Professor Imboden und der Jage in dieser Richtung votiert, er ist aber im National
heutige Bundesrichter Zwahlen angehörte, hat in der rat auf keine Gegenliebe gestos.,;en, und im Ständerat 
Folge, am 14. Februar 1955, einen umfangreichen Be- hat man darüber gar nicht mehr gesprochen. Es ist auf 
riebt veröffentlicht. Die steuerliche Privilegicrung der jeden Fall eines seiner persönlichen Anliegen; ob der 
sogenannten nicht gewinnstrebenden Unternehmungen, Gewerbeverband in seiner Gesamtheit hinter dieser 
der grossen Genossenschaftsbetriebe des Detailhandels, Idee steht, ist mir unbekannt. Ich möchte doch immer
geht daraus eindeutig hervor. Die Kommission erklärte hin feststellen, dass dieser Antrag einen grossen, wichti
unter anderem wörtlich, dass für die nicht ge- gen Schönheitsfehler hat. Er entspringt - und das isq 
winnstrebenden Unternehmungi:n der ausgewiesene das miese an der ganzen Sache, aber ich kann es ihm 
Reinertrag nicht diejenige Grösse ist, die den angestreb- nicht verübeln, das ist klar, er ist nicht der Sekretär 
ten und erreichten wirtschaftlichen Erfolg der Unter- des Gewerbeverbandes - reinen Konkurrenzgründen. 
nehmung repräsentativ zum Ausdruck bringt. Der Fis- Nun, was bedeutet er, wenn er angenommen wird? Er 
kus stosse deshalb notwendigerweise ganz oder teilweise bedeutet nichts anderes, und das ist sehr gefährlich, als 
ins Leere. Die Kommission hat sich nicht nur darauf eine Herausforderung der Konsumenten einerseits und 
beschränkt, die Tatsache der steuerlichen Bevorzugung der Konsumentenorganisationen anderseits. Wir haben 
der grossen Genossenschaftsbetriebe eindeutig k.Jarzu- heute morgen des langen und breiten und mit Recht 
stellen, sie hat gleichzeitig einen konkreten Vorschlag davon gehört, jeder Votant hat beim Eintreten davon 
zur Beseitigung dieser stossenden Ungerechtigkeit vor- gesprochen, wie wichtig, wie angenehm, wie notwendig 
gelegt, nämlich durch die Einführung einer Minimal- es sei, dass die kalte Progression verschwinde. Wir alle 
steuer, wie sie in den genannten Kantonen im Laufe sind damit einverstanden. Jetzt, meine Herren Kollegen, 
der Zeit dann verwirk.licht wurde. Die Minimalsteuer ist überlegen Sie sich, ob es taktisch klug sei, einerseits nun 
subsidiär, d. h. sie wird nur erhoben, wenn die normale - ich möchte sagen, das sei das wichtigste Postulat 
Besteuerung zu keinem richtigen Ergebnis führt. eben der Vorlage - schliesslich die kalte Progression ver-
ins Leere stösst. Zur Bemessung der Minimalsteuer schwinden zu Jassen und dann durch eine Hintertüre 
muss man auf ,einen anderen Wert als auf den Gewinn Konsumenten und Konsumentenorganisationen vor den 
und das Kapital abstellen, und die Expertenkommission Kopf zu stosscn, und sie, wenn auch, wie Herr Kollega 
zur Motion Müller schlägt vor, vor allem auf den Um- Munz sagt, in~irekt, bewusst mehr zu belasten. Icp. sage 
satz und in gewissen Fallen auf den Wert der Grund- Ihnen offen heraus, dieser Antrag bedeutet in unserer 
stücke zu greifen. Nun ist dies in den genannten Kan- Diskussion kein neues Element, er bedeutet für die Vor• 
tonen möglich, nicht aber beim Bund, ganz einfach lage aber Dynamit; seien Sie sich dessen bewusst. Herr 
deshalb, weil bisher und nun für weitere 12 Jahre die Bundesrat Celio hat vorhin mit Recht ge~agt, bei seiner 
Bundesverfassung die Erhebung einer Minimalsteuer im Konzeption dieser Vorlage habe er hauptsächlich darauf 
eigentlichen Sinn des Wortes verunmöglicht. Die si- Bedacht genommen, dass er eine möglichst breite Un-
cher von jedermann zu unterstützende Formulierung terstützung finden könne. Ich frage Sie, ob der Antrag 
des Bundesrates im zweiten Satz des Artikels 41b, Ab- unseres lieben Karl Dobler nach dieser Richtung zielt 
satz 5. Litera a, wonach die juristischen Personen ohne oder nicht im Gegenteil ausserordentlich gefährlich 
Rücksicht auf ihre Rechtsform nach Ma-.sgabe ihrer werden könnte. und ich empfehle Ihnen aus voller 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit steuerlich möglichst Ueberzeugung, und weil ich auch für die neue Vorlage 
gleichmässig zu belasten sind, wird durch den ersten eintreten möchte, die Ablehnung dieses gefährlichen 
Satz der gleichen Litera wieder ausser Kraft gesetzt. Es Antrages. 
wird nämlich dort festgelegt, dass die Steuern der juri
stischen Personen vom Reinertrag, von den Reserven 
zu erheben ist, was das Recht nicht ausschliesst, zur Er
hebung einer subsidiären Minimalsteuer auf den Um
satz oder auf andere Grundlagen zu greifen. 

Ich beantrage deshalb, dass der Satz, der die Be
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
ohne. Rücksicht auf die Rechtsform vorschreibt, ergänzt 
wird· durch eine kurze Bestimmung, die es ermöglicht, 
dieses Prinzip auf dem Wege der Gesetzgebung auch 
in die Pra.'tis umzusetzen. Es soll möglich sein, eine 
Minimalsteuer auf Grund eines sogenannten Ersatzfak
tors einzuführen. Die Formulierung stammt von der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung und dürfte rechtlich 
einwandfrei sein. Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag 
zuzustimmen, um damit zu ermöglichen, dass auf dem 
Wege des Ausführungsgesetzes die stossende Privilegie
rung der Grossgenossenschaften beseitigt werden kann, 
wie dies im Falle einer Reihe von Kantonen bereits er
folgt ist. 

Vogt: Lassen Sie mich mit ein paar kurzen Worten 
auf die Gefährlichkeit dieses Antrages unseres ver-

Honeggcr: Meine-; Erachtens ist die Frage der Ein
führung der Minimalsteuer noch zu wenig abgeklärt, 
um sie bereits heute in der Verfassung endgültig zu 
verankern. Ich darf daran erinnern, da.r.s die Zahlen, die 
Herr ·nobler erw:ihnt hat, nicht ganz genau stimmen. 
Es sind nach den Unterlagen, die wir von der Eidge
nössischen Steuerverwaltung erhalten haben, nur sechs 
Kantone, die als Ersatzfaktor den Umsatz gewählt ha• 
ben. Die übrigen Kantone, die Herr Dobler noch er
wähnt hat, haben als Ersatz als Faktor die Grundstücke 
bestimmt. Das widerspricht aber dem, was der Ge
werbeverband will. Ich möchte Sie darauf aufmerksam 
machen, dass der Kanton Zürich anlässlich seiner letz
ten kantonalen Steuergesctzrevision die Frage der Be• 
steucrung der M igros, der Konsumgesellschaften und 
der übrigen Selbsthilfegenossenschaften sehr gründlich 
untersucht hat. Im Einvcrständni:; mit dem zürcheri
schen Gewerbe ist man zum Schluss gekommen, dass 
die Minimalsteuer s:ch nicht eignet, um dem vom Ge
werbeverband angestrebten Ziel näher zu kommen. Idi 
erinnere nur nn sehr wesentliche steuerrechtliche und 
steuertechnische Schwierigkeiten, die sich im Zusam-
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menhang mit der Einführung einer Minimalsteuer er
geben können. 

\Vas versteht man unter Umsatz eines Fa
brikationsunternehmens, einer Bank oder einer Ver
.sicherungsgcsellschaft? Eine Reihe von Fragezeichen, 
die noch nicht- gelöst ist. Dcvor man die Minimalsteuer 
in die Verfassung aufnehmen will, müssen meines Er
achtens zunächst schlüssige Erfahrungen in den wich
tigsten Kantonen gesammelt werden. Diese Erfahrungen 
liegen noch nicht vor, und deshalb beantrage ich Ihnen 
ebenfalls Ablehnung des Antrages von Herrn Kollega 
Dobler. 

Munz, Berichterstatter: In der Kommission bestand 
kein Anlass, diesen Fragenkomplex näher zu untersu
chen und dariiber zu diskutieren, denn in der Kommis
sion ist ein Antrag, wie er nun ·von Herrn Kollcga Dobler 
gestellt worden ist, nicht aufgegriffen worden, dies ob
schon mehrere Mitglieder der Kommission im Besitze 
von Unterlagen des Gewerbesekretariates waren. Dar
aus ergibt sich natürlich für den Kommissionspräsiden
ten nur der Schluss, dass in der Kommission die Mei
nung bestand, man wolle auf dieses Problem hier nicht 
näher eintreten und die Vorlage nicht mit dieser soge
nannten Minimalsteuer belasten. Soweit meine Ausfüh
rungen für die Kommission. 

Nun meine persönliche Situation: Herr Kollega Dobler 
bringt mich in eine recht delikate, ja sogar fatale Si
tuation. Nicht wahr, in weiten gewerblichen oder De
tailhandelskreisen setzt man ja diese Minimalsteuer 
einer Höherbesteuerung der Migros oder der Migros
Genossenschaften gleich. Wenn ich mich nun hier nicht 
für diese Minimalsteuer ausspreche, könnte ich in den 
Verdacht geraten, ein Verteidiger der Migros oder gar 
deren Kronamvalt zu sein. Nun, Sie hier wissen es, dass 

· ich das ,eine nicht sein will - nämlich ein Verteidiger 
der Migros - und das andere, deren Kronanwalt, kann 
ich nicht werden. Damit ist meine persönliche Situation 
wohl klar umschrieben. 

Ich muss aber doch auch noch darauf hinweisen, 
dass die Vorstellung, diese Minimalsteuer würde ge
wissermassen naturnotwendig eine Mehrbelast::11g der 
Migros bedeuten, nicht ganz mit der Wirklicli.1-c:it über
einstimmt. Ich glaube sagen zu dürfen, dass im Kanton 
TI1urgau, wo wir diese Minimalsteuer kennen - und wo 
ich bei deren Einführung noch massgeblich beteiligt 
war -. die Migros etwas mehr bezahlt, als sie es ohne 
diese Minimalsteuer tun müsste. Das -hängt wohl weit
gehend damit zusammen. dass die .Migros im Thurgau 
kein Domizil hat. Eine Genossenschaft bezahlt in einem 
Kanton, in welchem sie ihr Domizil hat. andere Steuern. 
Ich· habe mir sagen lassen. dass zum Beispiel im Kan
ton St. Gallen die Minimalsteuer nicht von der Migros be
zahlt werde, sondern von anderen Leuten, die man gar 
nicht anvisieren wollte. Ich darf beifügen: Auch im 
Thurgau bezahlen Leute die Minimalsteuer. die niemand 
damit anvisieren wollte, denen es aber dann «den Aer• 
mel auch hineingenommen hat». Damit ist gleichzeitig 
gesagt, dass offenbar auch anderswo nicht gerne Steuern 
bezahlt werden oder doch nicht mehr, als man unbe
dingt muss. 

Nun wird darauf verwiesen. dass mehrere Kantone 
diese Minimalsteuer schon kennen. Aber schon Kollege 
Honegger hat Ihnen gesagt: Es handelt sich dabei nicht 
etwa um einheitliche Steuerinstrumente : diese Minimal
steuern sind ja auf die kantonalen Gegebenheiten zuge
schnitten und auf deren Grundlagen aufgebaut. Ich 
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glaube, im Bunde wäre es nicht ganz einfach, diese 
Grundlagen zu finden. Es ist deshalb sicher zweckmäs
siger, wenn man in d~n Kantonen, die dieses Instrument 
bereits kennen, m:t dieser Minimalsteuer nun Erfah
rungen sammelt, um dann zu sehen, wie man sie allen
falls gestalten muss. 

Ich glaube auch nicht, dass damit bei der direkten 
Bundessteuer sehr viel hereinzuholen wäre. Ich. bin zum 
Beispiel nicht unbedingt überzeugt, dass der Migros
Gcnossenschaftsbund dann unter diese ? ... [inimalsteuer 
fallen würde; das steht durchaus dahin. Dabei könnte 
man in verschiedener Hinsicht etwelche Ueberraschun
gen oder gar Enttäuschungen erleben. 

Politisch gesehen ist es doch ganz einfach so: Bei 
der Beratung der letzten Vorlage im Nationalrat wurde 
dort ein analoger Antrag mit 105: 36 Stirr.men abge
lehnt. Ich sehe gar keine Möglichkeit, dass jener Rat 
nun in der gleichen Zusammensetzung und bei politisch 
nicht veränderter Konstellation wesentlich anders ent• 
scheiden würde. Selbst wenn wir also diese Geschichte 
aufnehmen wollten, würden wir die Sache wohl kaum 
weiter bringen, da nach meiner Beurteilung sich für die 
ganze Vorlage lediglich eine Belastung ergäbe, ohne da
mit wesentliches zu gewinnen. Ich bitte Sie deshalb, 
den Antrag Dobler abzulehnen. 

Bundesrat Celio: Herr. Ständerat Vogt hat erwähnt, 
dieser Antrag enthalte Dynamit; das bedeutet noch 
mehr, es ist sogarUranium, gewissermassen eineNuklear
bombe, wenn Sie so wollen. Ich kann Ihnen heute schon 
sagen: \Venn ein solcher Antrag in einem Gesetz auf
genommen wird und es zur Volksabstimmung kommt,· 
dann können Sie heute schon zusammenpacken, denn 
das wird niemals durchgehen. Ich will Ihnen auch gleich 
sagen warum. 

Es stimmt nicht, dass die Genossenschaften und vor 
allem die hier anvisierten Genossenschaften keine Steu
ern bezahlen. Es mag sein, dass das in gewissen Kantonen 
wegen der Struktur - weil sie dort kein Domizil · ha
ben - zutrifft. Ich kann Ihnen aber schon jetzt sa
gen, dass die hier anvisierte Genossenschaft an Wehr
steuer bedeutend mehr zahlt als viele Grossindustrien 
in der Schweiz, und mehr als die grossen Maschinen
industrien. Beim Bund weiss ich, wo sie bezahlt; auf den 
anderen Ebenen weiss ich das nicht, vielleicht in Zü
r;ch, weil sie dort ihren Sitz hat. Aber, meine Herren, 
ist das beispielsweise bei den Versicherungsgesellschaf
ten anders, die überall Versiclierungspolicen abschlies
sen und die Steuern dann in Zürich oder Bern - wo 
sie ehcn den Sitz haben - bezahlen? Ist es anders bei 
den Banken - abgesehen von den Kantonalbanken -, 
die Hypotheken geben und überall Geschäfte tätigen, 
aber, wenn sie ihre Niederlassung nicht im K1nton ha
ben, dann dort auch keinen Rappen an Steuern bezah
len? Das ist gar nicht anders bei diesen Versicherungs
gesellschaften, den Banken und verschiedenen anderen. 

Nun zur Sache selbst: Es geht darum, die Besteue
rung nach den Ergänzungsfaktoren vorzunehmen, die 
weder Gewinn noch Kapital darstellen, um eben die Lei
stungsiähigkeit einer gewissen Unternehmung - die ge
wöhnlich in der Form einer Genossenschaft organisiert 
ist - steuerlich zu erfassen. weil sie sonst nicht erfasst 
würde, denn diese Gesellschaft ist nicht auf Gewinn
streben ausgerichtet und kann deshalb nach C,em Prin
zip des Kapitals und des Gewinnes nicht erfasst werden. 
Man könnte schon im Prinzip darüber diskutieren, ob 
man unbedingt gewinnstrcbig sein müsse in der Schweiz. 
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Jch kenne ke:ne Verfassungsbestimmung, die einen Dür
gcr verpflichtet, gewinnstrcbig zu ~ein. Wir sind es wohl 
alle zusammen, denn das liegt in der N:i.tur des Men
schen. Dieser Artikel braucht also nicht geschaffen zu 
werden. Aber Sie sind nicht verpflichtet; wenn einer 
umsonst arbeiten will, kann er das tun und kann dann 
auch die Steuern nicht bezahlen. Doch das ist jetzt wohl 
etwas übertrieben. · 

Anderseits mache ich Sie darauf aufmerk~am: 
Wenn Sie diese Ergänzungsfaktoren suchen, wird 
es sich schwierig erweisen, sie zu finden. Verschiedene 
Kantone haben als Ergänzung den Grundbesitz genom
men, zum Beispiel der Kanton Luzern und andere. Auch 
verschiedene Gemeinden haben das getan. Sie können 
aber auch den Umsatz nehmen. Da mache ich Sie dar
auf aufmerksam: Das gilt dann für alle. Wenn dann ein
mal eine Grossindustrie mit 3 bis 4 Mi11iarden Umsatz 
Verluste macht, dann muss sie Ergänzungssteuer zah
len, muss auch die minimale Steuer zahlen. Dann visiert 
man als Genossenschaften die Migros und die Coop an. 
Wie steht es aber mit den Selbsthilfegenossenschaften 
der Landwirtschaft, die auch nicht gewinnstrebig sind? 
Diese überlassen den Gewinn den Bauern, stellen ihnen 
ihre Dienste zur Verfügung. Diese werden auch der Mi
nimalsteuer unterstellt. - Vom politischen Standpunkt 
aus muss ich also die Minimalsteuer bekämpfen. Ich be
kämpfe sie aber auch grundsätzlich. Dieses Problem ist 
gar nicht genügend abgeklärt. Ob in der Richtung etwas 
zu unternehmen sei, werden wir sehen, aber in dieser 
Form können wir die Minimalsteuer nicht akzeptieren. 

Abstimmung - Vote 
Abs.5-Al.5 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Doblcr 

31 Stimm~n 
4 Stimmen 

22 

1o 
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10 736. Finanzordnung des Bundes. 
\V citerführung 

Regime des financcs föderales. Prorogation 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 14. Dezember 1970 
(BBl II, 1581) 

Message et projet d'arrete du 14 decembre 1970 
(FF 11, 1597) 

Beschluss des Ständerates vom 26. Januar 1971 
Decision du Conseil des Etats du 26 janvier 1971 

Art. 4lter, Abs. 5, Ingress 
Antrag der Kommission 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates. 

Art. 4lter, al. 5, preambule 
Proposition de la commission 

Adherer a la decision du Conseil des Etats. 

Angenommen - Adopte 

.Art. 4lter, Abs. 5, Lit. a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschlus,$ des Ständerates. 

Minderheit 
(Fischer-Bern, Etter) 

Lit.a 
Die Steuer kann erhoben werden vom Einkommen 

der natürlichen Personen sowie vom Reinertrag, vom 
Kapital und von den Reserven der juristischen Perso
nen. Die juristischen Personen sind, ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform, nach Massgab~ ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit steuerlich möglichst gleichmässig zu 
belasten; zu diesem Zwecke kann auch eine nach Er
satzfaktoren bemessene ~inimalsteuer vorgesehen wer
den; 

Art. 41ter, al. 5, Iettre a 
Proposition de la comnlission 

Majorite 
Adherer a ·1a decision du Conseil des Etats. 

Minorite 
(FJScber-Beme, Etter) 

Lettre a 
L'impot peut frapper le revenu des personnes phy

siques, ainsi que le rendement net, Je capital et !es re
serves des personnes morales. Les personnes morales, 
quelle que soit leur forme juridique, doivent etre im
posees, selon leur capacite economique, d'une maniere 
aussi egale que possible; a cette fin, un impöt minimum 
calcule a l'aide de facteurs de remplacement peut etre 
introduit: 

Fascher-Bem, Berichterstatter der Minderheit: Ich 
habe Ihnen vorhin ~chon angekündigt, dass ich der 
Migros nun Gelegenheit geben möchte, im Hinblick auf 

lr.o 

1 

1 

r 
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die grossen. finanziellen Bedürfnisse des Bundes etwas 
grosszügig zu werden. Es geht um das alte Postulat der 
steuerlichen Gleichbehandlung aller Erwerbsunterneh
mungen. Sie kennen den Tatbestand. In der Vorlage 
steht geschrieben, dass die juristischen Personen auf 
Grund des Reinertrages, der Reserven und des Kapitals 
zu besteuern sind. Dazu gibt es den schönen Satz, den 
Sie in der Vorlage lesen können, wonach der Bund 
dafür zu sorgen habe, dass die steuerliche Gleich
behandlung möglichst gewährleistet sei. 

In Tat und Wahrheit ist die Situation nun aber so, 
dass, weil die Verfassungsvorlage vorschreibt, die Steu
ern seien auf Grund des Kapitals, des Reinertrags und 
der Reserven zu erheben, es dann eben nicht möglich 
ist, die sogenannten nichtgewinnstrebigen Unterneh
mungen steuerlich richtig zu erfassen. Der Begriff 
«nichtgewinnstrebige Unternehmungen» ist nicht vom 
Gewerbeverband erfunden worden, sondern von einer 
Kommission, die seinerzeit zur Beurteilung eines Vor
stosses des früheren Ständerates Piller eingesetzt worden 
ist (Mitte der fünfziger Jahre), und zwar unter dem Vor
sitz des damaligen Bundesgerichtspräsidenten Python. 
Es gehörten ihr auch Professor Imboden und .Professor 
Zwahleh (der jetzige Bundesrichter) an. Diese Kom
mission hat festgestellt, dass es eine Anzahl grosser und 
marktstarker Unternehmungen gibt, die bewusst darauf 
ausgehen, wenig Gewinn auszuweisen, und dass sie des
halb auch steuerlich nach den herkömmlichen Metho
den - eben auf Grund der Besteuerung nach dem 
Reingewinn - nicht richtig erfasst werden könnten. 
Die Kommission hat ausdrücklich erklärt, dass der Fis
kus bei diesen Unternehmungen «ins Leere stosse». Eine 
solche Unternehmung ist vor allem die Migros, und es 
ist vielleicht am Platze, hier einmal die grosse Macht 
dieser Unternehmung zu envähnen. Herr Bundesrat 
Celio hat in der Kommission und im Ständerat (und ich 
glaube schon letztes Jahr, als wir die Frage hier behan
delten) erklärt, die Migros bezahle mehr Steuern - er 
hat zwar nicht gesagt die :t-.·figros, aber man hat heraus
gespürt, dass es sich um die Migros handelt - als grosse 
Industrieunternehmungen. Ich möchte darauf hinwei
sen, dass die Migros bedeutend grösser ist als diese von 
ihm angetönten Industrieunternehmungen. D:e Migros 
verfügt heute über einen Personalbestand von nahezu 
30 000 Personen, mit allen affilierten Gesellschaften; es 
gibt in der Schweiz meines Wissens keinen anderen Be
trieb mit derart viel Personal. 

Die PTT und die SBB, jawohl, aber die zahlen auch. 
keine Steuern, die machen ja Defizite, die wir dann von 

' hier aus decken müssen! 
Unter den Privatunternehmungen ist die Migros im 

Inland weitaus die grösste. Sie hat einen Umsatz von 
nahezu 4 Milliarden Schweizer Franken. 

Das Pendant zu dieser starken Ausdehnung dieses 
und einiger anderer Grossbetriebe im Lebensmittel
detailhandel ist das Zurückgehen der kleineren und 
mittleren Betriebe. Wir verzeichnen in den letzten Jah
ren (nach einer Statistik, die ich letzthin gesehen habe) 
einen Abgang von etwa 6000 privaten Lebensmittel
detailgeschäften. Heute ist die Situation bereits so. dass 
in gewissen Quartieren und. in gewissen kleineren Ort
schaften (wo es :zu wenig interessa.nt für diese Gross
betriebe ist) die Bevölkerung überhaupt nicht mehr 
richtig versorgt werden kann. 

Nun will ich nicht behaupten, dass mit der Auf
nahme der .Minimalsteuer in die Verfassung bzw. der 
Möglichkeit der Erhebung der Minimalsteuer auf dem 
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Gesetzgebungswege die Verhältnisse grundlegend ge
ändert werden könnten. Aber Sie werden zugeben: es 
ist stossend, dass eine derart von anerkannten Kapazi
täten festgestellte Ungerechtigkeit einfach weitergeführt 
wird, dass man aus sogenannt politischen Gründen der 
Meinung ist, man könne hier nichts unternehmen, weil 
die Vorlage sonst zu stark chargiert werde. Ich möchte 
Ihnen immerhin zu bedenken geben, dass die Migros 
z.B. das letzte Mal die Vorlage unterstützte, aber die
ses Mal (ohne oder mit Minimalsteuer) bereits angekün
digt hat - bzw. der Landesring hat es getan -, man 
werde die Vorlage bekämpfen. Wir stehen also, Herr 
Bundesrat Cello, vor der Situation, dass Sie, wenn Sie 
jetzt dann meinen Antrag ablehnen, wie Sie es in der 
Kommission getan haben, der Migros wohl einen Ge
fallen tun, aber gleichzeitig keinen Bundesgenossen ge
winnen, sondern Sie werden einen Gegner für die Vor
lage haben, mit oder ohne Minimalsteuer. 

Ich möchte Sie bitten, hier dem Prinzip der Gerech
tigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Wir sind uns dar
über klar, dass mit meinem Antrag zu dieser Besteue
rung der juristischen Personen das Problem noch nicht 
gelöst ist; denn es muss noch ein Gesetz erlassen wer
den. Wir wissen, dass der Erlass dieses Gesetzes Schwie
rigkeiten sachlicher und vor allem auch politischer Na
tur mit sich bringt. Dann wird eben diese Marktmacht 
der Migros, die sich hin und wieder auch in Form poli
tischer Macht auswirkt, zum Austrag kommen. Aber tun 
Sie wenigstens jetzt diesen Schritt, indem Sie den 
Grundsatz in die Verfassung aufnehmen, wonach ange
sichts dieser ungenügenden Möglichkeit der Erfassung 
nicht gewinnstrebiger Unternehmungen durch die Auf
nahme des beantragten Zusatzes nach Ersatzfaktoren 
vorgegangen werden kann. Sie wissen ja, dass es be
reits eine Reihe von Kantonen gibt, in denen das prak
tiziert wird, so z.B. die Kantone Waadt, Wallis und 
Thurgau. Dort ist übrigens ein Rekurs der Migros vom 
Bundesgericht kürzlich in den wesentlichen, grundsätz
lichen Teilen abgelehnt worden. Es gibt die Minimal
steuer ausserdem in den Kantonen St. Gallen, Appcnzell
Innerrhoden und Nidwalden. Ich glaube, es würde dem 
Bund, der ja vorbildlich sein will (wie es unser Freund 
Biel immer wieder bei finanzpolitischen Auseinander
setzungen verlangt) sehr gut anstehen, die . Minimal
steuer nun mindestens als Grundsatz und Kompetenz in 
die Verfassung aufzunehmen. Ich möchte Sie deshalb 
sehr bitten, diesem Antrag zuzustimmen. 

Tschopp, Berichterstatter der Mehrheit: Zur 
Minimalsteuer nach Ersatzfaktoren: Der Antrag wurde 
in der Kommission mit 20 : 2 Stimmen abgelehnt. Das 
Problem verdiente tatsächlich, sorgfältig diskutiert zu 
werden. Der Vorteil wird hauptsächlich darin erblickt, 
dass mit ihr alle jene juristischen Personen zur \Vehr
steuer herangezogen würden, bei denen die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit weder im Reinertrag noch im 
investierten Kapital zum Ausdruck kommt. Auf rler an
dern Seite ist der Umsatz je nach Branche und Organi
sation des Unternehmens von verschiedener Bedeutung 
und somit kein geeignetes Kriterium. Wir müssen reali
sieren, dass Hunderte von kleinen und mittleren land
wirtschaftlichen Genossenschaften ebenfalls unter die 
Minimalsteuer fallen würden. 

In der Kommission haben wir zum Ausdruck ge
bracht - und ich muss das hier wieder feststellen -, 
dieser Antrag sei jetzt politisch leider nicht realisierbar. 
Wenn wir den Antrag Fischer hier aufnehmen, dann 
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müssen wir uns klar sein, dass die Vorlage in Frage ge
stellt ist. 

Die Kommission beantragt deshalb mit grosscr Mehr
heit Ablehnung dieses Antrags. 

M. Galli, rapportcur de Ja majorite: La proposition 
de MM. Fischer et Etter visc a introduire le principe de 
l'cvaluation d'elements substitµtifs pour dcterminer un 
impot minimum a la charge des personnes morales. 
Elles sont laxees aujourd'hui, selon notre systcme, sur le 
benefice net, le capital et !es reserves. Les elcments 
substitutifs seraient lc chiffre d'affaires a Ia place du 
bencfice net Oll la totalitc des actifs au lieu du capital 
et des reserves. 

La proposition vise a soumettre a un impöt dircct 
augmcnte les personnes morales dont le revenu n'est 
pas ou ne parait pas en relation avec le chiffre d'af
faircs ou avec la totalite des actifs. Toutes les proposi
tions dans le meme scns faites au cours des dernieres 
refonnes des finances föderales ont ete repoussees parce 
que Ja nouvelle solution frappcrait les personnes mo
rales dont la volonte principale n'est pas de rcaliser des 
bencfices, mais qui desirent au contraire faire participer 
leurs mcmbres au principe de la mutualite. De plus, 
l'ampleur du chiffre d'affaires varie seien les differentes 
branches . d'activite; i1 n'est donc, en general, pas repre
sentatif et ne garantirait pas une taxation uniforme. 
Toutcs les cooperatives, notamment les cooperatives 
agricoles, seraient frappees d'un impöt minimum, tan
dis qu'aujourd'hui elles peuvent eventuellement en etre 
liberees. 

Votre commission a repousse Ja proposition de mi
norite par 20 voix contre 2. Elle vous propose de la 
rejeter et d'en rester a la proposition du Conseil federal. 

Dicthelm: Unser Rat hat sich bereits bei der Bera
tung der im November verworfenen Finanzordnung mit 
der Frage der Einführung einer Minimalsteuer ausein-

. andergesetzt und einen ähnlich lautenden Antrag unse
res Kollegen Fischer mit 105 : 36 Stimmen abgelehnt. 
Von gegnerischer Seite wurde damals mit Recht darauf 
hingewiesen, dass eine Steuererhebung nach Umsatz oder 
nach andern Ersatzfaktoren kein geeignetes Kriterium 
bilde. 

Im · Vernehmlassungsverfahren äusserten sich die 
Kantone, die politischen Parteien und die Wirtschafts
verbände gegen die Einführung der Minimalsteuer. Die 
Vereinigung der land wirtschaftlichen Genossenschaften 
der Schweiz, die Coop-Schweiz, der Verband konzessio
nierter Versicherungsgesellschaften und die Vereinigung 
industrieller Holdinggesellschaften machten ebenfalls 
schwerwiegende Bedenken geltend oder meldeten ihre 
gegnerische Einstellung zu einer Finanzordnung an, die 
eine Minimalsteuer verwirklichen wolle. 

Ich wende mich vor allem gegen die Besteuerung 
des Umsatzes, weil dieses Kriterium einfach untauglich 
ist. Eine Minimalsteuer auf dem Umsatz könnte dazu 
führen, dass Unternehmen (auch gewerbliche Unter
nehmen, die unserem geschätzten Kollegen Fischer sehr 
nahestehen), die über eine gewisse Zeitspanne mit Ver
lusten arbeiten, aber einen grosscn Umsatz aufweisen. 
ungerechtfertigte Abgaben leisten müssten. 

Die vcrwaltungsmässigen Schwierigkeiten. die sich vor 
allem in steuerrechtlicher und steuertcchnischer Hinsicht 
bei der Veranlagung von Grossbanken. Versicherungs
gesellschaften, Genossenschaften und grossen Baufir
men, die in verschiedenen Kantonen oder ganzen Re-
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gioncn ihre Tätigkeit ausüben, ergeben würden, wären 
ganz beträchtlich. Für die Steuerverwaltungen würden 
- über die Kantonsgrenzen hinweg - vor allem Aus
scheidungsdifferenzen entstehen. Es müssten vielfach 
zwei verschiedene Einschätzungen berechnet werden, 
wobei · sich der administrative Aufwand kaum recht
fertigen würde. Es kann nicht bestritten werden, dass 
die aus einer Minimalsteuer resultierenden Erträgnisse 
nicht gross wären, dass aber die Mehrarbeit für die 
Verwaltung ganz erheblich wäre. Aus diesen Gründen 
empfehle ich Ihnen, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

M. Dconna: La proposition de MM. Fischer et Etter 
me rappelle de vieux souvenirs. Ce probleme de l'im
pöt minimum ne date pas d'hier. Lorsque j'ai fait par
tie d'une commission d'experts en matiere de finances 
föderales en 1948, cette question etait deja a l'ordre du 
jour. Cela montre donc bien sa complexite et sa diffi
culte. II faut reconnaitre que l'imposition des personnes 
morales dans notre pays est con~ue, sur le plan federal 
et dans de nombreux cantons, sur le principe - comme 
on l'appellc techniquement - de l'intensite de rende
ment et qu'elie ne «plaque» pas sur d'autres personnes 
morales axant leur activite sur un chiffre d'affaires eleve, 
leurs versements aux societaires se faisant non pas sous 
forme de benefices au sens classique, de dividendes, 
mais de rabais ou d'escomptes. Au fon~, Je legislateur 
n'avait pas, a l'epoque, prevu le developpcment ccinside
rable de certaincs categories de personnes morales, dont 
!es coopcratives lesquellcs, de societes d'entraide favori
sant leurs seuls membres, sont devenues des entreprises 
d'un caractere au fand capitaliste, qui ne se distinguent 
guere d'autres entreprises revetant d'autres formes juri
diques. Je pense que si les pionniers de Rochdale re
venaient aujourd'hui sur cette terre, ils seraient assez 
etonnes de la maniere dont leur conception s'est deve
loppee et a ete appliquee. 

Une commission federale d'experts avait ete nantie 
de ce probleme, la commission dont M. Fischer vient de 
parler il y a un instant, dite commission Piller. La def' 
nition que donne cette commission du probleme n'a pas 
change. Elle dit ceci not.;.r-.ment: «Ainsi un type parti
culier d·entreprises n'est pas impose selon sa capacite, 
selon ses benefices potentiels. Un systeme fiscal qui s'en 
tient exclusivement aux elements «capital» et «bene
fices» frappe dans le vide, s'a~issant d'entreprises dont 
Ie but n'est pas de realiser un profit et dont le resultat 
s'exprime dans d'autres facteurs que le benefice et le 
capital propre. Le systeme fiscal traditionnel n'est juste 
qu'a une condition: c'est que toutes les entreprises s'ef
forcent de produire un benefice selon leurs facultes et 
lcurs possibilites. A ce defaut, le systeme fiscal fonde sur 
le benefice et le capital creent des inegalites. II y a 1a 
une injusticc du fait que des cntreprises qui ne se pro
posent pas d'obtenir un benefice entrent en concurrence 
avec lcs autres et accaparent a leur dctriment une par
tie des possibilites d'affaires. Si le fisc menage l'entreprise 
qui ne se propose pas d'obtenir un benefice, la fiscalite 
n'est plus neutre en matiere de concurrence; elle favo
rise un type determine d'entreprises aux frais des autres 
et amene une discrimination injustifiable et injustifiee.» 
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission d'experts 
cbargee d'examiner le ::;robleme. Mais, et la je rejoins 
ce qu'ont declare certains orateurs, il faut rcconnaitre 
aussi que, pour apprehender efficacemcnt et equitable
mcnt lcs personnes morales sous forme de societes eo
operatives ou d'autres, l'on se heurte a. d'enormes dif-
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ficultcs, si l'on ne veut pas, aussi, attcindre injustement 
des entrcpriscs faibles, des cntrcpriscs au dcbut de leur 
dcveloppement ou des entreprises qui poursuivent un 
but d'intcrct gcncral. Qui dit «impöt minimum:: dit par 
dcfinition impöt qui doit en tout cas ehre payc par la 
personne morale. L'on ne peut pas cviter alors de taxer 
Ja societe anonyme qui n'a enregistrc aucun bencfice, 
ou l'entreprise en voie de constitution qui ne peut pas 
encore boucler positivement ses comptes, ou encore la 
cooperative agricole dont on a parJe. Et alors, ou bien 
on instituerait un impöt minimum d'un montant extra
ordinairement modeste pour tenir compte de ces cas, 
ce qlli a ete fait dans certains cantons, Oll bien on ad
mettrait cette penaJisation des faibles, des adolescents, 
si vous me permettez, Oll des organisations d'entraide. 
C'est lä .Ia pierre d'achoppement a laquelle se sont 
heurtes tous ceux qui ont cherche a instituer un impot 
minimum efficace et equitabJe. -

Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas Ja un· 
probleme. Ce probJeme existe et il merite d'etre rcsolu 
en depit de l'impasse ou de la quasi impasse a laquelle 
est parvenue en son temps la commission Piller. Nous ne 
pouvons donc, dans ces conditions, que rejeter Ja propo
sition parfaitement comprehensible de la minorite, car 
il n'est pas possible d'introduire dans la constitution des 
dispositions dont on ne peut savoir comment elles seront 
appliquees ou mcme si elles peuvent etre appliquees. 
Cependant, il nous interesserait beaucoup de savoir de 
1a beuche du Conseil federal si Je gouvernement entend 
chercher a resoudre le probleme ou s'il Je considere 
comme un de ces serpents de mer qu'on laisse nager a 
titre permanent dans le Loch Ness helvetique. Le Conseil 
federal peut-il nous dire si, en vertu des dispositions 
qu'il nous propose, c'est-a-dire du chiffre 5, lettre a, de 
l'article que nous discutons, qui prevoit que «!es per
sonnes morales, quelle que seit leur forme juridique, 
doivent etre imposees d'une maniere aussi egale que 
possible», il serait possible d'introduire un impöt qu·on 
peut appeler minimum et qu'on pourrait aussi designer 
autrement? 

Etter: Wenn ich den Minderheitsantrag von Herrn 
Fischer unterstütze, so bilde ich mir nicht ein, :fass bei 
der heutigen Konstellation des Rates, den Dingen noch 
eine Wendung gegeben werden könnte. Ich empfinde es 
aber nicht nur als ein Recht, sondern als eine Pflicht, 
mich hier für eine gerechte Sache zu verwenden. Ge
wisse gewinnstrebige Unternehmen haben es auf ihre 
Fahne geschrieben, bei hauchdünnem Gewinn einen 
möglichst grossen Umsatz zu erzielen. Es ist damit zu
gleich gesagt, dass sie den Zweck ihrer Tätigkeit weni
ger do.rin erblicken, der Oeffentlichkeit den üblichen 
Tribut an Steuern zu entrichten, als vielmehr den Kon
sumenten preisgünstigst zu bedienen. Das aber schafft 
in der Praxis ungleiche Konkurrenzverhältnisse. Einmal 
~ ein Produkt sehr wohl um 5 Rappen das Kilo 
oder pro Liter günstiger verkauft werden, wenn der 
Steuerfaktor nicht in gleichem Masse drückt wie beim 
privaten Unternehmer. Man schafft damit eine harte 
Konkurrenzlage, indem man die Steuerdifferenz dem 
Konsumenten auf dem Warenpreis direkt zugehen lässt, 
während eben der andere - der private Unternehmer 
- den Faktor Steuern als wesentliches Element in die 
Kalkulation miteinbeziehen muss. 

Herr Dr. Fischer hat mit Recht gesagt~ dass man nun 
versuche, diese ungleichen Ellen wenigstens in einzel
nen Kantonen teilweise abzuschaffen. Im Bund aber 
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hat bisher der Herr Finanzminister grosszügig auf diese 
Möglichkeit verzichtet. Ich wundere mich darob etwas, 
nachdem man weiss. dass das Finanzdepartement seit 
Jahren finanzpolitisch düstere Prognosen stellt. Ich ver
stehe auch nicht recht, wieso man sich bei den nicht 
ge·.vinnstrebigen Unternehmen irn_mer wieder sagen 
lässt, man behalte der Oeffcntlichkeit finanzielle l\·fittel 
vor, die diese so sehr gebrauchen könnte und die im 
Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung und wirtschaft
liche Macht der anvic;ierten Unternehmen zu Konkur
renzverfälschungen führe. Wenn ich Herrn Kollega Wyss 
gestern richtig verstanden habe, so hat auch er gefor
dert, dass jeder nach seiner wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit zu besteuem sei. Genau das wollen wir mit 
unserem Minderheitsantrag, nichts mehr und nichts we
niger! Ich darf daher wohl annehmen, dass Herr Wyss 
und seine ganze Fraktion nun für diese steuerliche Ge
rechtigkeit auch bei den wirtschaftlichen Unternehmen 
stimmen wird. Jedenfalls bin ich auf das Bild der Ab
stimmung gespannt! 

Abschliessend bitte ich im besondem die direkt be
troffenen Herren Vertreter der anvisierten Unterneh
men, jetzt eine mutige Tat zu vollbringen und sich 
steuerlich auf die Ebene der gewöhnlichen Unterneh
men zu stellen. Wenn man mir darauf antwortet, davor 
habe man keine Angst, dann frage ich, warum dann 
eigentlich nicht alle Herren, die doch nur Gerechtigkeit 
wollen, dem harmlosen Vorschlag von Herrn Dr. Fi
scher bisher die Zustimmung versagt haben? Denjeni.
gen Herren Kollegen, die hier kleinere Genossenschaf
ten vertreten, möchte ich noch sagen; dass sie wirklich 
keine Angst für ihre Betriebe haben müssen. In der Ge
setzgebung wird man sicher, wie zum Beispiel neuestens 
im Kanton Thurgau, eine gewisse minimale Umsatz
grenze festsetzen, so dass nur die wirklich dicken Brok
ken von der Minimalsteuer erfasst würden. 

Ich bitte Sie, gerecht zu sein und dem Antrag 
Dr. Fischer zuzustimmen. 

· Keller: Ich möchte meinerseits den Antrag Fischer 
unterstützen. Das Gewerbe versteht diese Angelegenheit 
einfach nicht mehr. Ich gebe Herrn Kollega Diethelm 
recht: di~' Besteuerung auf dem Umsatz ist nicht ideal, 
und ich würde eigentlich erwarten, dass man sich da 
einmal in der Finanzwissenschaft etwas anderes einfal
len lässt. Aber immerhin: so ganz ungerecht ist es nicht, 
wenn man bedenkt, wie Herr Kollega Etter soeben ge
sagt hat, dass man die Kleinen ausnehmen kann. Man 
hat bei uns in der Ostschweiz in der einen Gemeinde 
berechnet, dass die Steuern, die die lVligros dort bezahlt, 
gerade ausreichen, um den Schnee im Winter vor dem 
Ladengeschäft wegzuräumen. In einer andern Ge
meinde hat man ausgerechnet, dass es gerade genügt, 
um den Kehricht abzuführen. Alle anderen Leistungen 
des Staates nehmen die Herren gratis in Anspruch. 

Was die landwirtschaftlichen Genossenschaften an
bztrifft: die Kleinen, die wir wirklich als Genossenschaf
ten bchnndelt wissen möchten, können ausgenommen 
werden. Dagegen sind ja die grossen landwirtschaftli
chen Genossenschaften weit davon entfernt, dem ur
sprünglichen Genossenschaftsgedanken zu huldigen, 
denn Sie können dort vom ·Hosenknopf bis zum Flug
zeug bald alles kaufen, was es auf der Erde zu kaufen 
gibt. Also auch hier wäre eine bessere Steuerleistung 
absolut gerechtfertigt. 

Ich habe versucht, mir über diese Angelegenheit 
Klarheit zu schaffen und habe Herr Kollega Suter gc-
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beten, mir einmal die Zahlen zu geben, was die Migros 
an Steuerleistungen erbringt. Ich möchte ihm auch hier 
recht herzlich danken dafür. Es sind ganz ansehnliche 
Zahlen, die die Migros erbringt, ungefähr rund 20 i\Iil
]ionen im Jahr. Nein, Herr Kollega Suter, Fleischschau
gebühren sind keine Steuern und Gebühren für Motor
fahrzeuge sind auch keine Steuern. Die zahlen wir näm
lich auch, und unsere Metzger bezahlen die Fleisch
schaugebühr auch. Aber wirkliche Steuern im Sinne 
von Steuern bezahlen Sie rund 20 Millionen. Das ist ein 
ansehnlicher Betrag. Umgerechnet auf den Umsatz er
gibt das pro Million Umsatz 7000 Franken, während ein 
Gewerbebetrieb zwischen 20 000 und 40 000 Franken 
liegt. Ein Detailhandelsgeschäft, das ich umgerechnet 
habe mit einem Umsatz von 400 000 Franken liegt bei 
7000 Franken Steuern, oder auf eine Million umgerech
net 14 000 Franken; also. ein kleines Detailhandels
geschäft bezahlt also im Prinzip das Doppelte, was Sie 
zahlen. Nun sehen wir einfach nicht, wo hier die 
Steuergerechtigkeit sein soll. Deshalb sind wir der Auf
fassung, dass hier einmal etwas geschehen muss. Ich 
bilde mir auch nicht ein, dass ich mit dem, was ich 
Ihnen jetzt erzählt habe, Sie umstimmen kann nach 
dem Abstimmungsresultat vom vergangenen Herbst. 
Aber wir möchten nur, dass die Sache wirklich gründ
lich gesprilft wird, damit dieses Problem einmal aus der 
Welt geschafft werden kann. 

Bundesrat Celio: Es ist wohl alles vorgebracht wor
den, was zu sagen war. Lediglich Herrn Etter gegen
über möchte ich bestreiten, der Antrag Fischer sei 
harmlos. Ich habe von Herrn Fischer-Bern noch nie ei
nen harmlosen Antrag gehört, sowohl· im guten wie im 
weniger guten Sinne. Dieser Antrag Fischer hat tat-
sächlich seine Bedeutung. . 
· Man könnte nun lange philosophieren über die 
Frage der Ergänzungssteuer oder einer Spezialsteuer 
auf Ergänzungsfaktoren. Man könnte sich auch fragen, 
ob ein Schweizer unbedingt gewinnstrebig sein müsse, 
ob man denn nicht die für sich selber beanspruchten 
Vorteile auch anderen zukommen lassen könnte, ohne 
dafür noch fiskalisch bestraft zu werden. Sie sehen. wie 
weit diese Uebcrlegungen führen könnten; doch will ich 
nun nicht diesen Weg beschreiten. 

Da hier immer wieder von der Migros gesprochen 
wurde, möchte ich ·allerdings bestätigen: Die Migros be
zahlt heute Steuern - ich will hier etwas deutlicher 
reden als letztes Mal - in einem Ausmasse, das die 
Steuern wirtschaftlich ähnlich gelagerter Industrie
betriebe übersteigt. Dabei gebe ich zu, dass in verschie
denen Kantonen vielleicht nichts bezahlt wird, doch 
hängt das mit der Struktur dieser Gesellschaft zusam
men, nicht mit der Besteuerung. Ich könnte Ihnen an
dere Gesellschaften nennen, die in verschiedenen Kan: 
tonen tätig sind, aber in manchen davon wenig oder 
überhaupt keine Steuern bezahlen. Denken Sie zum Bei
spiel an die Grossbanken und ihre Steuerbeträge im 
Verhältnis zu dem, was am Sitz der Bank zu bezahlen 
ist. Oder nehmen Sie das Beispiel der Versicherungs
gesellschaften mit den vielen Abschlüssen, die in den 
verschiedensten Kantonen getätigt werden. Das Pro
blem darf also nicht so ganz einseitig gesehen werden. 

Zur Frage der Konkurrenzverhältnisse: Wenn ich 
mich nicht täusche, hat die Migros einen Umsatz von 
über 3 Milliarden Frnnken, Coop wird auch ungefähr 
auf diesem Niveau liegen; ja glauben Sie, dass mit einer 
Ergänzungssteuer diese Konkurrenzverhältnisse gcän-
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dert werden könnten? Wenn diese Verhältnisse ver
zerrt 9der ungleich sind, dann rührt das von der Orga
nisation oder der Betriebsgrösse her, von den moder
nen Systemen der Lebensmittelverteilung beispielsweise, 
nicht aber vom Steuerbetrag, der entrichtet werden muss. 
Wenn Sie die Konkurrenzverhältnisse im gleichen Rah
men halten wollen, dann müssen Sie zu and<!ren ~fass
nahmen greifen, dann dürfen Sie nicht zum Finanz
minister gehen, sondern zum Volkswirtschaftsminister; 
denn dann müsste eben - was Herr Fischer gerade 
nicht will - mit Verboten gearbeitet werden. Die Wirt
schaft können Sie nicht mit Steuern lenken, nur mit 
steuerlichen Bestimmungen lässt sich da nichts kori
gieren. 

Eine weitere Ueberlegung: Als Ergänzungsfaktor 
wird beispielsweise der Umsatz genannt. Da mache ich 
Sie doch darauf aufmerksam: Wenn Sie einmal· dieses 
Prinzip aufgestellt haben und dann vom anderen -
nämlich der Grundlage von Gewinn und Kapital für die 
Besteuerung - abrücken, dann gilt das nicht nur für 
die Genossenschaften, sondern für alle. ,venn nun mor
gen beispielsweise durch einen Rückschlag in der Wirt
schaft oder einen ·weltweiten Preiszusammenbruch un
sere Wirtschaft plötzlich keine Gewinne mehr erzielte 
trotz Millionenumsätzen, dann möchte ich gerne sehen, 
wie Sie dann die Steuern_ nach Ergänzungsfaktoren oder 
eine solche Minimalsteuer erheben wollen. Man darf 
eben bei solchen Dingen nicht nur an jene Augenblicke 
denken, da es einem gut geht und da im Sinne der 
Gerechtigkeit die Grenze des Umsatzes so hoch ange
setzt werden soll, dass nur die grossen Lebensmittel
verteilerorganisationen betroffen würden, nicht aber die 
anderen. Es wäre also wohl ausserordentlich schwierig, 
diese Minimalsteuer durchzusetzen. 

Nun bleibt aber noch eine andere Frage: Was ma
chen wir mit den landwirtschaftlichen Genossenschaf
ten? Mein Freund Keller betrachtete es als gerechtfer
tigt, dass auch diese etwas mehr bezahlen. Ich möchte 
einmal die Reaktionen sehen, wenn wir in der Ausfüh
rungsgesetzgebung die landwirtschaftlichen Genossen
schaften «zünftig» besteuerten, jene Genossenschaften, 
die zum Teil für gcmeinni.;t::-ige Gesellschaften und zum 
Teil im Dienste unseres Bauerntums wirken. Ich würde 
gerne hören, welche Töne in diesem Saale dann zu ver
nehmen wären, wohl nicht die gleichen wie heute mor
gen. 

Nun noch eine letzte Bemerkung zu den Ausführun
gen des Herrn Deonna. :Mit ihm glaube ich, dass diesem 
komplizierten Problem Beachtung geschenkt werden 
muss, weniger in den Fällen. da diese Gesellschaften 
durch Preisreduktionen oder durch Begünstigung des 
allgemeinen Publikums keinen Gewinn erzielen als dort, 
wo gewisse Rückerstattungen nur an die :\litglieder der 
Gesellschaft die Form einer versteckten Dividende an
nehmen. Ich gebe gerne zu, dass sich hier ein Probletn 
ergibt. 

Leider muss ich aber Herrn Deonna enttäuschen: 
Wenn wir in diesem Absatz 4, Litera a, sagen: Die 
juristischen Personen sind ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform nach :Massgabe ihrer wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit steuerlich möglichst gleichmässig zu be
lasten, dann glaube ich nicht, dass mit diesem «mög
lichst glcichmässig» von der steuerlichen Belastung als 
solcher gesprochen wird, sondern es sollte ja möglichst 
gleich sein in bezug auf das System und die gleichen 
Elemente der Veranlagung. Diese Genossenschaften 
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sind aber in ihrer Struktur so grundlegend verschieden, 
dass sie nicht steuerlich gleich belastet werden können. 

Uebrigens ist noch zu bemerken, dass dieser Absatz 
wohl eine viel zu schmale Basis bildete, um darauf eine 
Steuer auf Ersatzfaktoren oder eine Minimalsteuer auf
zubauen. 

Ich bitte Sie, den Antrag Fischer abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

95 Stimmen 
31 Stimmen 

120 2 mars 1971 
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Botschaft, Gesetz und Beschlussentwurf vom 3. April 1974 

(881 '· 1309) 

Message, projets de loi et d'arrete du 3 avril 1974 (FF 1, 1269) 

II 
Bundesbeschluss Ober die Finanzordnung des Bundes 
(Wiederherstellung des Gleichgewichtes Im Bundeshaus
halt). Aenderung 
ArrAte federal concemant le reglme financler de la Conte

. deratlon (mesures propres a restaurer l'equllibre des 
ßnances f~derales). Modiflcatlon 

Art. 41ter Abs. 5 Buchst. a 

Antrag der Kommissionsminderheit 

(Fischer-Sem, Eisenring, Etter, Herzog, Schuler) 

Geltender Text. 

Die Steuer kann erhoben werden vom Einkommen der 
natürlichen Personen sowie vom Reinertrag, vom Kapital 
und von den Reserven der juristischen Personen. Die juri
stischen Personen sind, ohne Rücksicht auf ihre Rechts
form, nach Massgabe ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä
higkeit steuerlich möglichst glelchmässig zu belasten; 

Zusatzantrag 
Zu diesem Zwecke kann auch eine nach Ersatzfaktoren 
bemessene Minimalsteuer vorgesehen werden; 

Art. 41ter al. 5 let. a 
Proposition de Ja minorltfJ de la commisslon 

(Flscher-Beme, Eisenring, Etter, Herzog, C,:,1uler) 

Texte actuel 

L'lmp6t peut frapper le revenu des personnes physiques, 
ainsl que le rendement net, le capltal et les reserves des 
personnes morales. Les personnes morales, quelle que 
solt leur forme juridique, dolvent Atre imposees, selon leur 
capaclte economique, d'une manlere aussl egale que pos
slble; 

Proposition 

.A cette fin, un lmp6t minimum calcule ä l'alde de facteurs 
de remplacement peut Atre lntroduit; 

Flacher-Bam, Berichterstatter der Minderheit: Der Antrag, 
den Ich gestellt habe, hat zum Zweck, eine gerechtere 
Besteuerung .der genossenschaftlichen Grossbetriebe zu 
erreichen. Es handelt sich hier um ein altes Problem. Sie 
wissen, dass von· gewerblicher Seite immer beanstandet 
wird, dass die Grossgenossenschaften vor allem des De
tailhandels steuerlich nicht richtig erfasst werden. Es liegt 
das darin, dass die Struktur und die Geschäftspraxis die
ser Betriebe sich nicht für unser Steuersystem eignen 
oder, umgekehrt gesagt: Unser Steuersystem geht an die
sen Grossbetrieben vorbei. Und wenn Sie es mir nicht 
glauben, dann möchte ich Ihnen jetzt kurz einen Abschnitt 
aus einem Expertenbericht, der von einer Kommission mit 
dem Namen Kommission Piller seinerzeit verfasst worden 

ist, vorlesen. (Diese Expertenkommission war aus den 
ersten Steuerwissenschattern unseres Landes zusammen
gesetzt.) Es steht darin geschrieben: «Für nicht gewinn
strebige Unternehmungen (und das sind die Grossgenos- · 
senschaften des Detailhandels) ist der ausgewiesene Rein
ertrag nicht diejenige Grösse, die den angestrebten und 
erreichten wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung re
präsentativ zum Ausdruck bringt. Die Gewinnrechnung ist 
ein Zerrbild. Wird die Besteuerung vorwiegend vom ausge
wiesenen Reingewinn abhängig gemacht, so stösst der 
Fiskus notwendigerweise ganz oder teilweise ins Leere ... 
Nun ist es tatsächlich so, dass bei unserem Steuersystem 
diese Betriebe, die Juristischen Personen ganz allgemein, 
aufgrund ihres Vermögens und aufgrund ihres effektiv er
zielten Reinertrages besteuert werden. Und wenn nun ein 
Teil, ein kleiner Teil glücklicherweise, dieser juristischen 
Personen darauf ausgeht. keine Gewinne zu erzielen, dann 
stösst der Fiskus eben ins Leere, d. h. der Fiskus hat keine 
Basis, auf der die Steuer berechnet werden kann. Aus 
diesem Grunde hat diese Kommission zur Behandlung der 
Motion Piller, die in den fünfziger Jahren gewirkt hat, die 
sogenannte Minimalsteuer konzipiert. Das System besteht 
darin, dass, wenn ein Betrieb, eben eine dieser nicht ge
winnstrebigen Unternehmungen, nicht ein gewisses Mini
mum an Steuern auf dem normalen Weg durch die Be
steuerung des Reinertrags zahlen muss, diese Minimal
steuer in Kraft tritt. Sie ist berechnet auf dem Umsatz. Es 
Ist meines Erachtens nicht richtig, wie dies heute ist, dass 
diese Grossunternehmungen wohl die öffentlichen institu
tlonen unseres Landes genau gleich beanspruchen wie 
jeder andere •kapitalistische• Betrieb, aber keine oder nur 
ungenügend Steuern bezahlen. Es resultiert daraus eine 
Privilegierung dieser Betriebe, die sich natürlich dann in 
einer stärkeren Leistungsfähigkeit im Konkurrenzkampf 
auswirkt. Die Spiesse gegenüber ihren Konkurrenten, die 
nach unseren Vorstellungen arbeiten, sind eben dann zu 
lang. Die Folge davon ist, dass sich die verzerrte Konkur
renzlage in der Strukturentwicklung unserer Wirtschaft 
auswirkt 
Diese ist ja vor allem im Detailhandel in einer ganz eigen
artigen Weise vor sich gegangen. Ich möchte da einige 
Zahlen nennen. Im Jahre 1968 gab es in der Schweiz über 
19 000 Lebensmittelgeschäfte, und Im Jahre 1973 waren es 
noch 13 000. Innert fünf Jahren sind 6500 Lebensmittelge
schäfte geschlossen worden. Zum Tell waren es auch FI
iiaien einzelner Grosst>etriebe, aber zur Hauptsache waren 
es gewerbliche Lebensmittelgeschäfte. Ich kann Ihnen 
auch anhand eines konkreten Beispiels zeigen, was dann 
passiert, wenn in einer Gemeinde die Lebensmittelge
schäfte verschwinden. Wir haben einen Kollegen hier im 
Rat, Herr Nef, der Gemeindepräsident von Hamberg ist. In 
Hamberg hatte es Im Dorfzentrum zwei Lebensmittelge
schäfte. Diese Lebensmittelgeschäfte sind in der letzten 
Zeit sukzessive eines nach dem andern geschlossen wor
den. Dann musste sich die Gemeindebehörde, der Ge
meinderat, darum bemühen, dass wieder ein Lebensmittel
geschäft in Hamberg aufgebaut oder mindestens eines der 
beiden geöffnet wird. Der Gemeinderat hat sogar noch 
Personal suchen müssen. Das ist nur ein Einzelfall, der 
aber sehr konkret vor uns liegt. Es gibt in der Schweiz 
noch Dutzende solcher Fälle, und wir werden es dazu 
bringen, dass die öffentliche Hand, zur Hauptsache die 
Gemeindebehörden, noch die Lebensmittelversorgung, die 
Versorgung der Bevölkerung mit den Gütern des täglichen 
Bedarfs, sicherstellen muss. 
Man kann natürlich sagen, die sollen im nächsten Ein
kaufszentrum die Ware einkaufen. Aber im Fall von Ham
berg liegt Wattwil 9 km weit weg, und es hat noch lange 
nicht jeder Einwohner ein Auto und kann es sich leisten, 
9 km weit zu fahren, um sich hier seine Güter des tägli
chen Bedarfs zu verschaffen. Es gibt viele alte Leute, 
S-ehinderte, Familienmütter usw., die darauf angewie
sen sind, dass Lebensmittelgeschäfte irgendwie in er
reichbarer Nähe liegen. Sie wissen, dass ich vor einiger 



26. Juni 1974 977 Bundesfinanzen. Massnahmen 

Zeit hier in diesem Rat eine Motion entwickelt habe, die 
dann vom ·sundesrat in dieser Form entgegengenommen 
worden ist, und man sich bereit erklärt hat, gerade dieses 
Problem zu prüfen. 
Ich bin der Auffassung, dass es untragbar ist, wenn wir 
auf der einen Seite das Bestehen solcher Probleme erken
nen und feststellen, dass sie sich immer mehr verschärfen, 
nämlich dass die Spiesse im Detailhandel zwischen diesen 
spektakulären Grossbetrieben und den Kleinbetrieben 
nicht gleich lang sind; auf der anderen Seite werden dann 
Gelegenheiten, wie jetzt die Neuordnung der Bundesfinan
zen eine ist, vorbeigelassen und Ungerechtigkeiten zu
gunsten dieser Grossbetriebe bestehen einfach weiter. 
Nehmen Sie an, die Migros oder die Coop, die beide, 
glaube Ich, 33 000 Personen beschäftigen und etwa 4 Mil
liarden Franken Umsatz haben, also zu den absolut gröss
ten Betrieben unseres Landes gehören, wären Aktienge
sellschaften; dann müssten diese Betriebe einige hundert 
Millionen Franken Aktienkapital haben, und einige Dutzend 
Millionen t= ranken würden an Dividenden ausbezahlt. Da 
könnte dann Herr Bundesrat Chevalfaz seine schwere 
Hand als Finanzminister auf. einen Teil dieses Geldes le
gen. Da aber diese beiden Grossbetriebe in Form von Ge
nossenschaften betrieben- werden, haben sie kein Aktien
kapital, sie haben auch keine Dividenden, und deshalb 
nützt auch die Schwere der Hand von Herrn Bundesrat 
Chevaliaz nichts. Die Betriebe bezahlen lediglich auf ihren 
Reservestellungen gewisse Steuern, aber sie sind offen
sichtlich privilegiert. 
Mein Antrag bezweckt, hier dem Bund die verfassungs
mässige Kompetenz zu geben, auf dem Wege der Gesetz:
gebung die steuerliche Gleichstellung oder mindestens 
eine Annäherung an die steuerliche Gleichstellung herbei-· 
zuführen. Das ist nichts Neues. Die Minimaisteuer besteht 
nämlich bereits in acht Schweizer Kantonen, zur Hauptsa
che der Ostschweiz, der lnnerschweiz und dem Welsch
iand. Dort funktioniert diese Minimalsteuer recht or
dentlich, und unsere Auffassung ist, nun auch dem Bund 
die verfassungsmässige Kompetenz zu erteilen, auf. dem 
Wege der Gesetzgebung hier eine Lösung zu suchen. Da 
der Bund Geld nötig hat und er nur die kleineren Leute 
belastet - Herr Bürg! sagte vorhin mit Recht, dass bei der 
Warenumsatzsteuer ein gewisser Tell der Erhöhungen und 
damit diese 1,5 bis 2 MIiiiarden Franken Mehrsteuern nicht 
überwälzt werden können, sondern nicht zuletzt an den 
kleinen Gewerbetreibenden hängen bleiben -, bin ich der 
Memung, dass es das Minimum an Gerechtigkeit ist, die 
Grossbetriebe auch etwas zur Kasse zu bitten - jene 
Grossbetriebe, die sich über das ganze Land verbreiten 
und genügend Geld haben, um überall Shopping-Centers 
auf der grünen Wiese zu errichten. Ich möchte Sie bitten, 
meinem Ant~g zuzustimmen. 

Schütz: Herr Präsident, Herr Bundesrat. liebe Kolleginnen 
und Kollegen, lieber Otto Fischer! (Heiterkeit) Otto ri
scher hat zweifellos danebengeschossen. Ich will ihm . nur 
ein kleines Beispiel geben. Im Kanton Zürich ist jetzt die 
Steuerrevision. In der Verfassung des Kantons heisst es 
ausdrücklich, dass die Genossenschaften durch einen 
niedrigen Steuersatz berücksichtigt werden sollen. Ich sa
ge das auch im Namen der Migros. (Heiterkeit) Migros und 
Coop haben bei dieser Revision darauf verzichtet, irgend
wie einen anderen neuen Steuersatz zu bekommen. Sie 
werden wie eine Aktiengesellschaft besteuert. Trotzdem 
bin ich nicht. dafür, dass alle Genossenschaften unter die
ses Regime fallen. Herr Fischer, es gibt sehr viele land
wirtschaftliche Genossenschaften, es gibt Genossenschaf
ten, die auch Produktionsbetriebe sind usw., und die nicht 
etwa uns angehören, sondern Ihren Kreisen, das möchte 
Ich betonen. Sie sind doch auch ein Genossenschafter, bei 
den Christlichsozialen, die auch so einen Betrieb haben. 
Wenn Sie das ändern wollen, dann ändern Sie es. Aber das 
geschieht nicht zugunsten der Konsumenten, das Ist ein
fach falsch. Reden Sie doch nicht nur von Genossenschaf-

ten, reden Sie doch auch einmal von Dennerl Ist denn 
Denner tatsächlich bei den Sozialdemokraten oder bei den 
Genossenschaften? Nein, das ist ein vollblütiger Kapitalist. 
(Heiterkeit) In der jetzigen Situation zu sagen, ja, bitte, die 
Genossenschaften fahren gut, sie machen tatsächlich Ge
winne - ich glaube, jeder, der etwas Einblick hat, weiss, 
wie hart der Kampf heute ist, dass selbst das Personal dar
Unter leiden muss. Ich glaube, ich darf auch betonen, dass 
beispielsweise Obst, Gemüse und andere Lebensmittel so 
spitz berechnet werden, dass sie sehr oft die Kosten über„ 
haupt nicht mehr decken. Ist es im Interesse der Landwirt.: 
schaft, ist es vielleicht im Interesse unserer Produzenten 
im Waflis, mit ihren Erdbeeren und Aprikosen usw., wenn 
diese Verteilerorganisationen nicht mehr bestehen? Man 
kann es machen wie Danner, wie Leute, die ihm nahe
stehen, wo einfach das Geschäft mit Obst und Gemüse 
liquidiert wird, d. h. die Waren überhaupt nicht geführt 
werden. Wohin kommen wir dann? Wohin kommt die Land-· 
wirtschaft? Man sollte das etwas objektiver sehen. Diesen 
Organisationen ist in bezug auf den Vertrieb landwirt
schaftlicher Produkte sehr viel zu verdanken. Man sollte 
nicht immer jammern, wenn man dazu übergeht und die 
Leute mit besonderer Steuer belastet. Was Otto Fischer• 
fordert, belastet uns, offen gesagt, weniger. Aber die klei
nen landwirtschaftlichen Genossenschaften und andere 
würden, schweizerisch gesprochen, zweifellos darunter lei
den. Das möchte ich mit aller Kraft betonen. 
Noch etwas: Einige Ratsmitglieder haben in der Jetzigen 
Debatte mit Nachdruck davon gesprochen, dass man unter 
allen Umständen allen Ausgabengrenzen zustimmen solle, 
weil es vom Volk gewünscht werde. Das Entscheidende . · 
ist nicht, ob diese Vorlage angenommen wird, sondern 
das Entscheidende wird sein, ob mit dieser Vorlage die 
Teuerung weitergetrieben wird. 

Etter: Vorweg möchte ich feststellen, dass ich hier nicht 
als Fraktionschef spreche, sondern rein persönlich. Ich 
darf allerdings beifügen, dass meine Ueberlegungen vom 
Grossteil der Fraktion geteilt werden. 
Wenn Herr Kolfega Dr. Fischer hier den Antrag gestellt 
hat, gewisse Grossverteilerorganisationen in bezug auf die 
Steuerpflicht besser zu erfassen; so hat er damit einem 
Begehren Ausdruck gegeben, das in unserem lande weit · 
verbreitet ist. Ich möchte meinem lieben Kollegen Otto 
Schütz sagen: Das war nicht ein Nuller, der von Herrn Dr. 
Fischer geschossen wurde, sondern das war ein.e überfäl
lige Mouchel Im ganzen Land wird von den Steuerzahlern 
und im besonderen im Gewerbe nicht begriffen, dass es · 
heute noch Unternehmen gibt, welche der Oeffentlichkelt 
minimalste Steuern entrichten, obschon sie wirtschaftlich 
stark und leistungsfähig sind. Und darum geht esl Dabei 
nehmen gerade auch solche Unternehmen die öffentlichen 
Dienste · sehr stark in Anspruch. Ich denke an Zu
fahrtsstrassen, an Kanalisationen, an Schneeräumung Im 
Winter, an elektrische Anlagen, an Wasserleitungen usw. 
Leider lassen unsere Steuergesetze es zu, dass solche 
Unternehmen steuerlich minimal erfasst werden. Ich sage 
im übrigen hier ganz offen, dass ich keines dieser Unter
nehmen der Steuerhinterziehung bezichtigen möchte. Es 
liegt ganz einfach am System, aber das System ist eben 
falsch und sollte bei erster Gelegenheit geändert werden. . 
Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen ein praktisches Beispiel 
erzähle: Es sind jetzt ungefähr zwei Monate her, dass bei 
einer gewerblichen Veranstaltung ein Coiffeurmeister zu 
mir kam und mir erzählte, in seiner Gemeinde sei unlängst 
das sogenannte «Steuerbüchli» veröffentlicht worden. Er, 
der Coiffeurmeister, habe einen Jahresumsatz, also Brut
toeinnahmen, von rund 100 000 Franken, und er habe nun 
festgestellt, dass er, der kleine Coiffeurmeister, in seiner 
Gemeinde mehr Steuern bezahle als ein Filialunternehmen 
einer Grossverteiferorganisation, die im gleichen Dorfe 
Umsätze von mehreren Millionen Franken erziele. 
Ich darf vielleicht bei dieser Gelegenheit auch an das . 
Beispiel erinnern, das unser Kollega Otto Keller bei einer 
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letzten Debatte hier im Rate erzählt hat, wo in einer 
thurgaulschen Gemeinde ein Filialunternehmen nicht so 
viel Steuern an die Gemeinde bezahle, dass diese damit in 
der Lage wäre, im Winter auch nur den Schnee wegzuräu• 
men. Ich steile fest, dass diese Aussage von Herrn Keiler 
seinerzeit nicht bestritten worden ist. Da müssen Sie doch 
nun alle zusammen sagen: Da stimmt einfach etwas nicht! 
Heute stehen wir vor der Tatsache, dass wir in der Bun
deskasse ein gähnendes Loch haben, und da ist nun si
cher der Moment gekommen, dass solche Reserven aus
geschöpft werden, d. h. heute mindestens die Grundlagen 
dazu geschaffen werden. Wir bilden uns nicht ein, dass man 
die Lösung übers Handgelenk finden würde. Man liebäu
gelt heute mit einer Mehrwertsteuer; man liebäugelt mit 
einer jährlichen Steuerveranlagung. Die kleinen Unterneh
mer sollen also durch diese neuen Steuern und Massnah• 
men erneut mehr belastet werden, mindestens auch in 

· administrativer Hinsicht. 
Ueberall ruft man heute nach vermehrter Gerechtigkeit 
Man verlangt im besonderen auch Gerechtigkeit im steuerli
chen Sektor, und da bin ich nun wirklich verwundert, dass 
elgentümlicherweise diese Stimmen immer dann verstum
men, wenn man von Unternehmen spricht, die einem be- · 
sonders naheliegen. Ich bilde mir im übrigen gar nicht ein, 
und sicher auch nicht Herr Dr. Fischer, dass wir mit einer 
Aenderung des Steuersystems die Konkurrenzlage ganz 
radikal ändern könnten zugunsten der kleinen Läden; aber 
man würde Gerechtigkeit schaffen und dazu selbstver
ständlich die Konkurrenzlage der kleinen Läden auch ma
teriell verbessern. 
Ich sage Ihnen, dass wir vom Gewerbe aus den Ruf nach 
besserer Erfassung der Filialunternehmen im Detailhandel 
so lange erheben werden, bis die Sache einmal realisiert 
sein wird. Ich bitte Sie daher höflich. den ersten Schritt 
heute zu tun, d. h. dem Minderheitsantrag von Herrn Dr. Fi-
scher zuzustimmen. · 

Blei: Sie hatten soeben das Vergnügen, wieder einmal die 
alte gewerbepolitlsche Platte zu hören. Herr Fischer hat 
sie schon einige Male abgespielL Die Argumente sind 
dabei nicht besser geworden. Dabei weiss Herr Fischer 
ganz genau, dass dort, wo es Schwierigkeiten im Detail
handel bei den kleinen Läden gibt, dies mit der Besteue
rung der Unternehmungen überhaupt nichts zu tun hat, 
und dass die Ursachen ganz anderswo liegen. 
Es gibt eine Reihe sachlicher, rechtlicher ;.md finanzpoliti
scher Gründe, die gegen eine derartige Minimalsteuer 
sprechen. 
Es Ist einmal immer die Rede von den Ersatzfaktoren. Es 
Ist aber niemand In der Lage gewesen, einen wirklichen 
Ersatzfaktor zum Reinertrag und zum Kapital zu finden. 
Man nennt den Umsatz, die Wertschöpfung, das investierte 
Kapital, die Lohnsumme: man könnte auch besondere Be
triebsaufwendungen in Betracht ziehen oder den Kapital
zuwachs; das ist meistens dann subsidiär verstanden 
zur Ertrags- und Kapitalbesteuerung, sofern diese weniger 
erbringt. Aber alle diese Faktoren sind nicht aussagekräf-
tig für das, was man eigentlich will. · 
Wir haben, wie Sie wissen, verschiedene Kantone, die eine 
Minimalsteuer auf dem Umsatz bzw. auf den Bruttoeinnah
men kennen. Dazu haben wir einige Kantone, die eine 
Minimalsteuer auf dem Grundeigentum kennen. und wir 
haben noch einige Kombinationen. 
Man muss einmal folgendes feststellen: Es gibt kein Unter
nehmen, das keinen Ueberschuss erzielen will, denn es 
braucht diEI Mittel, um Investitionen zu finanzieren. 
Wenn wir eine vernünftige Besteuerungsmethode für die 
Juristischen Personen hätten und sie vernünftig anwenden, 
würde dafür gesorgt, dass auch die sogenannten genossen
schaftlichen Grossunternehmen des Detailhandels ihre 
Steuern bezahlten, falls sie wirklich keine bezahlen wür
den. Das Problem liegt darin bei uns in der Schweiz, 
dass wir immer noch das System der Ertragsintensität bei 
der Besteuerung kennen. Genau dieses System sorgt 

auch dafür, dass vor allem die Grassen - und zwar sämtli
cher Branchen - im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit 
meistens weniger Steuern bezahlen, als sie eigentlich be
zahlen müssten. Wir werden Gelegenheit haben, später 
noch über dieses Problem zu sprecher.t. 
Es kommt immer der Vergleich mit den Selbständlgerwer
benden. Herr Etter hat so drastisch den Coiffeur genannt. 
Wir kennen keine Betriebssteuer. Somit ist also beim 

· Vergleich nicht klar: Was bringt der Betrieb, und was 
bringt der Berichtsinhaber bei? Wir haben nur die glo
bale Besteuerung. Bei den Genossenschaften und Aktien
gesellschaften muss man aber noch berücksichtigen, dass 
ihre Angestellten auch Steuern bezahlen. Wenn Sie einen 
Vergleich ziehen, müssen Sie all das miteinander verrech
nen und vergleichen. 
Nun steht meistens der Umsatz im Vordergrund einer Mini
malsteuerdiskussion. Der Umsatz ist ein falsches Krite
rium. Je nach Sparte und Spezialisierung haben wir ein 
grundverschiedenes Verhältnis zwischen Umsatz und Er
trag. Nehmen Sie einen Discountladen und ein Spezialge
schäft, eina Bank oder ein Elektrizitätswerk! Je nachdem 
sind diese Verhältnisse ganz anders. Deshalb ist auch 
der Umsatz für die steuerliche Leistungsfähigkeit kein Kri
terium. Sie müssen aber auch daran denken. dass es im 
Wirtschaftsleben wirtschaftliche Rückschläge gibt, die zu 
Verlusten führen. Solange Sie Ihr Geschäft nicht liquidiert 
haben, erzielen Sie weiterhin Umsatz. Ja. ist das jetzt eine 
steuerliche Leistungsfähigkeit. sogar wenn Sie in den ro
ten Zahlen stecken? 
Es gibt gegen die Minimalsteuer auf dem Umsatz aber 
auch rechtliche Gründe. Es wird nämlich die Rechtsgleich
heit verletzt, wenn man nach dem Umsatz versteuert. Da 
eben weder der Umsatz noch andere Ersatzfaktoren einen 
Schluss zulassen auf die Leistungsfähigkeit, wie ich es 
vorhin geschildert habe, trifft man mit einer Minimal
steuer zwei unterschiedlich geiagerte Unternehmungen 
genau gleich. Es werden ungleiche Verhältnisse gleich 
behandelt. Das lässt sich mit der Rechtsgleichheit nicht 
vereinbaren. 
Es gibt aber auch finanzpolitische Gründe gegen eine Mi
nimalsteuer. Im Vordergrund stehen zumeist. wenn Herr 
Fischer-Bern auftritt - er hat es deutlich gesagt -, die 
Migros und die Coop. Nach Herrn Etter hätte man den 
Eindruck gehabt, diese beiden Unternehmungen würden 
keine Steuern bezahlen. Ich sage Ihnen gerne, wieviel die 
Migros letztes Jahr an Steuern bezahlte: 46,4 Millionen 
Franken, davon allein 35 Millionen auf dem Ertrag und 
dem Kapital. Bei der Wehrsteuer zahlte die Migros für 
1973 7,8 Millionen Franken. Vielleicht darf ich zitieren, was 
Bundesrat Cello im März 1970 im Nationalrat dazu gesagt 
hat: •Diese Genossenschaft steht in bezug auf die Wehr
steuer weit vor den grossen Industriebetrieben unseres 
Landes." Im März 1971 hat er nachgedoppelt: •Da hier 
Immer wieder von der Migros gesprochen wird, möchte ich 
allerdings bestätigen: Die Mlgros zahlt heute Steuern, ich 
will hier etwas deutlicher reden als letztes Mal, in einem 
Ausmass, das die Steuern wirtschaftlich ähnlich gelagerter 
Industriebetriebe übersteigt• 
Nun habe ich einige Zahlen genannL Ich wäre natürlich 
interessiert, einmal zu vernehmen, was die bei Herrn Fi
scher organisierten Kreise an Steuern zahlen. z. B. die 
Baumeister, die auch zu seinem Verband gehören. Ich 
würde ganz gerne einmal Auskunft erhalten über ihre Ein
nahmen und Steuerleistungen, so wie beispielsweise die 
Migros offen Rechenschaft ablegt. 
Andere Ersatzfaktoren sind also mindestens so problema
tisch wie die Umsatzbesteuerung. Die Erträge der in eini
gen Kantonen eingeführten Mi,nimalsteuer sind ausseror
dentJich bescheiden. Auch das ist zu berücksichtigen. Im 
Kanton Waliis z.B. erbrachte die Minimalsteuer 1970 
0,86 Prozent des gesamten Steuerertrages der juristischen 
Personen; im Kanton St. Gallen waren es 1,6 Prozent. und 
im Kanton Thurgau erbringt die Minimalsteuer nicht ein-

/ 
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mal 0,5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Auch fi
nanzpolitisch liegt hier also nichts drin. 
Wir bitten Sie, den Antrag des Herrn Fischer abzulehnen. 

Hagmann: Das Votum und der Antrag des Herrn Kollegen 
Fischer hat mich buchstäblich aus dem Busch geklopft. 
Ich bin Konsumverwalter in einer Landgemeinde und habe 
eine Genossenschaft zu verwalten mit 800 000 Franken 
Umsatz in drei Konsumläden. Der grösste dieser Läden 
hat einen Umsatz von gut 400 000 Franken, der kleinste 
von 80 000 Franken. Dieses kleinste Konsumdepot befindet 
sich {wer sich in der Geographie des Kantons Zürich aus
kennt. weiss wo das ist) am Fusse des Sehnebelhorns. 
Eine aufgeschlossene Bauernfamilie mit zwölf Kindern hat 
·dort diese Aufgabe übernommen. Diese Familie ist 
in der Lage, der Reihe nach bzw. im Abstand von je
weils drei Jahren für fünfzehn Jahre die erforderlichen 
Verkäuferinnen zu stellen. Sie erfüllt diese Aufgabe unter 
grossen persönlichen Opfern. 
Im Einzugsgebiet des Depots sind 40 Haushaltungen zu 
··betreuen; der Umsatz ist so klein, dass das Warenlager 
zweimal umgesetzt wird. Nun möchte ich Sie bitten, zu 
überlegen: Im Kanton St. Gallen hat man vor fünf Jahren 
die Minimalsteuer für Genossenschaften eingeführt. Kauf
männisch gesehen kostet uns dieses Konsamdepot - das 
wir im Dienste der Versorgung der Bevölkerung im Berg
gebiet unterhalten - jährlich 3000 bis 4000 Franken; ein 
Verlust, den die Genossenschaft trägt. Darüber hinaus be
zahlen wir noch eine auf dem Umsatz berechnete Minimal
steuer. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie frage bzw. 
die Gewerbekreise bitte, mir einen Gewerbebetrieb 
zu nennen, der ein solches Defizit, d. h. die Aufgabe der 
Versorgung dieser Bevölkerung übernehmen würde. Das 
würde niemand tun, der kaufmännisch rechnen kan·n. Nur 
wir sind dazu in der Lage, indem wir im Sinne der Bestim
mungen unserer Genossenschaft im Dienste aller; ganz 
besonders der Bergbauern und der abgelegenen Gebiete, 
diese Aufgabe erfüllen. 
tch glaube, es wäre an der Zeit, nachdem wir in Jeder 
Session unter irgend einem Traktandum die Frage der 
Erhaltung der Bergbevölkerung zu besprechen haben, uns 
darauf zu besinnen, in welcher Form das Gewerbe und die 
Genossenschaften im Dienste dieser Zielsetzung besser 
zusammenarbeiten könnten. Ich betrachte daher den Vor
schlag auf Einführung einer Minimalsteuer als absolut un
gerecht und diskriminierend. Ich bitte Sie, den Antrag Fi
.sch',f abzulehnen. 

BQrgf, Berichterstatter: Die Diskussion um diese wirt
schaftspolitische Frage hat sich teilweise in entspannter, 
ja humorvoller Weise abgespielt; dies ganz im Gegensatz 
zu früheren Zeiten, da gereizte Untertöne zuweilen über
wogen. 
In der Ausgangslage habe Ich Verständnis für die Ueberle
gungen des Herrn Fischer; falls ich nicht Kommissionsprä
sident wäre, hätte ich ihm vermutlich zugestimmt. Als Kom
missionspräsident bin ich aber zur Disziplin verpflichtet 
und muss Ihnen kurz die Ueberlegungen der Mehrheit 
darlegen. 
Es ging der Kommissionsmehrheit darum, Ihnen eine Vor
fage ohne zu viel explosives politisches Gepäck zu prä
sentieren. In der Diskussion haben Sie feststellen können, 
dass dieser Artikel über die MinimR.lsteuer die ganze Vor
lage stark belasten würde. Ferner habe Ich ein Argument 
beizufügen, das Sie bei der Behandlung auch der näch
sten Artikel noch einige Male hören werden. Ich warnte 
schon In der Kommission davor, diese Vorlage mit struk
turverändernden Massnahmen zu belasten. Wir sollten sie 
so schlank wie möglich halten, um sie besser durch die 
Volksabstimmung, die nicht einfach sein wird, zu bringen. 
In diesem Sinne möchte ich auch Herrn Fischer bitten, in 
der nächsten Runde der Bundesfinanzen auf das Traktan
dum zurückzukommen. So, wie ich ihn kenne, wird er das 
mit der ihm eigenen Zähigkeit und Zielstrebigkeit tun. 

Im Namen der Kommissionsmehrheit muss ich ihnen nahe
legen, den Antrag der Minderheit zu verwerfen. 

M. Bussey, rapporteur: La proposition de notre tres vigilant 
collegue M. Fischer, de Berne, tendant a institu~r un impöt 
minimum repose sur l'idee que l'imposition du benefice 
n'est parfois - je dis bien parfois ~ pas possible, quand II 
n'existe pas de benefice comptable. M. Fischer vise avant 
taut, nous f'avons entendu tout a !'heure, les grandes en
treprises de distribution de detail erigees en societes co
operatives. Le moins que l'on puisse dire, et M. Fischer an 
conviendra, est que sa proposition est explosive. Notre 
excellent collegue Schütz ne me dementira pas. Un impöt 
minimum ne saurait etre institue a i'occasion de Ja modifi-

. cation de cette loi. Cette proposition pourrait cependant 
etre versee au dossier general de la refonte des finances 
federales. Je vous invite des lors a refuser la propositlon 
de M. Fischer et a adopter celle de la majorite de ia 
commission. 

M. Chevallaz, conseiller federal: La question de savoir qul 
paie trop et qui pale trop peu d'impöts rest ouverte, et la 
controverse durera tant que les impöts existeront 
L'institution d'un impöt minimum retablirait-elle l'equite fis
cale entre les petites et les moyennes entreprises d'une 
part, les grands commerces a succursales multiples et las 
cooperatives d'autre part? Ceux qui le contestent ne man
quent pas d'arguments. lls evoquent notamment le danger 
de double imposition, question qui n'a pas, ä notre avis, 
ete resolue avec une clarte definitive. Je constate de plus 
que les huit ou neut cantons qui l'ont introduit timidement . 
et, semble+ll, pour des raisons de principe plutöt que 
pour des raisons d'interät, n'en tirent que de tres medlo
cres revenus, et je ne crois pas que la situatlon des 
entreprises de detall se seit en quoi que ce soit amelloree 
dans ces cantons. II est vrai en .revanche qua certaines 
cooperatives d'agriculteurs et mäme, je presume, des co
operatives de commerc;ants independants y sont astreints. 
En falt, cet lmpöt minimum nous parait ätre beaucoup 
plus un etendard qu'une realite fiscale. C'est pourquol je 
n'entends pas m'engager plus loin dans la controverse de 
fond, qul pourrait tres rapidement tourner an querelle de 
prestige. 
Je constate que M. Otto Fischer se borne a proposer l'lns
cription a l'article 41ter d'une competence de prfnclpe qul 
ne trouverait son utillsation que lors de la mise au point 
d'une nouvelle loi sur l'impositlon federale directe. Or le 
Consell federal n'a precisement pas voulu s'engager au
jourd'hul dans une reforme fondamentafe ·des impöts _,,u
rects. C'est dans le cadre des etudes engagees avec las 
cantons au sujet de l'harmonlsation des regimes fiscaux 
qua le probleme pourra ätre repris si on le juge' bon. 
L'inscription dans nos mesures d'urgence de la compe
tence de lever un impöt minimum, comme l'ont dit les 
rapporteurs, provoquerait une controverse intempestive 
sans presenter la moindre utillte pratique ni sauvegarder 
Je moins du monde le commerce de detail. En falt, ce 
serait plantar une banderille beaucoup plus qu'abattre le 
taureau, mais nous reconnaissons bien le toreador a sa 
combativite. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Minderheit · 
Dagegen 

32 Stimmen 
66 Stimmen 
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Präsident: Bei Buchstabe a haben wir einen Minderheits• 
und einen Mehrheitsantrag. Für die Minderheit spricht 
Herr Fischer-Bern. 



23. Juni 1976 735 BUT1desverfassung 

Fischer-Bern, 1:,,richterstatter der Minderheit: Es handelt 
sich hier um das altbekannte Problem der Genossen
schaftsbestou('r ,mg. Sie wissen, dass die Besteuerung der 
grossen Gorw:,::cnschaften besondere Schwierigkeiten 
bietet. Es hmi.!\>!t sich dabei um Unternehmungen, die 
bewusst darauf mrsgehen, keine Gewinne zu realisieren, 
währenddem d,1:; ganze Steuersystem bei den direkten 
Steuern daraut beruht, dass die einzelnen Unternehmun
gen Gewinne fl',llisieren wollen. Die Folge dieser besonde
ren Situation dt>r Genossenschaften ist die, dass sie prak
tisch nur In rt!,hrziertem Masse oder fast keine Steuern 
bezahlen. Der !"i:.;kus geht also leer aus. Dieses Problem 
hat die eidgon~;~sische Finanzpolitik und auch diejenige 
der Kantone in \!,m letzten Jahrzehnten in ausserordentli
chem Masse l•t•l:tstet. In den fünfziger Jahren ist es zu 
einer grossen lJ11tersuchung -gekommen durch eine von 
Ständerat Pillior· veranlasste Kommission. Diese war aus 
den anerkanntt~::tcn Juristen und Steuerfachmännern des 
Landes zusamnwngcsetzt. Es wurde ein Bericht erstattet, 
und kein gerin9<':er als unserer früherer Kollege Professor 
lmboden hat dk$en verfasst, der vom 14. Februar 1956 
datiert ist. Ich will Ihnen einige wenige Sätze aus diesem 
Bericht vorleson: «Für nicht gewinnstrebige Unternehmun
gen» - das sin,J ;:,lso die Genossenschaften, die nicht dar
auf ausgehen, Gewinne zu erzielen - «ist der ausgewiese
ne Reinertrag nicht diejenige Grösse, die den angestreb
ten und erreichk,n wirtschaftlichen Erfolg der Unterneh
mung repräsent,1tiv zum Ausdruck bringt. Die Gewinnrech
nung Ist ein ZN1bild. Wird die Besteuerung vorwiegend 
vom ausgewiest•nen Reinertrag abhängig gemacht» - und 
das ist nacf'! un$~~rem System der Fall; derjenige, der kei
nen Reinertrag :,.it, der zahlt auch keine Steuern -, «so 
stösst der Fisku~ notwendigerweise ganz oder· teilweise 
ins leere. Das ,,usschliessliche Abstellen auf Ertrag und 
Kapital in der f.l>steuerung bewirkt zwangsläufig eine Pri
vilegierung der ni..:~t gewinnstrebigen Unternehmungen ... 
Gleichzeitig schlug die Kommission noch eine Lösung für 
dieses umstrittt>:,e Problem vor, die sogenannte Minimal
steuer: Diese g,,•,t vom Prinzip aus, dass diese Unterneh
mungen ihre S!t,uern aufgrund von Ersatzfaktoren - im 
konkreten Fall ,, :rd hauptsächlich der Umsatz berechnet -
bezahlen müss,m. Wenn die normale Ertragssteuer unter 
dieser Minimals:l,uar liegt, dann tritt subsidiär diese Mini
malsteuer. in Krn:t. Das System hat sich in einer Reihe von 
Kantonen In den letzten 20 Jahren eingespielt, es ist prak
tikabel und war·~ es auch auf Bundesebene, wo es bis 

• Jetzt noch nicht vertassungsmässig verankert worden ist 
De: l;',eck meil'es Antrages wäre, diese ver1assungsmäs
slge Verankeru~~ der Minimalsteuer zu bewerkstelligen, 
wobei die AusfC!irung gestützt auf die ordentliche Bundes- · 
g~setzgebung =~ erioigen hätte. Es Ist also so, wenn die
ser Antrag an~•'•~.::mmen wird, dass in einer zweiten Phase 
noch die Geset::~ebung die Details zu bestimmen hätte. 
Das Problem de.-.:- grossen genossenschaftlichen Unterneh
mungen, und 8$ ~eht hier im Konkreten zur Hauptsache 
um diejenigen c,•s Detailhandels, ist ein echtes Problem. 
Ich nenne lhn~:1 einige wenige Zahlen über die Entwick
lung der Verka~:•sstellen im Lebensmitteldetaiihancel. Im 
Jahre 1968 ist .:: e Preisbindung der zweiten Hand liqui
diert worden. lri .:iesen acht Jahren (also seit dem Jahre 
1968 bis heute) :O:s.t die Zahl der Lebensmittelverkaufsstel
len In unserem lande von 19 000 auf etwa 11 000 abge- . 
nommen. Es sin.-: also 8000 Verkaufsstellen des Lebensmit-

. teldeta!lhändels lm laufe der ie!zten acht Jahre ver
schwunden, un~ es gibt In unserem lande eine ganze Rei
he von Gemein:~:, und Quartieren, wo es keine Verkaufs
stellen des Le:-~:ismitteldetailhandels mehr gibt Das ist 
für diejenigen, .::e motorisiert sind, vielleicht kein Pro
blem; aber für .:-• 'e anderen, die nicht motorisiert sind; ha
·ben sich ziemt~.-, schwerwiegende Entwicklungen ange
bahnt. Wir hat-~,-: heute schon eine Anzahl Gemeinden, die 
mit Fiskalmittei,1: .:s.für sorgen müssen, dass sich ihre Ein
wohner einiger~~ssen versorgen können. 
Ich will nicht t--i"·:-iaupten, die Annahme meines Antrages 
würde diese Er,,~•icklung radikal ändern, aber er stellt 
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einen Beitrag zu einem gewissen Ausgleich dar, der durch 
eine bessere steuerliche Gleichbehandlung erreicht wer
den kennte. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass diese 
grossen Unternehmungen des Detailhandels, die Milliar
denumsätze machen, steuerlich privilegiert werden gegen
über den andern, die nicht die Genossenschaftsform ha
ben. Das Problem liegt nicht bei den landwirtschaftlichen 
Genossenschaften. denn es ist selbstverständlich - und 
das hat man in den Kantonen auch so praktiziert -. dass 
für die kleineren Genossenschaften Freigrenzen eingeführt 
würden. Das Bundesgericht hat das akzeptiert. ich bin 
sehr dankbar dafür, dass von bäuerlicher Seite meinem 
Vorstoss gegenüber in der Kommission und auch in unse
rer Fraktion keine grundsätzliche Ablehnung erfolgt ist. 
Das Problem geht nicht um die bäuerlichen Genossen„ 
schatten, sondern es geht ausdrücklich um die grossen 
Genossenschaften des Lebensmitteldetailhandels. also, 
um die Namen Coop und Migros zu nennen, zur Hauptsache 
um diese beiden Grossbetriebe, die zusammen Umsätze 
von mehr als 10 Milliarden Schweizer Franken machen. 
Wenn die Entwicklung unbekümmert so weitergeht, wird es 
bis zuletzt nur noch einige Raritäteniäden geben, die nicht 
diesen Grossbetrieben angehören. 
Im Effekt geht es um zwei Dinge: Das erste ist, dass ein 
Beitrag zur steuerlichen Gleichbehandlung herbeigeführt 
werden soll und zum zweiten geht es auch noch darum, 
dass der Bund, der es ja nötig hat, eine Anzahl Millionen 
Franken zusätzlich abschöpfen kann, ohne dass e-r in an
dere Domänen eingreifen muss. 

Waldner: Herr Koilega Fischer setzt sich in der Regel 
nicht für neue oder höhere Steuern ein; schon gar nicht 
für Sondersteuern. Ganz im Gegenteiil Es geht ihm mit 
seinem Antrag auf Einführung einer Minimaisteuer deshalb 
auch weit weniger um die finanzpolitischen Auswirkungen, 
als um eine gewerbepolitische Massnahme. Er will mit· 
seiner Minimalsteuer die Genossenschaften, besonders die 
grossen Genossenschaften, treffen. Es handelt sich 
schlicht und einfach um Gewerbepolitik und um eine Dis
kriminierung der Genossenschaften. 
Um etwaige falsche Auffassungen zum voraus zu klären, 
mache ich darauf aufmerksam, dass nach dem heutigen 
Wehrsteuerrecht die Genossenschaften den Aktiengesell
schaften in der Besteuerung vollständig gleichgestellt 
sind. Es gibt keine differenzierte Besteuerung der Genos
senschaften. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen 
kleinen und grossen Genossenschaften und Aktiengesell
schaften. Eine Minimalsteuer trifft also auch die landwirt
schaftlichen Genossenschaften und viele mittelständige 
Untern~hmungen. Mit seinem Minderheitsantrag legt. Herr 
Kollega Fischer ein Kuckucksei ins eigene Nest. Es gibt 
Kantone, wie Sie von Herrn Kollega Fischer gehört haben, 
die diese Minimaisteuer kennen. Der Ertrag ist dort 
bescheiden und kommt nur zu einem Drittel von den Ge
nossenschaften. Der Hauptertrag stammt von Nichtgenos
senschaften, d. h. von kleinen Aktiengesellschaften. Darun
ter befinden sich· z. B. Hotelbetriebe, Garagen, baugewerb
liche Unternehmungen usw. In der heutigen Zeit der Re
zession würde wahrscheinlich eine grosse Zahl von Bau
geschäften, auch grosse Unternehmungen, mit einer Mini
maisteuer zur Kasse gebeten. Es ist also falsch, wenn man 
glaubt, mit dieser neuen Steuer treffe man die grossen 
Genossenschaften. Diese bezahlen im übrigen heute 
schon ihrer Leistungsfähigkeit angemessene Steuern und 
werden mit der Mehrwertsteuer, die sie im jetzigen Preis"". 
kampf wohl kaum vollständig überwälzen können, eben
falls zusätzlich belastet. 
Herr Fischer will mit seinem Minderheitsantrag die nicht
gewinnstrebigen Unternehmungen treffen. Meines Erach
tens gibt es aber keine Unternehmung, die keinen Ueber
schuss erzielen will, denn sonst gibt sie sich selbst auf. 
Jedes Unternehmen brauc'1t Mittel zum investieren und 
um sich weiter zu entwickeln. Wenn diese Voraussetzung 
heute nicht mehr überall, vor allem in der Baubranche 
erfüllbar ist, so bestimmt nicht gewollt. Es wäre sehr unge-
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recht, diese Betriebe noch mit einer zusätzlichen Steuer 
zu belasten. 
Es heisst im Antrag der Minderheit: «Es sollen Ersatzfakto
ren besteuert werden.» Herr Fischer meint damit eine Be
steuerung des Umsatzes. Nun sind aber die Umsätze eines 
Betriebes im Verhältnis zum Ertrag sehr verschieden. Der 
Umsatz einer grossen Bauunternehmung oder einer Unter
nehmung mit hochwertigen Produkten ist doch grundver
schieden gegenüber dem Umsatz in einer Gemischtwaren
handlung oder in einem Lebensmittelladen. Hier wird ein 
Lager vielleicht pro Jahr zehnmal umgeschlagen, dort 
aber nur einmal. Es könnte in der heutigen Zeit auch ein
mal eine Bank nicht gewinnträchtig sein. Ihr Umsatz be
trägt aber das Vielhundertfache efnes Ladens. Der Umsatz 
ist also ein ganz unmöglicher Ersatzfaktor. 
Oder sollen vielleicht die Investitionen besteuert werden? 
Ein Vorschlag, der auch schon gemacht worden ist. In der 
jetzigen Zeit, wo alles nach Investieren ruft, ebenfalls ein 
unmöglicher Ersatzfaktor. 
Wir sind heute sehr daran interessiert, dass in den kleinen 
Dörfern und Talschaften auch nichtgewinnbringende De
tailläden von Genossenschaften. offengehalten werden, 
denn diejenigen, die auf Gewinn angewiesen sind, ma
chen dort den Laden zu. Auch von diesem Gesichtspunkt 
aus soll man heute nicht für die nichtgewinnstrebigen Un
ternehmungen eine Sondersteuer einführen. Es sind in 
diesen Gebieten vielfach landwirtschaftliche Genossen
schaften, die neben der Dienstleistung für die bäuerlichen 
Betriebe auch gleichzeitig als Verteilerorganisation tätig 
und etwa gar nicht gewinnstrebig sind. 
Das Prinzip der Steuergerechtigkeit kann auch ohne Mini
malsteuer spielen. Eine solche Steuer trifft nicht jene, 
die Herr Kollega Fischer treffen will. Das möchte ich vor 
allem den Kollegen von der bäuerlichen Seite sagen. Sie 
wäre überdies eine grosse Belastung für die ganze Vorla
ge und brächte, wie ich bereits gesagt habe, mehr 
«G'scher» als Wolle. Ich bitte Sie aus allen diesen Grün
den, auch im Namen der SP-Fraktlon, den Minderheitsan
trag des Kollegen Fischer abzulehnen. 

Auer: Im Baselbiet hatten einmal zwei Gemeinden mitein
ander Streit. Der Baudirektor versuchte, ·zwischen den bei
den zu vermitteln. Er ging mit seinem Sekretär zuerst zu 
den einen, hörte sich den Gemeinderat an und sagte ab
schliessend: «Ihr habt vollkommen recht.• Am anderen 
Tag begab er sich in die andere .Qemeinde, hörte sich die 
dortige Behörde ebenfalls an und fasste zusammen: «Ja
wohl, Ihr habt vollkommen recht.,. Dann fuhr er zurück 
nach Liesthal. Unterwegs sagte ihm der Se 1.retär: «Herr 
Direktor, gestern haben Sie dem Gemeindtirat von A ge
sagt, er habe recht, heute sagen Sie dem Gemeinderat 
von B, er habe recht. Es können doch nicht beide recht 
haben... Da antwortete Ihm der Regierungsrat: «Sie haben 
auch recht.• (Heiterkeit) 
Wenn Sie die Frage .der Genossenschaftsbesteuerung un
tersuchen, werden Sie feststellen müssen, dass sowohl 
Herr Fischer als auch Herr Waldner recht haben. Es 
kommt nämlich ganz darauf an, welche Zielsetzung Sie 
der Besteuerung unterstellen, ob Sie nur den Gewinn tref
fen wollen, ob Sie dem Verursacherprinzip den Vorzug 
geben und darauf abstellen; welche Kosten ein Unterneh
men der Oeffentlichkeit verursacht. Dann spielt es keine 
Rolle, ob es eine Aktiengesellschaft oder eine Genossen
schaft ist und ob es einen kleinen oder einen grossen Er
trag abwirft. 
Ich habe über das Wochenende die nationafrätliche Debat
te vom Juni 1974 über dasselbe Thema nachgelesen, bei 
der Herr Otto Fischer und Herr Walter Siel gegeneinander 
fochten. Seide haben damals einen dicken Expertenbe
richt von 1955 verwendet «Zum Problem der gleichmässi
gen Besteuerung der Erwerbsunternehmen.. (Bericht vom 
14. Februar 1955 der Expertenkommission zur Prüfung der 
Möglichkeiten gleichmässiger steuerlicher Belastung der 
Erwerbsunternehmen ohne Rücksicht auf die Rechtsform, 

. an das EZFD, Expertenkommission für die Motion Piller, 

hg. vom EZFD). Herr Fischer hat damals aus diesem Bo
richt zitiert, Herr Siel hat ihn mehr als geistige Quelle bo
nutzt und . nicht zitiert. (Heiterkeit) Anschliessend ist noch 
der grosse Genossenschafts- und Konsumförderer, unser 
unvergessener Kollege Otto Schütz, der jetzt seine himm
lische Rückvergütung bezieht, auf die Tribüne gestiegen. 
Er hat vor allem als kluger Taktiker gesprochen und Fi
scher erwidert, dessen Antrag· richte sich gegen die klei
nen Genossenschaften, worauf natürlich all die CVP- und 
die BGB-Genossenschafter im Rate fürchteten, es ginge 
ihnen an den Kragen. 
Wenn Sie indessen die Sache objektiv zu beruteilen versu
chen, so sind die Schlussfolgerungen aus dem Experten-· 
bericht. den Herr Professor Max lmboden verfasst hat, 
eindeutig (Präsident war Bundesgerichtspräsident L Py
thon). Man kam zum Schluss (Seite 89), «dass die nicht 
gewinnstrebige, aber dennoch gewinnfähige Unterneh
mung„ durch die bestehende Steuergesetzgebung bevor
zugt werde, was nicht gerechtfertigt sei; die heutige Steu
ordnung sei nicht wettbewerbsneutral. Dadurch werde 
eine nicht begründbare steuerliche Differenzierung ge
schaffen. Und auf Seite 163, in den Schlussfolgerungen, 
heisst es: «Ais erhebliche Ungleichheit erscheinen insbe
sondere die Verschiedenheiten bei der Besteuerung der 
Aktiengesellschaften und der Genossenschaften.» 
Die Expertenkommission schlägt eine Minimalsteuer auf 
dem Umsatz, der einen bestimmten Betrag überschreitet, 
vor. Die Minimaisteuer richtet sich also nicht gegen die 
kleinen Genossenschaften, auch nicht gegen die landwirt
schaftlichen oder die Lädeli. Es wird ein Satz von 1 bis 2 
Promille vom überschiessenden Umsatz vorgeschlagen, 
der überdies beim Engrosumsatz auf einen Sechstel redu
ziert werden sollte (Seite 157). Hinzu käme eine minimale 
Kapitalsteuer. Natürlich ist die Besteuerung nach dem 
Umsatz problematisch;· aber jede Besteuerung ist eben 
irgendwie problematisch. 
In dieser Debatte ist viel von Taktik gesprochen worden. 
Wenn ich Ihnen nun - quasi ausserhalb des Protokolls -
eine parteiinterne taktische Ueberlegung verraten darf, so 
möchte ich Ihnen folgendes zu bedenken geben: Stellen 
Sie sich die grosse Freude vor, die Sie Herrn Otto Fischer 
bereiten, wenn Sie seinem Antrag zustimmen! Dann wäre 
er nämlich· schwerlich mehr in der Lage, gegen die Mehr
wertsteuer aufzutreten. Er würde auch im Gewerbeverband 
und beim Freisinn vehement für dieses Finanzpaket eintre
ten; denn er hätte ja die Genugtuung, dass nach seinem 
jahrelangen Kampf in Zukunft auch die Genossenschaften 
«gerecht» besteuert würden. Auch Im Hinblick aut dieses 
wichtige taktische Moment bitte -ich Sie, dem Antrag Fi
scher zuzustimmen. Herr Fischer wird dann die Kröte der 
Mehrwertsteuer nicht nur schlucken, er. wird sie auch 
noch verdauen. (Heiterkeit) 

Weber Leo, Berichterstatter: Worum es sich bei der Mini
malsteuer handelt, ist hier richtig dargestellt worden. Es 
ist ein Anliegen der gewerblichen Kreise, dass die Be
steuerung der sogenannten nichtgewinnstrebigen Unter
nehmungen separat geregelt werden sollte, weil man der .. 
Meinung ist, dass die gewöhnliche Besteuerung über den 
Ertrag oder den Gewinn und die Kapitalsteuer nicht In 
jedem Fall richtig ist. Man muss nach Ersatzfaktoren su
chen. Zwölf Kantone haben eine solche Minimalsteuer für 
juristische Personen eingeführt. Als Ersatzfaktoren sind in 
neun Kantonen die Bruttoeinnahmen vorgesehen, zum Teil 
allein, zum Teil zusammen mit dem investierten Kapital 
oder mit den Grundstücken. In drei Kantonen wird die 
Minimalsteuer nur auf dem Grundeigentum der Unterneh
men berechnet. Ueberall handelt es sich lediglich um eine 
subsidiäre Steuer, d. h. sie wird nur erhoben, wenn die 
ordentlichen Steuern dieses Minimum nicht ergeben. Das 
Bundesgericht hat im übrigen noch eine obere Beschrän
kung dieser Minimalsteuer anhand eines Falles aus dem 
Kanton Thurgau aufgestellt. Im Bund hatten wir bisher 
keine Rechtsgrundlage für die Minimalsteuer. Wie das hier 
angedeutet worden Ist, sind Versuche im Jahre 1970 und 
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1974 gescheitert. Interessant ist immerhin, dass das Mo
dellgesetz für die zukünftige direkte Bundessteuer eine 
solche Bestimmung für eine Minimalsteuer enthält. In der 
Wissenschaft und in der Praxis ist es umstritten, ob mit 
-den genannten Ersatzfaktoren jene Bemessungsbasis ge
funden wurde, die das Ziel erreicht; das man sich ge
steckt hat, nämlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
aller Gruppen möglichst gleichmässig zu Beiträgen an die 
gemeinsamen Bedürfnisse heranzuziehen. Auf jeden Fall 
müssten die Ersatzfaktoren, wie sie bis jetzt angewandt 
worden sind, verfeinert oder sogar ersetzt werden, und es 
muss der Zusammenhang mit der Sondersteuer auf den 
Rückvergütungen und Rabatten hergestellt werden. Der 
Bundesrat lehnt die Minimalsteuer ab, vielleicht, was das 
Grundsätzliche betrifft, mit einem etwas pauschalen Wert
urteil; richtig ist hingegen der Hinweis des Bundesrates 
auf die geringe finanzielle Bedeutung, weil die Minimal
steuererträge einen ganz bescheidenen Betrag ausma
chen. Die Kommission war in dieser Frage genau geteilt, 
durch Stichentscheid des Präsidenten hat sie die Minimal
steuer abgelehnt. Der Grund dieser Ablehnung gipfelt In 
rein referendumspolitischen Ueberlegungen, wie sie vorhin 
Herr Auer dargestellt hat. 

M. Gautler, rapporteur: La minorite de la commission est 
lmportante puisqu'elle represente la moitle de la commls
slon qui a vote a egalite 8 voix contre 8, avec de. nom
breuses abstentions et que c'est la voix preponderante du 
president qui a permis a M. Fischer de representer seule
ment une minorite. M. Fischer nous propose d'introduire 
un impöt minimum sur les personnes morales qui reallsent 
un benefice faible ou nul. L'ldee principale est d'etabllr 
une certaine justice fiscale de maniere a ce que- certaines 
grandes entreprises qui ne realisent pas de benefices ou 
en reallsent peu soient cependant appelees a contribuer a 
l'.effort general reclame par la Confederation. 

II est difficile de se prononcer sur la proposition de M. 
Fischer. La message du Conseil federal, a la page 95 de 
l'edition franc,:aise, clte la these fort interessante de M. 
Peter Adrian Müller publiee a Berne en 1974: «Les conclu
sions de l'auteur touchant l'impöt minimum sur le chiffre 
d'affaires et sur le capital investl, ne sont nl franchement 
positives, nl franchement negatives ... Aussi, on n'est pas 
tres convaincu dans un sens ou dans l'autre. 
Le Parlement ayant refuse cet impöt minlmum jusqu'a pre
sent, le Conseil federal a renonce a le proposer. Je ne 
suls pas sOr que ce soit un argument absolurm:n+ valable. 
Ce n'est pas parce que le Parlement a refuse une ou deux 
fols une disposition qu'il s'entätera forcement toujours 
dans la mäme direction. 
En conclusion, personneflement, je voterai la proposition 
de M. Fischer. La commission etait tres divisee. mais par 
la volx preponderante du president elle vous recomman
der~lt plutöt de refuser cette proposition. II faut encore 
ajouter, comme l'a signale M. Auer, qu'il y a aussi un pro
bleme de tactique vis-a-vls du referendum obligatoire. II 
faut donc bien peser votre decision. 

M. ChevaUaz. conseiller federal: II est vral que le rapport 
d'experts de 1955, que je n'ai pas lu, faisant suite ä la mo
tlon Piller, etablit que l'lmpöt du benefice net et du capital 
propre n'atteint pas, dans leur situation reelle, !es entre
prlses qul ne• cherchent pas a realiser un benefice, d'ou 
l'ldee de cet impöt minimum perc,:u sur !es personnes mo
rales sur le chiffre d'affaires et sur le capital investi. Des 
cantons l'ont introduit, des experiences ont donc ete 
faites. M. le rapporteur de langue franc,:aise vient d'evo
quer l'ouvrage remarquable de M. Peter Adrian Müller, qul 
n'est nl pour ni contre dans ses conclusions. L'auteur fait 
cependant observer que «les rendements des impöts mi
nlmums revetent une -importance a ce polnt minime pour 
les collectivites cantonales et communales, aue leur dls
parltlon n'entrainerait pas de pertes de recettes graves 
pour leurs finances ... 

Le Conseil federal ne conteste pas le rapport de 1955. 
. Nous admettons la valeur de plusieurs des arguments de . 

M. Fischer, mais nous doutons tres fortement de l'efficaci
te de cette lmposition. Nous nous demandons si ta propo
sition de M. Fischer n'apporterait pas a l'ensemble de no
tre projet plus d'explosif politique que de rendement fis
cal. Si je savais, comme M. Auer Ie suggerait tout a 
!'heure, qua cela doive entrainer lo ralliement glorieux de 
M. Fischer a la TVA, j'hesiterais un moment. Mais j'en 
doute un peu et, tout bien · pese, je suis plutöt contre. cetta 
proposition. 

Abstimmung - Vota 
Buchst. a - Let. a 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

67 Stimmen 
68 Stimmen 



Ständerat - Conseil des Etats 

Sitzung vom·- Seance du 

29.9.1976 

9i 



29. September 1976 437 Bundesverfassung 

76.024 

Bundesverfassung. (Finanz- und Steuerrecht) 
Constitutlon federale (finances, impöts) 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 24. März 1976 (BBI 1, 1384) 
Message et projets d'arrätes du 24 mars 1976 (FF 1 1392) 

Beschluss des Nationalrates vom 23. Juni 1976 
Decislon du Conseil national du 23 juin 1976 

Direkte Bundessteuer 
lmpot federal direct 

Abschn. 1 Art. 41 quater Abs. 4 
Antrag der Kommission 

Ingress 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Buchst. a 
Nach Entwurf des Bundesrates 

Buchst. b 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Weber, Oonze) 

Die Steuer beträgt höchstens 11,5 Prozent vom Gewinn 
und höchstens 0,85 Promille vom Kapital und von den Re
serven. 

Chap. 1 art. 41quater aL 4 
Proposition de /a commission 

Prlambule 
Adherer a la decision du Conseil national 

Let. a 
Selon le projet du Conseil federal 

Let. b 
Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil national 



Constitution föderale 438 29 septembre 1976 

--·· ·----------------------------------------
.; :orit6 

(Wober, Donze) 
L'impöt s'ele','.e au plus ä 11,5 pour cent du benefice et ä 
0,85 pour mille au plus du capital et des reserves. 

Bürgt, Berichterstatter: Zum Buchstaben a habe ich einige 
Ausführungen zu machen. Der Nationalrat hat diesen Arti
kel mit einer Stimme Mehrheit in dem Sinne ergänzt, dass 
eine nach Ersatzfaktoren bemessene Minimalsteuer vorge
sehen werden kann. Mit dieser Steuer wird insbesondere 
auf die Grossverteiler im Detailhandel In Rechtsform der 
Genossenschaft gezielt. In der Vergangenheit war es häu
fig so, dass der ausgewiesene Gewinn je nach regionaler 
Struktur sehr unterschiedlich war, häufig nicht sehr hoch, 
so dass das traditionelle Steuersystem gewissermassen 
Ins leere griff. · 

Als Ersatzkriterium wurde deshalb In verschiedenen kanto
nalen Steuergesetzen auf den Umsatz abgestellt. In ge
werblichen Kreisen knüpfte man seinerzeit beträchtliche 
Hoffnungen an diese Steuer, um die Konkurrenzspiesse 
g!eich lang machen zu können. In diesem Sinne habe ich 
seinerzeit selber bei der Ausgestaltung einer entsprechen
den Vorschrift im san~gallischen Steuergesetz mitgewirkt. 
Ich kenne also die Materie ein wenig. 

Dia Kommission hat eine Umfrage. bei einer Anzahl Kanto
nen über die Auswirkungen der· Minimalsteuer auf kanto
naler Ebene veranlasst. Das Ergebnis ist ungefähr folgen
des: Der Ertrag der Steuer ist überall ausserordentllch 
gering. Die seinerzeit!gen Erwartungen, die man bei der 
Inkraftsetzung hegte, wurden nicht erfüllt. Von Anbeginn 
weg wurden in verschiedenen Kantonen Unternehmungen 
mit erfasst, für welche diese Minimalsteuer eigentlich nie 
gedacht war: Diese Tendenz hat sich nun in der Rezession 
ausserordentllch verstärkt. Mittelgrosse Firmen des Gross
und Detailhandels fallen wegen geschwächter Ertragskraft 
plötzlich unter die Minimalsteuer. Dadurch entsteht eine 

· wachsende Rechtsungleichheit zwischen Firmen, die der 
normalen Besteuerung unterstehen und gegebenenfalls in 
der Rezession keinen Ertrag mehr· ausweisen und demzu
folge auch keine Steuer abliefern, und denjenigen, die 
sich wirtschaftlich in der gleichen Situation befinden, aber 
von der Minimalsteuer erfasst werden. 

Wir sollten diese unbefriedigende. Situation, die sich In 
den Kantonen wahrscheinlich noch verschärfen wird. nicht 
auf den Bund übertragen. In einzelnen Kommentaren, die 
nacl- ,-ier Beschlussfassung der Kommission zu diesem 
Artiv..::I zu lesen waren, hiess es, es handle sich um eine 
politische Verbeugung vor dem Grossverteller. Ich möchte 
ausdrücklich feststellen, dass dem nicht so ist. Wir haben 
diesen Tatbestand objektiv geprüft. Wir sind zum Schluss 
gekommen, dass sich die seinerzeitlgen Hoffnungen in die 
Minimalsteuergesetzgebung nicht erfüllt haben und dass 
die Minimalsteuer in der Rezession eine höchst problemati
sche Abgabe geworden Ist. 
Demzufolge muss Ich Ihnen beantragen, dieser Ergänzung 
des Nationalrates nicht zuzustimmen. 

M. Chevallaz; conseiller federat: Le Conseil federal par
tage integralement l'avis de votre commisslon. Cer impOt a 
peu de rendement pour beaucoup d'adminlstratlons. II est 
plus lourd comme explosif polltique qu'efflcace sur le plan 
financler et justifie sur Je plan de l'economie. Enfln, dans 
la sltuation actuelle, bien des entreprises qui sont dans 
las· chiffres rouges seralent touchees par cet lmp0t, 
n'ayant plus de benefices lmposables. En l'occurrence, 
nous vous demandons de corriger cette erreur de tir da la 
Chambre d'ä-c0te. 

Bilrgf, Berichterstatter der Mehrheit: Buchstabe b: Es geht 
hier um die Höchstsätze für die juristischen Personen. 
Zunächst einige kurze Ausführungen zur Gewinnbesteue
rung: Wir schliessen uns dem Höchstsatz gemäss Bundes-

rat und Nationalrat an. In don Uebergangsbestimmungen 
haben wir Indessen eine andere Regelung beschlossen als 
der Nationalrat, nämlich einen Dreistufentarif; das in An
lehnung an die Vorschläge des Bundesrates. Ich komme In 
den Uebergangsbestimmungen auf diese Frage zurück und 
konzentriere mich jetzt auf den oberen Satz für die Kapital
steuer. 
Der Bundesrat beantragt eine leichte Reduktion von 0,825 
Promille auf 0,75 Promille. Der Nationalrat hat zugestimmt. 
Durch einen Minderheitsantrag wird vorgeschlagen, auf 
0,85 Promille zu gehen. Bei der Würdigung dieser Situation 
haben wir auch hier die Auswirkungen der Rezession zu 
berücksichtigen. Gewinnlose Gesellschaften müssen näm
lich die Kapitalsteuer weiterhin bezahlen. Wenn sie keinen 
Gewinn erzielen, dann muss diese Kapitalsteuer aus der 
Substanz der Unternehmung aufgebracht werden. Deshalb 
scheint uns eine leichte Entlastung beim Höchstsatz ge
rechtfertigt. Dann will es uns· scheinen, dass wir das Pro
blem der Besteuerung der Juristischen Personen heute In 
einem grösseren wirtschaftlichen Zusammenhang sehen 
müssen. Die Unternehmungen repräsentieren ja primär Ar
beitsplätze. Wenn ihnen genügend Substanz gelassen wird, 
sind sie viel eher in der Lage, die bisherige Zahl von Ar
beitsplätzen aufrecht zu erhalten. Deshalb sollte bei der 
Besteuerung der juristischen Personen eine gewisse- Vor
sicht angewendet werden. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Satz von 0,75 Promille 
für die Vermögenssteuer zuzustimmen. 

Weber, Berichterstatter der Minderheit: Herr Bürg! hat es 
gesagt, dass der bisherige Satz, der sich In Anwendung 
befindet, 0,825 Promille beträgt. Aus mir eigentlich uner
klärllchen Gründen hat der Bundesrat diesen Höchstsatz 
auf 0,75 Promille gesenkt. Vermutlich hat er dabei die Fle
xibflitätsmarge von 10 Prozent mit einkalkuliert, In der An
nahme, der. Satz könne, wenn nötig, wieder auf die 0,825 
Promille angehoben werden. 
Nun Ist aber die Flexibilität Im Nationalrat untergegangen. 
In der Kommission zeigte man keine Lust, darauf zurück.:. 
zukommen. Wir haben also die groteske Situation, dass 
man mit dem Steuerpaket etwa 3 bis 3,5 MIiiiarden Fran
ken mehr hereinzubringen hoffte und gleichzeitig für Juri
stische Personen den Steuersatz auf Kapital und Reserven 
der Gesellschaften senkt, also eine Entlastung herbeiführt, 
die vollständig unmotiviert Ist. Wer soll da noch klug wer
den? In der Botschaft wird über die Reduktion nichts aus
gesagt. 

_Durch die Einführung der Mehrwertsteuer werden aber die 
Konsumenten belastet, während schon hier die Unterneh
mer entlastet werden. Bis heute haben die Unternehmer 
auf ihre lnvestitlonen Warenumsatzsteuer bezahlt. Das ist 
künftig nicht mehr der Fali; die Mehrwertsteuer kann. ab
gewälzt werden. Es liegen hier zwei Entlastungen drin. 
Kann man das verantworten? Wenn schon keine Erhö
hung, sollte wenigstens am alten Satz festgehalten wer
den. Ich wäre auch bereit, wenn das optisch besser aus
sehen sollte, meinen Antrag so abzuändern, dass man auf 
den Tausendstel genau den alten Satz von 0,625 Promille 
wählt. Ich stelle den Antrag zur Diskussion, damit der Rat 
entscheiden kann. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

M. Chevallaz, conseiller federal: Je diral brievement, pour 
justifier les Intentions du Conseil federal en cette atraire, 
que nous avons simplement estlme qua reclamant davan
tage d'lmposition du c0te de l'impöt de consommatlon, 
nous voulions aussl moderer dans une certaine mesure 
pour les personnes morales l'imposition directe - nous 
l'avons fait tres modestement, moins qua pour !Ga per
sonnes physiques. C'est pourquol nous vous demandons 
de voter le taux tel qu'il est prevu par le Conseil federal et 
tel qua le soutient la commisslon et nous vous invi!ons ä 
rejeter la proposition de M. Weber. 
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Abstimmung - Vote 
Buchst. b 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag dor Mehrheit 

5 Stimmen 
20 Stimmen 
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Beschluss des Ständerates vom 28. September 1976 

D6cislon du Conseil des Etats du 28 septembre 1976 

Präsident: Nun bereinigen wir In Artikel 41quater die Frage 
der Minimalsteuer. 

Abschn. 1 Art. 41quater Abs. 4 BuchsL a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
ZusUmmung .zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Ascher-Bern, Gautler, Leutenegger, Schärll, Weber-Alt
dorf} 
Festhalten 

Chap. l arL 41quater al. 4 leL a 
Proposition de Ja commlsslon 

Ma/orltiJ 
. AdMrer ä la declslon du Conseil des Etats 

Minorit{, 

(Flscher-Beme, Gautler, Leutenegger, Schärll, Weber-Alt
dorf} 
Malntenlr 

Weber Leo, Berichterstatter der Mehrheit: Die Fragestel
lung Ist bekannt Es handelt sich darum, ob bei den juristi
schen Personen eine nach Ersatzfaktoren bemessene Mini• 
malsteuer In die Verfassung eingefügt werden soll oder 
nlchl Vom Nationalrat ist diese Minimalsteuer sernerzeit 
mit einer Stimme• Mehrheit beschlossen worden. Der 
Ständerat hat sie ohne Diskussion abgelehnt, aus .den glei
chen Motiven, die schon im Nationalrat gegen sie vorge
bracht worden waren: auf der einen Seite nicht besonders 
gute Erfahrungen in den Kantonen, die diese Steuer elnge-

führt haben: dann aber insbesondere weil sich in der Zeit 
der Rezession gezeigt hat, dass diese Steuer gewisse Aus- · 
wlrkungen haben kann, die man gar nicht will, indem Ge
sellschaften mit sinkendem Umsatz unter die Minimal
steuer gefallen sind. die man nicht darin sehen möchte, 
während andere Firmen, die man hier sehen wollte, nicht 
darunter fallen. 
Wir beantragen, dem Beschluss des Ständerates zu folgen. 

M. Gautler, rapporteur: Je ne reviens pas en detail sur le 
probleme de l'impöt minimum sur les soch~tes qui avait 
ete longuement discute au mols de juin; je vous rappelle 
qu'un certaln nombre de membres de ce Conseil avaient 
estlme necessaire d'introduire un impöt minlmum sur les 
societes; ce Conseil l'avait accepte a une voix de majorite: 
68 contre 67 - et le Conseil des Etats l'a biffe sans meme 
le discuter et ce, a l'unanimite. 

Les ralsons du Conseil . des Etats sont doubles: tout 
d'abord, le peu d'efficacite de cet impöt minimum et 
ensuite son impopularite, en particulier de la part des sou
tlens des cooperatives, qui rejaiilirait sur tout le «paquet 
financler•, risquant de causer son echec au mois de juin 
devant le peuple. 
Pour ces raisons, votre commlsslon propose, a la majorite 
de 17 contre 6, de se rallier ä la decision du Conseil des 
Etats et de renoncer ä introduire dans ra constitution cet 
impöt mlnlmum. 

Fischer-Bern, Berichterstatter der Minderheit: Im Namen 
der Minderheit beantrage ich Ihnen, an unserem Beschluss 
vom Juni dieses Jahres· festzuhalten. Die Herren Kommis
sionsreferenten haben ·Ihnen die Begründung des Stände
rates für die Streichung genannt. Dazu nehme ich wie folgt 
Stellung: Es trifft nicht zu, dass diese Minimalsteuer die 
Mlgros und die Konsumvereine nicht treffen würde. Sonst 
hätten diese beiden Organisationen in ihren Zeitungen 
nicht derart heftig gegen den Beschluss des Nationalrates 
polemisiert, sondern hätten gesagt: Das kostet nichts und 
trifft nur die anderen, deshalb können wir zustimmen. 
Femer wird heute behauptet, dass die Minimalsteuer Fir
men treffe, auf die sie nicht zugespitzt sei, nämlich Unter
nehmungen, die unter der Rezession leiden. Da mache ich 
speziell darauf aufmerksam, dass es sich bei der Abstim
mung, die wir nun vorzunehmen haben werden, nicht um 
die sofortige Einführung der Minimalsteuer handelt, son
dern um die verfassungsmässige Kompetenz für den Bun
desgesetzgeber, die Minimalsteuer einzuführen. Das be
deutet. dass wir nach einer Annahme unseres Antrages 
Zelt haben werden, eine Lösung zu finden, die den heute 
vorgebrachten Einwänden Rechnung trägt; eine Lösung, 
die vielleicht eine gewisse Fortentwlcklung dessen bringt, 
was In den Kantonen bereits besteht. Ich mache Sie in 
diesem Zusammenhang darauf aufmerksam. dass die Mini• 
malsteuer In 15 von den 25 Kantonen und Halbkantonen 
bereits. besteht. Es handelt sich also nicht um irgendein 
Phantasieprodukt, das wir in die Verfassung aufnehmen 
wollen, sondern um eine Steuer, die bereits in einem gros
sen Tell unseres Landes besteht. Es ist nicht einzusehen, 
warum der Bund nicht auch die verfassungsmässige Grund• 
lage schaffen sollte, um diese Steuer auf dem Wege der 
Gesetzgebung in einer vernünftigen Weise einzuführen. 
Die Situation Im Detailhandel ist sehr kritisch. Im laufe 
von nur acht Jahren hat sich die Zahl. der Lebensmittel-De
tailbetriebe von 19 000 auf etwa 11 000 reduzier+ .. Die Kon· 
sequenz daraus sind Versorgungsschwierigkeiten in einer 
Reihe schweizerischer Gemeinden oder städtischen Quar
tieren. Dabei behaupte ich nicht, dass der einzige Grund 
dieser Abnahme die ungleiche steuerliche Erfassung der 
verschiedenen Betriebsgrössen sei. Aber es 1st offensicht
•lich so. dass die seit Jahr.zehnten praktizierte steuerliche 
Privilegierung der Grossbetriebe im Detailhandel doch 
Konsequenzen auf die Wettbewerbsverhältnisse zwischen 
den grossen und kleineren Betrieben haL Ich habe Ihnen 
schon In der Sommersession dargelegt, dass die Kommis-
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sion Piller, die aufgrund einer Motion des damaligen 
Ständerates Piller eingesetzt worden war, schon im Jahre 
1956 feststellte, es bestehe eine Privilegierung der Gross
betrlebe des Detailhandels in steuerlicher Beziehung. Jener 
Kommission Piller gehörte kein geringerer an als unser 
früherer Ratskollege lmboden, aber auch der nachmalige 
Bundesrichter Zwahlen an; also Leute, die von den Dingen 
etwas verstanden haben, aber dem Detailhandel nicht 
nahestanden, das heisst die Sache neutral betrachteten. 
Ich möchte Sie bitten, an unserem Beschluss vom Juni 
dieses Jahres festzuhalten, damit wir in der Verfassung ei
ne Möglichkeit der Besteuerung nach Ersatzfaktoren er
halten. In der Folge wäre es dann Sache einer sorgfältigen 
Abklärung, diese Minimalsteuer so auszugestalten, dass 
sie Ihr Ziel erreicht, nämlich eine gerechte steuerliche Er
fassung der verschiedenen Betriebsgrössen nach deren 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Dabei könnte den 
Nachteilen, die dieser Lösung heute nachgesagt werden, 

· und den vorgebrachten Kritiken Rechnung getragen 
werden. Mir liegt daran, eine saubere Lösung zu erhalten, 
damit die jahrzehntelange Diskussion über die Besteue
rung der Genossenschaften einmal aus der· Welt geschaf
fen werden kann. Daran können Sie einen Beitrag leisten, 
wenn Sie meinem Antrag zustimmen. 

M. Moser: Trois raisons militant en faveur de l'introductlon 
d'un lmpöt mrnlmum. 
La premiere reside dans le fait qua l'exercice auquel nous 
nous llvrons a pour but de procurer a la Confederation les 
ressources dont eile a imperieusement besoin. Or rien qui 
ne soit equitable ne doit etre neglige ä cette fin. Notre 
deuxieme conviction a preciserrient pour raison l'egalite 
devant l'lmpöt. II est inadmissible qu'une societe, de par 
sa nature jurldique - qui apparait souvent comme une 
couverture d'une activite economique florissante - echap
pe de ce falt a. l'lmpöt. M. Fischer ra rappele, la plupart 
des cantons l'ont compris. La oü le sujet fiscal, et nous 
pensons en ce moment aux societes multinationales, peut 
de:lberement decreter son b6neflce, i1 n'y a plus egalite 
devant l'impöt. Enfin, notre troisieme ralson se fonde sur 
le texte meme de· Ja proposition de minorite qui precise 
bien qu'un impöt minimum base sur des facteurs de 
remplacement ~ut etre introduit. Ce texte annonce la te;
neur des dispositions d'appllcatlon. La, et la seulement ou 
l'lmpöt direct ne peut, pour des raisons Juridiques, attein
dre son but, intervient alors au titre de remplacement l'im
positlon minimum requise par las circonstancr.:. Trois rai
sons qui permettent d'imposer les persor .. •JS morales, 
quelle que soit leur forme Juridique, selon leurs capacites 
economlques vrales. 

SUch: Ich beantrage Ihnen, der Kommissionsmehrheit zu-
. zustimmen. Wenn Ich jetzt das Wort ergreife, so vor allem 
um Herrn Otto Fischer zu sagen, dass die Genossenschaf
ten sich dagegen wehren, Privilegien zu bekommen. Herr 
Fischer geht ganz offensichtlich davon aus, dass die Ge
nossenschaften eine Vorzugsbesteuerung hätten. Das ist 
nicht der Fall, sie werden heute nach den genau gleichen 
Prinzipien besteuert wie die Aktiengesellschaften. Wenn 
man filr sie eine Sondersteuer einführen würde, so wär.e 
das zwar ein Privileg, aber im Sinne einer zusätzllchen 
Bestrafung. Und dagegen wehren sich ,die Genossenschaf-

. ten. Ich glaube, es ist nicht so, dass es In der Schweiz 
obligatorisch ist, einen maximalen Gewinn zu erzielen. 
Sonst brauchten wir ja auch keine Preisüberwachung In 
diesem Land. Aber es wäre doch auch sonst ungerecht. 
denn Sie wissen ganz genau, dass Sie mit solchen Vor
schlägen die Probleme, die Im Detailhandel bestehen, 
nicht lösen können. Herr Otto Fischer weiss so gut wie ich, 
dass es auch andere Unternehmen gibt, die wahrschein
llch dem privaten Detailhandel bedeutend mehr Sorgen 
machen als die Genossenschaften selbst. Ich bitte Sie 
also, diesen unmöglichen Antrag abzulehnen. Es geht auch 
nicht an, dass man eine Kompetenz schafft fiir etwas, von 
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dem niemand weiss, wia es auch realisiert werden soll, 
ganz abgesehen davon, dass auch materiell kein Grund 
vorhanden ist, eine solche. Bestrafung der Genossenschaf
ten vorzusehen. 

M. Chevallaz, conseiller federal: Reprenons les arguments 
qui ont ete developpes ici. Une fois de plus, cet impOt mi
nimum satisfait peut-etre a une certaine equite - cela 
reste assez theorique. L'experience faite en plusieurs can
tons, l'analyse faite par une these qui date de 1974, je 
crois du Dr Müller, et qul etait extremement interessante, 
nous demontrent qu'en fait les resultats sont extremement 
ininimes en fonction de la complication administrative. On 
nous signale ici - je ne peux pas cependant garantir ca 
chiffre - qu'en Thurgovie par exemple l'impöt minimum 
donnait le 0,32 pour mille des recettes fiscales cantonales. 
Donc, au point de vue fiscal en tout cas, le rapport est nul 
et, avec un impact aussl faible, i1 va bien sans dire qu'on 
ne va pas sauver le commerce de detail. II est bien clair 
que les cantons qui pratiquent cet impöt minimum n'ont 
pas un commerce de detail plus florlssant qua !es autres. 
Qu'on le veuille ou non, ii y a, helasl une certaine evolu
tion dans ce domaine, et ce n'est pas un impöt qui raste 
tres marginal qui pourrait aidor las cantons. 
L'argument du temps de recession merite une certaine at
tention - M. Fischer y a d'ailleurs falt allusion. L'impöt ml
nlmum trappe ou frappera certalnes personnes morales 
qua l'on ne son9eait nullement a y assujettir, avant tout 
des entreprises appartenant ä la branche de la cor.struc
tion, a !'Industrie du bois, des textiles, ainsl qu'a l'industrle 
horlogere. Certains cantons envisagent meme, en fonction 
de cette situation, de revenir en arriere, quelquefois sous 
la pression des memes milieux politiques que ceux qul ont 
demande en son temps l'introduction de l'impöt minimum. 
On se demande si ä l'occasion d'une prochaine revision 
de la lol flscale, dans cartains de ces cantons, il ne fau
drait pas supprimer l'impöt minimum sur les receltes 
brutes. Je m'etonne, au surplus, que M. Otto Fischer qul 
est si allergique aux Interventions de !'Etat d'une maniore 
generale et plus particulierement en matiere de flscalite, 
veuille nous faire ainsi le cadeau d'une «Kann-Vorschrift„ 
f.iscale eventuelle. Je lui donneral un conseil: Monsieur Fi
scher, il ne taut pas donner ä !'Etat plus d'armes et.plus 
d'impöts qu'll n'en demanda. · 

Präsident: Die Kommissionsmehrheit lehnt die Einführung 
einer Verfassungsbestimmung für eine Minimalsteuer boi 
juristischen Personen ab. Die Kommissionsminderheit be
antragt diese Einführung gemäss Antrag Fischer-Bern. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

85 Stimmen 
55 Stimmen 




